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Nickt ohne Bedenken Mergebe ich diese Schrift der

Oe/fentlichkeit. Es gibt geschichtliche Stoffe, die man

am beste Ji nicht anrilhrt, und dazu gehört auch die Lebens-

geschichte des letzten, Pullers v, Hohenburg. Wenn ich

mich dennoch entschlossen habe, das Andenken an ihn

durcli dies Bncli zu ernetiern, so geschieht es wegen des

hedeiUsaimn historischen Hintergmndes^ auf dem sich

die letzten Jahre seines Lebens abspielen: er hat es fertig

gebracht, einen Krieg zwischen den beiden altbefreundeten

Städti ii Zürich und Strassburg zu entzünden und eine erheb-

liche Erhaltung in den Beziehungen zwischen der Eid-

genossensckaß und Strdssburg herbeizuführen, und das

ist von bedeutsamen politischen Folgen geworden.

Das Buch baut sich auf rein archimlischem und bis

dahin unbekanntem Material auf In erster Linie steuerten

dazu bei das Stadt- und Bezirks- Archiv zu Strassburg , so-

wie die Staatsarchive zu Zilrich und Bern; erheblicke

Beiträge gewährten auch das Stadtarchiv zu Colmar und

Hagenau, die Staatsarchive zu Basel y Luzem und Solo*

thurn. Nachdem das Mauaskr 'ipt bereits fertig gestellt

war, fand ich auf einer jetzt miternommenen Archivreise

noch erhebliche Ausbeute im Munchener Staatsarehiv

und Beichsarchic, soicie in dem QederaUandesarchiü zu



Karlsruhe, das tu der Hauptsache noch cerwerlel xrtrden

kminie. Den belre//enden Herrn ArcAiwarsiäfiden drucke

in an dieser Stelle für ihre MnkewaUung meinen ver-

biudlichsteu Dank aus. Ebenso grossen Dank schulde ick

der kaiserlichen UniversUäiS' mid LandesbiblioLliek, die

mir auch hier in Hagenau ihre iSchätu in meinge'

schränkten* Weise zur Verfügung stellte.

Das hier benutzte archivaUsche Material ist nur ein

Bruchteil der Ausbeute, die ick in den letzten Jakren

auf ausgedehnten Archivreisen für die Geschichte von

Elsass-Lothringen gewonnen habe. Für diese Reisen er-

freute ich mich der hockherzigsien Unterstützung Seiner

Jhtrchlauckt des Statthalters Fürsten van Hohenlohe, so-

tüie des kaiserlichen Ministeriums für Elsass-Lothringen»

die mir namentUck durch die Verwendung des Herrn

Ministerialrats Baron du Preli sowie des Herrn Geheimen

Regierungsrats Dr. Albreeht zu teil wurde. Ick erlaube

mir an dieser Steile meimn ehr/urcktstollen Dank aus-

zudrücken.

Hagenau im Oktober 189^,

Heinrich Witte.
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KAPITEL I.

Das Geschlecht der Piiller v. Hohenburg.

Nicht leicht findet sich ein Fleck deutschej Judo, wo so

viele Denkmäler alter Voizeit ;^rau und verwittert in die Höhe
rn^-^on wie an jener sa^euberübniten Stätte auf der Llrenz-

schcide zwischen Lotinini^en, dem Elsass und der Pfalz, da wo
einst Held Waltliari mil dem ^rimiueii Haj^en die AVafVen

kteiizle. Da «tari l «l)iaunrot>' aus Ri nnen Wipfeln der Dop^iel-

klotz des AYasgensleins am Abhang' (Ie5; Meijxelmunt empor;
weiter nhwäils aui Fui^se des Berj^^es erhobt sich der Blumen-
sfein und eröffnet dem Au^e die Ausf^icht auf ein Meer von

Bitumen, duieb das sich als ein/.i;:t' Spur von Mensclienhand

die länderverbindende Strasse dahin schlängelt. Geht man noch

weiter abwärts dem Sauerthal folgend, so stösst man auf den

P'leckensleio, wie er sich auf einer von der Sauer umspülten

bescheidenen Höhe wie eine Säule frei in die Luft erhebt. Nord-,

lieh, diesem ricsig^en Steinwürfel ^^e*(enüber liegt zwischen der

Reichsfesie Weij^elnbuig und dem Löwenstein in ^erinj^er Ent-

fernung, aber beträchtlicli höbei-, die Hohenburg'. Fügt ttian noch

das nahe Lützelhardt und die Feste Kleehurg hinzu, so ist da-

mit die Reihe der Burgen erschöpft, die in erster Linie in der

Geschiclite der Puller von Hohenburg eine Rolle spielen.
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Die Anfanj^e des Geschlechts sind in Dunkel gehüllt. Der

Umstand, dass die HohenLui'g und der Fieckenstein in ge-

ringer Entfernung auf demselben Fleck nebeneinander liegen,

hat den gelehrten Schöpflin^ auf die Vermutung gebracht, dass

l)eide Geschlechter des gleichen Ursprungs sden; ein jüngerer

Fleckenstein hätte sich demnach nicht allzuweit von dem ge-

waltigen Felsennesl eine l)escheidenere, aber höhere Burg er-

lichlot. Dafür sprechen auch die Xainoii der ersten Hohen-

l)Ui -( 1, Koni ad und Heinrich, wie sie sicli um diese Zeit auch bei

den l'leckensleinern vorfinden; noch meliral)er fallt ins Gewicht,

dass beide Geseldeclder im Jahre 4274 gemein.schaflhch den
Ptairliezirk Sulz nebst den dazu gehörijren iJoilein als Lehen
des Kölner Krzbislunis besitzen, und e?; Ixjdarf der Zustimmung
der I^üller, wenn Hugo v. Fleckenstein 1305 seiner Gattin

*200 Mark als .Nbdgengahe auf das genannte Lelien anweist.

Diese Vermutung Schöptlins erhält noch grössere Wahrschein-

Hchkeil dadurch, dass t)eide Geschlechter aucli ein i^emeinsames

Faniilienklüster haben. Hug v. Fleckensleiii und Johannes Puller

überweisen das Frauenkloster Marienbronn, in der Nähe von

Wörth a. S. gelegen, als gemeinsame Familienstittung am
29. August 131Ö dem Prior und den Brüdern des Wilhelmiter-

oi dens zu Strassburg.2 Es müssten demnach die Fleckenstein und
Hohenliiirg eine Familie gebildet haben, als Herr Heinrich v.

Fleekenstein 1237 dieses Kloster gründete. Alle diese Ver-

mutungen müssen aber vor der Thatsache zui licktreten, dass

beide Geschlechter ein völlig verschiedenes Wappen föbren.s

Wären sie gemeinsamen Ursprunges^ so müsste das in den
Wappen zu Tage treten. Die oben angeführten Thatsachen

1 Aisatia ill. II, 649. Wenn er aber 2 verschiedene Geschlechter
Hohenburg in Straasborg mid im Wasgan annimmt, so trifft das lor
das Mittelalter nicht zu. Erst beim Beginn des 16. Jahrhunderts er-
scheint ein ursprünglich bnrgperliches (Vschlccht von Hohenburg in

btrassburg. Vgl. auch Kmdler t. Knobioch, das goldene Buch von
Strassburg l,120i — Uetn-igens liegt die Gefahr vor, die PüUer von
Hohenburg, wo sie nicht ihren Beinamen führen, mit den zahlreichen
andern Hohenburg und Hohenberg in Süddeutschland zu verwechseln.
Die Schreibang des Namens ist sehr verschieden : HoMlborg, Horn*
bürg, üonburg neben Hohenburg und Hohenberg.

2 Strassburger ürkundenbuch II, 284.

^ Die Wappen findet man am besten abgebildet in dem pracht-
vollen pfälzischen Lehnbuch im Karlsruher (ieuerallandesarchiv.
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(Inden auch .inderweiligo Erkliiruu^^ : .sie können aul Erhscliali

und Familienvcrbindung beiuben. Beide Geschlechter frehörten

zu den slaufischen Dienstmannen, die gerade in dieser Ge^jend

^Jicht gesüel waren, wo es sich um den Schutz des Trifels und

<ier Kaiserhurg- zu Hagenau handelte.

Wie in der Heimat, so hehen diesr Diensfinannen auch in

der Ferne den st iuli^chen lieliietern iliren starken Arm, und

es ist ja bekannt, euie wie hervorrag^ende Rolle sie in den

italienischen Küinj)ten der Staufer spielten. Hier ist es denn

auch, wo der erste Puller auftritt. Gotfrid dictns Pullaere dienl

Kaiser Friedrich II. im Jahre 1236 als Feldhauptmann in Ober-

italien. Die Nachricht stammt aus der engsten Heimat des

PuUer, aus dem Kloster Neuburg im heiligen Forst bei Hagnau
gelegen. Wie noch oft in dieser Zeit erscheint der Ministeriale

oder Dienstmann hier ohne Familiennamen, jedoch mit einem

Zunamen, der dann dem Geschlechte verblieb. Ob es sich

«onst bereits nach der Hohenburg benannte, lässt sich ebenso-

wenig feststellen, als wie- es zu diesem Zunamen kam. Die

Deutung desselben ist sehr verscbieden. Der Name soll wohl

'einen' Polterer bezeichnen und somit auf einen zänkischen,

bettigen Charakter hinweisen, aber das ist eine so wenig
schmeichelhafte BezeichnuDg, dass man kaum glauben sollte,

dass die Nachkommen, die einen bessern Namen führen konnten,

^Wert darauf gelegt hfttien, den Zunamen weiter zu fuhren.

Wie in den meisten Fällen, so kommt es auch hier darauf

hinaus, dass wir verzichten müssen. Genaueres über Herkunft,

Alter und Bedeutung solcher Familienbezeichnungen zu er&bren,

und es hat keinen Zweck, anf die verschiedenen Deutungen

einzugehen.

Der Name Hohenbur^^ verlautet zuerst im Jahre 126^2 ; da

erscheinen die Leiden Utuder Konrad und Heimicli v. Hohen-

burg mit ihrer Schwester, der Gattin Friedrichs v. Wiustein,

in 2 bischöflich speirischen Urkunden als Stiefsöhne des Ritters

Burkard v. Breitenstein, i Von diesen beiden Brüdern nimmt

* Lehmann. Dreizehn Burgen 112. Vgl. auch desselben Verfassers

pi;ilz!8che Burgeu 2, 3i3(S. Lehmann hat unsure Kenntms über die

l?ulier V. H. erbeblich gefürdeLL. Isur fiudeu sich leider zahlreiche

Ungenaaigkeitea and DmekfeUer yox. Batt, Das Eigentum zu Bagenau
11. mi bringt auch eimges über die PttUer bei, folgt aber in der

Uauptsache Leiimamu
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Konradi emen hervorrap:enden Platz unter den Minnesängero

ein ; er begleitete Rudolf v, Habsburg auf seinem Feltiziig

wider Ottokar v. Böhmen und hier in der Ferne lieh er seiner

Sehnsucht nach, fllsazenlänt und nach der Herzensgeliebten

zartsinnigen Ausdruck« Der Zusammenhang mit dem Pullaere

wird durch die folgenden Urkunden hergestellt* Conrad Puller

V. Hohenburg erscheint .am 23. Oktober 1278 als Inhabei^

des, SchuUheissenamts zu Kloster Selz« Anstatt der tragenden

Lehen des genannjten Amtes zu- Kesselbach verschiHsiben ihm
Abt > und Konvent des Klosters i2 Mark Silber, bis zu deren

Erlegung sie ihm jährlich 12 Viertel Korns reichen wollen.
>^

Chunrat der Puellser und Heinrich v. Sachj«enhausen, Herzog

Ludwigs V. Bairen Vitztum bei Rhein, entscheiden ?5odann am
l!2. September 1283 als von König Rudolf und Herzog Ludwig
bestellte Schiedsrichter, einen Streit zwischen Lujrgart, der Witwe
des Herrn Philipp v. Bolanden, und dor Stadt Alzei. ^

1288 tritt dann Herr Conrat der HuIIim v Hohenburg mit

Friedrich v. Wasichenstein in einer Urkiuidt^ dei' Markialen

herniann, Hi^>^^n und Hildulf v. Baden auf.* Am 20. Januar

1301 untersiegelt Conrat dei' Pullere eine Urkunde seines'

J Vgl. über ihn auch Franck'in der Allgemeinen deutschon
Biographie und jetzt anch Grimme in der Zeitschrift Germrnia XXV,
155 ff Letzterer hat das Verdienst, auf den ersten Pullaere hinge-

wiesen za haben. Die Annales Marbaceuses, wie sie in den Mouum.
Oerm. genannt werden, welche über ihn berichten, haben ihren Ur-
siirang eben im Kloster Neuburg, wie AI. SchuUf in seiner Abliand-
lung, elsässisclie Annalistik der Stai^fe!7eit in den Mitteilungen des
Instituts für (»streich. Gesch Jahrg i.^Ml nachgewiesen hat.

2 München St -A. Selzcr Lagerbuch p. 1H2.

^ Wille. Regesteu der Pfalzgrafen bei Rhein, Bauer, Beasiscbea
Urkunden buch 375.

Mone. Zeitsclirift für Geschiclite des Oberrheins 8, 144. Die
Folgerung, welche Batt II, (jüt) aus dieser Urkunde zieht, als ob
Heinrich Hohenburg der in der ürkande erwähnte Kamerare von
Hagenaw sei, ist ganz willkürlich. H. v. Hohenburg wird in der Ur-
kunde gar nicht genannt. Ebenso willkürlich ist es, wenn er Heinrich
V. Hoht-nburi! 12V)n das Rcuerinnenkloster zu Hagenau stiften lässt

;

in der betreffenden Chrunikstelle ist der Name des Stifters gar nicht

angegeben Damit sind auch alle Schl&sse hinfällig, welche Batt an
diese Vermutungen knüpft. Wenn spfiterAVIii h II, Hohenburg am
14. Februar lA'd^i Ansprüche an Ha?enan erhebt wegen eines Gartens,

der ancroblich seineu «Vordem» gehuit habe, so i^t dieser Boden doch
zu schwankend, um darauf weitere Schlüsse aufbauen zu können.
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Schwafrers Fi iedrichs v. Wiiibtein, des A'ogles von Ha«;enau, und

€S ist verinullieh derselbe Koüiad Puller, welcher für die

an^eführlen \2 Mark Silbers dem Kloster Selz 8- Viertel Koru-

jields im Eberbacher Banu und 13 Unzen(?) Stia>sl)urger Geld-

zinses als Leiit'ii auttrnp't. 1 Ob noch andere Mitj^lie ler d^^i Gc-

ijchlechts innerhalb dieser Zeit lebten, lässt sich nicht lf >t^tellen.

Dass Kitler Syrnund 2 v. Holienburg, welcher am '25. September

1263 Slnissburg Urfehde j^eloht, diesfMii Geschlecht angehört

iiat, ist unwahrscheinlich ; der Nante Symund kommt • inaeF-

halb der Familie überhaupt nicht vor.

Von den beiden Brüdern Konrad und Heinrich scheint nur

der erslere sein Geschlecht in männlichei* Linie fortgepflanzt zu

haben. Das letzte ötTentliche Auftreten von Herrn Heinrich fällt in

<ias Jahr 1308; da besiegelt honestus vir dominus de Hohenburg»
dictus Puller, eine Urkunde des deutschen Ordenshauses iu

Weissenbur^.9 Dann entsagte er' dem weltlichen Leben, widmete

«ich aber nicht etwa dem beschaulieben Leben in einem Kloster,

sondern entfaltete eine höchst bedeutsstme Thäligkett im Dienst der

leidenden Menschheit.^ Frater Heinricus de Honbui'g pix)curator

infirmorum hospilalis, ein «schaffener» der Siechen und Elenden

wivd er genannt • Es ist hier nicht der Ort^ auf seine Thätig-

keit einzugehen. Von Wichtigkeit wäre es^ zu' erfahren, ob

Bruder Heinrich vordem ' vermählt war. Das scheint der Fall

gewesen zu sein. £s ist urkundlich von einer fochter die Rede»

«der er pfla^j^jD, und vielleicht ist sie die Dina Büllerin, die 1301

als procuratrix monasterti poenitentium zu Strassbui - vorkommt
und zuletzt 1381 als Dina dicta PüUerin priorissu dicti nionaiteiii

j^cnaant wird.»

I München St.-A. 1 .c> Das Lageibuch ist aus dem Jahre 1574
und enthält' in seinen urkundhchen Abschriften wichtige Angaben
über die Topographie des Hageuauer Forstes im Mittelalter.

« Str. ürk. I 406.

3 Batt II, (370.

* Das urkundliche Material über seine Stiftungen findet sicli

jetzt im Slrassburger Urkuudeubuch. II, III. Vgl. über ihn Schmidt.
Die Strassbuiger Begineuhäuser iu Stöber, Alsat^a 1408-61

. p. ^03.
ürkandtich erscheint Heine v. H. noch IH21 Febr. 12. Stc Ürk*
III. 317. • •- '

:

»Batt 671. • ;

•



Inzwischen war eine bedeutsanie Veruiulenin^ üiit dein

Geschlecht vor sich geganjjen ; wie die übriiien staufischen Mi-

nisterlRlen waren sie in dem Reiclisadel aufgeganj^en, und die

Hohenburg war zu einem Reichslel»en geworden. Da erscheint

nun znnHph-^t Johannes l'uller am 20, AujuhL lolT) neben 11 u^^

V, Fleckenstein bei der sclion angefahrten Ueberw ci^ung des

Klosters Marienbronn an die Strassburj^er Wilbeinuter. Kben-

dersel))e ist am 6. Dezember 1315 Bürge in dem JSühne-

vertrag, welchen Hugelin und Heinrich v. Fleckenstein Fowie

Cune Vogt von Wasselnheim mit Strassburg und Hagenau ah-

schliessen, nachdem beide Städte die Fleckensteinsche Fe-^te

Sulz gebrochen hatten ; er folgt hier in der Reihe der 11

Bürgen hinter Herrn Konrad Puller, RitterJ Ebenderselbe

Johannes Puller bewidmet seine eheliche Hausfrau, Frau Else,

Tochter Herrn Wiricbs v, Geudertheim eines Ritters, mit 80 Mark

Silber auf dem Gut zu Münchuaen nnd auf dem Frohnhof hei

der Kircbe zu Mftnchusen sowie auf dem Zehnten und deo

Zinsen, die er in demaelben Dorfe hatte^ wosu der Lehnsherr

Graf Georg v. Veldenz seine Zustimmung am 10. Januar 1317
erteilte.' Nicht sehr freundlich gegen den Nachbar ist es^

wenn Johannes Puller» der Ritter» der Stadt Hagenau im Jahre

1324 schwört, auf Herrn Heinrich v. Fleckenslein zu stellen

und wenn er ihn finge, nicht fortzulassen und keine Teidung^

zu boren al« mit Hagenaus Rat und Willen.' Ebendmolbe
Johannes Puller v« Hohenburg sagt am 1. Mai 1326 Hagenau
aller Gelübde und Verbfindnisse ledig, welche die Stadt ihm
bis auf diesen Tag gelhan hat.* Im folgenden Jahre hängen

dann Konrad und Eberliard Puiler ilii insiegel an den Url'ehde-

briet, den Eberhard v. Eckeswilre, ein Edelknecht, der Stadt

Hajjenau seines Gefängnisses wegen ausstellt.» Eberhaid liuller

V. Hohenburg ist auch Zeuge und Bürge in einem Sehuldl)i ier

des Grafen Eberhard v. ßitsch für Ludwig III., Herrn zu

1 Str. ürk. II, 287.

< München R.«A. Veldenzer Lehnbnch 1,236«

3 Dat. frit v. Gertrad (Mrz 16) 1324. Hagenau 8t -A. EE 18 or.

mb« Bei Bfttt 716 gedruckt mit dem falschen Datum Gertrud.

^ 1. c. OT. mb. cum sig* pend. lae»* Vgl. Batt 671.

^ 1. c. or. mb. cum 2 sig. pend. laes.



Lichtenberg, über die Summe von 300 Pfund Hellet*. Eben-

derselbe führte Jutta v. Ma(!enheim als Gattin heim, und Köni^

Ludwig der Baier i)estäti}^te 1330 die 200 Mark Silber, welche

ilir EhewiiL Eherhart Puller v. Hohenburg jhi aul reichslehn-

bare Dörfer verwidniLL iiatte.i Iaii Wittum von solcher Höhe
lässt auf eine eriiebliche Mit^rift nn l auf iiedentenden Wohlstand

und Besitz dieses Puller scliliessen. Duich diese Ehe trat Eber-

hard PnUfT in nahe verwandtschaftliche Beziehunj^ren zu den

Fleckenstein, denn auch Heinrich II. v. Flec.kenstein hatte eine

Jutta V. Maj^enheini, vermutlich eine Tante der obigen, heim-

getuhrt.2 Urkundlich treten zuletzt Johannes PuUere und Eber-

hard Pullere zusanmien auf am ^27. Februar 1331 in einem

Schreiben an Strassburg, welche Stadt sie um Freilassung zweier

jiofangener Knechte bitten. 3 Von Herrn Eberhard Puller ist noch

bekannt, dass er eine Schwester Lise Püllerin hatte; sie iivar

in erster Ehe vermählt mit Johannes Erbe, genannt Burer,

einem Bruder von Reinbold Hutfelin, und reichte als Witwe
ihre Hand dem Johannes v. Hohenstein.^ Mit Zustimmung

dieses ihres zweiten Gatten überwies sie ihrem Bruder Eber-

hard am 24* März ldS!9 anstatt einer Zahlung von 100 Mark
Silbers bestimmte Göter in Strassburg, und dieser sowie seine

Gattin .Jutta de Mogenheim verkaufen am 19. April 1329 die

angegebenen GQter für ld5 Pfund Pfennig an Nikolarns v.

Kageneck, Propst von SL Peter zu Strassbnrg.^

In welchem Verhältnis standen nun diese männlichen J*a-

milienmifglieder zn einander? Waren es drei Brüder, oder ist

Herr Konrad noch der alte Pöllaer und Vater der beiden

Brüder Johannes und Eberhard sowie der Toobter Lise? 'Qe-

1 Böhmer, Regesten Ludwigs nr. 1169.

2 Er verwidmete im Jahre 1292 ihr 120 Mark Silbers. Vgl. BiXt
II, 679.

3 Str. ürkb. II, 480.

Str. Urk. III. Reinbold Hüffelin tritt als Vormund auf für die

Tochter der Lise Püllerin aus ihrer Ehe mit seinem Bruder Johannes
Barer. I. c. p. 309. Als Gattin des v. Hohenstein macht Lisa dieta

!PftUerin, relicta Johannis nati Bnrcardi dlcti Erbe eine Selensiiftnng.

1 c p. ^9n. Man sieht hier den tirspTünglichen Zusommeshang der
Hüffelin und Erbe.

a 1. c. 370 und 371,
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-Mrissheit ist darüber nicht zvl erlangten. i • Soviel aber lässt .sich

mit .'Bestimmtheit. behaupten, das? nur {ohannes und.Eberhard

Puller das Geschlecht fortpflanzten.

Von Herrn Johannes Pull^ Kegt eine Urkunde vom • 9.

•November 1337 vor^ worin er - sowie Elze, seine eheliche

Hauswirtin, bekennen, dass sie mit (gesamter Hand und mit

Einwilligun$r ihrer Sohne Johannes und Wirich ihr Dorf zu

Lampertsloch sowie ihr Drittel < an den Ddrfern Bruiiin^^esdoiT,^

Dieffenbach und Oberndort um 44 Pfund Strasshurger Pfennig

;in Lmlemann, Herrn zu Licliteaberj?, verkauft haben. Das

ii^liepaar mächtij,'t sieii bei diesem Verkaut noch seines Soliiies

Eberhard und anderer Kinder, die noch nicht zu ihren Ta^ea

^„»•ekoinmen. * Dmiit ist ein Fin^^erzei^ ^-^egeben, wo die liau|)t-

«aehlichsten Besitzungen des Geschlechtes zu suchen sind; die ge-

nannten Dörfer hegen liei einander, südhcli ries Ijamiheu-

.kloslers Marienhronn, zwischen Worth und Sm!/.

Herr Johannes Puller veischietl lai Jahre 1347, und nun
ot hob sich ein grosser Hader mit den Fleckensleinern wegen der

-iSulzer Lehen, welche der Puller versäumt hatte, zu «muten».

Der Lehnshejr Krzhisthof Walram v. Köln übertrug daiier

4im 15. Mäiz 1347 die beiden Dörfer Memmelshofen und Meisen-

thal nebst dem Nutzungsrecht in den dazu gehörigen Wal-
tiungeu an Heinrich v. Fleckenstein. & Zur Schlichtung des

Streites win-den fünf Schiedsrichter erwählt, unter, denen sich

^uch Herr Eberhard Puller befand, und sie sprachen den Nach-

kommen von Herrn Johannes Puller 1352 die Hälfte der beiden

genannten Dörfer zu. Die Lage verbesserte sich noch, als

£rzbischof Wilhelm v. Köln 1358 aussprach, dass
:
die. Pfliter

2U gleichem Besitz an allen sechs zum Sulzer Pfarrbezirk gehören-

1 Von Schöpflin werden noch ein Walther und Barkard v.

Hohenburg genannt. Ihre Zugehörigkeit zu den P&Her muss aber
bezweifelt' werden, *

* Das läset darauf schlieseeni dass die genannten 3 Füller Brüder
waren, denen Konrad L Füller seinen Besitz zu gleichen Teilen hinter-

liess
'

- •
.

- '

5 Preuschdorf. ' -

Str. Bz.-A. E or. mb. Es siegeln nur Herr Johann und
£eine beiden .genannten Söiine, da Frau Elze ein eigenes Insiegel

nicht hat.
• f - • •

5 Schöpflin, Als. dipl. II nr. 1006. ,
'

: •.
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den Dörfern, Hermersweiler, ßetschweiler, MemmeUhofen,
^eisenthal, Lobsann und Jsgershofen zugelassen . werden sollten,

und Herzog Rudolf v. Oestreich als derzeitigen Inhaber der

•Landvogtei mit der Ausfuhrung dieses Erkenntnisses betraute. I

Um dieselbe Zeit befand sich dieser Zweig der Püller auch in

Streit mit Reimbold, Herrn v. Ettendorf, und 1357 steliien die

vier Brüder Wiriph; Hans, Guntze und Eberhard ihm einen

.Urfehdebrief aus. > Von ihnen hatte sich, Eberhard dem geist-

lichen Stande gewidmet ;^ bereits 1950 erscheint er als Kirch-

herr zu SufTelnheim. ' Von Cuntze Puller verlautet nichts

inehr. Hans Puller war Traj^^er der Reichslehen, und. am 10.

April 13ül ^enehiiii-ic Kaiser Karl IV., dasfs der edle Hans
J*iiller V. Hohenberg, dei- vorn lleiche die Dürler Hansbach

und Igelzahn niid andres Gnt zu .M;innlehen hat, seinen Bruder

Wirich 7u i^eineni Gemeiner in die ^^enaimten I.« In n setze,

und dass an diesen die {genannten Lehen fallen suUten, wenn
Hans ohne mänrdiche Ei heu sliu lie. Gleichzeiti;-,' hewilljfft der

Kaiser, dass der edle Wirich Puller v. HühL'ni)er>; seiner

<^helit lien Wirlin Fyen ihr Widemgul auf seine reichslehnbarea

.Güter in den Dörfern l^^elztihn und Hanshach * lejre.

Wie lange Herr Eberhard Puller noch unter den Lebeaden
wandeile, lässf sich nicht bestimmen. Für die spätem Ange-
hörigen des Gesclile< hts der Püller ist es verhängnisvoll ge-

worden, dass er am 13. Juli 1350 seine Feste Kleeburg dem
JPfalzgrafen Ruprecht I als Lehen auftrug und so den Weissen-

burger Ahl als Lehensherrn mit dem pfälzischen Kurfürsten

vertauschte.^ Was ihn bewog, mit Zustimmung, i^lnes bisherigen

Lehnsheirn in, den pfalzischen Lehnsverband einiuitrelen^ daröt)el'

ist nichts bekannt. Wenn sonst wohl für eipze[(le »Geschlechlei*

bei einem solchen Schritt der .Wunsch massgebend, gewesen
ist^ ausser einem Rückhalt in der .Not im; Dienst eines mächti«-

> Schöpflin, /Is. ill., II. 242.

2 Lehmann. 13 Burgen 114.

3 Hagenaucr St -A. FF. 1 er. mb. c. sig. pend.

* Jetzt Ingolsheim und Ranspach. Huber, Reg. K. Karls nr. 3G47
iind 48. Es kann hier übrigens nur das Dorf Obei>Ingol8Ui^nL.^gQ'

meint sein, wie sich riotli ergeben wird. .

*-'•'..,

^ Wille, Regesten der Pfalzgrafen bei Rhein. : \
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lien Fürsten Macht, Ehre und Reichtum zu erlan^^en, 60 kann
diese Röcksicbt für die Puller nicht massgebend gewesen sein

;

denn bis 1400 wenigstens findet sich keiner ihres Geschlechts

in pffilzischen Diensten. Es wird wohl schon Eberhard II Puller

V. Hobenbeilg sein« welcher am 13. Juli 1359 mit seiner

€rattin Heylewig ebenfalls Pfhizgraf Ruprecht die Feste Kleebui^

au%ibt und von ihm als Leben surfickerhält. Er erscheint so-

dann 1360 als Zeujj^e, als der Edelknecht Ludwig v. Freunds-

burg dem «Grafen Simon Wecker v. ZweibrQcken, Herrn au

Bitsch, ein Viertel an seiner Hälfte der Burg Wasichenstein

aufliess. i Sein letztes Auftreten fallt in das Jahr 1371, und
bei dieser Gelei,^eiiheil erfährt man plölzlich von Gebietsver-

änderungen bei den Püller. Da verkauften arn 3. Februar Graf

Ernieh v. Leininp:en und seine eheliche Hausfrau Frau Margrete

V. Kyburg unter Zustimmung- \on Herrn Engelhart v. Winsberg

und Aiiii i, seinei- Gatliii, der Tochler des Ehepaares, an den

Komthur Heim Sigfrid v. Venningen, die Herren und den

Konvent des deul-rhen Ordens zu Weissenburg um die Summe,
von '1500 Giddeii Kietsels die Burg mit allem BegrilTe, mit Namen
die Dörfer und Güter Rietsels, Dorf Überlingen,^ Dorf Dielfen-

hach, das Dorf zu Nydern-Ingoltzen mit all den Rechten, die

eie hatten, «dissit der hacb und uf iensit der bach uf dem
ei^en^) und das Autenbruch und Wernber Morswiler's Gut und

Claus Heysemann*« Haus in der Vorburg zu Rietsels. Auf
Bitten des Grafen und seiner Gattin, die ebenfalls siegeln, imter-

siegehi neben dem Herrn Weinsber^ noch Abt Eberhart v.

Weissenburg , Nikiaus v. Leiningen, Propst zu den «Vier

tönien»' Eberhart Puller, Johans Beheymer Ritter und
Heinrich v« Tan; ausserdem siegeln noch das Ehepaar v.

Weinsbei^ und fGr Wemher Morswiler die geistlichen Richter

des Hofes zu Speier. * Als Bürgen ffir die Ausführung

i Lebmann, 13 Bargen 114«

s Scheint iint«rgegangen zu sein.

^ Bei Weissenbnrg.

* Or. mb. c. 10 sig. pend. Diese und die folgende Urkunde finden

sich unter den Reständen des Archivs des ehemaligen Kammerge-
lichts zu Wetzlar, welche das Kaiserliche Ministeriam für £lsass>
Lothringen zuiückerworben hat.
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des Kaufaktes verpflicbtelen sich an demselben Ta^^e Tain

Knebel, Cuntz Sniddoucfa und Rudolf Klobelouch v. Zeisi^en-

kem Ritter sowie Heinrich v. Tan, Rudolf v. Zeissenkem,

Eberhai t v. Vennin<?en f!;enannt v. Hilresbacli Edelknechte vor-

kommenden balls zum Einlaj^er zu Weissenbur^-. ' Es handelt

sich hier also um Dörfer, die teils früher im Besitz der Püller

waren, teils sich später darin hefinden. lieber die Naclikommen-
seliaft dieses Eberhart Puller verlautet nichts ; überraschend ist

es aber, dass t^palerhiu seine Feste Kleebur^ ^^ich im Besitz

des Gesriilei htes der Erbe erscheint, an die der Platz durcli

Ki bschalt von weihlicher Hand oder durch iCaut überj^egaaj^en

sein maJ,^

Witicb I V. Hohenburjj war vermählt mit Vihe^ v. Wasi-

chenstein, <ler Erbtochter des Herrn Gunz v. Wasichenstein,

dessen ältere Tochter Katharina Hei ru Heinrich der jüngere

V. Flecken stein geheiratet halte. Nach dem Abieben des Herrn

Cunz hatte zwar Kaiser Karl IV. dessen Reichsleben 1359 den

Böhmischen Herrn v. der Weitenmühl verUeben^^ die damit

festen Fuss im Elsass fassten ; jedoch gelang es den beiden

Schwiegersöhnen sich mit ihrer Schwiegermutter im Besitz des

VVasicfaensteins zu behaupten. Späterhin sind die Püller dann

Herren v. Klein- oder Unterwasicbensteio, die Fieckenstetn

V. Gross- oder Oberwasichenstein. Wie sein Vetter Eherbard

so knüpfte auch Wirich Pulter -.ein Edelknecht v. Hohenbuch
Beziehungen mit der Pfalz an und öffnete am 23. Septemlier

iJ63 dein -KuHuirjten Rupracht 1 seinen Teil an der gleich-

namigen bei Wegeinburg gelegene Feste.^ Wirich I. v. Hohen-
burg muss eui ziemlich unruhiger Herr gewesen sein; er

hatte sowohl mit Stmssbutg als mit Hagenäu Händel« Die

Strassburger legten ihn ins Gefängnis, und Kaiser Karl bat

am 3. Juli 1365 um die Freilassung des Wyrich Buller, der

sich gegen die Beschuldigung der Stadt vor dem kaiserlichen

1 Or. xnb. c. 8 sig. pend.

2 Der Name kommt in jener Zeit häufiger vor und mag eine

Abkürzung sein für Sophia; ihn von Euphemia herzuleiten, wie Leh-
mann will, scheint mir doch bedenklich.

s Butt 3:iO.

« Wille, Regesten der Ffalzgrafen 206.
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Landvogt im £lsas8 reini^jen wolle. * Wann er aus der Welt
schied) lässt sich nicht bestimmen ; urkundlich tritt er zuletzt

im Jahre 1372 auf. > 1384 erscheint seine Gattin als Witwe

;

da öffnet sie am 10. Mai dem Kurfürsten Huprecht als Vor-

munderin ilii*er Söhne Bernhard, Guntz und Wirich auf 11

Jahre die Hohenburg, wofür der Kurfürst seinen Schulz und

Schirm j^ewährt. An demselben Tage trug sie ebenfalls als

Vormünderin ihrer Söhne dem Kurfürsten den von ihren Eltern

ererbten Zehnten zu Erlenbach bei Steinweiler auf und em-
piiT)'^ ihn unter Gewährunjj weiblicher Erbfolf,»e als Lehen zu*

rück. 3 In demselben Jahre am G.Oktober entlieh sie von dem
Pfalzgraien 150 Gulden, wofür sie ilnn den vierten Teil an

ihrer Söhne Teil an der Hohenburg verpländete. * 5 Jahre

später am 8. Juli 1389 überp^ab die Witwe Ruprecht I. die

Feste Hohenburg, um sich derselben nach seinem Gelallen zu

bedienen, j<o jedoch, dnss er :<ie, wenn iliie Sühne zu ihren

Tagen gekommen Mäieu, wieder heraus^-cln-n sollte.^ Die

Veldenzer Lehen betanden sich in der Hand dieser Linie, und

am 24. Februar 1*387 verliehen die Graten Heinrich und Fri-

drich von Veldenz an Fiau Vihe als «monpai» ihrer Söhne Hans,

Abernhard, Conrad und Wirich Münchhusen das Doi f Thing

und Bann, den dazu gehörigen Kirchensatz und Zehnten und

den Zehnten zu Riet, so jedoch, dass wenn die Knaben za

ihren Tagen gekommen, je der älteste das Lehen empfangen solle.

Konrad Puller emptangt darauf das genannte Lehen in Nova

Civitate 1400.6 Vihe v. Wasichenstein muss schon bei Jahren g^
Wesen sein, als sie danach ihre Hand dem Walter v. Tan reichte,

der hun zeitweilig über die Burgen Klein-Wasichenstein und
Hohenburg verfügte und ausserdem die benachbaile Kleinarns-

burg und Alt-Tan besas:«.? Er war erheblich jünger als seine

> Hnber Hegebttn 41 SU.

* Hagen St -A. FF.

2 Wille, Regesien der Pfalzgraten 272. Vgl. auch loiuer, cod
dipl. Palatiii p. IIU. ....

* 1. c. 284. -

• ä 1. c.

6 Neustadt a. H. München K.-A. 1. c. 234.

^ Ueber die Herren v. Dahn Tgl. Lehmann, Pfälzische Bujgen
I, 153 u. a. a. 0.
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Gattin ; ob die 6 Sdhne, die er htnterliess, von dieser Gntliri

stammen oder aus einer zweiten Ehe, niuss dahing^estelU bleiben.

Für die jungen PüUer wurde aber diese Verbindunj^ sorgenschwer;

sie hatten wohl Vorteil von (1er Macht ihre? Stiefvaters, der

zeitweilig auch Uiiterlandvogt des Elsasses war, wurden aber

aucii in seiue Fehden verstrickt. Die ältesten von ihnen Hansund
Bernhard müssen frühzeitig gestorben sein. Es ist Konrad Puller,

der am 29. Juli 1 iOi von I\(>i)ig lUipredit die Reichs-

lehen seinem Hauses einiiiTingt ; zu der Holienhurf;" mit den

Dörfern Ul>er- und Niederin;4olslieirn und Hunspach sind jetzt

noch die Dörfer Rode, Steinselz und Ohernlit^ten hinzugekommen.

Auch ei' erlreute sich keines lang^en Lehens; am \i>. November
1407 empfängt bereits Wirich H. Puller v. Hohenburg die eben

angeführten Lehen, die von König Ruprecht noch durch das

halbe Gericht zu Wingen vermehrt wurden. ^

KAPITEL IL

Wixicii II. der Alte v. Hohenburg und
seine Söhne.

Mit Wirich U. gelangt das Geschlecht der Püller von

Hohenburg zu hohem Ansehen. 2 In dei* Geschichte des Unter-

elsasses spielt er fast ein halbes Jahrhundert eine höchst be-

deutende RoUe und hinterlässt seinen Kindern einen Besitz, um
den sie von manchem Grafen und freien Herrn beneidet werden

mochten. Geschichtlich tritt er zuerst ^uf im Jahr 1407 ; da

befindet er sich, wie vordem sein Stiefvater Walther v. Tan,

in Fehde mit Speier und vollführt in Verbindung mit etlichen

Genossen einen kühnen Handstreich wider die Stadt, der er

1 Chinel. Reg. Kg. Rupr. nr. 615 u 2410. Am 28. Juli 1401

hatte Cnnrad Pftller v. Hohenbtirg anch den Zehn'en zn Erlebach
empfangen. Späterhin besitzen die oeiden Brüder Conrad und Wirich
die Lehen ihres Geschlechts 7.xi gesamter Hand um verpfänden an
Kf. Ludwig von der Pfalz die Döifer Nyflf^m Tn!::olczhohe, Hfinspach,

MeimoU/dioven und Uohenwdre zum halben Teil um 100 fi , and
der Kf. verspricht, die betreffenden Dörfer nach 6 Jahren um dieselbe

Samme wieder einzugeben. Karlsruh. GLA. Pf. Copb. 549, 205 und
a. a. 0.

2 Der Züsame Pnller kommt mit ihm immer mehr in Abgang.



4

— 14 —
vor ihren Thoren Vieh und Gut wegffangt.* Da das Geschlecht

jelzt nur uocii auf Wirichs Au^^en stand, ist wolil anzunehmen,

iiiina er zeitig heiratete. Leider lassen uns hier die Quellen

fast völlip: im Stich; weder ist bekannt, wann ei- heiratete,

nocti stellt über die Person der Auserwählten etwas fest. Es

lindet sich eine Notiz,* wonach er mit Friga v. Wasselnheiin

vermahlt gewesen. Aus dieser Ehe würde Wirich III. der

Junge entsprossen sein. Nach dem Al)lehen seiner ersten Galtin

heiratete er vermutlich .Tnlia,3 die Tochter von Herrn Kichard

Hurt V. Schüneck , einem mächtigen Herrn dei- Kilel und
des Uunscuck, und aus dieser Elie entstammte Richard v.

Hohenburg, der den Namen des Grossvaters führte, und
vielleicht Else, die ihre Hand dem Eberhard Hofwart v.

Kirchheim reichte. Else Hofwart und Richard Puller wären

somit wahrscheinlich leibliche Geschwister, Wiiich der Junge

ihr Stiefbruder gewesen.« Dies Verhältnis erklärt im

1 Weizsaecker, Deutsche Heichtagsakten ti, löi. Bei Brncker
Inventailre des archives de Strasbourg, ist anser Wirich falsch ge-

lesen als Ulrich; ebenso bei Batt.

Hersog. Elsfissische Chronik 176. Diese Angabe ist jetzt zu
berichtigen, fer. sec. an. Lucie {Bec. 12) 140? vergönnt Fridr. Graf
V. Veldenz Wirich Puller v. Hohenburg, Frau Kathanna, Herrn Clasen
Tochter von Qrawensteiu, seine eheliche Hausfrau zu bewidmeu auf
das halbe Dorf Moniehnss. Mfineben R.-A. 1. c. IftSb. — Eine Familie
Grawenstein habe ich in dieser Zeit nicht feststellen können : ver*

mutlicli ist an Herrn Nicolaiis v. Giostein, Inhaber des Schultheissen-

anites zu Sirassburg, zu denken. Die Fersöuhchkeit der ersten

üattin von Herrn Wirich ist somit wenigstens festgestellt, und Wi-
rich' III. nr&re demnach ans dieser Ehe entsprossen.

s So deute ich die an sich unverständliche Mitteilung bei Leh-
mann, 13 Bnrgen; auch Batt fnhrt Jn seiner Stammtafel Jatta v.

Schöneck als Gattin Wirichs an. Die betreffende Urkunde, welche
Lehmann vorgelegen hat, habe ich jetzt gefunden. Kf. Ludwig willigt

danach fer. terc. p. letare (April 1) 1427 ein, dass Wirich v. Hohen-
burg Jutten, seines Getieuen Richard Hurt y. Schoneck Tochter,
verschrieben hat ihr Lebtage einen «sess» in dem nenen Hans nnd
in dem alten Stock daran des Schlosses zu Clecburg mit Feld, Adker
etc. Karlsruh. GLA Pf. Copb. 468, 242. Die Fxiga ¥. Wasselnheim
müsste schon eine dritte Gattin sein.

* Bisher ward Margarete v. Hohfulmig, die Gattni bchwickers v.

Sickmgen und die Grossrautter von Franz v. Sickingen, ebtiifcilis

als Tochter Wirsehs U. aufgeführt. Bs wird sich jedoch zeigen, dass
sie die Tochter Wirichs UL des Jnngen nnd somit die Enkelin Yon
Wihch 11. war.
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spätem Verlauf der Geschichte manches. Soviel stellt jetierifalls

lest, (lass ein ganz erheblicher Altersuiilerschied zwischen Wiricli

(leni Jungen und Piichard v. Iloheaburg bestand.

Auirallend ist nun, wie Wirich 11. sich frühzeitig in Besitz

bedeutender Geldmittel befindet, und es fragt sich nur, woher

dieselben stammten. Die Familie war wohlhabend. In einer

Zeit, wo die meisten Geschlechter gezwnii;^eii sind Hesitzungen

zu veräussern oder zu verpfänden, sehen wir hier den Familien-

Jiesitz stelig wachsen ; aber auch die Wohlhabenheit des Ge-

schlechtes vermag die umfas-senden Erwerbungen Wirichs IL

nicht zu erklären, wenn man auch noch so sehr in Anschlag

briugty dass er ein sehr gewiegter uad geschäftskundiger Finanz*

mann, war, und die Folgerung ergibt sich von seihst, dass

hier wohl manches auf Rechnung der ersten Gattin zu setzen

ist. Die erste bedeutende Erwerbung lalil in das Jahr

1409, Da erwarb er von Graf Johannes v. Spanheim den

Pfandbesilz eines Viertels von Burg und Stadt Nannsteia^ bei

Kaiserslautern, vermutlich um die bedeutende Summe von

1300 Gulden. Viel wichtiger war es, dass er Kieeburg, das

alte Besitztum seines Hauses, von Hans £rbe zurfickerwerben

konnte und in der Lage war hier eine neue Burg zu errichten.

1412, am J6. Juni, empfing er von Kurfürst Ludwig die Be-

lehnung mit der ßurg unter Vergünstigung der weiblichen Erb-

folge. 1415, am 1« Februar, erwarb er dann von Paulus \.

Winstein und Ennel v. Wasselnheim, dessen Hausfrau, ihren

Teil an dem Dorf Langensulzbach, nämlich das Niedergericht

mit allen Gretallen, ausser der Muhle und dem Nonnengericht

um dritthalbhtuidert GuldenJ
Die meisten Vorteile jedoch trug er davon im Dienst des

bösen Bischofs Wilhelm v. Sirassburg. Freilich rühmen die

Strassburger Forlsetzer des Königshoten seine Dienslführung niclit

allzuselir. Da lieisst es, wie dei' iüschof seine \ ögte die aiinen

Leute schinden Hess, dass sie das Land räumen inussten,

^vährend jene fast alle, reich wurden und ihm des Bistums

^ Lehmann, Ffakische Burgen 5, 144. Der Name Nannstein ist

zurückgedrängt von Landstidil. Es ist die Burg, in der Franz v,

Sickiiigen t)ehigcrt wurde und die Todeswunde empfing.

« Str. BZ.-A. C. ö7.
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Schlösser einen ?uten Teil abpföndeten. Und dies waren Wi
rieh V. Honil.ui-, Friedrich v. Tan und Hans Wollenschlafzer.»^

Den Strasshur^oi- Chi(»nisten t|uoll bei der Erinneiuii^^ an

Regiment Bi^schof Wilhelms, des «scluUilichslen Mannesj», (ien

das Bistum jeinalf; prehahl, die Galle über, und da malten ^^ie

auch die Diener des Bischofs vielfach ins Scliwaize. Ks ist

kein Zweifel! Wirich v. Hohenburg Hess sich seine iJien>^tt>

vortrefflich bezahlen. Sein Beutel war immer voll und deijenige

des Bischofs immer leer, und so war ei- stets liereit «lern ewig

geldbednrfligen Bischof gegen geiiör igen Nutzen vorzuschiessen,

aber auf der andern Seite ist hervorzuheben, wie auch später

noch von Bischof Wilhelms Nachtolger seine Verdienste um
das Bistum hervorgehoben werden, und ein Menschenalter

spater rettelen die Verdienste de> Vaters den Sohn vor schimpf-

lichem Tode durch Henkershand im Vaterlando.

Hier ist nicht der Ort auf die politische Tliiitigkeit Wirich»

des Alten einzugehen, alier wohl 4sl hervorzuheben, dass er im

Gegensatz zu jener Schilderunj^ sich hei seinen Zeitgenossen

dei*' höchsten Achtunpr erfreute. Das spricht sich auch darin

ans, dass Kaiser Sigismund, während der Bischof Wilhelm v.

Sliassbui^ gefangen gehalten wurde, ihn mit Heinrich Beyer

V. Boppard zum Amtmann des Strassburger Bistums ernannte^

dass er ebenso als Amtmann der minderjährigen Herren v.

Bitsch und des Grafen Nikolaus v. Mors und Saarwerden auf--

trat; 2 er ist ausserdem Amtmann des Kurfürsten Lud v. ig von

der Pfalz zu Liitzelstein und Einartshausen ; » und ^vi^hr end

er mit Strassburg allerdings in mancherlei Handeln lag, isl

sonst seine Thätigkeit eine wesentlich IViedliehe: fasi in

allen den veischiedenen Hämleln, die sich w;ihiend der

ersten Hälfte des 15. Ja hiiinndeiis im Untei-Klsas< ahsjdelten»

tritt er als Srhied^rii hier auf. Hier handelt es sich vor allem

darum, die Erwei hungen fe.slzasteüen, welche er seitien Kindern

iiinterliess, und nur auf diejenigen Ereignisse einzugehen^

i Mone. Quellensammlnng zur badischen Geschichte III, 517. Vgl.
auch Strassharger Archivchronik im Cdde historique ld6«

< Lehmann, ürkandllche Geschieht« der Grafschaft Hanan*Lichten>
bcrg II, -'53.

» Tolner, cod. Palat, 158. .
.

-
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duich welche das Schicksal seines unglücklichen Sohnes Richard

beeinflusst wuide.

Im Jahre 1419 wurde er Gemeiner des Schlosses Lützel-

bur^r für den Teil, den Bischof Wilheltn daian jj^ehaht halle, i

Bedeiitondec \v;u' eine Ervvprhunjj des folgenden Jahres: nach-

dem d(M- Hisciiüf 1398 Gaini)sheiiii mit Reichstett, Killstett und
Betteidiüien an Reinbold üüffel und Nikiaus Merswin ver-

pfändet halte, kam die Hrdftc dnvon jetzt um 1040 Gulden

an Herrn Wirich und Jobann Kna[»p, einen Strassburger

Bürger, wurde jedoch 1435 vom Kapitel wieder ausgelöst. 2

3 Jahre später verlieh ihm der Bischof auf Widerruf die Stadt

Rheinau, nachdem er ihm vorher bereits Zoü und Gefälle da-

selbst verpfändet hatte, s In demselben Jahre am 7. Dezember

verptändete der Bischof ihm und Adam Bock um 1800 Gulden

mit Zustimmung von Dechant und Kapitel den halben Teil für

ungeteilt seiner Stadt Eltersheim-Münster und sonderlich die

Vogtei des Klosters. Auch diese Pfandschaft hatte keinen Be-

stand, indem der Abt des Klosters 1429 mit Erlaubnis des

Bischofs sie auslösen durfte. * Von Dauer hingegen und viel be-

deutsamer war eine Erwerbung des Jahres 1429. Da bekennt

der Bischof: Als Wirich v. Hohenburg uns in dem Krieg mit

Strassburg 700 Gulden an barem Geld geliehen und diese darauf

um Kost und für unsere Diener ausgegeben hat, da er von

unsertwegen in Offenburg und in der Mortenau lag, worüber
' er Rechnung^ abgelegt hat, dass wir ihn gebeten haben, da

wir solches Geld nicht bar zurückzahlen können, dass er solche

Summe zu den 1500 Gulden, die er bereits auf Mutzig, Her-

molsheim und Wege iiat, schlagen wolle. Damit trat der Hohen-

liurger^ in den riaiidhesilz von liui^ und Stadt Mutzig nebst

den genannten beiden dazugeliörigen Dürfein. Die IM'andsumme

suchte Herr Wirich noch zu erhöhen, um die Auslosung zu

1 Metz Bz.-A. G. 5 p. 114.

2 SchöpHin 160.

s Matbis obent des Zwölfboten 1423. Str. Bz.-A. G. 1281 or.

mh. Iii pal e. sig. delaps.

a, 1271 cop. cb. coaev!

5 m, n. indica (Mrz. 16) 1439. Str. Bz.-A. G. 1187 or. mb. c.

81g. pend. delaps.

2
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erschweren. 1427 hatte der Bischof dem Nikolaus v. Grostein

mit Zustimmung von Uechant und Kapitel einen Turm zu

Mutzi^^ verliehen, den er selbst angefangen hatte zu bauen,

und ihn ermächtigt, 400 Pfund Strassbur«jer Pfennii: darauf zu

verl)auen, l)is zu deren Auslösung der Turm ihm und seinen

Eilten verbloibeii sohle. ^ Der \\ Grostein verkaulie (lar;iiif 14:33

den 'J'urin unrl den Garten auf (Inn (I iahen an Herrn Wiridi

um 42^/2 Pfund.- Die Burjj; /u Miitzi<r erhaute er dann aufs

neue mit einem Kostenbetrag von lÜUO Plund und streikte

ausserdem uoc Ii dem Naclifoljjer von liischof Wilhehn, Bischof

Piupi eciit, einen Jit'tra^ vi>ii lOi Kl ( iuMen aui" diesem I*fande vor.

Diese Krvveihunp liatte tiii" Herrn Wiricli um su inelir Wert,

als er damals oiler später, vielleicht als Krbe von Herrn

Claus V. Grostein, Teilhaber an der Pfandschaft von Burj^

und Stadt Selurnieck mit dem j^anzen Breuschthal wurde,

wie sie an eine Gruppe von edlen Herrn veräussei't worden

war.3 Im Jahre 1432 versetzte der Bischof darauf das Dorf

1 Mi. Elisabeth (Nov. 1^; 1427. 1 c. or. mb. c. 2 sig. pend.
delaps.

- Frit. n. Mar. nativ. (Sept. II) 1. c.

3 136b verkaufte Bischoi Johann v. Stibg. ScLloss und Stadt Schir-
meck mit dem Breaschthal und den dazugehörigen Dörfern an Gr.
Johann v. Salm um li^OKJ fl. vorbehaltlich des Rückkautes um die-
selbe Suiuine. In diesen Kauf waren Tiiclit mitbegriffen Girbaden und
die andern Schlösser des Breuschthale?? nebst den dazu gehörigen
Dörfern sowie Mutzig. — 137-J überliebs der Gr. v. üalm seine Er-
werbung um die nämliche Summe an Propst Johann v. Ochsen-
fitein, lükoIauB y. Greenstein (sie? Grostein) und Nikolaus Richter
genannt Dütschmann. Scliöpflin Als, ill. 11, lol. Am 24. August lilB
schlagt dann Bi. W. v. iStr. dem Claus v. Grostein Schultheiss von
Strasbburg, Heiur. v. liobenstein, Herrn liudolfs selig v. ilobensteui

Bohn, und Hans Richter, dem man spricht Datschmann, dem Aeltem,
300 Pfund Strassburger Pfennige auf Burg luid Stadt Schirmeck und
das Brensrhthal von obenan bis nidenan, welche Summe sie auf
Burg nnd Stadt Schirnieck verbaut haben, indem sie Burg und Stadt
ScLirnieck und das breuschthal iuue liaben in Pfaudesweise, also
wie Gr. Hans v. Salm und Frau Philippa v. Valckenburg solche
Pfandschaft inne hatten um 12000 fl von Herrn Johann v. Liney Bi.

v. Stibg. und wie auch 131. Fridr. v Strbg. erlaubt hat 20U Pfund auf
die Pfaudschaft zu schlagen, um sie auf Burg und Stadt zu verbauen
laut Urkunde von frit. u. Göigen 1381. — Str. Bz.-A. G. 1155
cop. eh. coaev. — Es errichten dann am 14. März 1447 Heinrich
Y Landsberg. Heinrich v. Hohenstein, Wirich T. Hohenburg und
Jakob V. Hohenstein, Hans v. Wangen, Hermann und Jakob Dutsche-

^ j . ^ci by Google
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Griesheim <nm Loch» an den Hohenburger und den Vitztum

Heinrich v. Hohenstein um 60^) GuldenJ Damit ist aber die

üeihe der Erwerbungen noch länjrst nicht erschöpft. Wenn
-wir später die Püller v. Hohenburg im Besitz bischöflicher

Lehen wie Fulgriesheim , Hindisheim^ Lipsheim, des Schult-

heissenamts zu Lampertheim^ eines Hauses und Gartens lu

Zabern und im Genuss von beträchtlichen Renten auf Zollkeller

und Pfennigturm zu Strassburg Gnden, so gehen solche Er-

werbungen in jene Zeit zurück, als Bischof Wilhelm die Güter

des Bistums nach allen Seiten verschleuderte.

Auch ge<>enüber den benachbarten Herren und £dlen wnsste

er den Vorteil^ den ihm seine Geldmittel gewährten, zu ver-

werten. 1418 erscheint er neben Ludwig Herrn zu Lichtenberg,

Alym Eckebrecht v. Dürkheim, dieser in «rmuntbars wise» für

Christine, Herrn Heinrich Eckebrechts seligen Tochter, sowie

neben Hans v. Altdorf, genannt Wollensieher als Teilliaijer

an ßur^ und Stadt Wörth. 2 Später ist er mit dem letzteren

^ar Pfandiiiliaber dieses Platzes. Da ;^ii»^ es nun ohne Streitig-

keiten mit der allen Herrschaft Lichtenbeiv nicht ab, und als

beide Heneii die Bewohner üherma^5sig belasteten und ausser

der gewöhnlichen Steuer am Marlini noeli 8i) Pfund Pfennige

verlangten, (la erbrachen die Bewohner IMbrte und Riegel,

^in^en aus der Stadt und wandten ^ich um Hilfe an die alte

Herrschaft. I)ei" Streit ward dann von Markgraf Jakob v. Baden
in der Weise ges( hlii biet, dass den Pfandinhabern aufgejreben

wurde, den Nachweis zu führen, dass auch früher schon die

Einwohner solche Steuer der Herrschaft Lichtenberg einmal,

-oder mehr <!cone bewegung libes noth», gezahlt hätten. Den

mann Gebr , ßehtolt zum Riet den man spricht Zorn, einen Burg-
frieden für Schloss und Stadt Schirmeck und das ganze Breiischthal

Berg und Thai. Zum Obmann bei Streitigiceiten wird Herr Hans v.

Malnbeim Ritter der Junge bestimmt. 1. c. or. mb. Sämtliche äigei
sind abgefallen. — Die Art und Weise, wie W. v. H, und Jakob t.

Hohonstc'in neben einander erscheinen, lässt darauf schliessen, dass
«ie auf gleiche Weise, d h. durch eine Familienverbindung ihren
Besitztitel erworben haben. In der That nennt J. v. U. in einem
bchreiben W. t. H. seinen Schwager, womit allerdingB auch Wirich
III. der Jange gemeint sein kann.

> Strbg. Bz.-A. G. HOS or. mb, «• sig. delaps.

^ Str. B2.-A. £ 2713 cop. ch. coaev.

^ j . ^cl by Google
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Lichten berg'ern war zu viel an dem wiclitigoii Platz fjelepen :

sie losten ihn wieder ein, und so ^ring diese Erwerbung, welciie

den Besitz der Puller um Hohenburg und Kleeburg so vor-

trefflich abgerundet hätte, wieder verloren. ^ Auch sonst waren

•die Beziehungen beider Geschlechter zu einander nicht immer
rosiger Natur. 1440 musste MarJxgraf Jakob v. Baden zwischen

Jakob Herrn zu Lichtenberg un<l Wiiich v. Hohenburg ver-

mitteln, weil dieser jenen geschimpft hatte und ausserdem

Streitigkeiten wegen des gemeinsamen Besitzes zu Betschdorf

bestanden. > Ebenso legte sich 1445 der Markgraf aufs neue

ins Mittel, weil Herr Jakob die im Kirchspiel zu Sulz gesessenen

Leibeigenen des Hohenburgers überwältigt hatte und beide sich

gegenseitig Vieh von ihren Herden geraubt hatten. ^

Auch mit den Leiningen machte Herr Wirich Geschäfte.

Von dem Grafen Hans v. Leiningen und dessen Sohn Rudolf

-erwarb er mit Glaus Schowenstett, dem Küchenmeister des

Bischofs Wilhelm, ein Viertel von Weiersheim zum Turm um
814 Gulden und vierthalb Schilling, zu welchem Handel Fridrich,

Graf V. Leiningen, Schulherr des Hohen Stifts zu Strassburg,

14*39 seine Zustimmung gab.* Von Landgraf Hesse v. Leiningen

hatte er das liall)0 Dorf J)niiislieiiii um iOO Gulden Pfandes

Weise inne, ^ Hervuizulieben ist ferner noch, wie er l iii

den Piandl)esitz des ganzen oder halben Dorfes l'ünleiiheiin

von den Herren v. Dahn, sowie 1450 ia Gemeinscliaft mit

Hans V. Fleckeiistein Hofen und Büren,*» von dem Piopst .

von Jung - St. - Peter zu Strassburg, Friedrieb Blochholz,,

* Str. ßz.-A. 1. c. Auch bei Lehiuaun, Geschichte der Giaf-

Schaft Hanan-Lichtenbeig, 242 angeführt.

> Lehmann, 1. c. p. 2ö0.

3 Lehmann, 1. c. p. 261.

* Ziubt. V. Veitm (Febr. 10) 143?. Str. Bz.-A. G. 1047 or. mh.
C. sig. pend. delaps.

* Karlsruh. GLA. Pf. Copb. 472, 151. Mit Erlaubnis des Land*
grafen lösten später Caspar Kitter v. Urendorf u. Bernhard Wnrmser
zu Strassburg solche Pfandschaft an sich, und Kf. Fridrich von der
Pfalz erteilte dieselbe Erlaubnis für sich und Reinhart Herrn zu
Westerburg als Lehusnachtoiger au seinen Zinsmeister Emmerich
Bitter zu Bagenau. dat. im feld vor Lamssheim samst. n. vlncul.

Petri 1471. 1. c. . .

^ Jetzt antergegangen« *

^ j . ^ci by Google
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€r\vai)). 1 Fr.f;t man iiooh Bernl)acb uiiti KefTenach iuuzu, so

«ielit man, wie Herr Wirich es verstanden Imtle, allmählich,

last den ganzen Bezirk in weiterm Umkreis seiner beiden

Burgen Hohenbur^^ und Kleeburg- . sich zu eigen zu :inachea.-

Von grösster Wichtigkeit aber war das Verhältnis zu den
Pfalzgrafen v. Zweibrücken, > und dieses ist füi- das Schicksal

der S()hne bedeutungsvoll geworden. Pfalzgraf Stephan, Herzog
V Tlnf in, hatte von seinem Vater, König Ru})recht, in der

1-^rbteiiung den grössten Teil der linksrheinischen Pfalz erhalten

mit ZweibrOcken und Siramern. Durch seine Vermählung mit

Orafm Anna v. Veldenz erbte er nicht nur diese Grafschaft,

«ondern auch den grössten Teil der Grafschaft Sponheim. Als

Herr von Burg und Amt Wegelnburg war er der unmittelbare

Nachbar des Hohenburger, und bei den verwickelten Besitz-

verhfiltnissen der damaligen Zeit konnten Streitigkeiten nur zu

leicht entstehen. Lange Zeil blieben sie aus, und VVirich

v. Hohenburgs der sich als Vermittler wiederholt um Pfalzgraf

Stephan Verdienste erworben hatte, stand mit .seinem mäch-,

tigen Nachbar auf gutem Fuss. Auch ihm griff er mit Geld;

iviederholt unier die Arme, und am 5. Februar 4428 verpfändeten

ihm der Pfalzgraf und seine Gattin iluen Teil an Falkenburg

und Gulenbuig mit den dazu ^^ehöiigeii Dörfern um fünflhalb-

tausetid Gulden, wozu der Milgemeiner Graf Emich v. Lei-

iiingens seine Zustimmung erteilte. Zu l)emerken wäre auch

noch, dass Pfal/^rraf Stephan ihm seinen neunten Teil an den

Reichsdörfern Marley, Kircheim, Northeim, Humolzweiler, Pioss-

•weiler, Than und iJochlelden um lUOÜ Gulden verpfändete. Selbst,

in kleinen Beträgen machte Herr Wirich mit dem Pfalzgrateii

"Geidgeschäfle, wie wenn or ihm 14^37 einmal 130 Guldon vor-

Ätreckie. Üald darauf versuchte PlalzL^iaf Stephan seinen Sohn

Ruplf-echt auf den Bistumsilz zu Strassburg zu biingen. Da
war die Hilfe des mächtigen und eiuflussreichen Hohenburgers

* Schöpfliii, Als. iU. II a. a. 0.

- VgL Lebmann, Geschichte der Pfalzgrafea Zweibrücken»
passim. •

;

3 Lehmann, 1. c p 4> höchst ungenau. München R -A, Pfalz-

Siramenische Hausnrkuiuien II, 172-176. —- Anf die sonstigen viel-

faelien Geldgeschäfte des ewig geldaimen Pi". Stephan mit W. v. II.

gehe ich nicht eia. . . , i , >
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von besonderem "V^ert, und im Juli 1440 verbiess Pfalzgraf

Ruprecht als Pfleger des Stifles Strassburg, falls er zum
Stifte gelangen und das als ein Bistum besitzen würde, Wiricb

V. Hohenburg, sowie dessen Lehnserben bei den ileben und
t>enen,i> so er von Bischof Wilhelm oder Herrn Konrad v.

Bussnang habe, zu belassen und falls ihm einip^e Irruny^ darin

geschehe, ihm beraten und beholl'en zu sein, dabei zu bleiben,

ihm sein «vorj) jj^eiieiiun Geld zu bezablen und ibni auch zu

ledigen, wo er oder das Seine vou des Stilles oder Bischof

"Wilhelms oder Heirn Koinads wegen versetzt sei. »

Bedeutungsvoll aber wurde es, als Wirich der Junjye durch

seine Ebe mit Gertrud, der Erblocbter i'es Herrn Hermann
Bcos V. Waldeck, Lehnslräger des Sohrieb von Ptalzgraf Slepban,.

Ludwig des Schwarzen als Erben der Gralscbaft Veldenz, im

Nahegebiet wuide. AVann diese bedeutungsvolle Ehe geschlossen

wurde, ist nicht bekannt. Die junge Frau brachte ihrem Gatten

einen reichen Besitz, * aber auch eine Fülle von vermögens-

rechtlichen Verwicklungen, an denen späler die Püller schwer

genug zu tragen hatten. Es handelt sich hier um das Erbe des

Geschlechts derer v. Merxheim. Von drei Brüdern Emmerich,

Konrad und Heinrich v. Merxheim hinterliess nur der mittlere

von seiner Gattin Katharina v. Sötern zwei Kinder^ Rorich und

.Adelheid, welche die välerlicbeu Familiongüter, namentlich

Merxheim unter sich teilten ; hinge^^en erhielt fiorich allein die

Leben vom Erzstift Mainz^ den Grafen v. Nassau-Saarbrücken

>

den Grafen v. Spanbeim und den freien Herren v. Oberstein,

obgleich dieselben nicht Mannlehen, sondern Erbleben waren.

Ausserdem war er Pfandinbaber des dem Erzstifle Mainz ge-

hörigen Schlosses Martinstein, rheingräflicher Burgmann auf

Kirburg und Daun und Ganerbe zu Stein-Kailenlels. Dazu
erwarb er von den Voj^ten v. Hunolstein das Dorf Morbach

und die halbe Pflege Achteisbach pfandweise. Auch über er-

hebliche Barmittel muss er verfugt haben; er war Gläubiger

der benachbarten Försten und besondertit auch des Pfalzgrafen

1 Str. Bz.-A. cop. eh. coaev.

2 Das allerdings nnYoUständige urknndliche Material bei Töpfer^
Ürkundenbuch der Vögte v. Hunolstein II nr. 237 und 284. Vgl.

auch die Beilage über die HeiTschaft Merxheim, p. 458. Leider sind

es nox einzelne Streiflichter, die man gewinnt.

Digiti-^cü by Google
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Stephan. Er starh kinderlos als der letzte seines Geschlechts

nach dem 4. August 1440 und vor dem liS. Mai 1442, und

seine Verlassen schall fiel an die Erben seiner vor ihm ver-

storbenen Schwester.

Adelheid, Rorichs Schwester, vermal ilte sich mit dem
Ritter Hermann Buhe v. Oeispitzheim und gebar ihm 3 Töchter.

Die eine, Gertraud, vermählte sich 1391 mit Henne oder Hans
Blick V. Lichtenberg;]^ und hinterliess nur eine einzige Tochter

Schönette, welche als Kind starb und von ihrer Grossmutter

Adelheid beerbt wurde. Die zweite Tochter Schönette war die

Gattin von Johann Vogt zu Hunolstein, während die drille, Anna,

Johann Boos v. Waldeck ihre Hand reichte, dem sie drei Söhne

Hermann, Philipp und Emmerich gebar. Hermann heiratete eine

Tochter des Lamprecht Streuf v. (Blies-)Cas(el, namens Ennicbe,

deren ältere Schwester der Ritter Johann v.Ste]n(-Kaltenfels) heim-

geführt batle.i Aus der Ehe Hermanns Boos v. V^aldeck mit der

Enniche Streuf v. Gastel gin;,' wiederum nur eine Tochter hervor,

namens Gertraud, die ihre Hand Wirich dem Jungen v. Hohen-
burg reichte, ohne dass sich das Jahr der Vermählung' ;^enau be-

stimmen Hesse.« Sie brachte ihrem Gemahl demnach zu die

Hälfte der Merxheim'schen lubschalt und das Erbteil ihrer

Mutter, während Hermann Doos, der Sohn von Philipp Boos,

nach dem Ahleben der beiden andern Gebrüder deren verlassen

Gut zu seinen Händen nahm. Beide Teile, Johann Vo^t v. Hunol-

stein und Winch V. Hohenburj^ von st^nes Sohnes Wirich <les

Junpen we^en, setzten sich dann :\m '28. Mai 1442 friedlich ausein-

andei . Da sollte das Erbe Rorichs v. Merxheim 6 Jahre lan^: in ^e-

njeinsaniem Besitz bleibf^n, nachdem schon vorher am 20. No-

vember'i434 der Vo^4 v. Hiniobstein und Hermann Boos v. Waldeck

bezüglich de.s Erbes der Erau Adelheid einen Vertrag abge-

schlossen hatten, wonach sie zu gleichen Teilen erben sollten.

Nicht 80 friedlich war die Auseinandersetzung Wirichs des

Jungen mit den Herren v. Stein, vermutlich wegen des Dorfes

Bontenbach^ das den beiden Töchtern Viehe und Enniche zu

gleichen Teilen hinterlassen war, und ebenso f^nb es Streitig-

' Bei Tüpfel' 467 Viele genannt, ist wohl zu lesen Viehe. Vgl.

namentlich anch Karlsrah, ÜLA.. Pf. Copb. 595, 4U.

* Töpfer nennt das Jahr 1442, aber dia betreffende Uxknnde
beweist nur, daaa 81» damals Yerbeiratet waren.
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keiten mit den von Sötern, vermutlich wegen des Nachlasses

der kinderlos verslorbenen Katharina v. Sötern. Daraus erklärt

sich die spatere Stellungnahme beider Geschlechter gegen
Wirich III. und Richard Puller v. Hohenburg.

Sehr verwickelt wird es nun, wenn wir lesen, wie- bei

Wirich v. Hohenburg 1429, ein Brief hinterlegt wurde, nach
dessen Inhalt der Frau Schonetta, Witwe von Hermann Boos

V.Waldeck, aus den Nannsluhler Gefallen und Einkünflen jährlich

und lebenslänglich 50 Gulden zukommen sollten. Diese Urkunde
sollte Herr Wirich nach dem Absterben der Nutzniesserin an
die vom Stein und Handscbuchsheim als deren Erben aushän-

digen. 1435 kaufte dann Herr Wirich von seinem Schwager
Hartmann v. Handschuchsheim die oben erwähnte Rente um
500 Gulden, wozu der Graf Friedrich v. Biisch sofort seine

Zustimmung gab. ^ Eine ganze Reihe von Fragen erhebt sich

da, die einstweilen nicht zu lösen sind« Jener' Hermann Boos

V. Waldeck ist wohl der eine der drei Gebrüder v. WaWeck.
"Wer ist aber Frau Schonetta und woher röhren ihre Beziehungen

zu AViricli dem Allen v. Hohenburg, oder ist etwa Wirich der

Junge genneint, der dann aber noch recht jung gewesen sein

rnuss? Und wenn die vom Stein und Handschuchsheim

als ihre Erben genannt werden, woi.tuf gründet sich diese

Erbfolge und vor allem die Schwägerschaft des Puller mit dem
V. Handschuchsheim?

Diese Ehe des jungen Puller mag dazu lieigetragen hahei),

dass in den rolgemien Jahren das (k'Schleclit in engerer Verbin-

dung mit dem Pfalz^^rafen Stephan erscheint, ohne dass man
dabei sagen könnte, was auf I\echnun;i von Wiricb dem Alten

oder auf. die des Jungen kommt. Zu keiner Zeil war das

Elsass so sehr von Fehden heimgesucht worden als in den

vierziger Jahren des 15. Jahrhunderts, und in die mancherlei

Kämpfe von Pfalzgraf Stephan und seinem Sohne Ludwig

wurden jetzt auch die v. Hohenburg verstrickt. So focht

Wirich V. Hohenburg auf Seite des Pfalzgrafen Slephan wider

Lipfrit V, Königsbach, genannt Nagel, Friedrich v. Eppelnborn

und Philipp Schnidelach v. Kestenberg, bis diese Fehde 1442

beigelegt wurde. *

> Lehmann, Pfälzische Burgen 5, 144,

'^ Leliinuiin, Geschichte v. Zvveibiücken 58 u. 59. . .
;
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Dies freutidschaftliche Verhälinis dauerte aber nicht immer,

xind es muss auflallen, dass gerade die Männer^ welclie der

^\ie Wirich auf Seiten des Pfalzgrafen bekämpft hatte, später

in der Umgebung dieses F&rsten und seines Sohnes erscheinen

und fortfahren eine feindliche Haltung zu den Hohenburgern

einzunebmeQ. Sicherlich hüa«^t diese Wandlung mit den eigen-

tumlich gespannten politischen Verhältnissen zusammen, wie

sie sich jsebildet hatten, seitdem Pfalzj^raf Fried rit Ii als \ ormuud
seines Nolleii Philipp die Kurwürde an sich j'erissen halle. Es ist

bekannt, dass sich wider ihn ein umfassender Bund der benach-

barten Fürsten bildete, deren Seele recht eiprentlich neben dem
ErzbischoC Dietrich v. Mainz Pfalz^raf l^udwi«» v. Veldenz war.

Sein Bruder Bischof Kupret lil v. Strassburg- halte die nämlii he

Partei eri^riffen, während Strassburj^ aufs eugsle nut dem neuen

Kuf'f'irst(Mi sicli verbündele. Es zenj?! für den politis^clien

Scliartblick des alten Wirirh, dass er die näniliclie Partei

erp^ritr und nun bei Strassburg, seiner alten Geg:nerin, einen

Rückhalt suchte, indem er 1453 in das Bur^q^echt der Stadt

eintraf. Auf der andern Seite hängt es schweclich allein

mit diesen allgemeinen Verhältnissen zusammen, w-enn nun
4er Erzbiscliof Dietrich v. Mainz sowie der Pfalzgraf Stephan

und seine beiden Söhne Ludwig und Rupret hl feindlich wider

che Hohenburger auftreten; es ist ihr Gläubiger, gegen den

sie sich vereinigen. Namentlich Bischof Ruprecht muss zum
Unterschied von «einem Vorgäuger eine ausgesprochen feind-

selige Haltung mder . die Hohenburger eingenommen haben.

Zu den vielen Erwerbungen» die der alte Wirich gemacht hatte,

geborten auch die Burgen Klein- und GrossrGreifenstein,! von

denen er die erstere ganz, die letzlere zum dritten Teil besass.

Beide Plätze hatten dem Grafen v. Mörs und Saarwerden,

Herren zu Lahr, gehurt, und vermutlich hatte Herr Wirich

diese Erwerbungen zur * Zeit seiner Yormundschaft gemacht.

Jetzt hatte ihm Bischof Ruprecht seine Feinde auf den Nacken

gesetzt, indem er dem Contz Plil v. Ulnbach und dem
berüchtigten Schnapphahn Plulipp Snydelach v. Kestenburg

sowie dem Heinrich v. Alldorf genannt Wolsleher einen

I Uebcr die verwickelten Besitzverhältnisse vgl. Schöpflin, Als.

ill. IL y^dn ich, benatze ausserdem arkan4licbes Material des Str.

bt.-A. -
. . .
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Teil von Gross-Greifenstein als Lehen einräumte. ^ Wenn dann

auch der Graf v. Mörs und Saarwerden sowie Graf Schaffrid

V. Leininj^en unter den Ge«,^nern des Hohenburg erschienen«

so erklärt sich das genugsam aus dem Umstände, dass sie in

dem entgegengesetzten Heerlager standen und vielleicht auch

Ansprüche an den alten Wirich zu machen hatten.

An einem äussern Anlass* zu Streitigkeiten konnte es in

jenen bewegten Zeiten niemals fehlen, und die Söhne Wirichs

II. hesassen nicht die weise Zurückhaltung ihres Vaters, um
einen oirnen Ausbruch hiiitnnzuhalten. Der alte Herr hatte

ihnen den Mitbesitz von Holienbur^^ und Wahsichenstein sowie

der Dörfer Wingen, Kliiuliacb und anderer dazu gehöriger Güter

eingeräumt und sicli hier allein Kleeburg vorbebalten. In erster

Linie kommt von den beiden Br üdern natürlich Wiricli III, der

Junge in Betracht. Leider wi«sen wir von ihm sehr wenig;
i^oviel siebt abei' fest, dass ei- wie die meisten seiner Stnndes-

ufii ssen ein unruhiges Abenteurerleben führte, heute hier und
morgen dort focht, s und so dienten jet7t auch die beiden

Schlösser Klein-Wahsichenstein und Hohenburg zum Unter-

schlupf für allerlei bedenkliche fahrende Gesellen. £s hatten

sich nun zwischen den heiden Brüdern v. Hohenburg und den

Bewohnern des unter dem Zweibrückenschen Amte Wegeln-
burg stehenden Dorfes Wingen im Jahre 1453 Streitigkeiten

erhoben* um den Genuss der dort befindlichen Waldungen.

Die beiden Brüder begingen Gewallthatigkeilen ; * der pfalz-

Iträfliche Amtmann zu Nikastel Cunz Pfil v. Ulnbach nahm
cwidei^riffe» vor, und so sagten Wirich III. der Junge und
Richard Puller v. Hohenburg dem Pfalzgrafen Stephan und

* Lehnsrevers dieser Herren zinst. n. reminiscere (Mrz 7) 1447.

Str. Bz.-A. 0. 978 or. mb. c. 3 sig. pend.

* Vgl. btr. St.-A. G. U. P. ItiJ. 193.

8 Er focht auf Seiten der Lichtenberger (Lehmann, Gesch. der
Or. T. Hanan-Liehtenberg I, 170) wider die Leiningen und im Dienste
des Mgr. Jakob von Baden im schwäbischen Stiultekrieg Vfl. Eik-
hart Artzt, Chr. v. Weissenburg in Quellen and Erörterungen 2, 162.

* Lehmann, Zweibrücken 97. Windheim. Winden jetzt Wingen.
Die Hälfte des Dorfes gehört den Hohenburgern.

^ Für die folgenden Ereignisse vgl. namentlich auch Str. St.»

A. AA. 1-15 und 174.
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seinem Sohne Lud'wig Fehde an, obwohl der Handel zu gut-

lichem oder rechtlichem Austrag vor Bischof Ruprecht v.

Strassburg anhängig war. Pfaizgraf Stephan machte dafür

Wirich den Alten verantwortlich und forderte am 7. Januar

Strassburg auf, dass es seinen Bürger anweise die Feindschaft

seiner Söhne abzustellen» dieweil solche doch seinethalben ent-

standen sei. Strassburg antwortete, dass die Fehde der beiden

jungen Püller die Stadt Oberhaupt nichts an<,nn^e, und Herr
Wirich der Alte erklärte sich nach wie vor zu Verhandlimgen

sei es vor Bischof Ruprecht oder Markgrat Kail v. Baden be-

reit ; seine Söhne aber von der Feindschaft zu weisen, dazu

sei er nicht inachti;4", da sie dieselbe nicht seinethalben be-

gonnen liälten. In der üblichen Weise wurde jetzt hin- und
hergeschi iel)en, bis in anderer AVeise eine Lösung erfolgte.

Ebenso sland Wiiicii der Junge mit dem Erzbischof von

Mainz im Streit, wofür dieser den Vater verantwortlich machte.

Es waren numlich vor (letwas vergangener Zeit» i Bürger von

Schwühisch-Hall in des Erzbischots Geleit unter Förderung des

jungen Wirich ütierfallcn und in der Hohenburger Schloss

Klein-Wasichenstein geführt worden. Die Grefangenen wurden
trotz der Reklamationen des Erzbischots nur gegen Schätzung

freigelassen, und es wurde auch hier hin und her geschrieben. *

Der Erzbischof erbot sich zu Recht vor Pfalzgraf Stephan oder

»einem Sohn Ludwig oder vor Markgraf Karl v. Baden«

und letzteres Rechlserbieten nahm Herr Wirich der Alle an.

Kr stand also in beiden Fällen in olTenem Recht und versah

sich keines Bösen. Es erregte daher auch allgemeines Aufsehen«

als In der Nacht des 5. Februar 1454 Pfaizgraf Ludwig im Verein

mit dem Marscbalk des Erzbischofs v. Mainz (vottschalk v.

Buchenau und den Grafen Schaffrid v. Leiningen und Jakob v.

Mörs-Saarwerden die Stadt Mutzig Oberilel.i Die Stadt wurde
erstiegen, während die Burg sich hielt und sich wacker ver-

teidigte. Erst jetzt erhielt Herr Wirich die Absagbriefe seiner

' Das Verseilen Schöpflins Als. ill. II. 148, welcher die?f^n TTeber-

fall im Jahre i444 gescheheu lässt, hat viel Verwirrung angerichtet,

indem die Späteren, zuletzt noch Lehmann, l'd Bargen Iii) das ein-

fach nachgeschriebeii haben. Ausser der bereits angeführten Kor>
respondenz vgl. hierüber namentlich die Fortsetzung Königshofens
bei Mone, Quellensammlung III. 545 und ausserdem eine von Pfister

in der ßevue d'Alsace Yeroffentlichte Fortsetzung lÖUl p. 447. - -
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G«gner. Als BOr^^er wandte er sich an Strassburg- um Uilfe,

und diese ward ihm um. so eher zu teil, als Strassburg .selbst

sich über die Schädigung der Seinen durch die feindlichen

Mannschaften zu beklagen hatte. Sonntag, den 10. Februar

widersagte Strassburg denen, die in der Stadt Mutzig lagen,

und an demselben Tage zogen die Strassburger Bürger und
JLunker Ludwig zu Lichtenberg vor das Slädtlein. Als das die

Gegner gewahr wurden, entflohen sie, «und es war ihnen also

not zu fliehen, dass sie €rebratenes und Gesottenes auf den
Tischen stehen Hessen und an dem Feuer Gänse, Hühner und
viel {juter Kost. Das kam den Strassburjjern gar eben, denn sie

fanden dio Kost bereit. A\^n fand man eine grosse und 3 kleine

Buchsen , die waren des Bi.schofs v. Sirassburg gewesen»
;

im Tiiumph wurden sie nacli Strassburg geführt, und zuni

liolien Aerger des BisclioCs blieb die grosse Büchse wohl '2 Tage
auf den) Markt stehen.

^^'enn 11 rrn Wirirh dem Allen auf diese Weise ge-

lang, Mutzi^ zu iHrlianplen, >o niusste Wiricli derJunge wenigslen.s

dem Pfalzgi'al' Ludwig (iaiiii- hüssen, dass er sieh wider ilia

erhoben halle ; er bemäcldigte sich der Burg zu Merxheim a. d.

Nahe und verlieh sie dem Mitbesitzer Johann Vogt zu Hunol-

stein um der Verdienste seines Sohnes Hügel willen, i Wirich-

der Alle suchte seinerseits Strassburg noch mehr io sein In-

teresse zu ziehen auch mit persönlichen Opfern und verkaufte

der Stadt mil Zustimmung seiner Söhne Wirich und Richard

am- 11. März 2 einen vierten Teil von Mutzig, wie er zu Zeiten

\on Bischof Wilhelm um 1500 Gulden gekauft hatte, eia

Viertel an 30 Pfund Geld, die er* auf dem ecbigenyumj» s zu

Mutzi{^ tißr 800 Gulden .gekauft hatte, ein Viertel an öO.Gulden,

die Hans Mei^^e v. Lamsheim und Dinlin seine Hausfrau auch

mit 800 Gulden auf .demselben drbij^enyum» gekauft hatten und
er an sich gelöst hatte> und dazu einen halben Teil an der

Burg, die er zu Mutzig gebaut, mit dem iialben Baugeld.im Be-

irag von 500 Pfund; für seine übrigen Teile ül>erljess er der

• Tiipfer, üikundenbuoh II, 321. •• •

2 Ment. n invocavit.

^ Bieiuunn. bietiniuni. eine bteuex der Bewohner. VgL Briack-.
lueier, .Glossarium dipioinaticum. . . .

•.
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Stadt das Vorkaufsrecht. ' Und ist dieser Kauf geschehen um
775 Gulden^ die ihm Strassbur$( bar gezahlt hat. i 4 Tage später

errichtete Herr Wiricli mit Strassburg wegen* ihres gemein-
schaftlichen Besitzes einen Burgfrieden; zum Öbmann bei Au^
hmch von Streitigkeiten wurde Phifipp v. Ratsamhausen be-

stellt, s Unmittelbar danach muss Wirich der Alte verschieden

j?ein; denn bereits am 23. März erneuern seine beiden Söhne nach

dem Ableben ihres Vaters den Burji^frieden.ä Ein reiches inhalt-

volles Lel)en h.'ilto sein Ende gefunden; was der Vater nni um-
sichtiger SorglaJt gesaiuiiielt, wussten die Söhne gar bald zu

verstreuen. *

KAPITEL III.

Wirich der Jiinge und Richard Puller v. Hohen-
Jjurg. Leben und Treiben Richard Puller's in

der Heimat. 1454—14ö3.

Es ist ein ^^rosser Nachteil, dass über die lelztwilHj^en Ver-

fügungen \V iridis lies Allen nielits bekannt ist. So lässt sich auch

nicht bestimmen, in welcher Weise er zu «i:un8leii seiner Tochter

Else und deren Gatten Eberhard Hofwart v. Kirclilieim sowie

seiner Witwe verfügt hat. Letztere scheint ihn überlebt zu

haben, ohne dass wir Näheres über sie erfahren. Die beiden

Brüder einigten sich vermutlich in der Weise, dass Richard die

knrplälzischen Letten, also Kleebur^^ nebst den zugehörigen

Dörfern, und Wirich als äljtester die lleichslehen und sonstige

Mannlehen ^ seines Geschlechts erhieit. Bei den Verwicklungen^

' Str. Bz.-A. G. 11H7. or. mb. c. 2 sig. pend., ! ist abgefallen
;

1459 verkaufte Str. seinen Anteil um die nämliche Grumme weiter

und unter denselben Bedingungen an Hans Konrad Bock vorbehalt-

lich Öffnung des Platzes und Vorkaufsrecht 1. c.

S Str. St'A. AA. 145 or. mb. c. 2, sig. pend.; das des Hohen-
bnrgers ist abgefallen.

3 1. c. or. mb. c. 2 sig. pend.

* Samst. Y. miser. dorn. (Hai 4) 1454 Lehnsrevera von Wirich
dem Jungen flber das Veldenzer Lehen Mönclihusen. München T.-A.

Veldenz. Lehnbnoher 12. U)9. — Ebenso leiht Mgr. Karl v. Baden
an W. V. U. solche Lehen, die sein Ahnherr Bernhard an W. v. H.
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in (Ionen er sich damals jrerade befand, konnfe Wirich III. nicht

^üturt beim Kaiser die JJelebnunjf nachsuchen, und so gah

dieser am 20. Mäiz 145G dem \Vi<jnch v. Hohenberjj ein Jahr

Urlaub hierfür. ^

Fürs erste handelte es sicli jetzt darum, wie sich das Ver-

hältnis zu Pfaizjrraf Ludwig gestallete. In dieser llinsidit

scheint am 27. .luui 1454 eine Einigung erzielt zu »«eiu; die

fiL'wälilten Teiduii^^sniänner Marschalk Goltschalk v. But hennu,

Cunz Pieil v. Ulnhadi umi Pliilipp Schniltlauch v. Kesteniiurg

fällten das einmütige Urleil : (1«^- Gemeinde Wingen stehe

das Recht zu, den Wald ohne Jemandes Einsprache dem allen

Herkommen gemäss zu gebrauchen
;

jedoch sei es auch den

beiden Brüdern gestattet, wenn sie im Schlosse Hohenburg:

«ine Behausung oder einen Stall bauen wollten, sich ebenfalls

daraus zu «heholzi^^en.)^ ^ Spruch lautete nicht gerade günstijr

für die beiden Pidler, und auch Merxheim erhielt Herr Wirich

noch nicht zurücli.^ üm so wiunlerbarer muss es erscheinen^

wenn nun im weitern Verlauf Wirich der Junge aufs ent-

schiedenste Partei ergreift zu gunsten seines frühem Gegners

Pfalzgraf Ludwig v. Veldenz wider Kurfürst Fridrich vr>n der

Pfalz, nachdem der Gegensatz zwischen beiden Fürsten nun-
mehr schärfer geworden war, sodass ein feindlicher Zusammen«
stoss unausbleiblich zu sein schien. Die Hoffnung, die verlorenen

J^hen wieder zu erlangen, kann nicht allein massgebend ge-

wesen sein ; auch Richard Puller, obwohl kurpfalzischer Lehns-

mann, befand sich jetzt in dem feindlichen Heerlager, wenn*
gleich er sich vor offenen Feindseligkeilen gegen seinen Lehns-

herrn hütete. Die Haltung mag dadurch beeinflusst gewesen

selig in MannUhensweise geliehen hat, als die von Bans Stahe! selig

ledig geworden und an die Markgrafschafc gefallen sind, nämlich za
Kutzelsheim und anderswo gelegen, dnt Baden, mi in pfingstwochen
(Mai 28) 14Ö5 — Karlsruh OLA. Copb. Hl> K. p. 201.

1 Chmel, Keg. K. Friedr. III. nr.

2 Lehmann Zweibrücken 98 — Für Strassburg hatte der Streit

noch ein langes Nachspiel, bowohl der Erzbischof v Mainz als anch
Pfalzgraf Ludwig erhoben wegen der Herrn Wirich bewiesenen Hilfe

Anspräche an die Stadt, ond die Sache schleppte sieb über lü Jahre
hin.

3 Noch 1459 befindet sich der Platz im Alleinbesita von Johann
Vogt V. Hunolstein. Töpfer 1. e. $21.
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sein, dass das Bniderpaar sich in seinem väterlichen Erbe von

dieser Seite bedroht fühlte. Der kurpfalzische Yo^l von Germers-

heim Hans V. Talheim hatte beim Hof^ericht 2u Roltweil wider

Wirich den Jungen ein Urteil erstritten — es ist unbekannt,

auf Grund welches Rechtstitels — wonach er am 25. Februar

1455 in die gesamte Hinterlassenschaft Wirichs des Alten,

liej?ende und bewegliche Güter, eingesetzt und Wirich HI. in

die At'lit erklärt wurde. » Da werden namentlich aufgeführt

Kleel)urg Schloss und Dorf, die I*f;indsch;jft Mulzi^, sein Teil an

Beiiilieim, Müuciitiausen, Lainpertlieim, Griesheim und anderen

D utern um Strasshur«? fr«le;^en, sein Teil an Hohenbiirji: dem
Scbloss, am Waclisteiii und Liitzenliai't, Meixiieim und 130

Achtel Kornjröltcn und was zu demselben SlIiIoss und Dorf ge-

hört, einei riandsciiaft von 6000 Gulden « auf dem Zoll zu Krn-

feis und dem Krzstitt zu Mainz, der Zehnte zu Kriehach, die

Dörfer Hunspach, blemseiz, Niedern- und Obern-lngelnlieim,

sein Teil an Klimhach, Wingen, Keft'eiaach, Büren und Hofen.

Ein solches Urteil des Hofgerichtes zu Uoltweil wollte an

sich nicht viel bedeuten, wenn sich nicht ein Vollstrecker fand,

und allerdings halte der Hofrichter von Rollweil, Graf Johann

V. Sulz, sich an die benachbarten Fürsten und Reichsstädte

gewandt und ihnen geboten, den von Talheim bei solchen

Rechttin zu handhaben. Jedenfalls verlangte die Lage Vorsicht.

Ob nun Herr Wiricii eine grössere Gefahr auf kurptälzischer

Seite für sich erblickte, weshalb er so energisch die Partei

Ludwigs des Schwarzen ergritf, vermag man nicht zu sagen.

So viel steht aber fest, dass Herr Wirich jetzt in die Dienste

des Yeldenzers trat an der Spitze einer reisigen Schar und mit

dieser zu Bergzabern lag, als im Anfang Juli 1455 der Kampf
zwischen den beiden pfälzischen Vettern zum offenen Ausbruch

gelangte. Es ist bekannt, wie Pfalzgraf Ludwig in diesem wie

in allen folgenden Wa0engängen wider seinen Vetter den

Kurzeren zog. Bergzabern rausste sich am 14. August ergeben,

nachdem es Wirich v. Hohenburg in der voraufgehenden

Nacht gelungen war, sich mit seiner reisigen Schar aus der

1 Str. Bz.-A. C. 57 cop. ch. coaev.

s Vemutiich eme Erbschaft von Rorich v. Merxheim.



Stadt zu retten. 1 Das ist das letzte Mal, dass von Wirich IIL

V. Hohenburg etwas verlautet ; er muss bald darauf gestorben

sein. Im Juni '1457 erscheint sein Bruder Richard bereits als

seih Rechtsnachfolger. Er hinterliess zwei Töchter ; von ihnen

ist nur die eine, Gertrud, Ijekannt, die ihre Hand Schwicker

dem Jüngern von Sickinf^en, Vojjt zu Bretten, reichte. Was
Wirich III. über seine Nachlassenschaft verfüiite, darüber ist

nichts bekannt, und damit fehlt auch jeder Uiitei ^qund Ober

das rechtlidi»' \'eih;iltnis Richards v. HolieiibiHij^ zti den Nach-

küiiuiien .-eiue.s Hrtiders oder Stierbi-ndor>? ; aber naturlich war

Htrr Ilichard r.<>liii.snai:lit'ülj;er seines i)ni(ieis in den Nfannleheu

seines Gesclilecbts, und so empfincr er auch die badiNrhen

Lehen und am 23. Au«,^ust l^")? ebenso das Valdenzer Leben

Munt bhauüen. Ebenso natnriicb war es, das-: den Kindern

Wirichs des Junj,^en das Krbe (b'r Mnüer ;j-e\valii1 Idieb, und

. Herr Richard war als nächster Anverwandler der natürliche

«Munpar».

Während der allere Rrnder im offenen Kampfe stand gegen

den Kurfürsten, dem er nicht ver pflichtet war, hatte sich zwar

der jüngere zurückjj[eba Ifen, aber dennoch den Zorn 2 des scharfen

Herrn auf sich geladen, dadurch dass er ungeburlich lange

mit dem Rmpfanjj^ seiner Lehen j,^esäumt halte; erst am 5. Au-

gust 14^)5 hatte er Kleeburg die Feste mit Zubehör^ das ist

anderthalbliundert Morgen Ackerland, 28 Morgen Wiesen, zehnt-

halb Mor,|^en Weingarten, 10 Morgen Wald und Busch, 8 Morgen
Baumgarten, 34 Schilling 2 Pfennig ewiger Gülte, sowie einen

Schafhof mit Haas und Scheune als Lehn empfangen, in der-

selben Weise wie sein Vater.3 Nachdem dann sein Bruder

gestorben war, war Herr Richard der einzige männliche Spi oss

seines Geschlechtes, und damit hängt wohl zusammen, dass der

kaiserliche Hofrichter zu Rottweil am 21. Juni 1457 ^ dasselbe

t Eikhart Artzt.. 1. c. II, 806. Wenn derselbe Chronist daranf an
die Üebergabe von Bergzabern den Zug Friedrichs des Siegreichen
wider die Schlösser Richards v. HolicMibnrc: reiht, — was seitdem
von allen Tinrh^eschrieben ist — so wird däs durch die nachfol-
genden Tliac machen widerlegt.

2 So viel mag man der Angabe bei Eikhart Artzt. eiaräumen*

3 Str. Bz.-A., C. 57, auch im Pfälzer Lehubuch, •

Zinst, n. fronlichnam 1457.
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Urteil wider Herrn Richard erliess wie vordem gegen f^einen

Bruder. Wenn über diesen sehi wenig beivannt ii^t, «^i» weiss

man über Richard v. Hohenburg aus jener Zeit so gut %vio gar

nichts ; nicht einmal sein Alter steht aDnähernd lest. Nur soviel

lässt si( Ii vielleicht sagen, dass er im prangenden Jugendalter

stand; ö Jahre später will ein Freund seines Bruders ihm
um seiner Jugend willen Nachsicht gewahren. Seine Jugend

hinderte aber nicht, dass er im Übeln Rufe stand. Noch hei

Lebzeiten des Vaters halte ihn Herr Fridrich v. Fleckenstein

Olfen der Ketzerei beschuldigt. Damit ist die Eiterbeule auf-

gedeckt, die sein ganzes Leben vergiftet und sein schimpfliches

Ende herbeigeführt hat ; er fröhnte^ unnatürlicher Wollust, und
so sehr hafte bereits in jungen Jahren dieses Laster jedes

Rechtsgefühl in ihm erstickt, dass er einen Knecht, der gesehen

hatte, wie er einen Knaben auf der Hohenburg missbrauchte,

im Burggraben zu Kleeburg ertränken liess.^ .Immerhin war
von dieser seiner unseligen Leidenschaft in der Oeffentlichkeit

noch nichts sicheres bekannt ; was man .sich erzählte, ging nicht

über das blosse Gerücht hinaus. Händelsüchtig wird er ge-

nannt- und (iaiiiit stimmt sein ganzes Auttreleii überein. Man
darf hinzufügen, dass er, jung wie er war, sich der Trngweile

seiner Handhinfien nur wenig bewusst war, und so schwor er

den Zorn des ajjüseu FiitzD wider sich heianf.

Zunächst verlautet von Streitigkeiten mit der Reichsstadt

Wpiss-enhurg,3 die er allenlini!s xou sciruMn \'aler ühernonmieii

hatte. Die Stadt nahm fiir ihre Bürger nicht bloss Wcid- nVid

Waldnutzimg, sondern aiidi Jagd- und Fischereigerechtigkeit

innerhalb des ganzen Mundais Weissenburg* in Anspruch und

hatte dies Recht auch ohne Anstand ausgeübt, bis dass Herr

Wirich der Alte Kleeburg aus den Händen der Eil)e zurück-

erwori^en hatte. Seitdem war es wiederholt zu Händeln ge-

kommen, indem Herr Wirich Jagd und Fischerei in seinen

Gewässern und auf seinem Grund und Boden nicht gestatten

1 Nacli den Akten des spüteren Schlettstüdter Zeugeiiveihörs.

2 Lehmann, 13 Burgen 120.

3 Das folgende nach Hagenau. St.-A, FF. 6f^.

* Mundat von immuuitas. Es ist der Bereich der Reichsabtei
Weissenburg.

3
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wollte. Die Weissenburger aber bestanden auf ihrem Recht und
gedachten die Sache zu richterlichem Austrag zu bringen \or

Kurförst Ludwig von der Pfalz. So weit jedoch liess es Herr

Wirich nicht kommen^ indem er wohl selbst überzeugt war,

dass das Urteil gegen ihn ausfallen würde. Mit dem Sohne

dauerten die Streitigkeiten fort, und es wurde ein neuer Ge-

sichtspunkt in die Sache gebracht, als von Hohenbürger Seife

behauptet wurde, Kleeburp^ läge überhaupt nicht innerhalb des

Mundats und folglich kämen Weissenburgs Gerechtsame dort

nicht in Anwendung. Indem die Dinge so standen, war es eine

Bethaligung ihres Reclites, wenn etliche Gesellen von Weissen-

I)urg sich im August 1456 zusaninieiilhaten und gen Kleeburg

zogen, um in dem dortigen Gewässer zu fischen. Hohenhun?s

Knechte, die das>ell)e thaten, zogen sich zurfirk, indem sie von

der Ueherzahl der AVeissenliurger feindselige Ah-^i'^Iiten vermu-

teten. Diesen Vorfall bauschte Herr Richard auf zu einem Land-

friedensbruch und wandte sich mit Klage rdclit etwa an seinen

Lehnsherrn Kurfürst Friedrich, vor den die Sache ausserdem als

Inhaber der Reichslandvogtei im Elsass gehörte, sondern an den

Kaiser. Das konnte das AVohlwollen des Kurfürsten gegen seinen

Vasallen unmöglich erhöhen. Der Kaiser aber nahm die Sache an

und gebot WcMssenburg am 30. September,» Herrn Richard um
solchen Frevel binnen 6 Wochen 3 Tagen Abtrag zu thun,

widrigenfalls sich die Stadt alsdann vor dem Kammergericht

2V rechtfertigen hätte. Weissenburg war gewillt, es darauf an-

kommen zu lassen, und da beide Teile sich nun auf das Zeugnis

))estinimter Personen beriefen, wurde Hagenau am 2. Februar

1457 beauftragt, das geeignete Zeugenverhör abzuhalten. Die

Stadt untel^og sich diesem Auftrag, setzte einen Gerichtstag

auf den 27. April an und lud die Parteien nebst den von ihnen

zu benennenden Zeugen vor. Herr Richard v. Hohenburg war
jedoch nicht zu linden, weder zu Hohenburg, Beinheim, Nann-
stein noch zu ZweibrÖcken, und nirgends wollte man die La-

dung annehmen. Schliesslich verlautete, er wäre zu Strassburg.

Dort fand der Bote wenigstens Hohenburgs Amtmann Thoman
Pfaffenlapp, der anfangs den Ladungsbrief entgegennahm, ihn

dann aber dem Boten wieder zustellen wollte. Der Bote warf

* Strbg. ßt.-A. AA, 203, cop. eh. coaev.
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<Jem Amtmann darauf den Brief vor die Füsse und entfernte

sich. Auf dem Gerichtstag erschien weder Herr Richard, noch

liess er sich vertreten. Weissenburg war aber in der Lage,

durch Aussagen ältester Leute sein Recht nachzuweisen.

Während dieser Prozess schwebte, hatte Herr Richard sich

eine arp-p Oewalttliat zu schulden kommen lassen, die für ihn

böse Fitl^'^eii hatte. Es ist nicht bekannt, welcher Art die

Streitigkeiten w-aren, welche er mit Herrn Nikolaus v. Dahn
hatte.i Anstatt dieselben vor Kurfürst Friedrich zum rechtlichen

Austrag zu hring^on, zog- er es vor, sich der Person seines

Gegners zu bemächtigen, indem er ihn auf dem Weg von Klee-

burg nach Hagenau niederwarf und erst nachträglich einen

Fehdebrief gen Neu-Dahn sandte. Dadurch verfeindete er sich

mit der mächtigen Sippe der Dahn, die ihn des «kelengriffes»« be-

richtigte und die Sache vor Pfalzgraf Friedrich brachte. Herr
Richard muss sich ivohl in seiner Halsstarrigkeit geweigert haben,

,

den Grefangenen herauszugeben und vor seinem Oberiehnsherrn

Recht zu nehmen. Kurz, KurfQrst Friedrich griff zu den Waffen,

überzog den unbotmässigen Vasallen und eroberte in raschem

Siegeslauf Kleeburg, Hohenburg, Klein-Wasichenstein und
LoweuQtein. Hier in Kleeburg war es dann auch, dass Herr

Hans V. Talheim, welcher diesen Platz eroberte, jenen Mord-
hefehi Hohenburgs vorfand, den unglßcklichen Knecht zu er-

tränken. Kleeburg selbst wurde als verwirktes pfalzisches Lehen

«ingezogen und bildete mit den Dorfern Steinselz, Oberhofen

und Rott eine kurpGLlzische Vogtei ; auch Klimbach und AVingen

gehörten zeitweilig wie es scheint dazu.' Ebenso behielt der

1 Vermatlich handelte es sich um das Dorf Fücdenhcim, welches

die Daku an Wirich iL verpfäadet hatten, uud welches Richard v.

Hohenburg mit Pfalgriesheim gegen eine jährlich« Bente von 46
Pfand Strassburger Pfennige dem Domküster des Hohen Stifts zu
Strassburg Gr. Ludwig v. Bitsch versetzt hatte. Lehmann, Hanau«
Lichtenberg 2, 2^0.

«KelPTi^^riff» bezeichnet eine ehrenrührige Handlang im Gegen-
satz zum Niederwerfen nach voraufgehender Fehdeansage.

8 Damit erledigt sich die Erzählung von Eickart Artzt. Die erste

Abrechnung des kurfürstlichen «Kellers» über die neue Vogtei Klee-

bnrg nehst den 8 zuerst genannten Dörfern geht von der grossen

Fastnacht 1457 ab. Str. Bz-Ä. 1. c. — Damit ist auch annfthernd

der Zeitponkt dieses kurzen Feldznges g^eben.
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Kurfürst Klein - Wasichenslein in seiner Hand; hingegen

Hohenburg und Ldwenstein gab er Herrn Eberhard Hotwart

V. Kirchheim, der nun sehen mochte^ wie er sich mit seinem

Schwager abfinden wollte.

Noch weitere Verwicklungen entstanden Herrn Richard aus

jenem Gewaltstreich. Zuerst hatte der Bruder des Gefangenen Ha-

genau dafür verantwortlich gemacht; die Stadt wusste sich jedoch

zu rechtfertigen. Dafür hielten sich die g[estppten Freunde des

Gefangenen jetzt an Strassburg,^ wohin Herr Richard sich nach

seiner That begeben hatte. Er war seinem Vater im Strass-

burger Burgrecht nach^efolp^t, und so stellten Herr Adam
Kämmerer zu Dalburg, Pliilipp Schnittlauch v. Kestenburg, so-

wie Hans und Erhart v. Ramburg > am i3. Februar 1457 der

Stadt das Ansinnen, ihren Mitbürger zu veranlassen, den Gefan-

genen ohne Schaden ledig zu lassen. Strassburg antwortete aus-

weichend, dass OS das Schreiben dem j^egenwärtig al)\vesenden

Holieiilnu -: zustL'llcn wullte. In dieser «hochmütigen und schimpt-

licliciiu Antwort sahen jene Herren, denen sich jetzt noch

Hug vom Stein- (KnIIentVIs), Emias v. Oberstein und Hart mann
Beyer v. ijoppard /n^esellt liatten, einen Versuch, die c Bu^^heitiv

des Hohenburgers /u fördern und warten der Stadt ilir Vei"-

halten am 9. Marz in scliai tcu Wullen vor. IhVf^fn Ilri^-t' sandte

Strassburg nach Hohentmrg, wo der Bote vernuiim, da<s HeiT

Richnrd nii lit im Lamlo weilo
;

Strassl)urgs Fntschuldigung

aber, da>s Herr Ridiaid solche That ohne der Stadt Wissen

gehandelt, liessen die Herren nicht gelten: Herr iiichard habe

nach der That eine gute Weile in Strassburg geweilt, und die

Stadt habe wenigstens Ludwig Herrn zu Lichtenberg unter-

stützen müssen^ als dieser von den» Holienburger die Freilassung

des Gefangenen begehrte. Schliesslich wurde die Sache vor

Kurfürst Friedrieh gel)iacht, welcher am 21. Mai entschied^

dass aller gegenseitiger Unwille zwischen Strassburg und den

genannten Herren gesühnt sein solle.^ Um aber allen femern

Weiterungen 2u entgehen, verbot Strassburg Herrn Richard

^ Das Folgende, wo ich nicht anders zitiere, nach Strassburg.

St.-A. AA. l.jia.

- Vgh über diese Geschlechter Lehmann, Pfälzische Bargen IS,

passim.

* Str. St.-A. G. ü. P. 166 or. mb. c. sig. pend. delaps.
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für die Dauer seiner Feiiitl:>chaft mit jenen Herren den Auf-

enthalt in der Stadt.

Wo weilte aber Herr Richard ? Kaiser Friedrich hatte ilin

an seinen Hof l)e*schieden (rin etwas unsern saclien, dazu wir

seiner notdürftig sintbi und ^ehot Sti-asshurg am 30. Juli 1 i57,

Land und Leute des Hohenbur^er.s während seiner Ahwcsenlieit zu

schirmen.^ Lanjre dauerte der diesniali^n:^ Aufenthalt am kaiser-

liclien Hofe nicht ; hei-eits im folgenden Jahre weilt(> er wieder

im Elsass, und damals ma^ es nun auch ji^ewesen sein, das?; er

sich mit seinem Schwaj^er Eberhard Hofvvart in der Weise aus-

einandersetzte, dass er diesem einen dritten Teil an seinen

Sclilössern einräumte. In jener Zeit muss er auch mit Jakoh,

Herrn zu Lichtenben^, in Streit geraten sein, den er in die

Acht des Rottweiler Hofjprerichtes brachte.^

Zu Slrassbur^ war man der Meinung, dass jetzt Gras über

ilie letzte unglückliche Geschichte von Herrn Richard mit dem
V. Dahn gewacVisen wäre und man erlaubte ibm wieder den

Aufenthalt in der Stadt. Damals mag es gewesen sein, dass

er sich mit Sophia Bock, der einzigen Tochter des reichen

Hans Konrad Bock, vermählte. Das kann immerhin als Beweis

leiten, dass bis dahin von jenem unseligen Hange Hohenhains
wenig in die Oeffentlichkeit gedrungen war. Was äussere

Glücksguter anbetrifft, so konnte Herr Richard kaum eine

gunstigere Ehe schliessen, aber glücklich konnte sie unm(^lich

werdeil, so lange er von seiner Leidenschaft nicht Hess. Früh-

zeltig muss daher auch schon eine Trennung des Ehepaares

eingetreten sein. Diese persönlichen Verhältnisse konnten ihm
in Strassburg unmöglich forderlich sein ; die Stadt legte keinen

Wert auf diesen Bürger. Sobald die Feinde Hohenburgs von

seinem Aufenthalt in Strassburg vernahmen, hatten sie auts

neue am 12. Au-ust 1458 die Stadt aut^-efurderl, sich ilire:>

Bürgels und der Seinen ohne Verzug zu entschlagen und ihm
nicht zu gestatten, dort zu wuhuen. Strassburg maclite keinerlei

Anstalten Hohenburg gegen .'ieine Feinde zu vertreten, sondern

erklärte sich bereit deren Bejjelnen nachzukommen. *

Die folgenden Jahre entscliwindet Herr Richard völlig

I Str. St-A. AA. 203 or. ch.

s Verkündigung der Acht an Strassbarg am 23. M&rz 1438. —
Str.-St.-A. AA. im. or. mb.



— 38 —
unsein Augen, und es ist möglich, dass ihn während dieser

Zeit Freiherr Ludwig zu l.ichtenherg- \ve;:en der an Nikolaus

V. Daiiii verübten Gewaltthat in Hall hielt, i AVainend dieser

Zeit verschlimmerte sich Hohenburgs Lage insofern erheblich,

als ihn Herr Hans Münch v. Landskron in die Acht des Rott-

weiler Hofoerichls ^^ebracht hatte. 2 Das wurde die Kette,

an der ov zeitleiiens zu lrag"en hatte; seinen Feinden bot sie eine

Handhahe, an der sie ihn stets fassen konnten, und denen, die

ihn scliirinen und verteidigen sollten, gewährte sie einen Vor-

wand sich ihrer Verpllichtung zu entziehen.

Zuerst verlautet darauf wieder von Heirn Richard im

November 1464 ; wieder sind es seine unerbittlichen oft ge-

nannten Feinde^ Adam Kämmerer und Philipp Schnittlauch^

die sich darüber beschweren, dass Herr Richard zu Strassburg^

wider sie enthalten werde und von da aus Feindseligkeiten

wider sie veräbe. Das stelife die Stadt, wo jetzt des Hohen-

burgers l^hwiegervater cStSttmeister» war, in Abrede : si« habe

geflaubt, dass die Fehde, nachdem sie 3 Jahre lang von

derselben nichts mehr vernommen, beigelegt sei, und wenn
der Hohenburger auch während dieser Zeit zuwo-len nach

Strassburg gekommen, so sei man doch von ihm cdheins sunder»

wesensi gewahr geworden; wie bisher, so wolle man ihm

auch ferner nicht gestatten, «etliche hantdierungei» wider seine

Feinde zu gebraudieB. Uebrigens habe der v. Hohenburg kein

andres Heimwesen zu Strassburg, denn alle Welt.s Im folgenden

Jahre verlautet es dann von Streitigkeiten zwischen Bohmtbnrg
und seinem Schwiegervater, dem reichen Bock, wie es kaum

, anders zu erwarten war. — Der vorsichtige Geschäftsmann

t Lehmann, 13 Bargen 113 bringt diese Nachricht. Jedoch sind

stille Angaben hi«r snaserordeBtlieh konfbs, so dass man nicht
viel damit anfangen kanii« Es war selbstverständlich 1461 und nicht
1401, dass der Hoheiiburger seine Freiheit wieder erlangte. Der
Herr v. Dahn kann aber so Innge nicht in Haft gewescTi sfin. denn
bereits 1459 tritt er lirkuudlich wieder auf. Lehmann, Pf. B. I, 159.

t Verkündigung an Strassbnrg Zinst. n. iadica (Urz 13} 1459.

Welches das Streitobjekt war, ist nicht bekaant. Dia Acht, in die
ihn der y. Talheim gebracht hatte, mnss erloschen sein, wenigstens
Terlaatete nichts mehr.

3 Danach scheint es schon damsls sein Bugrteht BU Strasslmrg
aufgegeben za haben.

^ j . ^ci by Google
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sachte das Wittum seiner Tochter zu siebern. Daran fehlten

600 Oulden und darüber nahm der Schwiegervater seinen

Schwiegersohn in Anspruch. Herr Richard suchte hei der Ge-

legenheit den Bann zu durchbrechen, der ihn von Strassburg

fernhielt, und erbot sich vor Meister und Rat zu Recht. Die

Erlaubnis nach Strassburg zu kommen wurde ihm jedoch ver«

sagty und nun^ drohte er im August 1462 seinen Schwiegervater

an «andern Enden» vorzunehmen. Das konnte kostspielige

Weiterungen nach sich ziehen, und so setzte Strassbur;^ lieiden

Männern Rechtta;^^ untl bat zugleich am 11. August die Feinde

Hohenburgs, darüber keinen Widerwillen zu haben, wenn
ilcn iiichard bei dieser Gelegenheit nach Strassburg käme.

KAPITEL IV.

Richards v. Hohenburg* Ketzerei, Oefangen-
nahme und Flucht. Klage am kaiserlichen
Kammergericht wid^r seine Gegner. In kaiser*

Uchen Diensten«

Die krankhafte Leidensciiaft des letzten Hohenburgers war
allmählich ein offenes Geheimnis geworden; überall wo er

sich aufhielt, suchte er sie zu befriedigen. Der Name des

Vaters hatte ihn noch immer gedeckt, und so verharrte er nicht

nur in diesem unseligen Hange, der ihn auf den Scheiterhaufen

bringen musste, sondern trieb es nur noch ärger und dreister.

Die späteren Zeugenaussagen zeigen^ dass der verblendete Mann
auch unter ju^ndlichen Standesgenossen Werkzeuge seiner

Lust suchte ; und die notwendige Folgte war^ dass er mit immer
grösserem Argwohn beobachtet wurde, und dass sich mehr und
mehr alle anstandigen Leute von ihm zurückzogen. Dafür

drängten steh allerlei fragwürdige Gesellen an ihn heran, die

auf die blinde Leidenschaft des Mannes ihre Rechnung stellten,

um ihn auszuheulen, und em solcher Ausbeutungsversuch ist

dann zu seinem Verhängnis geworden.

Herr Richard hielt sich zuletzt zu Lichtenau, dem Schlosse

Ludwigs, Herrn zu Lichtenberg, auf, und es muss demnach
wohl zu einer völligen Aussöhnung zwischen beiden gekommen

Digiii^cü by Google
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sein. Hier suchte er einen Knecht, namens Ludwig Fischer,

zu bestimmen, sieh ihui willig zu hezei^^en. Dieser ging schein-

Bar auf die Zumutung Hohenburgs em, .^lellle tinca Genossen

in der Nähe auf, und Holienburg ihn angriff, fasste er nach

seinem De?en, und e> orliob sich jetzt ein toller Lfirm in dem
linstern Geniaeli. Lk'c andere würdige Kumpan erscliien jetzt

zur Stelle, und das sanbeie Paar verlangte 400 dulden für sein

Schweigen. Schlies^slich einigle sich denn dei- Ilolienbujger

mit den beiden dahin, dass er jedem von ihnen aussei" sonstigen

Gaben eine Leihiente i veischrieb. Fischer seihst blieb als

Knecht bei ihm und kam mit ihm gen Strassi>ni^^ Das Geld

war wohl bald verjubelt und so galt es einen neuen Frpros-

sungsversuch zu machen. So entdeckte er den ganzen Handel

Herrn Rudolf Hesse v. Rosheim. Der forderte ihn auf, seine

Aussagen in Gegenwart seines Herrn zu wiederholen ; das ge-

schah am Palmsonntag, dem 3. April 1463, und nach dem, was
sich nun zwischefn beiden abspielte, konnte Herr Rudolf Hesse

an der Wahrheit der Aussagen wohl nicht mehr zweifeln. Ihn

dauerte aber die «Jugend» des unglückUchen Mannes; seinem

Vater war er DanJibarkeit schuldig und so bemühte er sich

ein Abkommen zu troffen. Der Knecht forderte 100 Gulden ;

die Summe wurde auf 12 Gulden herabgesetzt, und ausserdem

sollte er seine Leibrente behalten. Darauf entfernte sich der

Knecht und Herr Rudolf nahm jetzt dem Hohenburg einen

Eid ab, fernerhin nicht mehr seiner Leidenschaft zu fröhnen. *

Der Unstern Hohenburgs wollte nun, dass jener Knecht in

die Gewalt Wirichs v. Berstelt gei iet, gegen den er Drohungen
ausgestossen hatte ; und da er nun wohl gekleidet war und
Geld' bei sich hatte, sollte er bekennen, wie er dazu käme.
Seine Aussage, er habe solches von dem Hohenburger, fanden

keinen Glauben, da er erst zu kurze Zeit bei demselben ge-
wesen; er wurde auf die Folter gespannt und da ihm der v.

Berstetl diohle, ej" wolle ihtn alle Adern an seinem Leibe aus-

1 Die Euizelheiten sind gleichgültig. Der Dienstbrief für Fischer,

In dem zugleich die Leibrente, angeblich für seine Dienste, bestimmt
mude, von Samst n. u. 1, fr. Klibeltag (Mn. 26) 1463.

< Hier setzt die erste Fälschung Hohenbni*g8 ein, wie sich
später ergeben wird, indem er später ein Leuuiundszeuguis des
Eudolf Hesse fabrizierte. Vgl. nr. I der Beilagen.
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ziehen lassen , erzäliltc der Knecht den ganzen Sachverhalt.

Das teilte Herr Wirich v. Berstelt dem tiohenhurger am 20.

Juni 1463 mit und fordert ihn auf^ sich binnen vier Tagen

zu verantworten, widrigenfalls er Ludwig, Herrn v. Lichtenberg,

der Stadt Strassburg, und wenn er könnte, seine Ketzerei mit-

teilen würde, ihm nicht zu leide, sondern um der Gerechtig-

keit willen, weil er und jeder Bösewicht, der solches treibe,

die Luft verunreinige, sodass nicht Wunder wäre, dass weder
Laub noch Gras wüchse. Herr Richard machte AusOüchfe, und
so brachte der v. Berstett den Handel zuerst am 2. Juli vor

etliche Herren der Dreizehn zu Strassburij, nämlich Herrn

Heiiitz V. Mülnheim, den Ammeister Jakob Amking, Herrn Hans
Trachenfels und Herrn Hans Melhrüj^. Xu\ foI^iLiiden Ta^^e

eiklärte dann nocli der v. Berstett in Geprenwart von Ludwi«,',

Herrn zu Lichtenberg und et liehen andern vor den Dreizehn,

Ludwig'- der Knecht hal)e auvh ^esng-t, Richard v. Hohenburg
li.'die «el)en* um ihn j^e\voi-i)en, al^; einei" um ein Weib %viibt,

seinen Willen zu thun : was ilnn daran liege, e.s seien keine

20 Meilen, wo man e< thue und niem;ind darum sti-afe.

Mit dem Bekenntnis des Fischer stimmte ilie Aussage von

Herrn Rudolf Hesse i überein, und wenn Herr Richard auch

nicht dazu gekommen war, Ketzerei zu treiben, so itonnte er

doch des Versuches dazu als überwiesen erachtet werden. Der
Prozess wider ihn wurde eröffnet, und er wurde ins Gefängnis

gelegt. Wie lange er darin gelegen, ist nicht l)ekannt ; es

gelang ihm, daraus zu entkommen, und man möchte glauben,

dass ihm das nicht allzuschwer geworden wäre« Bischof Bu-
precht von Strassburg benützte inzwischen die Gelegenheit, um
auf sämtliche bischofliehe Lehen des Hohenburgers, soweit sie

für ihn erreichbar waren, die Hand zu legen. Es waren einer-

seits die Dörfer Lipsheim und Hindisheim, deren er

'sich bemächtigte^ aber es gelang ihm auch," sich in

Besitz des festen Schlosses Klein-Griffenstein bei Zabem zu

setzen* Die folgenden Jahre bldbt Herr Richard verschollen,

mochte er riun im Kerker schmachten oder sich sonst irgendwo

' Wenn der Hohenbnrger sich dann gerade von diesem Manne
• eine Ehrenerklärung ausstellen liess, so ergiebt sich eben darans die

Thatsache der Fälschaug zu völliger Gewissbeit. Vgl. die Beilagen
Nr. 1. . .

^
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aufhalten, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass er sich

Sicherheit und Ruhe von seinen Feinden damit erkaufte, dass

er sie freies Spiel mit seinen Gutern treii)eri lies:;. Es i^ii>t zu

denken, dass er um jene Zeit seine Selzer Lehen «aus freien

Stückeu» aufsagte, welche das Kloster dann an Herrn Albrecht

V. Berwanj^en verlieh, i Im Jahre ii(j6 taucht er plötzlich am
kaiserlichen Hofe auf und zwar in holier Gunst heim Kaiser

selber, der ihn von dem Hofgericht zu Rotweii ^( irriet. halte,

sodass dieses keine Klagen wider ihn annehmen durfte.

Welche Erklärung gibt es für diesen auffallenden Wechsel?

An einem Hofe, wo alles feil war, ist die nächste Erklär-

ung das Geld, und in der That konnte es dem gewandten

Manne, der über ziemliche Geldmittel verfügt haben muss,

der ausserdem darauf hinweisen konnte, welch' bedeutende

Erbschaft ilim nach Ableben seines Schwiegervaters, des

reichen Bock, su&Hen wjürde, nicht felilen, einflussreiche

Freunde zu gewinnen; aber nicht bloss Qeld und ^ute Worte
hahen geholfen : sein ganzes Auftreten, sein Wesen, seine

Erscheinung und. Persönlichkeit muss danach angetban gewe-:

sen sein, die Menschen zu bezaubern. Auch das konnte nicht

ausreichen : Bas Reich war nicht so gross, dass nicht auch bis

an den kaiserlichen Hof die Kunde dran^^, weshalb Richard

V. Hohenburg aus der Heimat hatte weichen müssen ; aber

der gewissenlose Mann hatte Vorsorge getroffen und damit eine

Bahn betreten, auf der man glücklicher Weise ei^ei^ deutschen

Ritteramann des Mittelalters selten fiipidet. Die gegen ihn

erhobene Anklage stützte sich lediglich auf die Aussagen seines

Knechtes, der nicht viel besser war als sein Herr. Wie nun,

wenn dieser seine Aussagen zurückzog ? Die Anklage fiel zu-

sammen. So tabrizierte er nun ein liukurnent, worin Herr
Rudolph Hesse am 8. Mai 1463 bezeugte, dass Ludwig Fischer

alle gegen Herrn Richard erhobenen Beschuldigungen zurück-

genommen und als Verlounidung erklärt hätte, zu der ihn des

Hohenburgers Feinde getrieben. ^ Dies Zeugnis wird er in Wien
aufgezeigt haben und er trat nun auf als verfolgter Ehrenmann, als

das Opfer niedriger Ränke, dessen Hauptschuld es war, ein reicher

1 München St.>A. Sezer Lageibacb p. io2.

2 Vgl. Beilagen Nr. 1.
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Mann zu sein. Im Gefühle seiner Unschuld erklärteer sich bereit^

^egen alle Beschuldigungen sich zu verantworten» und Kaiser

Friedrich beraumte nun am 18. Dezember 14(56 einen Gerichts«-

tagi an für Hohenburg und alle die, welche Klage wider ihn

ertioben und ihn an seiner Ehre beschuldigt hatten. ^ Strass-»^

hurg erhielt den Auftrag, die betreffenden Personen auf den.

lienannten Tag zu Recht zu weisen. Damit kam der Handel

fQr Herrn Richard in ein recht gfinstiges Geleise. Nichts trost-

loseres gab es^ als die Justiz, welche der Kaiser handhabte.

Da hielt jeder die Hand auf, vom Kaiser bis zum TbürhOter

herab,* und wenn einer glaubte, am Ziele zu sein, da wusste-

es die Gegenpartei dahin zu brin<;en, dass die Sache ver-^

schleppt wurde. Wer mit dem Kammergerichte zu thun hatte,,

der wusste im voraus, dass er auf alle Fälle bluten und sieb

auf endlose Verzögerungen gefasst machen mnsste, wenn sein.

Recht auch noch so sonnenklar war, vorausgesetzt, dass nicht

der Nutzen des Kaisers eine schleunige Erledigunj^ erheischte..

Darauf baute der Hohenburger, auf die Abneigung, die jeder-

mann hatte, einen Rechtsliandel vor dem Kammergericht za

fuhren ; erschien die Gegenpaj lei nicht, so durfte er mit deixk

Widerruf des Fischer in der Hand eine gericlitliche Ehren-
erklärung erwarten, und alle Beschuldigungen, fielen in dea
Sand und wurden als Verleumdungen erklärt.

' Wie klug Hohenburg aber auch rechnete, so liess er doch

ausser \ch\ die Ohnmacht des Kaisers, der nicht vermochte-

seine Feinde zum Schweijjien zu bringen ; er dachte auch nicht

an die Zähigkeit seiner Gegner, deren Interesse es war, ihi>

zu verderben, um das Erworbene festzuhalten und noch mehr
zu erwerben. So scheint die Ladung vor das kaiserliche Kam-
mergencht zunächst nur den Erfolg gehabt zu haben, dass-

t Der nächste Gerichtstag nach vocem incunditatis (Ifai 3) 1467«.

* AI. 210 or. eh. 1518 cop. ch. coaev. xnit draa Kaiizleiv«nner|::

«es diser cop«; nit glonhen wil, der ktm in die cantzli, so zoieet
man im den versigelten brief. In de^ Thl^t konnte Saelie, Q»Sk

Beteiligten unglaublich erscheinen.

Man vergleiche nnr die Frankfurter Rpirh?d(orrespondenz. Ich
stütze mein Urteil ausserdem auf die Erfahrungen, welch© ötrass-

hurg am kaiserlichen Kammergerichte machte. Davon wird die Reda
sein in meiner Geschichte des Elsasses im 15. Jahrhundert
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seine Gegner noch (?nergischer gegen ihn einschritlen. Da
war es vor allen Bischot Huprechf , (h'i keineswegs geneigt

war, auf das Gehot Hes Kaiseis (Jas Verfahren einzustellen,

welches sein Otli/.ial witlci" Herrn Richnrd eröflnel hatte
; der-

selbe fuhr im Gegenteil fort \\j(ler (iensell-en zu «prozedieren»

und «weiter verbot» ' auf de'^sen Gut /ii tliun. Zugleich imtte

auch Sehwicker von Sickingen von seiner Hausfrau Margaretlia

und ihrer Schwester, den Töchtern Wiriclis des Jungen,

wegen Klage beim Hofgerichl zu Kottweil wider Herrn Richard

erhoben, und elienso die Herren Hans v. Fleckenstein, Nicias

V. Dahn, Heinrich Holzapfel v. Hergessheim, Friedrich v. Bilsch,

genannt Geniersberger, Simon v. Mülhofen und endlich Heinz

V. Falkenstein, welche sich für Richard von Hohenburg ver-

bürgt halten; und ebenso wenig vfie der Offizial zeigte der

Hofrichter zu Rottweil, Graf Johann v. Sulz, Neigung, auf das

Gebot des Kaisers das gerichtliche Verfahren wider Hohenburg
einzustellen. Auf dessen Beschwerde erliess der Kaiser so-

wohl an Bischof Ruprecht als an das Hofgericht zu Rottweil

den erneuten Befehl * von weiterem Vorgehen wider Hohen-
burg abzustehen, solange derselbe an seinem Hofe weile und
«in gericht hange» unentschieden, und nicht in derselben Sache

wider ihn zu «prozedieren». Zugleich schlug der Kaiser alles

nieder, was inzwischen in der Klagesache vor beiden Gerichten

ergangen war. Damit war aber das Füllhorn kaiserlicher Gnade

noch nicht erschöpft. Am 26. Juni erteilte er dem Hohenbur-

ger einen Sicberheits-. und Geleitsbrief, vom kaiserlichen Hof

' Der Gegenstand des Prozesses ist nicht bekannt. Die Akten
des Rottweiler Gerichts aus dieser Zeit sind verschwunden. Man
darf aber wohl annehmen, dass es sich bei Schwicker v. Siekingen
um den Nachlass seines Schwiegervaters Wirich des Jungen handelte.

Fest steht, da^s die weiter benannten Herrn Bürgen für Richard
V. H. geworden und darauf gerichtlich in Anspruch genommen
waren. Ihre Klage wider Richard v. H. lautete also auf Entschädi-
gung. Daranf weist auch hin, dass Heinz y. Falkenstein von Hans
Konrad Bock, dem Schwiegervater Hohenburgs, 'Herausgabe eines
Wechselbriefcs von Herrn Richard verlangte, um sich so seines

Schadens, als er für Richard v. Hohenburg Bürge geworden war. zu
entheben. Der Streit darüber kam ment v. Galleu [Okt. 17] X4ö8
Tor dem Heidelberger Hofgericht zur Yerhandlang. Karlsrahe GLA.
Hälz. Copb. 694, p. dd.

» Am 24* n. 29. Uai 1467. .
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an den Rhein und andere Ende und wieder zurück an den

kaiserlichen Hof zu wandeln. Zugleich erwirkte Herr Richard

vom Kaiser einen Befehl an Strassburt^ dafür Sorge zu tragen,

dass ihm etliche Zinse und Gülten in der Stadt, die seit etlichen

Jahren nicht mehr ausgerichtet wären, nunmehr bezahlt wurden.

Strassbui^r kam damit in eine unangenehme Klemme. Der
bischöfliche Offizial hatte unbekümmert um den Befehl des

Kaisers den Prozess wider Hohenburg zu Ende geführt ; die Be-

schlagnahme seines Gutes wurde aufrecht gehalten, und er war
der bischöflichen Lehen für verlustii^^ erklärt worden ; zum Teil

halte der Bischof dieselben bereits weiter «;e«?eben. So halle er

auch jene Heirii Jiichard ;4t'li<iii^'^en Zinsen nnd Gfd'en, die auT

dem ZollkellLT und lMeiinii;lurm zu Slrassbur;;- liaHoten, weiter

verliehofi .in seinen Kanzler llechtold v. Herj^eslieim und (le.sseu

Sohn He iiiliard. Das luoclile auch für den Holienburj^er die

Veranlassun;j; sein, dass er, i^estützt auf den kaiserlichen Ge-

leitshrief, in die fteimat /unickkelu'en und deil nach dem
Rectiten sehen wollle. Slrassluu

jj:
jedoeh vtM hielt sich aut

seine Bitte, G^»leit zu hewillij^^cn, s;ehr znnif klialh nd ; erst wenn
er einen ^laulilialten versiej^^elten Schein Ijeibrachte, «lass seine

Fehde mit jenen Edelleuten, um deren willen ihm früher die

Stadt verboten worden war, ab sei, sowie darüber, dass jene

kaiserlichen Briefe, von denen er Abschriften übersandt hatte,

auch wirklich in seinem Besitz seien, wollte die Stadt thun,

was dem Kaiser zu Ehren und ihm zu Liebe gebühre. In seiner

Entgegnun*4: vom 5. August gab er der Stadt manche bittere

Pille zu schlucken. Er konnte mit Uecht darauf hinweisen,

dass er die Originale nicht in seinen Händen behalten konnte,

sondern sie dem Bischoff und dem Hofgericht einsenden

musste, dass aber der kaiserliche Notar, der die Copien nebst

seinem Schreiben überbracht, der Stadt leicht etwaige Zweifel

über ihre Zuverlässigkeit habe benehmen können. Bezüglich

des Stadtverbotes Hess er einfliessen, Strassburg spihe wohl ün-
willen, weil er seine falligen Zinsen und Gülten nebst anderen

Forderungen, die ihm bis jetzt ohne alle Gerechtigkeit vorent-

halten seien, versuche einzubringen. Mit Hecht aber konnte

er darauf hinweisen, dass die Stadt ihm in anderen Fällen

Geleit bewilligt habe und wie merkwürdig es sei, dass eines

römischen Kaisers frebot und Geleit minder gelten solle als

einiger Edclleute nmtwillige Femdschaft und Forderung des
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Stadtverbotes. Bald darauf am 17. August erneuerte er seine

Forderung um Ausrichtung einiger Zinsen und Gölten, so ihm
jährlich auf dem Pfennigturm ßlllig und seinem Vater und ihm
manch Jahr auch gütlich ausgerichtet wären. In einer Nach-
jschrifl kommt er dann noch auf eine andere Sache zu sprechen,

-die ihm vielleicht noch mehr am Herzen lag : Es stände noch

der cwidumbrief»! zwischen seiner Gattin und ihm aus^ wie

wohl er denselben «zum dicken mob von dem Kanzler erfor-

<iert habe. Strassburg möge dem jetzigen Kanzler empfehlen,

den Briet abzufassen und ihm denselben auf Nachsuchen verab-

fol^fen lassen.

Strassburj? hatte sich inzwischen am 17. August au den

Kaiser gewandt und ilim vorprestellt, dass der Lehnsherr Hohen-

burgs solche Zinsen in der Stadt einem anderen zu Lehen ge-

liehen habe; gegen seinen Lelmsht^rrn, dessen sie nicht mäch-

tig wären, oder gegen den i;t Ii« Ii ru ri, der nicht ihr Biirger

wäre, möchte der Hohenburg die Saclie ausfechten
; gewänne

er mit Recht, so würde die Stadt es ihm gern gönnen. Be-

züglich des Geleits übersandte Strasshur^ dem Kaiser Abschrift

•der an Hohenburg erteilten Antwort. Von diesem Schreiben

an den Kaiser verständigte Strassburg am 23. August Herrn

Richard, verzichtete aber sonst darauf, ihm weiter zu erwidern,

•da es scheine, als ob er Ursache suche, die Stadt und die

Ihren nach seinem Gefallen anzuziehen und zu tribulieren.

Bezüglich seiner vermeintlichen Schuldforderung verwies man
ihn auf den Rechtsweg; durch einen «schaffener» oder eine

•«Machtbotschaft» möge er sie gutlich oder rechtlich erheben,

•cso gönnen wir jedem Teil seines Rechten nach unserer Stadt

Freiheit und Herkommen».
Für den Rest des Jahres kam damit diese Angelegenheit

tw Ruhe« und Strassburg mochte denken, dass Hohenburg

«ich eines Bessern besonnen hätte. Der aber verfolgt sein Ziel

stetig und unverdrossen weiter und muss inzwischen wohl ein

Ifünstiges Urteil > des Kammergerichts erlangt haben, welches

1 Lehmann macht einige, aber nnbrauchbard Angaben darüber

;

ich habe die Urkunde nicht auffinden können.

2 Dus Urteil ist nicht bekannt ; es bildet aber die notwendige
Toraassetzang für den folgenden Gang der Dinge.
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ihn von den wider ihn erhobenen Beschuldigungen freisprach

und zugleich jene Vermögensschädigungen verurteilte» von denen

er hefroifen ^r. Es lag nahe, dass Herr Richard sich in

erster Linie an Bischof Ruprecht hielt, und in der That er-

hob ^r auch Klage beim Kammergericht nvider denselben auf

Herausgabe seiner Bezitzun$^en. ^ Leichter aber Hess sich immer-

hin etvi^s wider eine Stadt erreichen, selbst wenn sie Strass-

burg liiess, und so erklarte es sieb, wenn er zunächst seine

Waffen jrejjen diese Stadl richtete, obwohl deren Rechtsstand-

punkt unanfechtbar war. Er war jetzt m einer um so günsti-

geren Lage, als er, nachdem nun der auf ihm lastende Makel

durcli das Urteil des kaiserhchen Kaniniergerichts getilgt war,

in kaiserliche Dienste auf|jenoniniea und «Diener» <les Kaisers

geworden war. Und diesei trat für seinen Diener ein, wenn «m*

am 8. Januar 1468 die Stadt aufs neue und diesmal bei enier

Pön von 20 Mark lötigen Goldes aufforderte, unverzüglich, wenn
sie durch seinen Diener Richard v. Holienburg mit diesem

Briefe ermahnt würde, demselben solche Zinsen und Gülten,

die ihm auf dem Pfennigturm und Zoilkeller Hillig und bisher

trotz kaiserlicher Gebote ohne Recht vorenthalten wären, aus-

zuzahlen, widrigenfalls er auf Klage des v. Hohenburg recht-

lich gegen sie vorgehen werde.

Am 12. März übersandte Herr Richard dieses Mandat, und
in Strassburg mag man wohl verdutzte Gresichter gemacht

haben über diesen neuen kaiserlichen Diener. In ihrer bis-

herigen Haltung Hess sich die Stadt jedoch nicht beirren, son-

dern beharrte in einem Sehreiben vom 4. April an den Kaiser

sowohl bezüglich des Pfennigturms als auch des Zollkellers,

«nachdem er in eins bischofs hant stat», auf ihrem' Standpunkt,

und der Hohenburger konnte trotz seiner kaiserlichen Dienste

noch immer kein Geld erlangen. So vecgieng auch das Jahr

d468, ohne dass diese Angelegenheit weiter rückte. Indessen

machte Hohenburg seine Drohung zur Wahrheit und strengte

wegen seiner Schuldforderung wenigstens gegen einen Strass-

burger Burger eine Klage vor dem Kammergericht an, welches

denselben zur Zahlung der Hohenburg schuldigen Zinsen ver-

1 Wann er diese Klage erhob, ist nicht bekannt; die Thatsache
ergibt sieh aus dem sp&teren Yerlant
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urteilte. 1 Ebenso lud der Kaiser den Heintz v. Falkenstein vor

sein Kammergericht, weil er wider kaiserliches Gehet Hohen^
burgs Güter Tor fremden Gerichten vor^^enommen, und am
10. Oktober gebot er norbmals dem Hofrichter zn RottweiJ, •

Graf Johann v. Sulz, bei einer Pön von 50 Mark Goldes, alle

wider Richard v. Hohenburg erjjangenen Rechtshändel, Pro-

zesse und Urleile ahzuthun> sowie in den Gerichtsbüctiern und
Kanzleien zu vernichten und zu widerrufen, sodass alle wider

ihn ergangenen Urteile nichtig und kraftlos seien. >

Nach wie vor verfehlten jedoch die kaiserlichen Befehle

ebenso sehr wie die Urteile des Kammergerichts ihre Wirkung.

Herr Richard erhielt keinen Pfennig Zinsen ; die Acht, in die

ihn Hans Münch gebracht hatte, blieb bestehen, und die wider

ihn zu Rottweil angestrengten Prozesse nahmen ihren Gang.

Das mag ihn dazu gebracht haben, seinen früheren Vorsatz auf-

zuführen und selbst nach dem Rechten zu sehen. Am 9. Februar

liTO hofmdet er sich zu Conslanz in der Herberge auf dem
\Vt;j4L Iii die Heimat und von dieser Stadt aus wandte er sich

an Herrn Clau< Zorn v. Bulach und den Altaiiiineisler Gonrad

Riff, um durch ihre Verniitllun'j sowohl zu einer Einigung: mit

seiin'iii Schwiegervater aKs auch zu seinen Zinsen zu prelanpen.

In Win'v Antwort vom 2. April gingen die heideii Männer auf

Ht)heiil)uri4s Handel mit seinem Schwiegervater gar niclit ein;

bezüglich der Zinsen alier konnten sie ihm nichts anderes mit-

teilen, als (lass rlio Stadt nach wie vor auf ihrem Standpunkt

verharre und ihn auf den Rechtsweg verweise.

Damit hört der Briefwechsel für das Jahr 1470 auf; aus

den späteren Prozessakten geht, aber hervor, dass Hohenburg
jetzt den Weg über Basel in die Heimat nahm, ungebessert

und ungewitzigt ; denn er führte einen Knaben aus Oestorreich

mit, den er missbrauchte. Wann er anlangte, ist nicht fest-

1 Mandat des Kaisers an Sneboltz Hans, Bürger zu Stsassbnrg^

vom 2(). Mai binnen () Wochen 3 Tagen Herrn Richard "wegen der
versessenen Zinsen auszurichten; gleiclizeitig Vorladung desselben,

um Herrn Kichard wegen der Kosten des Prozesses rechtUch and
endlich zu antworten. AA. 210 cop. ch. coaer.

2 AA. 210 cop. ch. coaev.

Digiti-^cü by Google



— 49 —
zustellen, und für tiie nächste Zeit fehlt es an jeder Kunde
über ihn.»

Wie stand es nun altet- mit seinen ßesitzverhältnissen ?

Hatten sich die ührijjen Lehnsherren dem Verfahren <les Kur-

fürsten und des Bischofs Buprecht an«,^eschlossen? Mit dem
vorhandenen Material lasst sich die Frage nur sehr un>;enü<*;end

erledigen. Es hegt eine Notiz vor, * wonach Graf Friedricli

V. Zweibrücken-Bitsch Herrn Rherhar<l Hofwart sämtliche Lehen

seines Sctiwiegervaters Wirich v. Hohenburg, sowie diejenigen

=;eines Schwagers Richard übertra},^en hatte, wobei der neue

I^hen träger indessen die Verpflichtung einging, wenn Graf

Friedrich über kurz oder lang Herrn Richard seine Lehen-

slücke verleihen wolle, dass er sogleich Hand davon äbthun

und auf dieselbe verzichten werde ; wann diese Uebertragung

aber stattfand , wird nichl mitgeteilt .3 Auf der andern Seite

steht fest, dass der Hohenburger seinem Schwager und dessen

Hausfrau Else, und die Söhne aus dieser Ehe seiner Schwester,

Wirich, Hans, Eberhart und Ludwig in ein Drittel aller ver-

lassenen Lehen seines Vatei's eingesetzt halte. Wenn demnach

Kurfürst Friedrich und später Bischof Ruprecht ihre dem
Hohenburj^er verliehenen Lehen einzogen und jener jrar noch

weiter um sich ^rilT, so wurden die Holwart eljenso hart ge-

troffen wie Herr Richard. Go^en den Kurlursten konnte der

Hofwart als pfälzischer Lfimsniann nidits au>i u hlen ; er musste

sich zufrieden geben, dass der Kurfürst ihn wenigstens in die

^ Nach Lehmann Pf. 13. 1, \2() schlichtete Wychard v. Hohrn-
bnrg 1471 einen btreit der (letnoincu zu DraclicntVls. Wichard lal.

natürlich falsch gelesen, und man könnte au Richard denken, wenn
es nicht Nithard v. Hornberg gewesen ist. der als Amtmann des
Bischofs von Speier zu Lanterbarg orkaadlich vorkommt.

s Lehmann, 13 Burgen p. 122.
'

9 Am 1. April Uß2 (durst n. laetare) vergdnnt Pf. Ladwig der
Schwarze Jorg Freiherrn v. Ochsenstein, solche Pfandschaft der teil

zu Hochfelden, Marley und Northern wie Wirich v. Hoenburg selig

die vormals von Pf. Stephan erlangt und nun Eberhart Hotlurt inne

hat, von letzterem zu lösen und Pfandinhaber zu werden. — München
H.-A. Lehnbücher, 20, 53. Die Hoffart tragen auch speirische und
badische Lehen, und am 10. August (Laurencien) 1466 vergönnt Mgr.

Karl V. Baden Herrn Eberhard Hofwart seiner Gattin Else v. Hohen-
burg ihr Wittum auf Bari' und Dorf Müutzesheim anzuweisen. —
Karlsruhe GLA. Copb. 30 K. p. 15j.
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Keichslehn des Hohenhurj;ers einsetzte, wenngleich unter Vor-

behalt eine.> ewigen unverleiltea Vi« i tels.i Mit seinem Schwag^er

mag sich Herr Eberhart dann in der Weise auseinanderj^esetzt

haben, dass dieser ein Drittel der Einkünfte aus diesen Lehen
bezog. Sclion der Umstand, dass Herr Richard so lange am
kaiserlichen Hofe sich aufhalten konnte, beweist, dass er sich

in Besitz erhebhcher Geldmittel befand, welche ihm doch wohl

hauptsächlich seine Besitzungen gewährten. Was sie aber vom
Kurfürsten sich gefallen lassen mussten, das gedachten die

Hofwart vom Bischof Ruprecht nicht hinzunehmen. Sie be-

trachteten sich als die rechtmässigen Erben des kinderlosen

Hohenburgers und konnten unmöglich davon erbaut sein , als

der Bischof dessen Lehen einzog. In der That befehden Hans
und Wirich Hofwart im Jahre 1465' den Bischof von Schloss

Lülzelburg aus, wo sie als Erben ihres Grossvaters Gemeinschaft

erlangt hatten, aber selbstverständlich konnten sie den Biscliof

nicht dazu bringen, den Raub herauszugehen, auch nachdem sie

an Schwicker v. Sickingen einen natürlichen Bundesgenossen

gefunden hatten. Dieser w ir in . das Krlje seines Schwieger-

vaters Wirich des Jungen eingetreten und erscheint aucli als

Mifhesitzer der Utilienburg, So ist es auch zu verstehn. wenn
Sc'hwicker v. Sickiu^en der iüngei' und M-iivai't'Uie v. Ilnhenhurg

am 10. Aii^usi l iTt) an Oeorg FrfMlie)!'ii v. Ochsensti'in ihren

dritten 'l^^il an (ii?r V(\_:tt'i im Bi'euschliial , den ihr «swclicr

innl vaiiM » Wiiicli v. Hohenburg der älteio hei s Muein I.ehen

in iMandes Weise l^esossen und nach seinem Tode an sie

vererbt hat, um eine bumme baren Geldes verüussern.3

' Wann die Einsetzung crfolgfe. lässt sich nicht feststellen. Am
13. Dez. (sainst. n. n 1. fr. concepc.) 14tiO nimmt Kf. Friedr. Ebt r-

hart Hofwart v. Kiichheiin, Else v. Hohenburg «eine Gattin und ihre

Erben in seinen Schirm. — Karlsrabe GLA. Ffälz. Copb. 471, 161.

2 Strb^. St.-Ä. AA. 1516.

8 Dabei eikliiren sie, dass solches Drittel nicht weiter belastet
ist als mit dem Zins, den die Wurmser und Hüfiel darauf haben,
den der Janker . Ocheenstein fernerhin zu zahlen hat. Strbg Bzks-A.
0. llöö or. mb. c. 2 sig. pend. dclaps — Dasselbe Ehepaar vergönnt
M'M ;S^r Ai I)ogast Elleliai t Dr. in ;jeistliclien Rechten und Domherr
zu lät. Thomas, ihren Anteil an dem Breuschthal mit aller Herrlich-
keit, ausgenommen den Zoll zu bchirmeck an sich za bringen, als

er auch an sich gebracht bat am 100 fl., die er ihnen bar bezahlt
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Ebenso erscheiot Schwicker v. Sickingen als Mitbesitzer in

Mützig.i

Wenn aber den Uofwart und den Sickingen vermutlich die

gemeinsamen Interessen näher brachten und zu gemeinschaft-

licher Abwehr vereinigten, so muss zwischen Richard v. Hohen-
burg und dem Gatten seiner Nichte eine feindliche Spannung
bestanden haben. Es handelte sich da noch immer um den
Nachlass ^on Herrn Wirich dem Jungen, dessen Erlangung

Herr Richard dem Schwiegersohn wenigstens nach Kräften, wie

es scheint^ zu erschweren suchte. So batle er einen kaiser-

lichen Arrest gethan auf Urkunden, welche Frau Gertrud, die

Witwe von Herrn Wirich, hinter Peter v. Ofenheim, dem
«Tra]>iiierer> des deutschen Ordens zu Weisserihurg, hinterlegt

hatte, und dieser \veigtile sich, sie nach dem Tode von Frau

Gertnul ;m ihren Schwiegersohn auiszuhäiuiigeu und machte

<las von der Zustimmung Herrn llicliards abhängig. SchwiLker

V. Sickinj^cn aber Ixdiirfle ihrer, um das Krhe seiiier Gallin

Ihm }>eizuschafl'en, und .strengte einen Prozess l>ei dem IIofg<M i( lit

zu HcidtMIxTg an, der zu seinen Gunsten eiitlfte. Der 'I'rapjncrer

Nvnrdo ani 4. Juni 1172 veruileiU,- dir rr;i;4lich('ii llriele gegen

Qiuttung an den v. Sickingen auszuhändigen. Jedenrails be-

stand keine Einigkeit in der Familie zu einer Zeit , als sie

bat, und betiehlt daher der Gemeinde im Breu^chthal, dem Meister

Arbogast von ihres Teils wegen zu schwöreu. Uiilersiegelt von S. v.

Sickingen und für seine Gattin Ton ihrem Schwager Johann Stampff
V. Waldeck. Dat. m. n. 3 konge. 1475, 1. c. or, mb. c. S sig. pend. —
Endlich verkauft Swicker v. Sickingon an Zinsmeister Emmerich
Ritter seinen Anteil am Zoll zu Sr-hinneck. Hasela und im Breusch-
thal um 400 fi. Gleichzeitig verkauft er demselben alle Gerechtigkeit,

die er bisher im Brenschthal besessen und die bisher Heinrich
Hengken, Borger zu Strassburg innegehabt, nm HO fl. 1. c. or. mb.
c. sig. pend.

1 Adam Walchen führt f it n. invocavit (Mrz. 12) 1473 einen
Prozess wider ilin vor dem llofgericht zn H(?idelberg wegc-n Geldan-
sprüche ans der Zeit, als er Sickingens Amtmann und Diener zu
Mutzig war. Karlsruhe GLA. Pf. Copb. 595, Hl.

2 Dornst, v. Bonifaci 72. Wetzlar. Kammergerichtsarchiv,
aufbewahrt in Strassbg. Universitätsbibliothek or. mb. c 3 sig. pend
Schw. V. S. u. Margret y. Hohenburg stellen dann am 15. Jani die
verlangte Quittung aus. Ausser den beiden siegelt noch Jorig v. Schanen-
burg der elter. ur. mb. c 3 sig. pend — Wohin die betrefifendeu

Urkunden hingekommen sein mögen, ist nicht zu erfahren.
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dringend notwendiy^ war, und der Sickinger stand dem Hohen-
burger feindlich gegenüber, während dieser mit seinem Schwag^er

Hofwart in gutem Einvernehmen lebte.

KAPITEL V.

Rückkehr Richards v. Hohenburg in die Hei-
mat. Verhältnis zu Kurfürst Friedrich, Bischof
Ruprecht und der Stadt Strassburg'. Seine
Verhaftung und sein Prozess. 1470—1476.

Herr Ricliard fand bei seiner Rückkehr in die Heimat

wiedeium the Ki ieL;s("uri(' ciiUesseit zwischen den l)eid('n allen

Gegnern. Auls neue tohle dor Kampf zwischen Friediicli (iem

Siegreiclien und Lud wi.udeni Schwarzen, diesmal um Weissenbiirg

i\n<\ die Ha-cnaiipr Landvogtei, und das ganze ünterelsnss war in

zwei feindhche Lager gespalten. Auf Kurfürst Friedi i( Iis Seite stand

Strassburg und Ludwig Herr zu Lichtenberg, für deti VeUienzer

trat sein Bruder Bischof Ruprecht und Friedrich Graf v. Zwei-

brücken Herr zu Bitsch auf. Der Kampf spielte sich lange

um Weissenburg ab, und die Hohenburjf war gelegen genug,

um Unterstützung und Hilfe von dieser Seite dem einen sowie

dem andern Teile wertvoll zu machen. In der Tliat stand auch

der junge Wirich Hofwart, der Neffe Herrn Richards, in oOener

Fehde mit Kurpfalz und schädigte von Lützelburg und Hohen-

burg i aus Land und Leute des Kurfürsten. Für Richard Puller

war jedoch auf der einen Seite .ebensowenig zu holen wie auf

der andern, und es konnte fraglich erscheinen, wer ihn mehr
geschädigt hatte, der Kurfürst oder der Bischof. Auch die

beiden Greifenstein waren ein Schaii[)l itz des Kampfes, und
hier massen Pfalzgraf Ludwig und Ludwig Herr zu Lichtenberg

ihre Waffen. Bischof Ruprecht war sich seiner schwankenden

Stellung nur zu sehr bewusst und hatte daher stets an seinem

kriegerischen Bruder einen Rückhalt gesucht. So hatte er ihm
bereits am 19. Aprils 1463 einen Teil in seinem Teil der

1 Stxbg. Bz.-A. C. 57. Tgl. auch Hagenau St.-A. FF. 34.

^ dinst n. quasimodo 1463.
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Biii';.^eii Klein- und Gross-Geroldseck und der Stadt Maurs-

münsler ein^iei^ehcn,! und um allen Anfechtungen \ve^en Klein-

Greifenstein zu entfrehen, halte er am 4. Noveniher 14(37 seinem

Bruder diese Feste einj^eräunit, woj^egen dieser ihm seinen Teil

an Schloss Scharfenberj,^ überHess.* Da hielt es denn in der That

für den Hohenlnn-^ior schwer, Stellung zu erjrieifen. Einstweilen

durfte er sich aber freuen, wenn er in der Heimat wieder festen

Fuss fassen konnte, und in der That scheint er keine persön-

liche Anfechtungen erfahren zu haben. Soviel mag die kaiser-

liche Gnade doch gewirkt haben, dass man über vergangene

Dinge Gras wachsen Hess.

Wenn er nun aber versuchen wollte, auch seine verlorenen

Besitzungen wieder zu erlangen, so musste solches Streben

gegenüber dem siegreichen Kurfürsten, der eben seine letzten

Gegner niedergeworfen halte, aussichtslos erscheinen. Bisher

hatten sich Acht und Bann wider den bösen Fritz wirkungsbs

bewiesen ; kaiserliche Mandate zugunsten des Hohenburgers und
Kamroergerichtsurteile waren gegenüber dem Kurfürsten stumpfe

Waffen. Mehr konnte es vielleicht nützen, wenn er versuchte,

den zornigen Lehnsherrn zu besänftigen, und wenigstens in

seinem Stieit mit iieinjich v. Falkenstein, der elienfall« kur-

ptälzischer Lehn:;mann war, scheiiil ev zeitweilig eingelenkt zu

hal)en.

Der V. falktiustein hatte zuletzt kraft eines Urteils des Rott-

weiler Hüt'^erichts Eigentum des Hohenburgers zu Strassburg

mit IjesLliiag- gelegt, und als dieser nun auf Grund' der kaiser-

iiclien Mandate Geleit in die Stadt lte;:ehrte, um dort seine

Sache zu tTihren, ei'wirktc! .sein Gegnei" am 'Ji-. Juni 1471 vom
Rottweiler Hot'gericht ein Mandat an JStrassburg, Richard

V. Hohenburg als caberechter» weder in dei* Stadt, noch in

deren Zwingen und Bannen zu enthalten. Noch schlimmer

v«rurde die Sache, als auch der Kaiser seines Diener^^ \ei'gass,

der nicht mehr an seinem Hofe weilte, und am 20. Juli 1471

dem V. Falkenstein die Urteilsbriefe bestätigte, so er am Hof-

gericht zu Rottweil wider Richard v. Hohenburg, kaiserlichen

Diener, erlangt hatte.' Wenn nun berichtet wii*d, dass in dem-

1 München St.-A. bl. 368.15 p. 68.

* 1. 0. K. r. 77 il2 or. mb. c. 2 sig. pend.

3 Chmel, Begesten Nr. 6310.
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selben Jahre Herr Riehard auf Befehl des Kurtörsfen dem
V. Falkenstein das halbe Dorf Fürdenheim überlies8,i so ist

diese Mitteilung in solcher Fassung sinnlos. Genau genommen
hatte der Kurfürst dem Hohenburger überhaupt nichts mehr
zu befehlen, seitdem er Kleeburg an sich gezogen hatte, und

am allerwenigsten bezüglich Fürdenheims, das ein Reichslehen

war. Die Sache gewinnt aber ein anderes Aussehen, wenn
Herr Richard sich dem Spruch des Heidelberger Hot'gerichtes.

unterwarf, vor dem der v. Falkenstein klagbar geworden. Jeden-

falls aber halte er sich getauscht, durch solche Unterwürfigkeit

den Zorn des KurlTirsten entwaffnen zu können. Er erhielt

nichts von dem zurück, was er verloren. Hingegen Iraf der Kur-
fürst nun mit den Hofwart eine Auseinandersetzung, wobei

der junge \Vii i( Ii Ilol wart die Zeche zu zahlen batle.

Es war wold s( liwei lich tVeiw^llig, dass sich Ritler Wyrich
HofTart von der Welt getiian iialte und geistlich geworden war.

Die Ellein sowie die beiden Söhne Hans und f.utlwig gelobten

nun am 2(5. Juli 1473, weder den Sohn und linider, noch das

Klofjfer, worin er «Profess thut», zu Schloss Hohenbuig znzu-

lassen oder denselben einen Teil davon einzugeben. 2 An dem-

selben Tage Sellins dann Herr Eberhard aufs neue ein Ab-
kommen mit dem Kurfürsten, wonach er diesem und den

nachfolgenden Kurfürsten einen unverteilten vierten Teil am
Schloss Hohenburg, dem Fels Lauwenstein und den Dörfern

Klimbach und Wingen» eingab, dessen sie sich nur nicht

wider den Kaiser, von dem Hohenburg zu Lehen rührt, be-

dienen sollten» Hingegen überliess der Kurfürst Herrn Eber-

hard seinen vierten Teil der GeßLile, um damit Schloss Hohen-
burg zu bauen und mit Knechten zu unterhalten ; und da der

Fels Lauwenstein viel Kosten erfordert, um ihn in Bau und

^ Lehmann, 13 Burgen p. 123, der für Falkenstein Fleckeiisteiner

Familie schreibt Die Likuiide, welche Lehmanix vorgelegen hat, habe
ich nicht finden können ; sie befindet sich auch nicht in seinem Nach-
lass auf der Heidelberger DniverBitätsbibliothek. Er scheint leider

viel verschleppt za haben.

- Kremer» Urkunden snr Geschichte des Kurfürsten Friedrich

p. 479.

3 Zeitweilig hatte der Kf. Mgr, Karl v. Baden den Gemiss von
Klimbach und Wiiigeu eingeräumt.
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Gut zu unterhalten, so will Eberhard den Bau davon abwerfen.^

In einem besonderen Brief verpflichtete sich noch der Kurfürst

am 27. Juli, seinen vierten Teil in keine andere Gewalt zu

wenden.^ Am gleichen Ta^e wurden darauf zwischen beiden

Teilen ein Burgfrieden verabredet.^ In allen drei Abmnchun«;en

wird weder eines Anteils des Hohenburj^ers, noch des v. Sickin-

'^en* j^edacht ; Heif Kberhard inusste sehen, wie er sich mit

ihnen nhfaml. Kledinr;^ mil (ieii zuL:i'li(»ri^^en Dörfern und

Nieder- Wasirhenstci 11 waren cndgiill verloreii. ('«-her XieiltM*-

Wasicheiiöteiii, nhwohl es Reiciislehen war, schaltete der Kui nn-.st

als Gebieter. Den Bischof Nfathins von Speier liatlc» er in den

Mitliesifz des Sclilosses aiilVenoiiiiiien und iiiil dessen Zustim-

niiüi^ setzte ei- am 7. Novenil»er I4(iÜ Lmlwi^^ Herrn zu Lichleii-

ber^' als Mi tiiemeiner ein.-^ Der Bisclmf lieh seinerseits des

Speierer Sl'ites Anteil an dem Schlos'se den H. Mai 147 i Herrn

Friedricli v. Fieckenslein, aber mit einem bedeutim^'^s vollen

Zusatz : ob sich über kurz oder lan*^ ein Ileclit oder sonstij'es

erfände, dass das Stitt das zu thun nicht Macht gehabt hätte,

dass (ier v. Fieckenslein alsdann gütlich davon absleben

solle. 0

Unter diesen Uniständen veränderte auch Dii liard v. Hohen-

buiv seine Haltun^^ und wusste die kaiserliche Autorität wieder

vorzuschieben y indem er sich, wie es scheint, aufs neue an den

kaiserlichen Hof begab. Am 2. Juni 1473 erlaubte der Kaiser,

dass Jakob Kemerer das Dorf Vierdenheim von dem bisherigen

PfandInhaber, dem kaiserlichen Diener Richard v. Hohenbur^%

an sich löse und als Reichspfand innehabe ; und dieser, der das

genannte Dorf von dem strengen Ritter Richard v. Hohenburg

1 Karlsr. GLA. Pf. Copb. 472, 201.

2 1. c. p. 31.

3 Kremer 1. c. p. 480.

* Hingegen hatte dieser an dem Ilofgcricht zu Heidelberg in

diesem Jahre eine Klage wider Hermann Boos v. Waldeck den
jfingern anhängig gemacht anf Heransgiibe der Boos'schen Güter, die

dem Grossvater seiner Gattin, Hermann dem älfcm Boos v. Waldeck»

gehört hatten und an sf Itm- Schwiegermutter Gertrud hätten fallen

sollen. Karlsrnhe GLA, Ft. i upb. oyö. 40.

5 Karlsruhe GLA. Copb. 13, '205.

<^ Karlsruhe GLA. Copb. m t p. 166.
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um 800 Gulden an sich lösle, verpflichtete sich am tS4. Juli

1473, ihm dasselbe auf Verlangen wieder einzuräumen.'

Bessere Erfolge aber trug er ge<(enüber der Stadt Strass-

bürg und dem Bischof Ruprecht davon, und hier erwies ihm
die fortgesetzte kaiserliche Gunst die wertvollsten Dienste. Zu-

nächst sah sich Strassburg veranlasst, nun auch für die Gegen-

partei diö Zahlung der oft att^refülirten Zinsen und Gülten

einzustellen bis zur rechtlichen Entscheidung^ darul)er, wem die-

selben jiebülirlen, und verrrel»P!»s versuclite Bischof Iluprecht

am !25. Oktober 1 iTJ die Stadl zu bestimmen, dieselben an

lieinharl v. Hei ^e^lieim, den Sijha seines Kanzlers, auszu-

richten. Und aurh der Biscbor nmssh' ilmi }^eJ^enüber babi

aiidcte Seilen autzielieii. Die i)eideii Dcrler Himlislieim und
Lip^lleim hatte er mit Recht am K;iiniiierpei i< lit - ;:e\voniien,

und so sah sieh der Bisrlii.f, nm srhiiiiniieien iJinj^en fiii' sieh

und die Doi llx-wohuer vorzubeugen, zu weilgeiienden Zuge-

ständnissen veranlasst.

Er scbloss am lü. April 1474 einen cgütiicheu Vertragt) 3

1 Chmel, Regesten Nr. 6375.

' R. V H. inuss noci) andere Khi^en anhängig gemacht haben
gegen dio Inhaber seiner Güter und (loron Bowohner. Am 11. Juni
147*^ eiliisst Iv. l'ritlv. ein Mandat an die Meitzer nnd Huhci- an dem
Dinghof zu Fulriesheim (Fulgneaheimj und «an alle, die dem Dinghof
ziDsen» denen der Eid aufgelegt ist, das» ihnen die ka'serliche Lad-
nng. woranf R. v. U. (Jrteil im Kammergericht «behebt» hat, ihnen
nicht zugeganj:en sei. -wonach sie ihm hiut Urteil drs Kammerge-
richts Hu» f\. fiir Kosten und iSchaden und !<' tl, liir Kosten, so er
uociimals zur Euibrnigung solcher kaiserliclien Urteil ausgegeben
hat, binnen Ü Wochen 6 Tagen zu zahlen haben. Stibg. St-A. AA.
216 cop. ch* coaeT.

> Der «gütliche Vertrag» ist nicht erhalten. Derselbe hat später
dem Hohenburger als ünterlage zu einem «falschen Brief>. gedient,

der sich als Original im Züricher Archiv, als gleichzeiti<2;e Abschrift
mit dem Kanzleivermerk *Copie des valschen briefs» im »Strbg. JSt.-A.

G. ü. P. Iö8 befindet. Dass damals ein Abkommen zwischen beiden
Teilen geschlossen wurde, steht fest ; Strbg. bezieht sich in einem
Schreiben an den Bischof vom 29. April (AA. 1524) ausdiücklich auf
den gütlichen Vertrag, den er mit dem Hohenburger geschlossen

habe, «aitmols er in uwern gnaden sloss und gebiet, als wir ver-
nemen. ietz ist.» Der echte Kern in dem «valschen brief» lässt sich

erkennen, wenn man die Bestimmungen desselben mit den that&äch-
liehen Verhältnissen nach dem Vertrage vergleicht. Vgl. den Text
iti den Beilagen. Was mir als Zuthat des Uohenbargers erscheint,

ist durch Einklammeruug kenntlich gemacht.

^ j . ^ci by Google
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mit Herrn RichnrH, wonacli er die heiden Dorfei' zwnr auf

Lebenszeit lu?lialteii nullte, dalür alxT dem Holienburger aus

dem Ertrag^e der Dörter jährlicli 40ü Plund Strassburj^er Pfen-

nige zu zahlen halle ; nach des Bischofs Tod solllen die Dörfer

an den Eigentümer zurückfallen. Ebenso verpflichtete sieb der

Bischof, ihn in den Besitz von Klein-Greifenstein und seinem

Drittel von Gross-Greifensiein wieder einzuselzen. BetreÜ:? der

Zinsen aber, die der Hohenburj^er vom Bisdiof auf dem Zoil-

keller und Pfenni^turm in Strassbur(( zu Lehen jj^ehabt, wurde

in der Weise ein Abl^ommen erzielt, dass Herr Richard sie dem
bischuflichen Kanzler Gottfried Quinckener weiter leihen sollte

;

dazu gab der Bischof seine Zustimmung' und verhiess ausser-

dem Herrn Richard etliche Lehen, welche frei wurden, zu leihen.

Diese Bestimmungen gelangten unmittelbar nach dem Ver-

lrage zur Ausführung, und demnach kann an ihrer Thatsach-

liebkeit nicht gezweifelt werden. Es liegt in dieser Hinsicht

zunächst ein Revers vor,i von Schullheiss und Geschworenen
und der Gemeinde der beiden Durfer Hindisheim und Lips-

heim, worin' diese die entsprechenden Erklärungen zu der vom
Bischof ihrelbalb übernommenen Verpflichtung abgaben. Ebenso

setzte d»'r Biscliof die Sladt Strasslnir- in Keunlnis, in welcher

Weise er sich mit Heii-n Biebard \veL:eii der strittigen Zinsen

und Gidlen geeinigt hatte, uikJ Shassburg beeilte sieh daiauf,

<liese ]3elräge, die es von .lohanni 1 i70 nl) einlxiialten hatte,

mit LI] Pfund Strasshuigcr Plciinige au.'<zuzaliien. Darüber
ijlellle dieser am '27. April Qiiittunp- alis'^ nn<l erkläi'te zugleich

alle kaiserliehen Gebote, die in dieser Saciie wider Strassburg

eigangen, für kraftlos, und nachdem er solchen Leliiizins dem
Kanzler Gottfried Quinckener und dessen Erben zu Lehen \er-

Hellen, ermächtigte er die Stadt, diesem fernerhin die Zinsen

auszurichten. Endlich finden wir auch Klein- Greifen stein wieder

im Besitz des Hohenl)urgers, und als er in Streit geriet mit

Georg Freiherrn v. Ochsenstein, da nahm sich der Bischof in

enerigischer Weise seines Lehnsmannes an.^

' Von gleichem Datum (Ziiist. n. quasimodo 74) wie der valsch
brief. — Ötrbg. Bz -A G. 11' 4 cop ch, coaev.

Die baclie hatte noch erhebliclio Weiterungen. Ijnterhändler des
Hohenburgeis war der «veste» Beinhaid Üselsperger v. W^liingeu,
der späterhin noch wieder auftreten wird.

^ Lehmann, Hanao-Lichtenberg II, 159.
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Hinjrejzen ist es nun zuniklist eine Zuthal Ues Holienbur-

gers, wenn <Jer Hischof erkärl, dass er wahrlich berichtet iit,

dass die wider Herrn Richard eihobüiK-ü 11. s» liuMi;4un'jon un-

wahr seien ; sie ist j^anz unmerklich in (Umi Woi Uaut der Ur-

kuridf^ einj^efügt. Der Biscliof konnte uiiinr>;rHch eine solciie

Erkläiiin^- ab^^eben, womit er i>icli selbst ins (Iresidit schlug;

ledi^Hrb wird er sieb nuf das L'iteil Kannnei ^ericbles be-

zo|ieii haben, und das i-eiciile vollsiruidiL: aus, um dies Abkommen
zu erkläien. Aehnbch steht e^ mit den anderweiti^'^en Bestimmun-

^en, die den Bischof und seine Uechtspflepre in der schhmmsten

Weise blossslellten ; sie sind durchaus auf die spätem V'ertiält-

nisse ilohenburj^s zujjeschnitten, namentbch was die Zusicherung»'

persönlicher Sicherheit anbelrifll. Mit dieser ürkiintb' in der Hand
konnte er sich als das verfolj^le Opferlamm hinstellen, dem von

seinem Landesherrn Siegel und Urkunde «rebrochen waren.

Einstweilen hatte sich aber dank der kaiserlichen Gunst die

Lage des Hohenbur^ers in {^ünsti^er Weise {i^estallet, und er

hätte in Ruhe sein bewe$^tes Leben beschliessen können, wenn er

nur von jenem unsellj^en Triebe hätte lassen wollen. Die b5sen Er*

tahrungen der letzten Jahre waren jedoch spurlos an ihm vorüber-

^eganj;en ; er war und blieb ein Sklave seiner Leidenschaft. Das war
um so schirmmer, als er naturgemäss in der Heimat aufs schärfste

lieobachtel wurde. Er konnte sich sagen, dass vor allem der Bi-

schof, der sich selbstverständlich nur notgedrungen zu jenem Ver-

^deiche herbeigelassen hatte, nach einer Handhabe trachten

würde, um ibn aufs neue zu fassen; aber es scheint, dass das

Vertiauen auf seine njäcbtijren Freunde ihn blind t^emacbt hatte,

als ob ihm nichts mehr «-esclieben könnte, und so lie^^s er iHe

gewobnlicbsten Regeln der Klugheit und Vorsicht ausser Acht.

Es lag in der Natur der Sache, dass der Mann völlig von

(lea Werkzeugen seiner T.nst abhängig wnr : sie hatten es in

<ler Hand, ihn zu verderiieii, imd die einzige Ibirgsrhaft t'fip

seine Sirlieilieit })estnnd dniin, dass auch sie das sclibmmsle

Schicksal zu ei warten ballen, wenn die Sache an den Tag kam;
aber oft genug wurde in solcliem Falle auch Narbsicht und

Gnade gewährt, nur um die Schuld des Tbälers nachweisen zu

können. So ging es auch hier. Der Hohenburger ^ halte sich

1 Das Folgende nach den Akten des Zeugenverhors zu Schlett-

Btadt im Jahre 14Ö2. Strbg. St.-A. G.U.P. 178. So romanhaft von
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mit jenem Barschen» den er ans Oestreich mitgebracht, — er

hiess Martin v. Neuenburg — veruneinigt, angeblich weil er

demselben versprochene Kleider nicht trab und ihn «nackt liess».

Genug, der Bursche redet öflentlich in Zabern, wie Herr Ri-

chard ihn «geketzert» habe. Das kam dem Bischof zu Ohren,

welcher nach dem «Knaben» greifen liess, der nun auf der

Burg zu Hoh-Barr in Gegenwart von Zeugen ein umfassendes

Geständnis ablegte, nachdem man ihn seines Lebens «getröstet»

hatte. Jetzt kam darauf an, sich der Person des Hohen-
liurgers zu bemächtigen, der sich damals zu Greifenstein be>

fand. Auf Befehl des Bischofs l ückte Herr Hans Münch, |re-

nannt v. Lauwenl)er^% damals Cntei si liultheiss zu Zahei n, vor

die Buiii. Jetzt reichte doui lluhenhur^er das Wasser an den

Hals; er hat um SchDuun«,'' seines Lehens, so wollte er sicl^

und das S< liloss in des Bisrlmls Hand gehen. Der v. Lauwen-
herg erklärle, keinen Ilt It hl zu hahen, und nun heschwm-

iiin Herr Hicliard um (iuHes un*l um der Freundschall

willen, die er von seinem Bnider Wirn li eiiahren, eine Bot-

schaft /um Biscliuf zu ferligeii und ihn zu hitten, dass

er ihn des «Lebens tröste», so wolle er zufrieden sein, dassv

der Bischof ihn einmauern lasse, in welchem Schloss er wolle,

und ihn allda sein Lehen schliessen und seine Sünde hüssen

lasse. Der Bischof wollte davon niclits wissen ; er enthot dem
V. Lauwenberg durch seinen Schenk Sixt Ehran v. Besingen,

zu «lugen», dass ihm das Schloss nti I Herr Bichard überliefert

wurden und zwar ohne alle Gnad und «Fürwort» ; «das cost

was es wolle, soll in (den Bi>eiiof) nit düren». So muss es

dann auch geschehen sein, und Herr Richard wurde am 4. Ok-
tober 14741 ins Gefängnis gelegt. Auf Befehl des Bischofs

folgenden x\.iisfi'ilimn<:;en auch manches orsrheincn mn^r. so stellen die

Thatbachen so fest wie nur irgend ein histi)ns( lie-, l'aktuni. eihärtet

darch das Zeugnis von Männern in angesehenen Lebensstellungen.

1 Fest steht zunächst nur der Zeitpunkt, wann der Hohenbuiger
wieder ans dem Gefängnis herans kam; das var der 7. Juni 147ö.

Dafür, wann seine Verhaftung erfolgte, könnte einen Anhaltspunkt
geben die eigene Angabe des Hohenburgers in der von ihm fabri-

zierten Ui künde. Da heisst es, dass der Biscliof ihn am Dienstag

nach Michaehs 1474 lOct, 4) in Schloss Klein-GritTenstciu zu seinen

Banden und Gefängnis gebracht nnd ihn darin bis znm 7. Jnni 1476
(frit, n. pfingsten) gehalten habe. Letztere Zeitangabe stimmt mit
anderweitigen Angaben üboroin. nnd es ist kein Grund vorhanden^
warum Ucri Eichard den Anfang seiner Uaftfa'sch hätte angeben soUeu.
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rrmsste der Vitztum Antlioiii v. Hohenstein das peinliche Ver-

fahren Nvider den Hohen bijry;er eröflVien. Er wurde von den

Dini^t n j^efraji^tJ (nnit Liehe oder er inüssle es mit Leid lliun,

und als er den Ernst srvh, redete er: ich selie mm woUl, dass

ich slerhen muss und ich will - tjf'n». Darauf legteer ein uin-

fissendes Geständnis ah, nicht hios i>ezö^lich dessen was jener

Martin v» Neuenbur^^ wider il»n ausgesaj^t, sondern auch ülier ver-

schiedene andere Fälle; namentlich bekannte er sich auch schuldig,

^ie auf seinen Befehl einer ertränkt worden wäre, der gegeben, wie

«r einen Knaben zu Hohenburg in einer Kammer missbraucht hätte.

Wenn nach diesem Bekenntnis seiner Schuld der Hohen-

burger zu Asche verbrannt worden wäre, so durfte er sich nicht

beklagen. Das lag im Zug der Zeit. Diese Art der Unzucht galt

als Ketzerei, und auf Ketzerei stand nun einmal der Feuertod.

In dieser Hinsicht schrak man auch vor Massenhinrichtungen

nicht zurück, und bald darauf am 18. Dezember 1474 Hess die

Niedere Vereinung im Elsass 18 lombardische Söldner; die in

der Schlacht bei Chenehier jiefan^en worden waien, aus dem-
.selhen Grunde ölfenllich zu Basel verhrennen.s Diesmal reMeten

Hiiirn Richard noch einmal die Verdienste seines Vaters und

auch wohl seine Herkimtt. Der Bischof jiewähile ihm Gnade,

ijeldeU ihn jedoch im Gefanjinis ; aher der Hohenhurjrer

musste die Gnade hezahleii. Es macht einen hässlirhen Ein-

druck, wenn man hr)rt. wie Herr iiichard damals etlit ii»^ seiner

L<^hen, dai-unfoi' Güi ten zu Waseneck hol Strasshm-^, dem
Kanzler Gottfiied Qiiiukener zustellte. 3 Endlich schlu^»^ dann

•dem Hohenhur^rer wietler die Stunde der Freiheit, aher um
«inen teuren Preis: er musste zunächst nochmals eine «ver-

gibt]»» ein schriftliches Bekenntnis seiner Schuld ahlegen, das

ihn nach m(Mi«ch!irher Berechnunj,^ für die Zukunft in der

Welt unmöglich machen musste. ^ Darin hiess es nach dem

i Wann dies Yethör geschah, Usst sich nicht bestimmen.

- Vgl meine Abhandlang: Zur Geschichte der Burgandeikriege

:

-die Konstanzer HichMing und das Kriegsjahr 1474 in derZtscbr. Idr

•Gesch. des Obrh. NF. H, 403.

3 Schreiben des Bi. an Strbg. Tom 15. Ojt. (samst v. Gall.) 74
AA. 15^4 er. ch.

^ Das Orif?inal ist nicht erhalten
;
gleichzeitige .Vl).schi ift befindet

sicli Hl Zürich. Si.-A., von Strbg. ara 21. Muiz 1460 dorihui gesandt.

YgL den Text in den Beilagen.
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Bekenntnis seiner Schuld, wie der Bist hof ihn auf seine Bilten

und in Anbetracht der Dienste seines Vaters des Lebens .f,^e-

tröstet habe, und wie er jetzt in ein Kloster oder «in ein ander
geistlich stat» sich begeben wolle, wo er seine Lebenszeit seine

Wohnung haben und sich ganz von der Welt thun wolle, und
zwar habe er dem Bischof gelobt^ das binnen einem halben

Jahre nach Datum des Briefes zu thun. Zugleich schwur er

Urfehde wegen seines Gefängnisses und gab dem Bischof das

Recht, wenn er seinen Verpflichtungen nicht nachkäme, ihn

überall als einen Bösewicht anhalten zu lassen, der sein Leben

verwirkt habe, und für diesen Fall begab er sich aller Frei-
heit vor Pabst und Kaiser, jeder Trosluny, je-
des Geleits und aller Rechts vor teile.

Diebo «Verj^ichl» war vom Kanzler Gottfried Quinkener

entworfen und vom Hohenhur*rer n:i< h dem Vorlesen mit ei<;e-

ner Hand unterschrieben wunlcn. Dabei hielt ihm der Kanzler

das Dintenhorn und zx'igte iiim, wo er sich unterschreilien

sollte. Der eigentliche Akt j^^e*;rhnli nntcf Ircieiii Hiiiiinel

ausserhalb de- St^hlosses ^(iiii veUie tles berjiesi> in Gegenwart

des dazu vom Uischof nh.L'^eordnelen Herrn W!j)recht v. Helm-

stadt und der Zeuiieu Caspar Ilittei* v. Ureiuloi f und Hermann
Fesseler. Von Herrn Dej^jenhart Buchöwe, kaiserlichem und

geistlichen Gerichtes Notar, wurde H<!rrn Michard der t ( ab-

gefasste Brief vorgelesen und er wurde darauf von dem Notar

gefivijjt, ob er sich dessen bekenne und den Brief sduvören

wolle. Da antwortete er :
jo, leider, Gott erbarnVs, hob darauf

seine Hand auf und schwur leiblich zu Gott und den Heiligen,

alles zu halten, was der Briet enthielt. Darauf lieh der Notar

ihm Dinte und Feder, dass er den Brief eigenhändig unter-

schrieb* Auf Verlangen von Herrn Wiprecht v. Helmstadt

nahm der Notar über diesen Vorgang sofort einen Akt auf>

cder in Gegenwart der angeführten Zeugen geschehen ist in

strata publica montis antiqui castri Geroltzeck devasfati mar-
chie Monsmunster. 1 Es erubri^Me jetzt noch, dass Richard

V. Hohenburg seine eidliche Erklärung mit seinem Insiegel

versiegelte. Da ei' erklärte, dass er dasselbe aus der Burg

J Die «vergibt» TToli^ nburgs mit dieser notariellen Beglaubigung
wurde am 14. Mai 14b 1. von Strbg. an die eidgen. Orte gesandt und
von Solotharn an Zürich mitgeteilt. Zürich St -A.
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iil)er die Mauer g'eworfen habe^ so musste zunächst ein neues

Siegel für ihn frernaclit werden, ini l mit diesem neuen Insiegel

versiegelte der Kanzler auf Uoheabür<j:s Begehr tfsinen vergiht

und gesworenen briefi), den er eigenhändig^ unterschrieben hatte.

Ks waren nicht bloss die Bitten des Hohenburgers und
<lie Verdienste seines Vaters^ die den Bischof zur Gnade be-

wogen hatten. Da. er ja nun in ein Kloster eintreten sollte

und ohne Leibeserben war« musste er den Bischof und das Stift

zu Erben einsetzen. Gleichzeitig mit der Ausstellung seiner «ver-

gibt» musste er urkundlich versprechen, die «merglich» Lehen, die

er vom Bischof und dem Stifte Strassburg hatte, niemand
lieber zu gönnen, als dem Stift, daher sie rühren, und nament-

lich die Dörfer Lipsheim und Hindisbeim stellte er mit aller

Zugehör fär sich und seine Lehnserben an das Stift Strassburg

zurück, um dieselben ferner ohne seiner Erben Irruiii,^ zu be-

liebij^em Gebraucli zu nutzen ; alle Briefe und Gerechti<,'keilea,

so er an den beiden Dörfern hat, will er binn<»n 3 Monaten zu

<les iii^chofs Haiidt'n in seiner Kanzh'i zu Zalitirn hiiilerlegen,

sowie die armen Leute der ^('iiaimteii Dörfer binneu 8 Taj^en

in ei;;tMii'r Person ihrer Gelübde entbinden:^ und uaelideui der

Bi^cliul in veiiranj^enen Jahren, als er niehl ^inlendi;:» war,

andere .seine \nm Stift herrührende l.eheii andei weitii,^ verliehen

h;it, so hat im- den Bischof j4ebeten, iliin zu jjfeslatten, dass er

die derzeiliLieii Inhaber vor des Bischofs Mannm mit Recht

voi nehme, und was er von diesen Lehen mit Heclit wieder

j»ewinnt, will er ebenfallr^ zu Händen des l^ischofs ilberanl-

worlen, um dieselben bei dem Stift zu l)ehalten ; damit aber

der Bischof ihn desto geneigter zu Recht handhabt gegen die,

welche seine Lehen empfan*(en haben, will er dem Bischof

hinnen 2 Monaten lüUÜ Gulden zahlen. Solches hat er zu Gott

un<l den Heiligen gaschworen mit aufgehobenen Fingern und
«^'elarten» Worten zu halten ; falls er daj,^ef(en verstösst, mag
der Bischof Macht haben, zu ihm und seinem Gut zu greifen«^

Man sieht, der Bischof Hess sich seine Gnade teuer genug
hezahlen, und es war am Ende verzeihlich, wenn Bichard

Puller V« Hohenburg zu dem Glauben kam, bei dem ganzen

t Das that er in Begleitung des Kanzlers Quinkener.

2 Strbg. Bz-A. G« 1104 cop. eh. coaev. Das Original ist nicfat er*

halten. Vgl. die Beilagen.
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Verfahren habe es weni>,^ei' der Subne seiner an^reblichen Schuld

als seinem Hah und Gut i<:e<roUen. Von den Verpßichtung-en,

die ihm die Not ab«rezwungen , war er ^^esonnen keine einzige .

zu iiulten. Wozu lialle er aucli !?eine «(uleii Freunde am Hof!

Allerdin}}^« war seine Ln^'^e jetzt viel ungüiislij^er wie vor 13 Jahren,

liainals hatte er nni das Zt'Ufjnis eines gewöhnlichen und

schliesshch doch ühel hcliuiiiundeten Kne(^htes widei' sich;

jetzt hatte er .seUist in Gej^euwart v(in nnp^esehenen Männern
seine Schuld ^'•e^tainlen und urkunillicli niedorpelejit inid

hesiejJi'elt. Am kaiscilicheii Hnfe wai- abi-r vit.'les iiiöjrlich

init glattt'n Woiteii und kliiii^ciider Müii/.e, und in .seiner

Haft hatte er l>ereits Norsor^e j'elröllt'ij, um sein ei^'^enes

Bekenntnis verieui^nen zn können. Ks war ffelogen , dass er

sein altes Insie;;el forf;^^eworfen hatte ; wohlweislich hatte er es he-

Laiten, um sein neues an das Bekenntnis seiner Schuld gehängtes

Insiej,^el ahleugnen zu können. Das ist wolii das heredtste Zeugnis

für <he voliendete List und iierechnun;:, wonnt dieser Mann zu

AVerke gieng. Die Sache kam an den Tn^ , als der Kanzler

Quinkener und Hans Gref, der Vogt zu Hoh-Darr, in Colmar

mit ihm zusammen kamen. Da wollte es d« r Zufall, dass ihn

Herr Gottfried Quinkener bei einem Goldschmied fand, wie er

demselben gerade sein altes Insiegel geben wollte, um es «wider

ze graben». J)amals erinnerte ihn auch der Kanzler daran»

wie er versprochen habe, binnen einem halben Jahre von der

Welt zu scheiden und seine Sünden in einem Kloster zu büssen

;

aber Herr Richard ging davon. Er befand sich wohl schon

auf dem Wege zum Kaiser , und nun schien das alte Spiel wie-

der beginnen zu sollen; denn aufs neue nahm er den Bischof mit

Klage am Kammergericht vor. Freilich waren seine Hilfsmittel

wohl arg zusammengeschrumpft ; aber er wusste sich zu helfen,

um sich neue Freunde zu erwerben oder die alten zu bewahren.

Dem kaiserlichen Protonotar Hans Waldner verlieh er die Zinsen

und Güllen auf (Ilmii l'fi'inii;:! urni zu Sliassliur- , won'iher er

bereits in <len» e^ü(li(li<'n XCrtra;:: » zu (iunsten des Kanzlers

Gottfried Quiiikener verzirliic halle, un»l der Kaiser jreliot Strass-

bur^r am i8. November 147H Ijci einer Pön von 50 Mai k Goldes,

die Güllen niemand anders als dem genannten I'rotonotar aus-

zuzahlen. Dawider üherliess die Stadt den beiden Teilen

unter sich auszumachen, wem die Zinsen rechllicli ;^el»ürfen.

Bischof Uuprechl wandte sich jetzt an den Kaiser und
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schrieb ihm des Hohenhurgers «missehandel , doch nicht uf das

grobest», aber daneben entdeckte er dem beim Kaiser alt-

mächtigen Grafen Hug v. Werdedberg und dem Kammergerichts-*

prokuralor Johann Keller den ganzen Sachverhalt und erreichte

damit, dass der Hohenbiirger vom Hofe gewiesen wurde. Jetzt

blieb nur noch der Papst Sixtus IV. übrig; dahin wandte sich

der Hohenburger und erlangte in der Thal «etwas» wider den

Bischof^ weil dieser die Kosten nicht daran wenden wollte, um
sich zu verantworten. Aufs neue ctribulierte» er jetzt das

Still und die armen Leute desselben, obwohl der Bischof sich

bereit erklärt halte, ihm vor dem Gericht der Stiflsmannen zu

Recht zu stehen. An der Sache wurde aber nichts jrcHndert,

und llcir lliiliani niusste sich nach anderen Ficuudou und

Beschülzern uni^elieu , wenn er sein Hab und Gut und einen

ehrlit:b*'ii Namen wieder erweiljen wollte, hie Eidj^enos.sen.scbatl

war damals der all^^erneine Zulluchtorl tVir Personen, die in der

eij^tn n Heimat SchilTbruch j^elitten halten; dorthin wandte sich

jetzt auch Herr Richard von Hotienburg.

KAPITEL VL

Richard v. Hohenburg in der Schweiz. Erwer-
bung des Bürgerrechts zu Zürich. Seine Forde-
rungen an Strassburg. Unterstützung von
Zürich. Wachsende Spannung zwischen bei-
den Städten.

Es magf auffallend erscheinen, dass Herr Richard v. Hohen*

bürg seine feindseli<?en Pläne wider den Bischof von Strassburg

und die gleichnamige Sladt gerade bei der Eidgenossenschaft

glaubte verwirklichen zu können , da doch der «obere Bund»

der Eidgenossen und die «Niedere Vereinigung» im Elsass durch

die engsten Bande der Freundschaft mit einander vereint waren.

Gemeinsam hatten sie den schweren Kampf gegen Karl den

Kuhnen bestanden, und namentlich Strassburg iiatte sich durch

seine uneii,^ennülzi{je Hilfeleistunr^ gerechten Anspruch auf die

grös-ste Dankbarkeit der Eidgenossenschaft erworhen. Wenn
dennoch der weltertahreue Holu'uhurger Freunde und Förderung^

seiner Pläne an einzelnen Stellen der Eidgenossenschalt jjlauble

^ j . ^cl by Google
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finden zu können, so beruhte das auf bestimmten, nicht gerade

erfreulichen Erscheinungen im politischen Leben der Schweizj

wie sie damals zu Tage traten. Die Schweiz war die grosse

Sdldnerherberge von Mitteleuropa geworden, wo der Meistbietende

galt. Andere Gesichtspunkte wie Erwerbung von Geld und
Gut kamen überhaupt nicht in Betracht. Geld war die Losung
nicht bloss der eidgenössischen Knechte, sondern auch der meisten

ihrer Herren und Obern, wogegen alles andere zurücktrat.

Damit hing auch zusammen, dass die Schweiz die ZuQuchts-

stfitte höclist bedenklicher Persönlichkeiten ward, und keine

Sache war so schlecht, für die sich nicht irgend ein Ort regte.

Das war ein ganz gewohnlicher Brauch, dass der, dem es in

der eigenen Heimat zu warm wurde, sich nach der Schweiz

wandle und bei irgend einem Orl Bur^a-echt zu erlaiij^en suchte

;

alsbald trat er mit seinen vermeintlichen AnspiiUheii hervor;

der Ort trat für seinen neuen Bürger in die Schranken, und
es wurde in den meisten Fällen ein erkleckliches Sninmchen

Geld horuusgeschla^xen.* Darauf rechnete auch der H(»henl)ui'ger.

Freilich war sein Vermugen stark '/usarninengesciiruni|il? ; aber

ei' brachte erhebliche Rechtsansprüche mit sich, ans denen sieh

schon etwas heiausschla^en Hess, und dann winkte in nicht

allzu weiter Ferne die Erbschaft des «reichen» Bock, seines

Schwiegervaters. So war Herr Richard Gchon eine Persönlichkeit,

bei der sich etwas verdienen liess. Dazu kam sein vornehmer

Name, der auch bei den adelsfeindlichen Eidgenossen, so merk-

würdig es erklingen maj?, seine Wirkung nicht verfehlte. Aller-

dings musste der Flecken, der an seinem Namen haftete, getilgt

werden; denn geiade in dem , was ihm vor^iewnrfen wurde,

verstanden die Eidgenossen keinen Spass. Sodomitorei war bei

ihnen verbreitet; ihre schwäbischen und elsässischen Nachbarn

warfen ihnen das in derben Spottliedern und Schimpfworten vor.

So erbittert sie auf die Urheber solcher Spottlieder fahndeten.

l Vgl. die Arbeiten von Th. v. Liebenau über Caspar Koller und
Nicolaus Hing. Es wäre zu wünschen, dass einmal die dduiuligen

Händel mit der Abtei Ottenbenem und dem Bischof v. Augsburg so-

wie der «Möttelihandel» eine geeignete Bearbeitung fänden. Auch
die gleichzeitigen Streitigkeiten /üricli's mit Hz, Sigmund wegen der

Grafen von Sulz, die es ebenfalls zu Bürgern aufgeuommeu hatte,

stehen auf nicht viel höherei* Stufe.

O
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€0 sirenge ahndeten sie daheim sokhe Unzucht , und Richard

V. Hohenburg hatte auf keine günstige Aufnahme zu hoffen,

'Wenn er sich von diesem Flecken nicht rein zu waschen wussle,

2umal hier jegliche Rücksicht auf sein Geschlecht und seine

Verwandten fortfiel. Darin lag die grosse Gefahr für ihn^

wenn er sich auch jetzt nicht von diesem Laster frei machen
konnte: er war verloren , wenn ihm derartiges nachgewiesen

werden konnte, und der Tod auf dem Scheiterhaufen war ihm
gewiss«

Einstweilen musste der Hohenburger jetzt versucheoi sich als

ein Opfer niederer Ränke seiner Feinde, die es lediglich auf sein

Vermögen abgesehen hätten, hinzustellen. Ungemein ;:elegen kam
ihm nun in dieser Hinsicht der Tod von Bischof Ruprecht. Gegen

den lebenden Bischof konnte der doppelt gebrandmarkte Mann
nicht wohl in die Schranken treten und seine Schuld abläugnen.

Von dem loten Bischof Hess er sich aber eine Ehrenerklärung aus-

stellen und fasste eine Urkunde^ ah, worin der Bischof ausdrück-

licli alle jene Beschuldigungen, die wIcIlt den Huhenburger er-

hoben und nachgewiesen waren, als unwahr erklärte ; er habe den

Hohenburger etlicher Uneini-^keil halb um das Schloss Greifen-

stein die Zeit von Dienstag nach Michaelis 1474 bis zum Datum
der Likuiide m Haft gehalten.

Die Urkunde war auf Pergament geschrieben und tin;,'^

das täuschend nachgeahmte Siegel des Bischofs. Für den

Laien hatte das Machwerk alle Merkmale der Echtheit; nur

l)ei einem, der mit dem Kanzleiwesen genau veitraut war,

konnte es Anstoss erregen wegen einiger Verstösse gegen die

damals übliche Rechtschreibung.

Wenn seine Gegner nun ihre Beschuldigungen wider ihn

erhoben, so konnte er mit der Ehrenerklärung des toten Bischofs

hervortreten und zugleich sein eigenes Bekenntnis als eine

Fälschung seiner Feinde, sein Siegel, welches daran hing, als

nachgemacht erklären und zum Beweise sein altes vorweisen.

Er war also das Opfer unerhörter Verleumdung und schnöder

Gewaltthat, und die biederen frommen Eidgenossen hatten allen

Anlass solches zu rächen. Dieser Bischof hatte ihn fast zwei

1 Im Zürich. St.-A. Vgl. den Text iu deu Beilagen und die ent-

sprechenden Bemerkungen.
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Jalire in hartem GeGln^nis gehalten , und aus keinem andern

Orunde, als weil er nach seinem Hab und Gut Irachtele, nach-

dem er sich doch kurz vorher feierlich verpflichtet hatte, keinerlei

Oewalt gegen ihn auszuQben. Das war wirklich himmelschreiend!

Man sieht, beide Fälschungen, diejenige von 1474 und 1476,

«tehen in engstem Zusammenhang und verraten einen Mann
von nicht gewöhnlicher List und Gewandtheit. Und dabei

konnte er daitiuf hinweisen, wie die beiden höchsten Grewalten

der Christenheit, Papst und Kaiser, sich vergebens bemüht
hatten, ihm Recht zu verschaffen, wie aber bisher Bosheit und
Un^^^erechtigkeit triumphiert hatten \ da konnten biedere, fromme
Oesellen sich wirklich Gotteslohn verdienen, den sie nötig genüge

hatten, wenn sie ihm zu seinem Recht verhalfen. Das muss
man sich alles vorhalten, um den weiteren VerlaiiC der Din^^e

zw begreifen. \Vellert"aln-ene Männer inussleii freilich bald

genug das Lugengewebe H(3henbui'gs durcbscbauen , wenn sie

nicht ein Interesse daran iiatten , bnn(i zu sein. .Siia>.sburg

lag nicht ausser der Welt, und die Persördiebkeit Hohenburgs

war im Unterelsass so ani iiehig «reworden, dass man gar leicht

•erfahren konnte, was für ein Mensch hinter dieser Maske des

Biedermanns steckte.

"Wann nun Hei r Richard nach dei- Schweiz gekommen ist,

lässt sich nicht genau bestimmend Soviel steht fest, dass er

zunächst hei Bern sich bemühte, Burgerrecht zu erlangen, und

die mächtige Stadt scheint anfangs auch nicht abgeneigt ge-

wesen zu 5^ein. Man muss sich in dieser Hinsicht zur Erklärung,

der thatsächlicben Verhältnisse stets vergegenwärtigen, dass

' Von gedruckten Qr.ellen kommen für die folgenden Schicksale-

Hohenburgs die Stras^bnrger Archivchronik mit ihrer kurzen, sach- ,

lieb gehaltenen, auf urkundlichem Material beruhenden Erzählung im
€öde bistorique de Strasbourg nnd die Chronik des Zttrchere Gerold
Edlibaeh in Betracht. Seine crzählung will die Haltung Zürichs er*

klären und rechtfertigen und gerät dri durch vielfach mit dem akten-

mäasig bezeugten Sachverhalt m Widerspruch Dazu kommt eine un-

gedrnckte Fortsetzung von Diebold Scbilliug's Chronik auf der
Züricher Stadtbibliotaek, woranf mich Herr Dr. Eseher zu Zürich
aufmerksam machte Sie nimmt für Strassbarg Partei gegen Zürich
and drückt in dieser Hinsicht die Meinung aller ruhigen und unbe-

fangen denkenden Männer dor Schweiz in damaliger Zeit aus. Er be-

nutzt für seine eingehende ]i.rzählang das Berner Archiv and teilt

wie bei der 'Erzfthlang der Barganderkriege aacb einzelne Briefe ete»
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wenn Hohenburg seine Papiere vorlebte, zunächst wohl niemand

an seiner Unschuld zweifeln konnte. So erklärt es sich auch,

dass eine Stadt wie Bern , die wie kaum eine andere auf

politischen Anstand hielt» sich am 6. Juni 1479 beim Bischof

Albrechl von Strassburg, dem Nachfolger des Bischofs Ruprecht

und wie dieser ein Prinz des bairischen Hauses, für den Hohen-

burger verwandte. Die Stadt bezog sich dabei aufallerlei Händel

iwiscben Bischof Uuprocbt und dem Hohenburger zu Rom
und an andern Enden «vollgangen» laut etlicher Brief und
Rezess und bat Biscbof Albrecbt, Herrn Richart zu den Schlössern^

Dörfern und Gütern, cso im entwert und aber in kraft etlicher

beslüsse wider zuzekomen verfügt sind», mit den gefallenen

Nutzungen kommen /u lassen und ihm seine Strassburger

Stiflslehen zu leiben; da er aber merklieber Sorgen halb

solches persönlich vom Bischof nicht erfolgen könne, von

einem Stellvertreter Eid und Gelübde entgegenzunehmen.^

Eine Antwort des Bischofs ist nicht bekannt. Am 26. Juni

wiederholten die Herren von Bern ihre Bitte, dem Bischof

wolle gefallen, Richart v. Hohenburg in Kraft der besi^lten

Verträge' seines Vorgängers «des sinen gnädig zu gönnen»

und ihm auch seine Lehen zu leihen; im andern Fall, da sie-

dem Bischof mit Einung «genächert» sind, bitten sie, freundliche

Tage gen Basel zu beraumen, so wollen sie durch ihre Botschaft

Fleiss gebrauchen, dass es zu gütlichem Vertrag ^erschiesse».*

Ks muss dann zu einer Unterredung zwischen einem Berner Al>-

gesandten und dem rJischof gekoninien sein, und aus dem Sclireiben

der Stadt vom 18. Juli geht hervor, dass der Bischof demselbeu

mit. Diese Fortsetzung wäre wohl weit, gedruckt zu werden, schon
als ein charakterittisohes Seitenstück zu Edlibachs Erzählung. £liii*

zelne charakteristische Züge bei spätem Ciiroiiisten gehen auf Die-
boM Schilling znrück. Ganz in seinem 0 eist gehalten ist aacb die kurze
Darsleiluiig in Valerius Aushelm s Benier Chronik.

* Bern A. T. M. D. 254. Man sieht übrigens aus diesem Schreiben,

wie R. V. ü. ausser den zu Rom erlaugteu BuUeu, voü denen sich

keine erhalten hat. nicht nnr den «Yalechen Brief» des Jahres 1474»
sondern auch Abschrift^ der Kammergericbtsnrteile etc. Yoxgelegt
hatte.

- Hier findet also ein direkter Bezng anf beide F&lscbnngen yon
1474 und 1476 statt,

3 k c. 265.
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klaren Wein über die Persönlichkeit Hohenburgs eingeschenkt

und zugleich sich jede unbefugte Einmischung verbeten haben

muss. Die ohen erwähnte Antwort der Stadt aui* den Bericht

ihres Bolen war dem mich in jeder Beziehung einlenkend :

Bern habe kein unziemhch Ansuchen an den Bischol Üiun

wollen, sondern lediglich den Wunsch gehabt, cergrung die

daraus entstehen könnte zu \ erhallen i) und <jrda nun die Ptlicht,

welche die Stadt zu dem Biscliof trage, ihi Herz in dem was

zu Ruh und Fug diene, nicht still lassen, so erneuei te sie ihre

Bitte, gegen den v. Hohenburg zu tVeundlichen Tfi'^'-en zu kuniinen

gen Basel oder wenn es dein Bischof gele^ieuer wäre, ^'^en

Breisach. Die Bedenken, wolche in Bern durch die Erkl'uiing

des Hischots über den Hohenburger entstanden sein mögen,

halle dieser einulweilen noch glücklich 7ij zerstreuen gewusst

durch sein zuversichtliches Auftreten : denn er hatte sich ver-

messen, allen Klagen güllicli und wolil zu bege<;nen und sich,

wenn der Bischof zu freundlichen Tagen nicht bereit wäre, zu

Recht erlwten vor den Bischöfen von Ensel und Konstanz, vor

dem Rat beider gleichnamiger Städte, vor den Räten des Herzogs

von Oesterreich, einem Rat zu Freiburg i. Br. und vor den

Eidgenossen samt und sonders. Die Antwort des Bischofs ist

leider nicht bekannt ; sie muss aber zu Zufriedenheit der Stadt

ausgefallen sein, wie aus ihrer Erwiderung vom 8. August her-

vorgeht. i Der Bischof muss demnach wohl bereit gewesen sein,

dem Hohenhurger Gelegenheit zur Rechtfertigung zu gewähren,

aber gleichzeitig entdeckte er der Stadt wie aus späteren

Mitteilungen faervoi^eht, nun auch schriftlich das ganze Vorleben

des Hohenburgers. So hatte Bern alle Lust verloren, sich mit

diesem Herren zu befassen und lehnte sein Gesuch um Er-

werbung des Burgerrechts ab. Das war ein ehrliches Verhalten

einer Bundesstadt gegen einen altbewährten Verbündeten, der

ihr in schweren Tagen treu zur Seite gestanden, und wirtt ein

um so grelleres Licht auf das Benehmen Zürichs gegenüber

einer altbefreundeten Stadt wie Strassburg.

Hohenburg schüttelte also den Staub von den Füssen und

musste sehen, anderswo anzupochen und Einlass zu finden. In-

zwischen mag er mancherlei Verbindungen angeknüpft haben»

1 1. c. 276-77; 266.

Digitized by Google



— 70 —
die er später verwerten konnte. Nur war er in der schlimmei>

Lage, (lass ihm dasjeni^^e fehlte, was bei die.^en Leuten, fahrenden

Knechten unfl ilireii iJaiiptleuten , am meisten wirkte: bares

Geld, Dafür machlo er Schulden auf das Erbe seines Schwieger-

vaters und suchte seinf^n Freunden, so weit es ging, auch

mit Vertröstungen zu zahlen ; dabei scheint das Dorf Furden-

heim wiederum aufs neue eine Rolle gespielt zu haben. Es
kommen hier namentlich zwei Männer in Betracht: Bernhard

V. Eselsberg, mit dem Herr Richard schon früher in Geschäften

stand, und Jorj; Friburger, Berns Vogt zu Lenzburg. Beide

begnügten sich jedoch nicht mit Versprechungen > sondern er-

hoben Ansprüche an ihn, man weiss nicht recht, auf Grund'

welcher Dienste, und erlangten auch ein verurleitendes Er-

kenntnis de» Landgerichts zu Klingnau im Thurgau, wonach
Herr Richard ihnen Bezahlung thun sollte, dessen, so sich findet,

dass er ihnen schuldig sei. Sie bemächtigten sich darauf seiner

Person und zwangen ihm eine Verschreibung ab über Fürden-
heim, die, wie es scheint, an Herrn Friedrich v. Fleckenstein

gerichtet war, oder zum Ersatz dafür über eine Summe von

460 Gulden.i Hohenburg entzo'^ sich den beiden durch die»

Flucht, liess dabei aber seine «Hi ielc» in Stich, die darauf an

Zürich ausgehändigt wurden. Beide Teile wuideii zu Zürich

alsdann von den Eidgenossen verhört, und ihi Streit ward zur

Abuiteilung nach Bern gewiesen, wohin auch die «Briefe» bis

zum Auslrag des Handels kamen. Die Sache kam darauf am
29. Dezenil)er i 179 vor dem Rat zu Bein zur Verhandlung^ umi

den Parteien wurde auf den 13. März Kechtlag gesetzt ; zuvor

aber wurden sie bereits am iO. Januar verhört, und da ergab

sich, dass Herr Richard sich dem Urteil, das Herr Jöi g Frihurger

zu Klingnau wider ihn erlangt hatte, deshalb nicht unterwerten

wollte, weil ihm das Geleit dorthin abgeschlagen worden war.*

Auch Bischof Aibrecht hatte etwas von diesem Handel ver^

^ Man sieht in der Sache nicht klar, da in den Gerichtsverlland*

langen des Rates zu Bern die Kenntnis des Sachverhaltes Torausge-
ßetzt wird.

2 Bern. A. Ratsmaniial 28. 04 ii. 86. Auch Anshelm weiss voa
diesem Streit; wenn aber der Herausgeber Bioesch meint, der Handel
sei nicht vor den Rat gekommen, so wird das dorch obige THatsachen
widerlegt
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nommen, aber in anderer Darstellung, als ob der Hohenburger

auch in der Schweiz seinen alten Gewohnheiten nachgegangen-

und deshalb flüchtig geworden wäre, wobei die Briete,-

welche er am päpstlichen und kaiserlichen Hof erlangt» zurQck-

gelassen hätte. Er bat nun Zürich um Aushändigung derselben

oder doch wenigstens darum, sie dem Hohenburger nicht wieder

zukommen zu lassen. Zürich antwortete darauf kurz am 22. De-
zember durch Mitteilung des Beschlusses der Eidgenossen.^

Von grosster Wichtigkeit ist es nun, dass Zürich auf diese

Weise amtlich Kenntnis erhielt votf dem Leben und Treiben

des Hohenbur«jers; ausdrücklich halle der Bischof sich darauf

bezogen, dass er auch Bern «cfjemelleii liandel so Richard be-

gangen», mitgeteilt habe. Wenn daher später Zürich Un-
wissenheit vorgabj so war das eitel Trug und Heuchelei. Für
Bern waren die Autklürungen des Bischofs ein ausi eichender

Grund gewesen, die Hand von Hohenburg abzuziehen, für Zürich,

sie ihm zu ^pwäliren.

Inzwischen war ein wichtiger Weciisel in den Verhältnissen

Hohenburgs ein^elref^n : sein Schwiegervater Hans Konrad liock

war p^estorheii
; senie Gatlin Frau Sophie Böckin , von der er

seit Jaiiren getrennt lebte, war die einzige Erbin. Als «liep-

haber ires ererbten guls» erinnerte Herr Richard sich plötzliclt

mit Sehnsucht ihrer Person. In dieser Hinsicht halte er aber

mit Strassburg zu rechnen, und daher veränderte er jetzt auch

den Zielpunkt seiner Bestrebungen; er hört auf, den Bischof

und das Stift zu «tribulieren», um wieder in den Besitz seiner

Lehen zu gelangen. Das hätte am Ende doch gefährlich werden

können ; auch seine versiegelten Briefe halfen nichts, wenn der

Bischof das ganze Rechtsverfahren aufdeckte« Anders stand es

mit Strasshurg. Was er mit dem Bischof gehabt hatte» ging

die Stadt genau genommen überhaupt nichts an. Jetzt handelte

es sich darum, von ihr die Herausgabe seiner Gattin und ihres

Vermögens zu erstreiten. Dazu bedurfte er aber eines festen

Rückhaltes; von Uri und an «andern Enden»* abgewiesen^ er-

reichte er in Zürich das, was er wollte.

Es war kein Zufall/ dass gerade diese Stadt sich bereit

* Zürich. A.

* Fortsetzung von Diebold Schilling.
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gezeigt halle , dem Holienburger das Burgi^echt zu gewähren

;

sie suchte damals gerade nachzuholen, was sie in der Mille des

Jahrhunderls verfehlt und verabsäumt hatte, und ihre Macht

auf jede Weise auszubreiten. Nach allen Seiten griff sie aus

unter der brutalen, aber kraftvollen Leitung von Hans Wald-

mann.i Der glänzende und gewandte elsässische Ritter musste

als ein acbätsenswerter Bürger erscheinen; dazu kam das grosse

Vermögen, das ihm zugefallen war, das er nur zu erheben

brauchte. Da konnte für Manctien etwas abfallen, und hier

wie überall gab es Viele, welche die Hand ausstreckten. Dar-

über trat Zürich alle Rücksichten mit Füssen , die es einer

althefreundeten Stadt schuldig war. Für die damalige Zeit war
es eine ausgesprochen feindliche Handlung, wenn Zürich diesem

Manne, der in rechtlichem Streit sowohl mit Bischof Albrecht

als auch mit der Stadt Strassburg stand« sein Bürgerrecht ge-

währte. Später hiess es zur Beschönigung, man habe von den
frühern cBosheiten» des Bitters nichts gewusst,* Das war aber

einfach eine Unwahrheit ; Zürich wusste, dass der Hohenburger
wegen Beschuldigung der Ketzerei aus der Heimai hatte fliehen

müssen, und dass weder päpstliches noch kaiserliches Gebot ihm
die Rückkehr hatte ermöglichen können ; und wenn es zwischen

dieser Thatsache und den versiegelten Briefen des Ritiers einen

unlösbaren Widerspruch fand, so hatte es das Mittel in der

Hand, sich dieses Rätsel zu lösen ; aber freilich damals so wenig
wie später wäre es überzeugt worden, weil die regierenden

Uerien, die Göldli und Waldinann. ein Interesse hatten, sich

niilit überzeugten zu lassen. Ii etil ort durch die ^(latten Worte
und falschen Iji ii 1' schul* die Stadt eine vollendete Thatsache

und nahm sich nun auch sofort der Verraögensansprüche ihres

Börgers in schrDlTer Weise an.

Hier war inzwischen insofern ein Wandel eingetreten, als

Frnu Soplna Böckin, tüi- die es natürlich nichts Schrecklicheres

geben konnte als in die Gewalt ihres Mannes zu kommen, bei

I WuiidcrU in seiner Monographie. Hans Waldmauu und seine

Zeit, schweigt sich über die Haitang Waldmanns nnd Zarichs in dem
Hohenburger Handel vollständig ans ; was Dftndlicker in seiner Mono-
graphie darüber beibringt, ist wertlos. Am besten handelt darüber
noch MuUer-Mouuard, bistotie des Suisses.

< EdlibacU.
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ihrer Vater-tadt Schutz gesucht und dort Burgrecht genommen
hatte. Am 7. M«rz 14ä0 schrieb nun Zürich in formloser

Weise an Strassburg, wie es vernommen halie von seinem

lieben Bürger Richard v. Uohenbun^, dass Strassburg dessen

Gattin SoflTie Böckin zur Bürgerin aufgenommen, und begehrte,

Herrn Richard Sicherbeil und Geleit zu fgeben, zu kommen so

oft er möge, und wenn dann jemand Ansprüche as ihn habe,

«o sei die Stadt ihres Bürgers can alle gliche und zimliche

«nd» zu Recht machtig.i Also "was Strassburg bis dahin auch

dem Kaiser stets abgeschlagen hatte, sollte es jetzt schleunigst

dem Hohenburger gewähren, weil er Zürichs Burger geworden

warf Es ist begreiflich, dass sich das Selbstgefühl der stolzen

Stadt dawider aufbäumte. Und wie sollte es nun gar dazu

kommen^ einem Manne Rechtswoblthaten zu gewähren, von

dem es tausend Nörgeleien hatte erdulden müssen, der doch'

nur suchte, sich dem Rechte zu entziehen. Dennoch wäre es

klug n;ewesen, wenn es eiastweiten an sidi gehalten und dem
Verlangen entsprochen hätte. Für den Hohenburger hätte es

iiiclits Schlimmeres geben können, und er mag bang genug ge-

wesen sein, dass die Stadt seinem Begehren entsprach. Er trieb

dasselbe Spiel wie am kaiserlichen Hol und vermass sich uai

hohen Worten, seine Unschuld zu heueisen, wenn man ilim

nur Recht ^ewäinen wollte. Wie nun aljer, wenn Juan ihm
Geleit gewährte, wenn man ilin in <lie Heimat gelangen Hess,

wu die Steine wider ihn redeten, wo ihrn üherall lebende Zeugen

seine Schande in^ Ge.-icljl .sa^^en konnten I OfFenbyr ging Strass-

burg von der Vorauss*'t/iinjf aus, dass Zntii h itekannt sein

musste, unter welcher .Vijl\i;ige der neu** Hür^^er in der Heimat

gestanden; in weh her \Veise Ihjhenljin-^ sich den Anschein

der verfolgten Unsdiuld gegelieii lialt»-, davon konnte Strassbun^'

noch nichts wissen. So belhätigle es df-n alten I»et hlsstand-

punkt, von dem e> au^h gegenüber d»'[n Knüver nicht abge-

wichen war, und schlug am 13 März Herrn iiichard kurzweg

Geleit und Sicherheit ab, weil er mit mehreren Edelleuten in

Fehde stände, denen gegenüber es sich verpflichtet hätte, dem
Hohenburger das Betreten der Stadt für die Dauer der Fehde

zu versagen ; ausserdem sei er auch ein «offener verschriebener

1 Z&richer A. MiMireu 1, öiä.
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Aechter» des HotVjerichts zu Roü\voil. aDabei liesse sie es

bleiben».! Die Frage, warum Huhenburj^!" landflüchfi;; jje-

wonlen war, wuide somit i^^ar nicht benUirt ; sie ging ja

zunächst auch nur den Bischof und nicht Strassburg an; aber

wunderbar bleibt es doch , warum Strassburg nicht von vorn-

herein den Haupltrunipf ausspielte. Man kann nur annehmen,

dass es trotz alles Missvergnügens der Bundesstadt die Be-^

schämung darüber ersparen wollte, mit welch* anrüchiger Per-

sönlichkeit sie sich befasst hatte oder aber dass es hei Zürich-

diesen Sachverhalt im allgemeinen als bekannt voraussetzte.

Natürlich war Zürich ob dieser Antwort Strassburgs ver--

schnupfl, obwohl es sich doch selbst sagen konnte, dass die*

befreundete Stadt es nicht als Freundschaftsdienst auffassen

konnte, dass es ihrem fi^uhern Burger Bürgerrecht gewährt hatte.

Indem Zürich seine Bitte am 20. März wiederholte, äusserte-

es sich dahin, wenn Strassburg darauf nicht einginge, so möchte

es annehmen, dass cHerr Richaitl unser mer engfilte dann ge-

nüsse». Wie konnte man auch gegen den Mann so lieblos

sein I Was Strassburg angeführt hatte, waren, wenn man den

Hohenburger hörte, fauter fadeuscheinige Gründe. Die Acht,'

in die ihn sein Schwiegervater Hans Conrat Bock und Hans
Jerger2 gebracht, sei zweimal am Kaiserlichen Hof aberkannt

und vernichtet worden — dass noch ein anderes Achtverfahren

gegen ihn schwebte, verschwieg er wohlweisslich — ; dennoch

wolle er allen, die trotzdem noch Ansprüche an ihn zu haben

vermeinten, vor Strassburg oder an billigen Enden zu Recht
stehen. Zudem sei ja Strassburg gefreiet, Aechter bei sich zu

«enthalten». Es war also lediglich böser Wille, wenn Strass-

burg auf seinem Standpunkt lieliarrle. Wirklich schien der.

Ilühenburger es entgelten zu müssen, dass er Züriclis Bürger

geworden wnr. Dass Strassburg auch dem Kaiser gegenüber

es ebenso gehalten hatte, wird Herr Richard den Zürichern

Qicht gesagt haben.

' Die foltrer.de Darstellung beruht, 'Vo ich nicht andere- zitiere,

auf dem Briefwechsel zwischen Strassburg und Ziiiich im Züricher
St.-A.

2 Von dieser Acht hört man bei der Gelegenheit zum erstenmal.

Wer Hans Jerger war, vermag ich . nicht sicher zu bestimmen.
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Hatte Zill ich sicii ernpßndlicli ^ezeu^i^ so erwiderte Strass-r

burj4 aiii 1^7. März in i^leiclieiii Tone. Vun der i^e^jea Hohen-
burg-s Feinde einj,a*gangenen Verpflichtunpf könne es nicht ab-

gehen und es wolle sich anch durch Hohenburgs Erbieten «im

Schein des Rechten» nicht aut Abwege bringen lassen. Von

der Authehuiig tier Acht sei der Stadt nichts bek/jnnl, sondern

sie hal)e noch «lieulzuta;4^e Verhietshiiefe um eines frommen
Rittei's und eines frommen Kdelmann* s Klairo willen in Händen,

ihn nicht zu enltiallen.» Zwai- sei ^le j^elreiet, elliche Aechter

zu enthalten, aber so dass sie jedem Klä^^er gegeti den Geäch-

teten das Recht gestatten müsse und deshalb könne sie ihm
kein frei Geleit ^ewälnen. Uebrigens habe sich Hohenburg ja

selbst »seines })ekanntea Handels lialb verschrieben, dass ihn

keinerlei Freiheit, Trostunjr oder Geleit schirmen solle, und
dabei übersandte es (lopie der «vergibt« Hohenburgs vom 7.

Juni 1476. Bitter lugte es am Schlüsse hinzu : daraus möge
Zürich wohl verstehen, «wes er (Hohenburg) sines handels

billich gemessen so! und das uch nit not gewesen ist uns zu

scbriben^ das er uwer me engelt dann gcniess», da wir doch
- nach aller langer hergebrachter Freundschaft ullewegen geneigt

gewesen sind zu thun, was wir in allen gebürhchen Sacl^en

za Ehren oder zu Freundschaft glimpflich tlmii mögen

^

Damit war die Sache auf ein ganz anderes Feld hinüber-

gespielt. Die verniögensrechtlichen Fragen traten in den Hinter-

grund. Eis handelte sich jetzt darum: war Hohenburg ein Ketzer

oder nicht. £inem Kelzer konnte Strassburg die Tochter seines

Altstättmeisters nicht ausliefern. Folgerichtig hätte Züricii

jetzt zunächst die Verhandlungen mit Strassburg abbrechen und

sich an den natürlichen Richter Hohenburgs, den Bischof Air

brecht, wenden müssen, wie es Bern, seinerzeit gethan hatte.

Der «bekannte Handel« ging Strassburg gar nichts an, aber leider

zog es im fernem Verlauf diese richtige Folgerung nicht, Zürich

kurzweg an den Bischof als den hierin allein zuständigen

Bichter zu verweisen. Zürich aber zog es vor, sich auch ferner-

hin an Strassburg zu halten, und jetzt werden nun die vermögens-

rechtlichen Ansprüche Hohenburgs mit dem «bekannten Handel»

in heilloser W*eise verquickt. '

Einstweilen war es Hohenburg gelungen, sich in den

Augen der Herren von Zürich zu rechtfertigen. Gegenüber der

Abschrift, welche Slrassburg eingeschickt hatte, konnte er mit
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seiner angeblicheo Originalurkunde auftreten. Hier la^ ein

unlösbarer Widerspruch vor. Entweder das Original war ge-

tischt oder die Gopie. Wer war nun der Betrüger? Sollte die

alte freie Reichsstadt, deren Schild so blank und rein war,

€ine Fälschung begangen haben? Es war noch eine Möglichkeit

vorhanden; Strassburg selbst hatte «ich irre leiten lassen.

Nichts lag daher naher» als dass Zßrich sich ati den Nachfolger

Bischof Ruprechts um Aufklärung wandte: es geschah nicht.

Das war eine schwere Unterlassungtöünde. Die leitenden

Männer in Zürich müssen vollständig in dem Bann dieses Mannes
befangen gewesen sein, der ja nichts weiter als sein Recht

forderte und erklärte, willig den Tod auf dem Scheiterhaufen

•erleiden zu wollen, wenn ihm seine Schuld nachgewiesen wfirde.

Es ging auf dem betretenen Wege weiter. In seiner Antwort

vom 8. April berühre Zürich die Frage der Echtheit oder Un»
Echtheit der beiden Verschreibuni^en gar nicht; es erklärte nur,

dass Hohenburg die Wahrheit der gegen ihn erhot)enen Be-

sctiuldii^^un^^en aufs entschiedenste l)estritte, und dass er bereit

wäre, gegenüber seinen Anklägern vordem Hat von Zürich oder

^\ohin dieser ihn weisen würde, «zu Recht zu sleheii, daselbst

<les Beeilten zu erwarten und demselben seinen Gang zu lassen».

So wiederholte denn <lie Sladt ihr Begehren um frei Geleit für

ihren Bürger, auf dass er seine Sache austragen könne, und

ihm das I\echt zu gestatten, wie Zürich das im gegebenen

Falle auch Ihun würde.

Zu Strassbur^^ war mau sicherlich der Meinung"" , dass mit

der Uchersendung jener Abschrift die Sache erledigt wäre.

Wie konnte man erwarten, dass Zürich sich auch fernerhin

mit dem schmutzigen Handel befassen und Strassburg noch

^weiter behelligen würde! Um so überraschender war die Zu-

mutun;^:, dass Zürich über eine abgeurteilte Sache, welche diese

Stadt nichts anging, nochmals zu Gerichte sitzen wollte! Das

43cbiug allem Rechtsherkommen ins Gesicht. Ausserdem war
ja Strassburg bei dem Gerichtsverfahren gar nicht beteiligt

gewesen; es hatte nur für sich die Folgerungen daraus ge*

2ogen. Warum wandte Zürich sich nicht an den Lehnsherrn
des Hohenburgers? Und welche Zumutung war es ferner, dass

Strassbur^r einem solchen Manne Geleit gewähren und somit

das Wort brechen sollte, das es anderen £delleuten deshalb

gegeben hatte I So lautete denn die Antwort vom Üi. April
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schrofT ablehnend, während Zürich in seinem letzten Brief sieb

bemüht hatte^ jeden gereizten Ton zu vermeiden. Wieder kamen
die Herren voo Strassbitrg^ auf die Verschreibuog Hohenburgs^

zurück: wenn er sich unschuldig fühle, so brauche er j:i kein

Geleit zu begehren, zumal er ja selbst Verzicht daran t geleistet

habe; in Anbetracht der vorliegenden Achtbriefe und ihrer Ver-

pflichtung gegenüber don Edeüeulen^ da sie mach ihrer Alt*

fordern loblichem Herkommen genaturet und tfeoeigt seien»^

was sie jemand zugeschrieben, auch zu hallen , Hessen sie es

dabei bleiben und auch bei des Hohenburgers Yerzicbt auf

Geleit, Tröstung und Freiheit Wenn aber Zürich meinte, dass

es nichts von Strassburg begehrte, was es nicht auch selbst

gegebenen Falls thun würde, so meinte Strassburg umgekehrt,

es habe solches Vertrauen auf die Herren von Zürich, dass

dieselben Strassburg ein derartiges Verfahren nicht raten würden.

Kui*z, die Herren von Strassburg baten Zürich, sie femer cdieses

Mannes unersucht zu lassen».

Ein schriftlicher Meinungsaustausch halle danach keinen

/weck mehr; eher durften mündliche Verhandlungen zum
Ziele führen , und so erfolgte jetzt die erste Botschaft Zürichs

an Strassburg. 1 Leider ist über sie nur wenig bekannt ; nic ht

einmal dio Namen des oder der Ge:>an<ileii sind überliefert.

Man darf wohl aMiielinien, dass in Strassburg der I.'otscbaft die

Akten über llolieubur^ vorgelegt wurden, soweit man dazu in

der Lage war, aber einen weiteren Erfolg hatte das nicht.

In Zürich scbien man wenigstens nach wie vor von der ünscluild

des Hohenburgers felsenfest uberzeugt zu sein. Auf der andern

Seite wich auch Strassburg niclit einen Schritt zurück und er-

klärte der Botschaft, dass es Holionbur^r überlassen bleibe, auf

eigene Gefahr nn< h Strassburt;- zu kommen , um seine Sache

gütlich oder rechtlicii auszutragen, doch so dass dem Hechte

freier Lauf gelassen würde, wenn seine Widerpartei der Feind-

schaft oder Acht halb Recht in der Stadt wider ihn begehrte.*

Es scheint nun von Zürich der Vorschlag gemacht zu sein, dass

unter diesen Umständen deiVi Gerichte zu Zürich die rechtliche

Entscheidung über die vermögensrechtlichen Ansprüche des

» Edlibach 178.

2 Vgl« auch fidlibach 1. c
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Hobenburgers überlasseD werden möche. Wie liätle Strassburg

aber darauf einjrohon sollen ! Gab es doch nichts, worauf eine

Stadl eifersüchtiger hielt, als auf ihre Gerichlshoheit. Es be-

stand darauf, dass der Erbfall und was Herr Richard zu Strass-

l)Ur|^ sonst zu thun habe auch dort berechtet werden müsse.

Dawider erklärte Zürich am 17. Juni, dass auch Herr Richard

nichts begierlicher wünsche^ sofern ihm nur Sicherheit gegeben

würde; wenn demnach Strassburg auf solchem Rechtsverfahren

bestände, so gebühre es sich auch, dem Hohenburger Sicherheit

und Geleit zu geben; sonst würde überhaupt niemand auf

solche Weise Recht bekommen. Dabei beharrten die Herren

von Zürich aber dabei, dass die Frage wegen der Schuld seines

Bürgers vor ihrem eigenen Gerichte zur Verhandluug käme.

Es forderte nun Strassburg auf, durch den Ueherbringer des

Schreibens dem Hohenburger einen versiegelten Geleitsbriet zu

übersenden, zumal es selbst ja nach dem eigenen Schreiben

nichts mit ihm zu thun habe. Davon wollten jedoch die von

Strassburg nichts wissen ; indem sie sich auf die der Züricher

Botschaft erteilte Antwort bezog^en, erklärten sie am Juni

:

«als der Hohenburger furgebe, wie ihm von seinem SchwSher
Hans Conrad Bock etwas erbes zujfefallen sei , wolle er da

meinen, darumb oder umb elich biwonung rechtz fregen siner

husfrowen notlurft zu sin, so i^ehöre solches des Erbes halb vor

Strassburg zu verreclilen , die Ehesache aber vor- das geistlich

Gericht. Da gönnen wir jedem Teil seines llechten durch sich

oder seinen vollmächtigen Anwalt», aber ihm Sicherheit und

Geleit zu geben sei ihnen nicht zu thun; denn würde ihm <las

Geleit gebrochen, so würde er sie veranlwortlicb machen.

Dabei lassen sie es bleiben. Wenn Hohenburg jedoch seine

Machtbotschaft mit voller Gewalt herschickt, so wollen sie der-

selben bei sich gern Förderung des iiechten thun.

Damit hatte Strassbtirpr sein letztes Wort gesprochen und

zugleich aut den eiii7v^<^n hingewiesen, wie aus diesem

Iirgarten herausznkoniinen wäre , und selbst seine Hilfe dabei

angeboten. Wenn Herr Ilicliard nichts anderes wünschte, als

gerichtlichen Austrag seiner vermögensrechtlichen Ansprüche,

so konnte er diesen Weg beschreiten, für den er weder Siclier-

heit noch Geleit bedurfte. Der Mann lebte aber von dem
Streite, und wenn er sich auf diesen Ausweg nicht einlassen

wollte, 80 wäi*e es Zfirichs Sache gewesen ihn dazu anzuhalten«
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Jedenfalls halte Zürich keinen Grund, wie es später that, sich

darüber zu beschweren , dass seinem Bürger von Strassburg

das Recht verweigert wäre.

\fan stand also wieder auf dein alten Fleck. Da entschioss

.sich Zürich, eine feierliche Botschaft an Strassburg abzusenden,

Herrn Heinrich Göldlin, Altbürgermeister, und den obersten

Zunflmetsler Johannes Tachselhofer^ mit dem Auftrag für Hohen-

burg Geleit auszuwirken ^ so wollten sie ihn vor den Rat zur

Aburteilung stellen, und was da über ihn erkannt würde,

sollte er erleiden, und wenn er solcher Missethät, deren er be-

schuldigt wäre, schuldig gefunden würde, sollten die von Strass-

burg sicher sein, dass ihm von Zürich kein Beistand oder

Schirm geschehe, sondern dass man das Urteil vollstrecken

liesse, es sei zum Feuer oder einem andern Tod ; und ob irgend

welche Personen , Reich oder Arm , Jung oder AU , niemand
ausgenommen, glaubten irgend welche Ansprüche an Hohenburg
zu haben, denen wollte er auch, Recht gewähren vor Ammeister
und Rat zu Strassburg und also ihr Urteil erwarten, es träfe

ihn an Leib oder Gut.i Das war ein Rechterbieten weit-

gehendster Art, und man sollte glauben, Strassburg hätte es

angenommen; viel Verdruss wäre der Stadt erspart geblieben.

Leider ist Näheres über die Aufnahme der Gesandtschaft nicht

bekannt, und es lassen sich auch nur Vermutungen anstellen,

warum Stiassburg auch diese Vorschläge ablehnte. Es kommt
da vor allein ia lietiacht, dass Strassburg nicht die zuständige

JJehoide war, um gegen Hohen liurg eine Unteisuchung wegen

Ketzerei zu eröffnen, und zudem war diese Sache re^ iuilicata.

"Was aber die vermögensrechtlichen Fragen betiill'l , warum
steifte sich der Hohenburger so darauf, nach Strassburg zu

kommen, nachdem ihm doch ein Ausweg gewiesen war? Welche

Veranlassung sollte Strasshnrg haben, sich um dieses Mannes

willen Verlegenheilen zu iM ieiieiil

Die Gesandlsihaft kelirte also unverrichleter Dinge heim,

und es war nur natürlich, dass der Gegensalz zwischen beiden

Städten sich immer mein' verschärfte. Strassburg hielt es zu-

nächst für angebracht, wenigstens das altbefreundete Bern über

1 Es ist allerdings nur Edlibach 178, der faieraber berichtet«

leider wieder ohne Zeitangabe. Jedenfalls ist aber die Gesandtsehafi

hier einzareiben.
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den Sland der Din^e aufzuklaren, i und auch Zürich sass wohU
bedächtijj im Rate darüber, was jetzt zwischen der alten Bundes-

stadt und dem neuen Burger vorzunehmen sei. Am 9. Sep-

tember richtete es an Strassburg das Verlangen, seinem Bürger

sein Weib und Gut folgen zu lassen, indem es sich zugleich

erbot, Hohenburg gegen alle Ansprüche, es treffe an Leib,

Ehre und Grut vor sich zu Recht zu stellen und dem Rechte

seinen Gang zu lassen. Drohend fugte es hinzu, wenn Strass*

bürg auch jetzt versage, werde es sich seiner Verpflichtung

gegen seinen Mitbürger nicht entziehen können. Dadurch Hess

sich Strassbui^ nun freilich nicht einschüchtern und wahrte

in seiner Antwort vom 22. September vor allem den Rechts-

standpunkt: Da es keinerlei Ansprüche an Hohenburg erhebe,

so sei Zürichs Erbieten unnötig; es wisse wohl, dass es bei

Ansprüchen wider Züricher Bürger dem. Recht vor diese Stadt

folgen müsse. Damit stellte Strassburg zugleich die Zumutung
Zürichs ins rechte Liebt. Bezüglich der Forderung Zürichs

erteilte die Stadt nun folgende Antwort : Wollte die Frau ihrem

Manne folgen, wir Hessen es gern geschehen. Sie spricht aber

merklicher Ursachen halb: nein, und sie hoffe zu Gott und
dem Rechten, dass sie des Rechts halb nicht schuldig sei, das

. zu thun. Sie erbietet sich auch, ihm oder seinem Gawalthaber

um seine Forderung cder esachen halb» des Rechtes vor dem
geistlichen Gerichte in Strassburg gehorsam zu sein und
gegenüber seinen Güteransprüchen vor der Stadt Strassburg und
wohin diese den Handel weise. «So hat sie uns als Bürgeria

angerufen, .sie bei dem Reclit zu han(lhnl)en, wie Strassburj:^'

des von den Kaisern etc. gefreiet ist. Da nun die gegenseil i^e

IVeundliche Einung zwischen der Niedern Vereinun^ und den

Eidgenossen darauf lautet, dass jedermann bei Freiheit und Her-

kommen bleibe, so hotit Strassburg, dass Zürich nifhts Unfreund-

liches vornehmen werde; «dann noch allem wesen der Sachen

I An nun hm Doctor nnd Tittlinger : Die von Strassburg haben
ihre Botschaft aber tieffenfich vor minen herren gehebt; befehlen

ihnen allen Fleiss denselben zn gut anzuwenden, dat. ment v. nativit.

Mar, Sept. 4) 80. Bern A. Katsman 33, 95. Min herr doctor ist

Berns Kanzler Dr. Thüring Fricker; Venner Tittlinger war ebenfalls in
Strassburg wohlbekannt. Beide Venner erscheinen fernerhin im Ver-

ein mit Berns Schnltheiss Wilhelm t. Dlesabaeh für Strassburg
th&tig.
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und sunder noch uoser burgerin gehorsamkeit des rechten ver-

sehen wir uns zu uwer g&ten früntschaft uit anders dann alles

gfiten».

KAPITEL VII.

Verhaftung von zwei angeblich Strassburger
Bürgern in Zürich. Eidgenössische Ta^es-
satzungen und Vermittlungsversuche. Frei-
lassung der Gefangenen.

Nach dem letzten Schreiben Strasshurgs trat eine längere

Pause ein, und Strassburg ^ah sich vielleicht der Hoffnung

hin, dass Zürich Vernunft angenommen oder seinen Bürger in

seinem wahren Wert erkannt hätte. Da wurde es sehr em-
pfindlich aufgerüttelt, als Zürich Herrn Richard erlaubte, auf

Strassburger Gut, welches den Weg durch die Schweiz nahm,
zu greifen, und es konnte nicht fehlen, dass der Hohenburger

unter den fahrenden Knechten genug bereitwillige Gesellen fand,

die ihm sehr gern dabei halfen ; namentlich auf die Handels-

strasse von Cienf über Sololliurn und den lluuenstein nach

ßasel liatten sie es abgesehen, und wenigstens Soluthuin Ihat

nichts, um diesem Unwesen zu steuern. Damit begnügte sich

Zürich aber nicht, sondern es liess sich zu noch viel bedenk-

licheren Schritten liinreissen.

Zwei Elb.ts.ser Edelleute, Herr Caspar Bockel und Herr

Rudolf Volz — letzterer war Slrasshuri^s Hauptmann aut Burg

Henji-tnn — hatten mit einer Srh.visier eine Bittlahrt nach

Cinsiedein unternommen und kehrten Ii Tage nach (3slern

auf dem Rückweg, nichts nöses ahnend, in Züiich ein. Da er-

schienen der iiüigernieister Heinrich (iöldlin und andere Mit-

glieder des Rats und nahmen sie auf Betreiben Holienhurgs

von Befehl des gemeinen Rats in Pflicht und Haft. Heir

Richard hatte es eigentlich auf einen Bock und Beger abge-

sehen gehabt, aber er war auch mit diesem Fang zufrieden.

Den Gefangenen nutzten nichts ihre Versicherungen, dass sie

nicht Strassburger Bürger wären; sie wurden zwar freigelassen,

aber mussten zuvor schwören, dass sie sich innerhalb einer

bestimmten Frist in Zürich wieder stellen würden. Und es

war ein billiger Trost von Herrn Heinrich Göldlin, wenn er

6

Digitized by Google



— 82 —
(He lloifnun;;" ausdrückte, es bedürfe keines Slellens, sondern

die Sache möchte durch andere Mittel und We^e ausgetragen

werden ; sie möchten die Sache an ihre Herren bringen >.

In Strassburg war es indessen auch rii(Iil)ar jxevvorden,

d:iss die beiden immerhin der Stadt i iahest eheuden Männer
in Zürich verhaftet waren, und nun wandle sich die Stadt ir

i4. Mai 8 an die einzelnen eid^renössischen Orte und unterbrei-

tete unter Beifügung von Abschrift«n Ics mit Zürich geführten

Briefwechsels den ganzen Sachverhalt der anühchen Kenntnis der

Eidgenossen, zeichnete dabei einerseits das Vorgeben Hohen-

burgs, als ob Strassburg ihm des Rechtes «usszugigs wäre, in sei-

ner ganzen Hinfälligkeit und begründete anderseits, warum sie

Herrn Richard das Geleit verweigert hätte. Zu den Abschriften der

einschlägigen Briefe an und von Zürich fugte Strassburg noch die

amtliche Erklärung des Notars Degenhard Fuchs hinzu, wie Herr

Richard in Gegenwart der dazu vom Bischof abgeordneten Zeugen

vor ihm am 7. Juni 147G sich zu dem Inhalt der eingefügten Ur-

kunde bekannt habe; ausdrücklich hiess es noch, dass an dem
Original Herrn Richards Siegel hing und er es mit eigener Hand
unterschrieben habe, s Da hatten es also die Eidgenossen nun
auch schwarz auf weiss, mit was für einem ((verlumpten» Mann
Zürich sich befasste. Das ruhig und sachlich gehaltene Schreiben

schloss unter Berufung auf die freundliche Einim<^ mit der Bitte,

Zürich zu veranlassen, von solchem Furnehmen abzustehen und
die beiden Gefangenen ledi^,^ zu saj^en, falls aber das von Zürich

abgeschlagen würde, eiiio Tai^e.s.satzuii^ zu berufen, zu der Strass-

burg seine nalsJ)olscliaft .senden wurde, uui von den Dingen

gütlich zu reden.

Es gereichte den KidgiMiussen zur Ehre, dass kein eiuzigei-

Ort — Sololhurn ausgenunmien — in diesem schmutzigen

Handel für Zürich Partei ergriff, aber wenn auch sonst alle

Orte Zürichs Haltung und Vorgehen missbilbglcn , so konnte

Strassburg damit allein nicht gedient sein. Warm und ent-

schieden traten für Sliassburg , Bern und Luzern ein.

^ Vgl. auch die Akten des Prozesses, den die bci<l> n Herren
mit Richard y. Hoheubarg in Zürich za^ fähren hatten. Ebenda im
St.-A.

2 Das Regest in den eiagen. Absch. III. ist sehr ungenau. -

3 Die .tVkten im Züricher St.-A.
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trotzdem nun auch der Hohenburger dort tür seine Saclie warb,

von Ol t zu Ort ritt und sich wider Strassburg verantwortete,

das ihn in seinem alten Xamen € verkehrt» und ihn c solcher-

massen verlümdet und dargeben» hätte, dass es seine Ehre,

Leib und Leben berühre. Mancherlei kam da zusammen, um
die Haltung der beiden Städte zu bestimmen. Bei beiden über-

wog die Erinnerung an die gemeinsam durchfochtenen ßur^nmder-

kriege und namentlich Bern konnte der Zeiten gedenken, da

die Hilfe Strassburgs stets zur Stelle war, während die meisten

eidgenössischen Orte sie versagten sie schliesslich nur im
Augenblick der grössten Not gewährten. Strassburg hatte steh

in jener Zeit viel freundschaftlicher gezeigt als Zürich, und das

vergalt Bern in reichlichem Masse. So lebhaft trat es für

Strassburg ein, dass es beinahe schien, als ob nicht Zürich,

sondern Strassburg ein eidgenössischer Ort wäre. Dafür fielen

nun aber auch Erwägungen allgemeiner politischer Art ins

€rewicht, wie man sie am ersten in Bern suchen durfte: eine

Stadt wie Strassburg durfte nicht um eines Mannes willen, von

dessen Schuld man in Bern uberzeugt war, wie der Hohen-

burger war, der Eidgrenossenschaft entfremdet werden; das litt

der Vorteil dei Eidgenossen nicht und ebensowenig ihre Ehre,

(las-i Strassburg, welches Gut und Blut mit ihnen geteilt hatte,

in solcher Weise behandelt wurde. Bei Luzern, das in frühern

Zeiten nicht immer auf be.slcin Fussl« mit Strassburg btaud,

war wohl die politische Spannung massgebend, in der es sich

zu Zürich l>eland ; ausserdem hatte der massgebende Mann in

Luzern, l^udwig Seiler, nicht vergessen, dass er Strassburgs

liewallnetem Einschreiten 1473 seine BelVeiung aus dem Kerker

verdankt«', in den ihn Diebold Herr von Geroldseck ge-

worfen hatte.

Bern übernahm jetzt die diplomalisclie Fulirung und wandte

sich am 48. Mai, an demselheu Tag, an dem Herr Kitliard

vor versaimiit'item Hat zu Hern auftrat und sicli «vil rechts

erbot*, zunäclist an Zürich und bat, entweder die Gefangenen
]os;zulassen oiier auf dem nächsten Tag, der zu Stans am
18. Juni stattlinden sollte, mit Strassburg in Verhandlungen
zu treten. 1 Gleichzeitig verkündigten die Herren von Bern
ihren cbesondern Herzireunden» von Strassburg solchen Tag

1 Bern. A. Batsman. 32, 97.

Digitized by Google



I

84

und drückten dabei ihr Bedauern über die Haltung^ von Zürich

aus, das leider nicht wie sie dem Hohenburger das Burgrecht

abgeschlagen.! Den Dank Stiassburgs für Verkundung des

Tages lehnte Bern am i. Juni ab; es sei aus gutem Grunde
geschehen ; den Tag, der in guter Meinung bestimmt sei, möge
Strassburg ja besuchen und namentlich allen Verzug und
cunglimpflich invälU vermeiden; «dann wo die sach uns selbs

berurt, so wollten wir anders nit handeln»; alsdann hoffte es,

werde sich die Sache czu solchen Gestalten erschlossen, die

Ruhe und Freundschaft gebären»

Indessen waren die beiden Männer zu Zürich bereits frei-

gelassen worden; bis Johauni wurden sie c verzielet». Strass-

burgs Bestreben war naturgemäss jetzt darauf gerichtet, durch

Vermittlung der Eidgenossen die vollständige Freilassung der

beiden Männer zu erwirken. Zuerst kam die Sache auf einem

Tage zu Luzem am 6. Juni zu öffentlicher Verhandlung. ^ Beide

Teile, Zürich und Strassburg, wurden hier gehört aber nicht

gerichtet, da die beiderseitigen Abg«?ordnelen nicht volle Gewalt

gehabt hatten. Selbstverständlich beschränkte man sich da

nicht auT den letzten Zwischenfall; Stra.ssburgs Gesandle rollten

jetzt vor den Eidgenossen das gauzeSüiulenregister Hohenburgs auf.

Da erhob sich nun die Frage über die Echtheit jenes Sünden-

bekenritnisses , von dem Strassburg eine Absdii ilt an Zürich

und zuletzt eine notarielle Beglaubigung an die einzelnen Orte

gescliickt hatte. Die Eidgenussen fmsserlen sich dahin, Strass-

burg mochte doch den «versiegelten Brief* do^ Ilohenburgers

vorlegen, so vvüsste man «deste l)as dazn zu tunl»^ Das war
aber eine vertrauliche Unterredung und kani nicht in den Al)-

scliied. Der bestimmte lediglich einen neuen freundliciien Tag
auf den 11. Juli gen Zürich, auf dem l)eide Parteien mit ge-

nügender voller Gewalt vertreten sein sollten; willigt Strassburg

-t- —
' 1. c. T. M. £ 24; auch bei Anshelm aber ohne Datum,
s 1. c E. 2b,

3 Gegenüber der kurzen Notiz in dem eidgen. Absch HI Nr. 108
benatze ich eine ausführlichere Fassung aus dem Zürich . St A. Strass-

burg / Hohenbnrg. Die Angaben Edlibachs erweisen sich in allen
Uauptpuiikteu :ils uiuiciitig.

* Gedehtnisse uff den Tag gen Schlettstat der keiserlicUen coui-

mission halb kuntschaft zil leiten antreffen den Hohenbnrg. Strbg.

St-A. GOP. lad. 178 Nr. 17.
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in solchen Tag^ ein, so mag es die beiden Männer «unbeflecket

irer eren> ruhig daheim belassen ; falls aber auf solchem T^g
die Dinare nicht gutlich gerichtet oder nicht <in ein zimlich recht

vertadingt» vrfirden, sollten die beiden Männer sich wieder

gen Zörich stellen.

Damit hatten die Eidgenossen in einer Hinsicht wenigstens

für Zürich Partei ergrifTen, indem sie die Berechtigung Zürichs

zu jenem Gewaltakte anerkannten. Bern warb indessen aufs

eifi i*(ste für Strassburg und drückte am 24. Juni gegenüber

Freibur«,^ und Solothurn seinen Unmut aus über diesen Handel

:

«dann us in^^ang diser iirun^ wirdt vil red i\n nianj^en orten

gebrucht, die sterke und ulTonthall unser aller lohlichen einung

nitgebären* , e>sei daher nolwendii;, dass sämtliche eidgenössische

Orte tleri Tag zu Zürich beschickten und den Streit beilegten,

damit fernerer Unfug vermieden bliebe und solch angefachtes

Feuer nicht weiter um sich griffe und den Eidgenossen nicht

« unghmpt eins s ö 1 i c h nn a n n s ii a 1 b ul^eladeu » wi i fde.i

Der Ta^: kam heran. Strassburg" hatte den gegebenen

Wink befolgt und von Bischof Albreciit den «versiegelten Brief»

des Hohenburgers entliehen. Daneben eröffneten die Herren

von Sirassburg eine «Kuntschaft» über das Vorleben des Hohen-

bur^^ors, um seine Schuld noch mehr zu erhärten. Beide Ur-

kunden legten die Gesandten auf dem Tag zu Zürich vor und
ausserdem noch zum Beweis der Echtheit von Herrn Richaitls

Unterschrift unter dem Bekenntniss seiner Schuld eine Quittung

von seiner eigenen Hand. Damit schien die Sache erledigt;

wenn auch die Strassburger erklärten, ihn nicht «berechtigen»

zu wollen, sondern lediglich die Freilassung der beiden ver-

zielten Männer begehrten ^ so musste doch eine Anklage auf

Fälschung gegen Hohenburg die notwendige Folge sein. Für
Richard v. Hohenburg gab es natürlich keinen andern Ausweg,

als auch diese Zeugnisse seiner Schuld abzuleugnen und mit

eherner Stirn umgekehrt Strassburg der Fälschung zu be-

zichtigen. Unerklärlich aber bleibt es, dass die Herrn von

Zürich ihrem Mitbürger Glauben schenkten.* Die Dinge blieben

» n« rn A. T. M. E 25.

- Die Nachrichten hierüber entstammen dem eigenen Munde
des Hohenbur^rers. Vgl. seine Hede in dem spätem Prozess gegen
die beiden verzielten Elsässer in den einschlägigen Akten des
Zürich. St.-A
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wie sie waren : Urkunde stand gegen Urkunde, und die Herren

von Strassburg mussten sich gefallen lassen vor den Eidgenossen

unter der schwersten Beschuldigung zu stehen, die überhaupt

pregen eine Stadt et lioben werden konnte. Wunderbar ist nur,

(lass Strasshur.i; sicli nicht auf das Zeugnis des Bischofs von

Strassburg berief, aber cjs kam in dieser Hinsicht in Betracht,

dass es sich in erster Linie nicht um die Sihiild IJohenburgs

iiandelte, sondern um seine veniiö^^casreclilliclien Ansprüche;

mit der Schuld Hohenburgs begründete Strassburg eben nur sein

eigenes Verhalten ; ausserdem kam ja die angelbihlene Ur-

kunde gerade vom Bischof. Und Zürich mag der Hineinziehuii;,^

des Strassliinger Bischofs auch deshalb abgeneigt gewesen sein,

weil es mit ihm auf gespanntem Fusse stand. Es handelte sich

um die beiden Grafen Rudolf und Ahvig v. Sulz, rebellisidie

Va--(lleii von ilei/.oi; Sigmund v. Oesterreich, denen die Stadt

ahniu h wie dem llolienhur.uer i)ei sich Rurgrecht erteilt hatte

und denen der Bischof nach Meniung der Stadt widerrechtlich

die Belehnung mit den Stiftslehen des letzten Liechtenbergers

versagte. Und zudem hatte der Bischof schon gleich bei Beginn
des Handels ein deutliches Zeugnis abgelegt.

Wie stellten sich nun die Eidgenossen zu der Sache? Von
der Frage der Schuld oder Unschuld Hohenburgs nahmen sie

gänzlich Abstand, dagegen wollten sie am 8. September noch-

mals einen gütlichen Vergleich in Zürich zwischen Strassburg

und Hohenburg versuchen und erst wenn alle Vermittlungs-

versuche gescheitert wären, sollten am 23. September die Dinge

zu rechtlichem Austrag gebracht werden. Naturlich hatte der

zweite gutliche Tag zu Zürich so wenig Erfolg wie der erste : nicht

einmal seine beiden verziellen Gefangenen wollte Zürich ihrer Ver-

pflichtung entlassen. Da begehrten die Strassburger Ratsboten

in Anbetracht des beiderseitigen Bündnisses, darüber die Eid-

genossen mit Recht erkennen zu lassen. Auch das schlug

Zürich ab und erklärte mit einem Mal, es hätte überhaupt mit

Strassburg nichts zu rechtigen und zu schaffen denn Liebes

und Gutes. Dabei berief es sich auf den Abschied des ersten

Tages zu Zürich« der allerdings nur von Streitigkeiten Strass-

burgs mit dem Hohenburger redete. Dawider erklärten Strass-

burgs Ratsfreunde: sie hätten sofort wider diese Fassung des

Abschiedes Einspruch erhoben und erklärt, der Abschied wäre

geändert und nicht dem Luzerner Abschieil gleichgesetzt, der
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lediglich von Späiinem zwischen Zürich und /Strassburjj rede.

Mit Hohenhurjr hal)e die Stadt überhaupt nichts zu thun ; wenn
er jemals Strassbur^' «ertordpi-l* hfitte, ihm sohle jiebürhch

Antwort j^eworden und kein hilhi^ I-h'lIiI ahj^^eschlaj^en worden
sein. Das war auch in \Virkhchk(?it so: Strassburg hatte

iedi^ücli bislier mit Zürich zu thun iiohaht , das für seinen

Mitbürger auftrat, und nichts mit Uicliai'd v. Hohenhiir;^, und

auch Jene Getangennainjie von .ini^^eblich Stra.ssburLicr Murgern

war zwar auf Antrag von Hohenburg, aber durch den Bürger-

nneister von Zürich erfolgt.

Einstweilen kam es nun für Strassburg darauf an, zu ver-

hindern, (iass jene beiden Männer sich nicld wieder gen Zürich

in Haft zu stellen brauchten , und so wandte es sich am
22. September nochmals an Zürich und bat, die beiden ihrer

Pflicht ledig zu sagen; gegenül)er etwaigen ForderungeQ wäre

Strassburg bereit, nachdem Zürich das Rechtsgebot vor den

Eidgenossen abgeschlagen h;itte, vor irgend einer freien oder

Reichsstadt, welche Zürich wolle, Basel, Worms oder Ulm, wo
Sirassburg als Freistadf i:ehüliir Recht zu nehmen, oder vor

aller Fürsten Räten und aller Städte und Lander des Gemeinen

Bundes Ratsfreunden zu Recht zu kommen. ^ Die von Zürich

aber beharrten dabei, mit der Festnahme jener beiden Männer
nichts Unbilliges gethan zu haben ; sie wären in der Sache über-

haupt nicht <sächer>, sondern «geordnet» Richter und hätten

von ihrer Stadt wegen nichts als Liebes und Gutes mit Strass-

burg zu thun. Daher hätten sie auch das Recbtserbieten Strass-

burgs abgelehnt, weil die Frage, oh die Männer mit Recht in

Haft genommen, zu Zürich als dem Ort, wo es geschehen, ent-

schieden werden mässte.

Man begreift, wie diese Spitzfindigkeiten Strassburg immer
mehr erbittern mussten, aber auch hei den Eidgenossen erwarb

sich Zärich dadurch keine Freunde. Das kümmerte die Stadt

jedoch wenig, und Hohenburg that das Seine, um den Glauben

zu erwecken, als ob diese Stimmung in den leitenden Kreisen

der Eidgenossen auf Strassbuigs Geld zurüchzuführen wäre.

Neben Bern trat aufs entschiedenste Luzern für Strassburg ein,

und Herr Richard Hess sich vernehmen, hätte er einem oder

' Der (T<»meinc Bund umfasst die Ohcro Yoreinigang der Eid-
genossen und die Niedere Yerein.'gung im Elsass-
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anderm der Luzerner Herren iOOO Gulden verschrieben und

sich dabei verpflichtet keinen Frieden mit Strassburg zu sch Messen,

so wäre ihm dort auch wohl Unterstützunj? geworden. ^ JJumals

iiia^ es auch ;^e\vesen sein, dass (ier Hohenburger allenthalben

auf Strassburger Kaulniaiiiis^^ut fahudete, und der Luzerner

Rat nahm Hans Midier von Sursee, Peter Vassbind und Gesellen

als seine Unterlhanen in eidliche Pflicht, die von Strassburg

an Leib und Gut unbekümmert zu lassen.

^

Wenn Zürich also jetzt auf seinem Willen bestand , so

mussten die beiden Männer Fähren halber in ihr Gefängnis

zurückkehren. Vielleicht aber konnte man die Eidp^enossen dazu

brin;4en, in ihrer Gesamtheit dir dieseÜ)en einzutreten und ihre

Freigebung von Zürich zu verlangen. So kam man in Strass-

burg auf den Gedanken, eine Botschaft an die einzelnen eid-

genöspi^^chen Orte zu schicken , um dieselben zufifleich über

Hohenburgs Persönlichkeit aufzuklären, damit jedermann erfuhr,

wer der Mann war, mit dem Zürich sich befasste, dem es ge-

stattete auf Strassburgs Leib und Gut zu greifen. Von Wichtig-

keit musste es in dieser Hinsicht auch sein , wenn Strassburg

zeigen konnte, dass es in dieser Sache nicht allein stand, dass

es auch die Niedere Vereinigung hinter sich habe, und diese

hatte ihrerseits ein Interesse daran, zu verhüten, dass die Dinge

sich nicht noch mehr zuspitzten und vielleicht zu einem Kriege

hintrieben, in dem sie für Strassburg Partei ei^reifen mussle.

So brachten denn am 3. Oktober Herr Hans v. Kageneck und
Herr Peter Schott auf der Tagessatzung: zu Colmar den ganzen

Handel vor.^ Die Absicht Strassburgs eine Gesandtschaft an die

einzelnen eidgenössischen Orte zu senden wurde gutgeheissen,

und die Niedere Vereinigung beschloss ihrerseits eine Botschaft

zuzuordnen. Zusammen wollten sie dann an die einzelnen Orte

reiten und jeden derseli>en bitten , seine Botschaft auf einem
bestimmten Tage zu Zürich zu haben, um mit ihnen vereint die

Stadl zu bitten , die beiden Männer ihrer Pflicht zu entlassen

und den Streit beizulegen. Um die Sicherheit der Gesandten

war Strassburg nicht ohne Sorgen; denn unter den laufenden

Knechten konnte der Hobenburger Spiessgesellen genug finden,

^ Luzern. A. EatsprotokoU. V. B,, 358.

2 1. c. V, 520.

3 Basel A. Absch. Sehr 79/Ö2. Colmar St.-A. EE. l4öl/82.
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welche auf die Sf rasblmrij-er «^rifTen, und so \v;iii(i!e es sich an

die einzelnen Orte um frei Geleit. Hern erkiarte sich am
16. Oktül)er mit Slrassbur^^s Plan in jeder Beziehung einver-

standen ; Ijesonderes Geleit sei aber nicht von Noten, da Bern

i^Lrassburg in brüderlicher Neipfüng gewandt sei ; wollte aber

jemand die Gesandten beleidij^^en , so würde Bern das nach

allem Vermögen wenden.' Unsicher stand es mit Solothurn.

Strassburg hatte erfahren, dass Hans Müller von Sursee zu

Balstall im Solothurner Gebiet ethehe Wagen, die von Neuen-

burg nach Strassburg bestimmt waren, angehalten habe. Davon,

erklärte jedoch Solothurn, sei der Stadt nichts bekannt, und

sie wolle gern veranlassen, dass der Botschaft in ihrem Gebiete

nichts Unfreundliches geschehe.« So trat denn die Botschaft

Slrassburgs und der Niedern Vereinung ihren Umritt an.s Nicht

ohne Absicht waren von Strassburg die Persönlichkeiten von

Hans V. Kageneck und Peter Schott gewählt worden; ihre

Namen hatten guten Klang von den Burgunderkriegen her, und
Kagenecks Name war hei den Männern des Schwertes ebenso

geachtet als derjenige von Peter Schott bei den Mfinnem des Rats.

Zuerst ging es gen Solothurn, wo die Gesandten am 19. Ok-

tober empfangen wurden. Hier erhielten sie freundliche, aber

sehr allgemein gehaltene Versicherungen; wichtiger musste

wegen der Sicherung von Handel und Wandel die Erklärung

Solothums erscheinen, dass es bereits den Vogt zu Falkenstein,

wo in der That cetwas UeberfalU an Strassburger Kaufleuten

geschehen, angewiesen hätte, solches weder von des Hohen-
burgers noch anderer wegen ferner zu gestatten , und dass es

in diesem Sinne auch seinen andern Vögten schreiben wollte.

Am folgenden Tage entledigten sich die Gesandten ihres Auf-

trages vor dem Rat zu Bern. Ausdrücklich erklärte die Stadt

ihr Bedauern über das Verhalten Zürichs, denn sie könnten

nicht verstehen, dass der Hohenbur^er in ihren Kne^j^en «vast»

gefochlen habe. Jetzt sollten die Gesandten ihren Weg nur
fortsetzen, um den einzelnen Orten «lutrung» der Sache zu

geben; wenn das geschehen^ möchten die Gesandten sich an

1 Bern. Ä. Ratsman. 34, 28.

2 Solotharn. Ä. Misssiven 5, 4ß.

3 Ausführlicher Oeaandtschaftsbericht Strbg. St-A. GUP.
Lad. m Nr. 17.
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pinem Orte enthalten, worauf dann der Eidgeuossin iloien zu-

- i iiifiienküiiHiieii würden, um sieh von den Dingen zu unter-

reden. 7m Freibiir;^- erliielteii sie dieselbe Antwort wie zu

Soiuthuiii. Jetzt j^inj^^ es gen Bern zurück, wo die Gesandten

nochmals am 23. Oktober vom pTrossen und kleinen Hat em-
pfan«ren wurden. An doi' (Mniiial ei-teilten Antwort fanden die

Herren von Bern niclils zu verbessern ; neu war die Mitteilung;,

dass bereits eine eidgenössische Tagessatzung gen Zug anbe-

launit wäre, wo der Hohenburger Handel zur Sprache kommen
sollte. Neben diesen ötTentlichen Verhandlungen liefen aber

geheime nebenher, welche Herr Peter Schott mit den leitenden

Männern Berns, vor allen mit Herrn Wilhelm v. Diessbach

und Dr. Thuring Frickei- führte.

Welches war ihr Inhalt? Mit zienilirlicr Sicherheit lässt

sich darauf antworten. Es galt, den Hoheuburger in seinen

eigenen Netzen zu fangen. Es war wohl anzunehmen, dass der

unglückselige Mann auch jetzt nicht von seiner unseligen

Leidenschaft lassen wurde. Deshalb sollte fleissig Obacht auf

ihn genommen werden ; wenn er ertappt wurde, war er ver-

loren, und dann war man mit einem Schlage aller Sorgen und
Verlegenheiten ledig. Man glaubte bereits einer Fährte auf der

Spur zu sein, die von dem Vogt zu Lenzburg, Jörg Friburger,

Hohenburgs Gegner, ausging. Es war das aber eine sehr heikle

Sache. Wenn man auf falsche Fährte geriet und Zürich und
Herr Richard Lärm schlugen, konnten Bern und Strassburg

die grössten Unannehmlichkeiten daraus erwachsen; auf der

andern Seite durfte der Hohenburger nicht vorzeitig Wind be-

kommen und dadurch gewarnt werden. Deshalb wurden diese

Verhandlungen fernerhin in grosster Heimlichkeit zwischen

Strassburg und Bern geführt ; Herr Peter Schott einerseits,

Herr Wilhelm v. Diessbach und Dr. Thüring Fricker waren
die Verlrauensmänner.

In Luzern fanden die Gesandten ebenfalls die tieundlichste

Aufnahme. Dei* Rat der Stadt drückte in der Antwort auf

den Vortrag der Gesandten am 27. Oktober seinen Unmut
darübei" aus, dass '/niirb sich niclit besser bcnlacht hätte,

damit Strasslmi'^ und die Kidgenossen solcher ounmuss» über-

hoben gebliei)en wären. Aucli fernerhin wollten die lleii-en v^u

Luzern das Beste in den Dingen thun uml w< der Kesten noch

Muhe sparen. Bezüglich dei' Sicherung der Strassburger Kauf-
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leute j,'aben sie die bündigsten Versprechungen; wer sich da-

wider verginge, den wollten sie solcher Massen sttalen, dass

andere merken möchten, «sich eins soHchen zu erlassen;

Strassbtti^ Kaufleute solipiit und mogent wol sicher in ir Ge-

biet wonen und wandeln, dann sie noch unvergessen haben der

gfiltaete, so die sfat Strassbui^ n iren, a!^ sie gefangen

wurden!, geton habe. 9 Besonders herzlich war der £mpfang bei

den schlichten Bauern der Länder. Auch hier hatte man noch

wohl im Gedächtnis «die früntschaft und das Zusetzen, so die

Stadt Strassburg der Eitgenosschaft in diesen kriegen und euch

snst geton habent.» Allesamt wollten sie ihr Bestes* thun, um
auf dem Tag zu Zug die leidige Ruhe beizulegen. Bezüglich

der Sicherheit der Strassburger Kaufleute gaben sie auch die

bundigsten Zusicherungen : <ir wissent wol, das die Eitgenos-

schaft ir laut und Strossen frei gehalten habet ; soll darüber

iemans gegen der Stadt Strassburg oder den iren in unser ge-

biete ützit fümemen, wir littent oder gestattent es nit, solte
e hut und höre costen», erklärte Schwyz.

Ob die Botschaft darauf noch einem gemeinsamen^tTag

der Eidgenossenschaft beigewohnt hat, lässt sich nicht fest-

stellen. Jedenfalls aber konnte sie mit Beruhigung auf den

Erfolg ihrer Sendung zurückblicken ; sie brachte die Gewiss-

heit mit heim, dass Zürich in seinem Vorgehen so gut wie

allein stand, i In Zürich scheint man sich über die unerfreu-

liche W ahrnehmung damit getröstet zu haben, dass man sich

einredftf, die ßotscliaft habe etliche Säcke nnt Geld mitge-

führt, und h will es dahin irestelit sein lassen, ob die

Gesandten das Geld verzehiten oder sonst verbrauchten oder

was sie damit thaten.

Leider schweigen die Akten darüber, was jiun aiil dem
Tag zu Zug verhandelt wurde. So viel aber stellt lesl, dass die

Kidgenossen die Einberufung jener beiden verzielten Männer

seitens '/iirichs nicht verhindern konnten. - Beide kamen, be-

stritten aber energisch, Strassburg zu-.iehöriii zu sein, und

verwahrten sich daher wider alle Ansprüche, die ilei r Ilichard

1 Glaras hatte die Gesandtschaft nicht aufgesucht, Termutlicb

um nicht Züricher Gebiet berühren zu müssen.

- Das Folgende nach den betreffenden Prozessakten im Zürich.

St.-A« ätrassburg/Hohenburg.
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deshalb gegen sie erhob. Es kam zum Prozess vor Börger-

meister und Hat von Zürich. Herr Richard führte seine Sache

selber wie der beste Försprecher: beide Männer sollten ihm
pfandbar sein, nicht etwa für seine frühere Ansprüche an

Strassburp- ; nichts beweist mehr, wie sicher er sich im Satlei

fühlte, :iU dass er jetzt Anspruch auf Schadensersatz wider

Strassburg erhob, weil es sich unterfangen hal)e, ihn mit

unrechten falschen Bnelen von « sinem augefangnen rechten >,

auch um Leib, Ehre und Gut zu bringen ; und deslialb be-

antragte er, dass man ihuk die beiden als Zugehörige Strass-

burgs «in vangniss inlege und ihm zti ihrem und der von

Strassburg Gut Recht erjjiehen lasse > Ijis ihm von Sti-assl)urg

um solche unwahrhal'te « verliandlunj^^ und belimdii^'^ung

Wandel und Kelinin^^ geschehe nacl) seiner Ehren Notdurft. »

Dabei beriet er sich auf einen kaiserlic hen Brief den er auch

vor Gericht verlas, worin der Kaisei- eine Pön von 400 Mark
'

Goldes aussprach wider jeden, der wider das kaiserliche Urteil

und sein ei|j;nes Verantworten ihn des ])elümde .»
; er er-

zählte dabei noch, wie er lange genug am kaiserlichen Hof
auf seine Kläger gewartet habe, aber niemand sei gekommen,
um Anklage zu erheben, worauf 8(»Jches Urteil ergangen sei.

Demnach hofie er, dass Strassburg in solche Pön verfallen

und schuldig sei, ihm solche auszurichten.

Herr Caspar Boekel konnte dagegen eine amtliche Be-

scheinigung Strassburgs vorbringen* , dass er bereits am
27. April 1468 sein Burgrecht aufgesagt habe und denmach
der Stadt nicht gewandt sei. Nach dem bisherigen Auftreten

Hohenburgs darf man sich nicht virundern, wenn er nun auch
die Glaubhaftigkeit dieser amtlichen Erklärung in Frage stellte,

indem er darauf hinwies, wie die von Strassburg keinen

Glauben verdienten, da sie ihn mit falschen Briefen und
falscher Kundschaft hätten verderben wollen. Bürgermeister

und Rat erkannten auch, dass solche Kundschaft nicht aus-
reiche, und legten Herrn Caspar einen Eid auf, dass er der

Stadt Strassburg weder mit Burgrecht noch sonst in irgend einer

> Das ist also jenes Urteil des Kammergerichts, dessen Existenz
ich p. 47 vermutete.

^ T)id ment. n. Francisc. 1481 (Oct Ö> Zürich. St.-A. Strbg./Hohbg.
or. mb. c. sig. pend.
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Weise zugehörig und «verhaft« sei. Erst nachdem er solchen Eid
geleistet, wurde er am 27. Oktober seiner Verpflichtung für

ledig erklärt und gegen eine < alt » Urfehd freigelassen.

Schlimmer stand es mit Herrn Rudolf Volz. Er konnte

nicht in Abrede stellen^ dass er Strassburgs Hauptmann auf

Burg Herrnstein sei, und wenn er nun auch nicht Slrassburger

Bürger war, so wurde er doch als der Stadt • verwandt > dem
Hohenburg als pfändbar zugesprochen. Hier halfen aber die

Eidgenossen aus. Schwyz machte gellend, wie die eidge-

nössischen Bünde wiesen, dass niemand auf der Fahrt gen
Maria-Einsiedeln innerhalb der Eidgenossenschaft dürfte ange*

halten werden, es wären > denn* grosse Uebelthäfer und Böse-

wichter, die Leib und Gut verwirkt hätten ; der von Strassbur^^

sei aber ein «rfrom biderb» Mann und solches Leumunds ganz

frei und ledijj. i Das machte Herr Rudolf Volz geltend, und wie er

sich ausserdem noch ausdrucklich zu Basel und lihoinfeldeii er-

kundigt habe, ob er Geleits becl inte und wie ihm yeanlwortel

sei : « wer uü' die vai t käme, der were sicher. » Es w'urde

ihm aufgegehen, darüher einen besiegelten Brief der Kid-

genossen beizubringen, und nachdem solches geschehen

,

wurde er ebenfalls am 18. Dezember auf ein « schlecht alt

urfehd » ledig gesprochen,

KAPITEL Vm.

Feindseligkeiten Richards von Hohenburg.
Fortgesetzte Vermittlungsversuche der Eidge-
nossen. Geheime Verhandlungen zwischen
Bern und Strassburg.

Der erste Akt des Streites hatte somit zu Ungunsten

Zürichs geendet : es hatte die beiden Männer wieder frei-

lassen müssen, allerdings nicht weil die Veiiialtun;^ an sich

widerrechtlich gewesen, sondern weil der eine überhaupt

nicht Strassburger Bürger, dei- andere auf einer Wallfahrt

hegriOen war. In Zürich selbst war Richard von Hohenburg

von Hechts wegen die Betugnis zuerkannt, auf btrassburger

1 EdUbach.
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Bürger und Gut zu greifen, und es war natürlich, dass er von

dieser Befugnis aufs eifrigste Gebrauch machte. Die Zu-

sicherungen der übrigen Orte halfen nicht viel ; überall fand

der rastlose Gej;ner lungernde Knechte, die ihm gern Hand-

langerdienste leisteten. Auf die Dauer musste das für die

reiche Handelsstadt unleidlich werden, und es "war kein

Wunder, wenn ihr endlich die Geduld riss und sie am
28. Dezember Zürich vor die Wahl stellte, entweder ihrer

Freundschaft oder derjenigen Hohenburgs, i Sie erinnerte

daran, "wie beide Städte bisher u in Nöten, Leib und Gut zu-

sammen gesetzt, wie sie zwei Städte « nit von deu minsteii

im heiligen rieh» verbunden seien, und deshalb solle

Zürich sich Strassburgs Freundschaft und Verwandtschaft lie-

ber sein lassen, «denn ein solich verlumpten man» ; falls Zürich

aber weitere Angrifife gestatte, so erheische Strassburgs Not-

durft, mit Zürich rechtlichen Austrag vor den Eidgenossen zu

pflegen* Zürichs Antwort vom 3. Januar 1482 lautete zunächst

ausweichend : wenn die Räte der Stadt alle beisammen wären,

wollten sie Strassburgs «geschrift» vor sich nehmen und
darauf antworten. > Die Antwort Hess lange auf sich warten,

und die fortgesetzten Angriffe auf Kaufmannsgut werden

Strassburg dann veranlasst haben, aufs neue Herrn Hans von

Säckingen und Herrn Peter Schott nach Bern zu senden, um
Rat zu pflegen, was zu thun sei. Bern sagte Abhülfe zu und
schrieb am 10. Februar an Zürich, die Vermittlung der Eid-

genossen abzuwarten und weder Hohenburg noch sonst je-

. manden Angriffe auf Strassbui^ zu gestatten.» Um dieselbe

Zeit fand eine Tagessatzung der G Orte unter Ausschluss von

Zürich 7.U Ik-rri st:iU, die sich mit derselben An^^elegenheit

befasste. Die Strassburger Abgesandten baten die Tagessatzung

um ihre förmliche Dazwischenkuntt, damit Zürich von .seinem

Fürnehmen von des Hohenburgers wegen abstände, und nach-

dem sich nun Richard von Holienburg der rechtlichen Entscheidung

der Eidgenossen unterworfen hatte, erklärten die Gesandten im

1 Colmar St.-A. EE. 1481/82.
2 folraar. St.-A.

3 Bein. A. T. M. E. 58.

* Eidgen Abscb. III iir. IBO. Mir hegt eiue weit aasführlichere

Fassung vor. Strbg. St.-A. GUP. Das Datam ergiebt sich aus dem
nachfolgenden Schreiben der Eidgenossen.
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Namen der Stadt sich bereit das Gleiche zu thun und er-

klärten sodann die Absicht Strassburgs «war zu machen^ dass

er (R* V. H.) den usgesandten Brief gehandelt habe. » Wie
gewöhnlich waren die Boten ohne ausreichende Yollmacht>

wollten aber am 10. März nochmals zu Bern zusammmen
kommen und c mit vollem gewalt in disen dingen und ge-*

schatten handeln, damit die sachen zü rüwen kommen».
Gleichzeitig mächtigten sich die Eidgenossen Zürichs und

sagten der Botschaft Strassburgs zu, dass Zürich weder dem
von Hohenbui^ noch andern gönnen sollte, ceinich nüwrung
oder invsell auf die von Strassburg oder die Ihren zu treiben

Das teilten sie Zürich am 10, Februar mit und baten unter

Hinweis auf die Verdienste Strassbur^^s um die Eidgenossen-

schaft, ihre Vermittlung abzuwarten, i Darauf erwiderte

Zürich am 14. Februar^ dass es seinen Mitbürger Richard

von Hohenburg vermögen wolle, die Sache noch acht Tage

ruhen zu lassen; ob sie in der Zeit betraj^en werden möchte

;

länger aber könne es ihm « mit deheinem glimpf uocli füge

rechtes ze hruchen vor sin.-»

V7as in so langer Zeit nicht möglich gewesen war,

konnte in so kurzer Frist nicht erfolgen. Am 23. Februar

ging darauf die Schlussantwort Zürichs an Strassburg ab 3 ; sie

lautete schroff und ablehnend und umging alle gewöhnlichen

Freundschaftsversichei'ungen, als ol) beide Städte, wie Strass-

burg gegenüber Bern meinte, gui iiiclit mehr in hiinung zu

1 Zürich. A. i. a or. eh.

2 1. c. cop. ch. coaev.

3 In diese Zeit der hochgehenden Leidenschaft in Zürich, das
wegen der Parteinahrae der Eidgenossen für Strassbnrt» aufs höchste
•erbittert war. fällt wohl «der ein ratschlag» : Den Eidgenossen das
Geleit, das gen Einsiedeln von ans allen gegeben ist, abzaschreiben,

das was und die Unsern das hinfür zu halten nicht mehr binden soll.

It als ein Artikel in nnsern Bünden steht, wie uns unsere Eul-

genossen lins bei unsern Gerichten etc. schirmen und handhaben
sollen, und wie wir sie darum zu mahnen haben, dass sie demnach
ermahnt werden uns wider die von Strassborg in dem beistSndig
und hülflich zu sein.

It. als Herrn Reisten (Heinrich Röist, Bürgermeister zu Zürich)
zu Hern augelangt ist, dass unsere Eidgenossen zu uns schicken
wollen, die Sache versuchen zu richten, dass das noch an H Tag
erwartet werde und dann danach geschehei was meinen Herrn beddokte
das Beste za sein. — Zürich. St-A. 1. c.
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einander ständen. Zürich Hess es einfach hei seiner letzten

Erklärung bewenden.

Von desto grosserer Wichtigkeit musste der Tag zu Bern
werden. Die allgemeine Meinung war« dass Zürich gemäss
dem Vorschlage Strassburgs in einen gütlichen oder recht-

lichen Austrag einwilligen sollte. Strassburg gedachte auf

Drängen Berns den Ta^ zu beschicken^ war aber für die

Sicherheit seiher Gesandtschaft nicht ohne Besorgnisse. Bern

selbst riet, dass sie anstatt den gewöhnlichen W^eg über

Basel und das Gebirge einzuschlagen, die Reise über Delsberg

und Biel nach Bern machen sollte, und zu noch grösserer

Sicherheit wurden Dr. Tliüring Fricker und Herr Ludwig
Ditllinger gen Basel abgesandt, um die Botschaft auf der

Weilerreise zu geleiten, inzwischen hatte StrassJ)urg seihst

einen bedeutsamen öchiitt gethan, um wahr zu machen, was
es verheissen imtte. Beredter als die Aussagen der Zeugen,

die bei dem frübern Prozess Hohenburgs heteili^^t gewesen,

konnte kein Zeuj^nis sprechen. Dagegen konnten keine

Knifle de.s Huhenburgers aufkommen, und dieser wusste selbst

nur zu gut, was ihm bevorstand, wenn diese lebenden Zeugen

auftraten. Bis dahin hatte er geschickt einer jeglicben recht-

lichen VerbandluniT seine Schuld auszuweiclien gewusst und
stets Zürich vorgeschoi)en, während er ^ich docli den Anscliein

gab, als ob er nichts sehnlicher wünsc he ; und in Zürich

glaubte man ja blind seinen gefälschten Papieren. Die Gefahr

lag nun vor, dass mit der Zeit die wichtigsten, zum Teil schon

hoclibetagten Zeugen abschieden, und dann konnte Richard

von Hohenburg auftreten. Einerseits um dies zu verhüten^

anderseits aber auch um das Beweisverfahren gegen den
Hohenburger wieder aufzunehmen und so aller Welt sonnenklar

den Beweis seiner Schuld zu bringen, hatte Strassburg-

am i9. Februar den Kaiser gebeten, die Stadt Scblettstadt

als den gelegensten Ort zu beauftragen, nochmals mittels

Zeugenverhör den Thatbestand von Hohenburgs Schuld auf-

. nehmen zu lassen. ^ Die Nachricht von diesem Vorhaben
konnte Herr Hans von Säckingen — denn er reiste diesmal

allein ohne Herrn Peter Schott — an Bern überbringen, und

1 Stxbg. St-A. AA. 228.

Digitized by Google



— 97 —
so sollte also haben und dröben an Schuldbeweisen wider

Hohenburg gesammelt werden.

Der Tag zu Bern» luuchte die Dinge auch nicht woiler.

Es war ein Vertreter von Zürirh zuo-etren, der Obeizunft-

meister Hans Tachelshofer, der soll ist in Sirassburg gewesen.

Sonst aber war der Tag nur spärlich besucht und auch diesni;»!

die Boten waren nicht genügend bevolhnächtijjt. Da nun /uilcin

Zfiricli sii'h über den eigenlicheii Kein dtM- Fra;^^e noch aus-

scIiwieLT, Sil sollte nach einhelhger Ansitlit der Roten auf

i'iniMu Tn<; zu Zürich mit der Stadt geredet weiden. <lass der

btreit ^nitlieli hingelegt wei^de. Man sieht, die Sache kam
nicht weiter.

Indessen hatte Kaiser Friedrich am ii. März nun in der

Thal im Sinne Strassburgs Schleltstadt kaiserhche CoiTinns-

siüii erteilt, ein Zeugenverhör bezüglich der Schuld Hohen-

burgs vorzunehmen, sowie letzteren selbst auch zu laden»

und tüi' die Vernehmung der Zeugen die weitgehendste Voll-

macht gewährt. 2 Gleichzeitig drohte auch in der Schweiz ein

Gewitter über Hohenburg aufzuziehen. Bern lialte auf ihn

lleissig Obacht genommen, und bereits im November glaubte

man Anhaltspunkte gewonnen zu haben, die jedoch zu wenig

greifbare Verdachtsgr finde ergaben; und da hierin die grösste

Vorsicht geboten schien, einerseits um den Hohenlnirgcr

nicht frühzeitig zu warnen, anderseits um nicht Züricii

Grund zu Beschwerden zu geben, hatte man davon Abstand

genommen, die Sache weiter» zu verfolgen. Jetzt glaubte man
auf einer bessern Spur zu sein. Am 20. März schrieben Herr

Wilhelm von Diessbach und Dr. Thuring Fricker an Peter Schott

« Eidgen. Absch. IIL nr. 1H7 sowie Strbg. St.-A. GÜP. Vgl.

auch den Abschied des Tages za Lnzern vom 1. Mfira. Abseh. Iii.

nr. 135.

2 Strbg. St.-A. GüP.
Es liegt in dev Natur der Sache, dass nur Andcutun^jen vor-

liegen. Da schreibt Bern am 4. November 1481 au den Öchulthcisseu:

Jörg Fribargers Knecht sei von meinen Herrn von Bern verhört;

der habe bestätigt, «was er vor von minem hern doctor der dingen

halb gehört » Der Knecht heisst Com ad Locher von St. Gallen. Bern.

A. Ratsman. 34, Ö4. Gerade der SchuUheiss Wilhelm v. Diessbach

und Thuring Fricker hatten es übernommen den verborgenen Wegen
Hohenburgs nachzusptiien.
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i in sin eigen band », wie sie < in grosser geheimbd » erfabren

hätten : falls man Hans M&Uer von Sursee und Heini Fassbind

ibre Scbulden bezahlte, dass man durch deren Hülfe Kund-
schaft erlangen konnte, wonach dem Hobenburger der Tod
auf dem Scheiterhaufen zu Zürich in sicherer Aussicht stände, i

Auf diese Nachricht hin sandte Strassburg aufs neue zwei

seiner Ratsherren nach Bern, neben Herrn Hans von

Säckingen diesmal Andres Hapmacher. Die Instruktion war
sehr vorsichtig gehalten. < Die Gesandten sollten die Summe er-

fahren, welche etwaaufisttwenden wäre ; jedoch gedachte Strass-

burg nicht direkt mit jenen beiden Gesellen anzuknüpfen und
ihre Schulden zu bezahlen oder ihnen Geld zu geben um Kund-
schaft € zur Förderung des Rechten 9 ; solches sei Strassburg

weder geböhrlich noch glimpflich. Am liebsten war es Strass-

burg, wenn auf Grund jener Aussagen ein Hechtsverfahren

eingeleitet werden könnte wider den Hohenhur^er, ohne dass

<iio Sladt (lahoi beteilii^t wäre; alsdann sei sie l)ereit die

Koslea zu tra{^eii. Man sieht, Strassburor wollte vor iIKmti den

Schein veiineiden, als ob es um Geld witlei Hoiienljurj^

Zeugnis kaufte. Im übrigen walirte Strassburg seinen bis-

herigen Rechtsslandpunkt. Es müssen wohl Stimmen unter

den Eidgenossen laut geworden sein, warum denn nicht

Strassburg vor Zürich Recht nehmen wolle. Da bezieht sich die

Stadt auf Herrn Wilhelm von Diessbac h und Thüring Fricker,

sowie andere Herren von Bern, lienen wohl bekannt sei,

warum solches der Stadt Strassburg weder c fuglieh nocli ^^e-

bnrlif'h » sei. Das ist überhaupt das Missliche bei diesen

VL-rhandiiingen, dass sie sich aul mündliclie Verabredungen

beziehen, die sich der Kenntnis entziehen.

Die Gesandten fanden die Sachlage insofern geklärt,

als ein günstiger Beschluss der Tagessatzung zu I.uzern vor-

lag, der geeignet war, die stockende Rechtsfrage zu Ende zu

führen. Von allen Orten sollten Boten mit Vollmacht auf einem

Tag zu Zürich erscheinen und diesen Ort zu überreden

suchen, dass er den ganzen Handel den Eidgenossen zur

Entsi lieldung anvertraue, welche dann trachten würden, den

Hohenburger auf ein unparteiisches Hecht zu bringen. Falls

1 Strbg. St-A. 6üP. Lad, 178. Nr. 17 or. ch.

2 1. c.
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Zürich aber die Dazwischenkunit der Eidgenossen nicht an-

nähme, sollte inan eis mahnen, nichts Feindseliges gegen

Strassburg voraunehmen, sondern sich mit einem der dar-

gebotenen Rechte zu begnügen, i So \veit war es nun doch

schon gekommen, dass die Eidgenossen das äusserste Rechts-

mittel, welches ihrem Bunde wider einen widerspenstigen Ort

zustand, gegen Zih u Ii ms Auge faf^sten. Daneben wunlen die

geheimen Verhandlungen zwisciien Bern und Strasshurg weiter

gepflogen. Die Antwort, welche die beiden Gesandten in

dieser Hinsicht am 6. A])ril heiniltiachten, * lautot wie einsibyl-

linisches Buch; die iierner und Strassburger Herren, welche

in die Angelegenheit eingeweiht waren, mOssten auferstehen,

um sie vollkommen zu erklären. Die mündlichen Verab-

redungen bilden eben die Unterlage, und die mündliche

Erläuterung durch die Gesandten zu Strasshurg wird als

notwendig vorausgesetzt. Das aber sieht man voll und klar,

dass der Hauptgegenstand der Beratung war, wie man
Hohenburg mit seinen eigenen Waffen schlagen konnte, £s
handelte sich darum, ob man 2U Zürich wider Hohenburg als

Bürger der Stadt Anklage wegen Ketzerei auf Grund kürzlich

in der Schweiz verübter Handlungen erheben sollte, unbe-

schadet des RechtsVerfahrens, welches zu Schlettstadt vor-

Jjereitct wurde. Nötige Kundschaft glaubte man aus der

Schweiz herbeischafien zu können. Da kamen einerseits die

beiden Spiessgesellen Hohenburgs in Betracht ; viel wichtiger

aber war das Zeugnis eines seiner Diener, dessen Sohn er,

wie es scheint, missbraucht hatte und dessen Aussage um
Geld zu haben war. Nur war die Frage, wer die Anklage

erheben sollte. Strasshurg vergab sich selbst und seinem bis-

herigen Rechtsstandpunkt, wenn es vor dem Rat zu Zürich als

Kläger auftrat; aber man glaubte, dass Gläubiger von Hohen-
burg sich dazu bereit finden Hessen, vorausgesetzt dass

Strasshurg seines Feindes Schulden bezahlte.

Zu Strasshurg wurden diese Eröffnungen begierig auf-

gegriffen, und bereits am 10. April stellte der Rat eine In-

struktion für eine neue Gesandtschaft fest.* Wie nicht anders

1 Eidgen. Absch. III. nr. 139.

2 Strbg, St.-A. GUP. mit KanzleivermerK • sabb, vigil. pasce 82

broht her Hans v. Seckingen und Andres Hapmacbcr dis von Bern.

3 Gedehtuiss gen Bern eikant quarta in pasca 1482. 1. c.
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zu erwurlen, wünschte Strassburg zu vermeiden, öffenllich als

Ankläger Hohenburgs aufzutreten. Sonst aber, wie die Stadt

die Befreiung von Herrn Caspar Bockel und Rudolf Volx

als eine besondere Gnade und Zuschickung Gottes und seiner

MTürdigen Mutter betrachtete, so glaubte sie auch darin,

einen neuen Akt der göttlichen Gerechtigkeit zu sehen, dass

nun «der Mann 9 1 doch noch der verdienten Strafe anheim-
fallen sollte, und darum sagte sie den beiden Berner Herren

: € wie und durch wen sollichs, das im umb sin misshandel

libesstroft geschee mit recht, zu wege oder z(i ende broht

wart, obe das costen wurde* dusent guldin oder fünfzehen

hundert güldin, so wöüent wir dafür gut sin, das ücli die

zfi uwern banden, nochdem sollich recht vollegaet, geschicken

werden sollent in geheim. » Im übrigen erhietlen die beiden
' Berner Herren freie Vollmacht zu mehren oder zu mindern.

So hatte Bern vollständig Strassburgs Sache in die Hand
genommen, und es möchte allerdings die Frage aufzuwerfen

.

sein, ob die Stadt nicht dadurch, dass sie in solcher Weise
als Anwalt Strassburg gegen einen eidgenössischen Ort auf-

trat, dem Geist der eidgenössischen Bünde zuwider handelte.

So innig aucii die Freiiiidschaft mit Slra^ül)uri; wiw, Zürich

sollte Bern doch näher stehen ; und so mag auch heutzutage

ein Schweizer denken, der etwa diese Schrift lie«t. In Wahi-
heit aber erwarb sicJi Bern um die Flire und den Ruf der

Eidgenossenschat't das grösste Vei dienst, indem es so energisch

für Strassl)urg eintrat. In Bern war man von dei" Schuld

Hohenl)urgs überzeugt, und nun bollte man gescliehen hissen,

<lass es um dieses « \etinni[tlen i) Mannes willen zu einem

Kriei^e ]\ani mit der Stadf, welche den Kidgenossen und ganz

besond*:'!"^ Hern in sch\vieiigs(er La^e die wertvollsten Dienste

geleistet hatte ! Die Eidgenossenschaft hatte damats eine Reihe

schmutziger Händel mit ihren Nachbarn, aber um einer

.sc In nutzigeren Ursache willen konnte doch überhaupt kein

Krieg geführt werden. Alle Schwierigkeiten hatten ein Ende,

wenn Hohenburg doch noch seinen Richter fand, wenn er in

Zürich um neuer Schuld v\illpn verurteilt wurde, naclidem er

die alle so geschickt gewu.ssl hatte zu vertuschen, und auch
Zürich wurde es ermöglicht einigermassen mit Ehren seinen

' So wird Hobenbnrg in diesen Akten bezeichnet.
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fluckzug zu l)ewerkslelligen. So ^nngen denn nun Dr. Thüring

Fricker und Herr Hudoll' von Erlach nicht hioss als Verlret (»r

£erns, sondern recht eigentlich auch als Anwälte Slrasshurgs

^lach Zürich, wohin von allen Orten gemäss dem Beschiuss

der Luzerner TagcssMtzuniif die Boten gekommen waren.

Berns Ahgeordnete i waren die Wortführer und in ^^e-

schiekter Weise brachte Herr Dr. Thüring Fricker vor dem
kleinen Rat zu Zürich die einzelnen Gesichtspunkte zur

Geltung^, die für die Saclie in Betracht kamen. Die gütliche

Losung des Streites war gerade dadurch so erschwert worden,

dass von Zürich und dem Hohenbarger verschiedene Rechts-

fragen zusammengeworfen waren. Hier Yrurde zunächst

unterschieden zwischen Zürich und seinem säubern Bürger.

Zürich möchte allen Unwillen gegen Strassburg, ob solcher

da wäre, fallen lassen und gemeinen Eidgenossen c band und
gewalt darin zusetzen». Ob aber Herrn Richard etwas

liegen Strassburg angelegen, so seien ihm von der Stadt

Rechtgebote vor den £idgenossen geschehen, und Zürich

iiiöge seinen Bürger anweisen, sich damit zu begnügen. Hin-
gegen gehöre Hohenburgs Handel mit seiner « gemahel » vor

das geistliche Gericht, und beide Teile möchten sich dort

eines Kommissars oder gesetzten Richters vereinen, der sie

Teile verhöre und dann . rechtlichen Bescheid gäbe, welchem
beide Parteien ohne ferneres Weigern und Appel-

lieren anhangen sollten.» Das waren so ziemlich dieselben

Vorschläge, die Strassburg schon längst gemacht hatte und
was damals Strassburg erfahren, mussteii jetzt auch die Eid-

genossen erleben, nämlich schroffe Ahleliiniup:. Nach langen

V'erliaiidlungen gab der kleine Rat zui Antwoi't, dass sie

isolches nicht tliuri könnten, sondern ihrem Bürger gestatten

niüssten, sich jetzt selbst Hecht zu veisciialTen, wobei sie

darauf iiinwiesen, wie dem Ilolienburger von S(iassl)urg das

Becht versagt und diircli AusseiHiung von Klapeschritten seine

Ehre nnd sein [.eimiund hocii geschmäht worden '.vfire.

iJa.ss dies zutiell'end gewesen, konnten die Kid^enosscn

unuiöglicli zugeben ; denn sonst hätten sie keine Veranlassung

gehabt, in solcher Weise sich Strassburgs anzunehmen.

1 Ausführlicher Bericht über den Tag von Fricker an Herrn Peter
Schott in sin selbs band dat. Brugg sunt. v. Philipp und Jacob
(Apr. 26,) im, Strbg. St-A. QüF. Lad. 17b. nr. 17 or. ch.
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Wenn aber der kleine Rat so unter dem Bann des

Hohenburi^ers stand, so fielen die Vorstellungen der Eid-

genossen vielleicht auf fruchtbareren Boden bei dem grossen

Hat. Dessen Einberufung verlangten sie, weiche am 26. April

erfolgte. Die Hollnung erwies f=^ich jedocli als trügerisch ; der

grosse Rat antwortete wie der kleine. Dadurdi Hessen sich

die Boten nicht abschrecken ; sie fingen jetzt an Billigkeits-

gründe vorzubringen, um Zni-irh zum Einlcnkf ii zu bewegen.

Herr Bichard sei ein Iremder Mann, der den Eidgenossen

keinerlei Dienste geleistet und lange Zeit « in beswarten

lümhden » gestanden habe ; dawider wurde auf die wertvollen

Dienste Strassburgs sowohl während der Zeit des Bundes als

auch vorher hingewiesen. So sei auch Herr Richard in keiner

Weise berechtigt, auf Strassburg zu pfänden, da er keinerlei

Rechtsanspruch wider die JStadt erlangt habe, i Den Haupt-

trumpf meinten aber die Eidgenossen sicherlich auszuspielen,

indem sie die « Weisung » ihres Bündnisses vorbrachten,

wie es erst kürzlich durch aller Eidgenossen Machthaber zu

Stans erneuert sei^, dass kein Ort der Eidgenossen Sonder-

krieg oder (c uffruer » ohne Einwilligung « der andern aller ge-

meinlich oder des mererteils > thun oder gestatten solle, sowie

dass jederman in allen Landen, Gerichten, Zwingen und
Binnen der Eidgenossen sicher an Leib und Gut wandeln

möge. Demgemäss mahnten die Eidgenossen die von Zürich

in ihrer Vertretung des grossen Rats, von ihrem Vorhaben

abzustehen und sich cmit so vollkommen rechtgebotten», wie

Strassburg sie gethan, zu begnftgen ; denn sonst « wurd uns
allen von manklichem grosser unglimpf zugemessen. »

« Darin ist wahrlich nichts gespart worden » ; der grosse

Rat ging jedoch vor der endgültigen Antwort auseinander,

und am folgenden 'Tage erklärte der kleine Rat, es müsse bei

der einmal erteilten Antwort bleiben, cdenn sie sei glimpflich

und auf allem billigen Grund gefandiert. » ' Darüber zeigten

sich die eidgenössischen Boten höchst ungehalten und ver-

abredeten nun einen neuen Tag zu Luzern auf den 19. Mai,

> Das hatten bereits die beiden Gefangenen geltend gemacht
'~ Darch das Stanser Verkommnis.
Dieser Tag, welcher vom 24—26. April dauerte, ist in den eid-

gen, Ahsch. nicht vorzeiclinet. Der Abschied liegt vor im Strbg.

St.-A. und ist dem ungetuiirten Schreiben Frickers eingefügt.
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wo alle Boten mit voller Gewalt erscheinen sollten, um sich

daselbst zu vereinen, wie man mit denen von Zürich reden

und sie in Kraft der Bünde mahnen wollte, «von ihrem Für-

nelimen abzustehen.»

Zu Zürich hatte Dr. iricker nun auch uiit jenein Mann
verhandelt 1, den man j^egen den Hohenhurger zu verwenden

gedachte. Die beste Empfehlunij für den Mann war die, dass

er die seinem Sohne durch Hohenburg widerfahi ene «smächiHig;^

rächen wollte, und Fricker erhielt einen in jeder Ik/ieiiung

j^ünstigen Eindruck von ihm; er fand ihn « Ironmi und ge-

treu. " Bedenkhch aber war es irnnierliin, dass auch dieser

Manu zuvörderst ^^eine Hand aufmachte; ei' verlangte Geld,

tiOO Gulden, um aus seinen Züricher Schulden herauszu-

kommen, und Dr. Thürinf; empfahl Herrn Peter Schott, das

Geld zu ?:chicken, als ol) es von ihm selbst käme ; denn ohne

diesen Manu <icmag das giftige jo Feuer kümmerlich gelöscht

werden

.

Es war ein langes Schreiben, dass Dr. Fricker rd)er alle

diese Dinge an Herrn Peter Schott « in sin selbs band )>

richtete ; aber trotzdem hätte er noch viel mehr zu erläutern

gehabt, was sich alles c uff und ab begeben • hatte» das er nun
bis zur Ankunft der Strassbnrger Botschaft versparen wollte.

Nach einer Seite war durch den Züricher Tag immerhin

Klärung geschaffen, insofern Zürich auch gegenüber dem
Zuspruche seiner Eidgenossen sich entschlossen gezeigt hatte^

seinem Bürger selbst mit gewaiTueter Hand zu seinem an*

geblichen Recht zu verhelfen. Es wurde allerdings Zeit für

den Hohenburger, dass es zum Schlagen kam; das Pflaster

fing an ihm unter . den Füssen heiss zu werden. Bereits in

Zürich scholl ihm der Huf des Ketzers entgegen, und die

Schulden wuchsen ihm über den Kopf. Wenn er nicht bald

in den Besitz der reichen Erbschaft kam, war er ein verlorner

Mann., Jener Knecht, der sich mit Dr. Fricker in geheime

Verhandlungen eingelassen, war um Schulden des Hohenburgers,

für die er sich verbürgt hatie^ in Schuldhaft gelegt worden.

Von Herrn Richard begehrte er Ledigung ; darüber kam es

1 Ueber den Inhalt der Verhandlungen macht Fricker nnr An-
deutungen, die wohl Herrn Peter Öchott verständlich sem mochten,
aber nicht dem spätem Historiker.

Digitized by Google



— 104 —

zum Streite, und öffentlich redete ei\ Hohenbuii^ >ei ein

Kelzer. Nocli war die Stirninunj^ für Hulieiiburg, der bereit

War sich /u rcclitferfinren ; der Geselle mussle bei Nacht und

Nebel ('iiiweichen, war aber erbotig-, was er geredet \or den

Kiflg-enossen zu orliäiten. Allerlei Rumor entstand in der

Stadl, uii<i » ihche redeten, der Mann sei durch Geld ver-

ntni'ht wurden, solclies ^^e^'-eii seinen Herrn vürzuuehnieu.

btra.>isbur«xer Geld wittfiten die Züriehei' überall, und Herr

Thürin^ Fricker iiiu>-[e auch verneiunen, er sei der Statlt

Strassl)urp: <r Säckler und beleiler». Der Knecht liatle ^i\ch am
1. Mai nach lh*n*r*i^ zu llenii Thüriu^ beigeben, der ihm sein

Misst'allen nicht verbar*,^, dass er so l'rühzeiti^ die Karten auf-

f,^edeckt. Einstweilen sollte er Kuhe halten und auf dem
nächsten Tag zu Lirzern erscheinen, um dort den Kidgeno>:sen

seine Beschwerde zu entdecken und sie um Rat und Hülfe

zu bitten. Der Mann wollte aber auch Geld zur Bezahlun-jf

seiner Schulden» und Herr Tiiurinj^ sowohl wie Herr Wühehn
von Diessbacb meinten, man könne immerhin noch soviel

daran wenden; jedenfalls bestärke seine Rede, die er allent-

halben gehrMiche, die von Strassburg: erhobenen Beschuldi-

L^ung und gebäre denselben fernem Glauben; » denn der

Knecht wird lieb und wahrhaft i in gemeiner Kidgenossen-

schaft gehalten und er wird damit beherzigt in seinen An-
fängen zu verharren ». Jedenfalls sickerte allmählich etwas von

diesen Beschuldigungen durch, und Herr Thüring, der am
2. Mai wieder gen Zürich - kam> konnte am 12. Mai

an Herrn Peter Schott «ein sin selbs hand> berichten, wie

etliche der Eidgenossen Räte mit ihm davon geredet, die an

Hohenburg je länger je mehr Missfallen .fänden und wünsch-

ten, Strassburg und sie alle wären eines solchen o: verlumbten »

Mannes halb in Ruhe gestellt.

Fromme Wünsche konnten aber nicht viel helfen, wenn
nicht Thaten folgten, und diese Hessen einstweilen noch

lange auf sich warten. Unmöglich konnte Sirassburg betiiedigt

sein über die Art und Weise, \vie die Eidgenossen die Sachen

beliandellen. Der Tag zu Luzern, der doch geradt> Iderfür

i Stibg. St.-A. GÜP. 1. c. or. ch.
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aniesptzt war, verlief in den band, weil von Untei wulden

und Glarus keine Boten anwesend waren J, und Strassburgs

Handel niussle we^n-n die>;er steten Rpunruhigung schweren

Schaden erleiden. Man sieht so recht, wie schwer die Eid-

{(enossen sich zu einem Schritte wider Zürich entscliliosi^en

konnten, wie sie sich noch immei mit tier Hollnunjr trugen,

dass Zürich sich eines Bessern besinnen würde ; aber es wich

keinen Schritt. Auch auf dem neu anberaumten Tag vom
'2. Juni wurde zu Luzern die Sache nicht wesentlich weiter

jreförderl; immerhin entschlossen sich die Eidgenossen von

Bundes wegen Schritte wider Zürich ins Auji^e« zu fassen,, um
den Krie{r mit Strassburg zu verhüten. Die Verträge, welche

da? st.iafsrechtlicbe Verhältnis der Orte unter sich sowie zur

Niedern Vereinung regelten, gelangten zur Verlesung; der

Wortlaut des Mahnbriefes, mitiels dessen jeder Ort Zürich

malmen sollte, sich aller Feindsehgkeiten wider Strassburg zu

enthalten, war bereits festgestellt ; es blieb nur noch übrig,

die einzelnen Briefe darauf zu vergleichen, auf dass alle

gleichlautend wären. Man wollte dann noch alles weiter be-

denken bis zum Tag von Baden, und hier am ^2. Juni wurde
beschlossen, dass jeder Ort den Mahnbrief versiegelt auf dem
Tag zu L'uzern am 10. Juli haben sollte.

KAPITEL IX.*

Kaiserliche «Kommission > an Sclilettstadt. Aus-
bruch, der Fehde zwischen Strass}3urg- und
Zürich. Haltung der Niedern Vereinung.
Vermittlung der Eidgenossen. Hinrichtung
Richards von Hohenburg. Seine Hinterlassen-
schaft. Strassburg's fernres Verhältnis zu den
Eidgenossen

.

*

Es war nur natürlich^ dass gleichzeitig die bösen Gerüchte

über Hohenburg immer mehr Nahrung fanden. Ende Juni

hatte sicli der Rat von Luzern damit zu befassen, indem der eine

Geselle Hohenburgs, Peter Fassbind, wider den Hans Müller

1 Eidgen. Absch. III. ur. 14H.

« 1. c. 146.
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nnd den « iung » Löwerlschy den Vorwurf erhob, sie halUn

einen Knaben, Namens Arboj^ast, gezwuiii^en auszusagen,

Herr Puchard von Hohenl)iirg «wollt in gellorentzet haben, i »

Dem Hulieuburgei konnten diese schlimmen Anzeigen nicht

ent^rehen ; viel gefahrlicher aber war, was jetzt im Elsass

wicier ihn ins Werk gesetzt wurde, und auch der felsenteste

Glau))e der Züricher musste ins Wa?ikpn geraten, wenn die

Strassbur^'-er die neuen Beweise seiner Schuld vorlegten, die

sie eben sammelten, nnd ihn als Betrüger entlarvten. Mit

eherner Stirn halte er seine eigene Schrift, sein eigenes Siegel

verlüugnet und der stolzen Reichsstadt Fälschung vorgeworfen.

Nichts war ihm dabei mehr zu statten gekommen, als dass

Bischof iiuprecht gestorben und die Dinge, um die es sich

handelte, schon halb der Vergessenheit anheim gefallen waren.

Jetzt aber war Strassburg daran, die Kunde davon zu ver-

jüngen und durch neue Zeugnisse zu erhärten. Es handelte

sich jetzt darnni^, Schlettstadt zur Annahme des nickt un-

gefährlichen Auftrages zu bewegen und zu verhindern, dass

nicht neue Verschleppungskünste, « appellacie» oder sonstige

Ausflüchte von Hohenburg in Anwendung gebracht würden.
Einer der Zeugen, Caspar Kitter von Urendorf, war ein alter

«abgender^» Mann; meines Zeugnisses wollte Strassburg um so

weniger entbehren, als dasjenige des UeiTn Wiprecht von Helm-
stadt nicht zu haben war. Herr Hans von Säckingen und Andres

Hapmacher gingen als Gesandte zu diesem Zweck nach

Schlettstadt; namentlich sollten sie auch Strassburgs Beistand

versprechen, wenn etwa Schlettstadt Schaden oder Nachteil

aus der kaiserlichen Kommission für sich befürchtete.

Schlettstadt war bereit der Nachbarstadt den Freundschafts-

dienst zu leisten, und kraft des kaiserlichen Auftrages lud

es die Personen, welche Strassburg namhaft gemacht, als Zeugen

auf den 1. August vor. Auch Herrn Richard war dieser

Tag verkündet worden.' Er wusste demnach, woran er war;
nur eins konnte ihn retten, wenn er das Zeugenverhör im

1 Lnzern. Ratsprot. V. B. 366. Der hier angeführte Äasdmok er^
klärt sich dadurch, dass Florentiner Kaaileute in diesen Gegenden
sehr bekannt waren und man gerade den Italienern das Laster nach-
sagte.

^ Beglaubigung vom H ). Mai sowie iustruktion. Strb^, St.-A. 1. c,

' Mitteilaug an Strbg, am 8. Juni.
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KriegsgetÜMiinel zum Yersf iinunen l)rini4en, wi^rwi er es vürher

mm liiuihe treiben konnte. Es war tiü VLizweiltU« s Spiel;

auch wenn es ihm gelanj;^, stand ei' duch noch immer mit

dem einen Fuss am ScJieiterhaufen, und selbst in dieser

La^e konnte der unsc)i;^e Mann seine Triebe nicht zähmen
und die Unnatur nicht dämmen.

Die kaiserhche Kommission war auch in der Schweiz be-

kannt. Wenn es für Richard von Hohenburg eine Lebens-

frage war, sie zu vereiteln, so hätte Zürich, sollte man
glauben, alle Ursache gehabt, das Ergebnis derselben abzu-

warfen. Die nächste Zeit schon musste es an den Tag bringen,

sonnenklar, wer Beeilt hatte, Strassburg oder der von Hohen-
burg. Umgekehrt geschah es. Strassburg wollte sogar glauben,

es wäre auch Zürich darum zu thun, das beschämende Ergebnis

der Kommission zu hintertreiben. So stellten die Herren von

Zürich am i. Juli Strassburg vor die Wahl» entweder ihnen

und Hohenburg < fürderlichen wandel und bekerung noch
aller unser eren notdurft mit costen und schaden» zu thun,

oder aber sich ihrer Fehde und Freundschaft zn versehen ; > als«

dann gedachte Zürich am 8. Juli wider Strassbuig auszuziehen.

Und nun kam es darauf an, inwieweit es die übrigen

Eidgenossen nach sich ziehen konnte. Botschaft ging aus

nach allen Orten, um die Absicht Zürichs, einen Heereszug

wider Strassburg zu unternehmen, zu verkünden und, wie

es in solchen Fällen übUch war, um ein getrmes t uffsehen >

zu bitten. Nur von Bern und Luzern ist die Antwort bekannt.

Vor Räten und Hundert zu Luzern erschien der Bürger-

meister Heinrieh Göldlin und er erhielt keinen tröstlichen

Bescheid : es wurde auf die gegenwärtige Teuerung und das

zu Maria-Ein.'iiedehi stattlindende Jubeljahr sowie iKuneiitlich

daiaul hingewiesen, wie die Eidgeno.^sen aucli mit Strassburg

in Einung ständen, und die Bitte aus^^'^esprochen, dass die

Herren von Zürich «die dinge mit wissheit ]>abs bedenken

und solches Vornehmen abstellen möchten» ; alsdann wäre

' Colmar St-A. EE 1181/82. Das Schreiben ist insofern von
Wichtigkeit, als Zürich darin sein Verfahren zu rechtfertigen sacht ;

es werden über keinerlei neue üesichtspaukte vorgebracht.
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Luzern trotz der hereils aiif^rownndten Kosten bereit in dei

liestehenden Irrung zu vermitteln ; und da Zürich sich auch

an die übrij,^en Orte «gewandt habe, so •wolle Luzern mit

'diesen |^emeinsam handeln, < innias wir des holFent ere und

glimpf ze haben». 1 Bei den Landern um den Vierwaldstädter

See, von denen keins Zürich wegen seiner ^ewaltthatigen

Politik grun war, wird die Antwort ähnlich gelautet iKibrn.

Bern suchte wie Luzern zu ijegütigen und bat ebenfalls

die Herren von Zürich von solchem Vorhaben abzustehen

« in bedenk des merklichen beswärd und widerwerti-

keit uns allen darus besörgig, so si als die wisen wol Er-

messen können , und uns dhein uffrur anzeheben. * • Nur
Solothurn scheint nicht ganz ab/eneigl g^ewesen zu sein,

an dem voraussichtUch recht erträglichen Fischfang im Elsass

teilzunehmen; der grösste Kummer war hier nur, dass

voraussichtlich -kein gemeinsamer Heereszug aller Orte zustande

kommen würde.

'

In Strassburg gab man noch immer die Hoffnung auf

eine friedliche Beilegung des Streites nicht auf, und in ihrer

Antwort vom 6. Juli erbot die Stadt sich nochmals, die Streit*-

frage der rechtlichen Entscheidung einer der freien Städte,

welche Zürich wählen- wurde, Basel, Worms oder Ulm oder

aller Städte und Länder Ratsfreunde des Gemeinen Bundes
oder aber derjenigen der Eidgenossen anheimzustellen ; würde
aber dennoch Zürich 'solch mehr denn «völlig Rechtgebot»

abschlagen und* den Krieg beginnen, so würde Strassburg sich

mit der Hülfe Gottes und seiner Freunde solcher Feindselig-

keiten erwehren.* Gleichzeitig wandte Strassburjj sich an die

Eidgenossen und bat in Kraft der bestehenden FJniin^, denen

von Zürich ihr Fürnehnnjii nicht zu jiestattea, süiulern (Ion

Ort zu bewehren mit seinen Füiderunuen vor sie zu Reclit /u

kutiiiin'n, \v<'nu aber Zürich l)<»i seiiiciu I^'ürnehiiieu Jjelianen

sollte, alsdann kein rieftllen daran zu haben, sondern Strass-

burg dann beiatcu und beholt'en zu sein.* Bern hatte dies

1 Luzern A. Ratsprotocolle Y. B. 867.

2 Mitteilung Berns an Strbg. im äcbreiben vom 4. Juli.

.*^olothnni A. Missiven ö, 2Ö8.
•* ColiiKir St -A. 1. c.

ö Am bolothurn Soloth. A. Denkwürdige Sachen VI, 7Ö.
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Schieiben Strassburgs nicht abgewartet; von der Züricher

Gesandtschaft hatte es bereits erfahren, was im Werke war, und

so befahl es mit hohem Kmsl Herrn Petermann von Wabern,
der eben auf den Tag zu Luzern gefertigt worden war, alle

Arbeit anzuwenden, damit die Mahnungen vollzogen würden

und der Eidgenossen Boten persönlich gen Zürieli kehrten vor

Hat und Gemeinde und ilmen der Eidgenossen Meinung tluter»

entdeckten, «das wir wellen, sölicher unrat vermitten blibe;i».

und wirklich wurde in diesem Sinne zu Luzern beschlossen.

Zürich hatte indessen aufs eifrigste seine Zurustungen

betrieben. Am 17. Juli gedachte es mit dem Stadtbanner aus-

zuziehen und so richtete es am dl. Juli an die Mitglieder der

Niedern Vereinung die Anfrage, wessen es sich zu ihnen

versehen mfisste. > Hier war die Aufregung wo möglich noch

.

grosser als bei den Eidgenossen. Selbst wenn die Niedere

Vereinung sich neutral verhielt, waren die schwersten Ver-

wicklungen zu furchten. Wenn schon in Frieden.szeilen die

eidgenössischen Knechte die schwersten Ausschreitungen in

Freundesland begingen, was war dann erst zu erwarten, wenn
ein ganzes Heer durch das Elsass bis gen Strassburg zog

!

Auf der andern Seite lag aber die Bnndespflicht der Niedern

Vereinung klar zu Tage. Der Artikel des Bundesvertrages,

den Strassburg anzog, besagte das unzweideutig , und auf

Grund davon mahnte Sirassburg am 14. Juli die Mitglieder

der Vereinung sich zu Ross und zu Fuss gerüstet zu halten,

um auf Erfordern Hülfe zu leisten. In diesem Falle war es

jedoch durchaus nicht Slrisshiiri^s Meinung, den Feind hinter

seinen Mauern zu erwarten; schon um den enlselzlicheri

Schaden zu vei hüten, den ein solches « herabziehen » des

Feindes verursaclien mussfe, war Strassburg mit Bischof

Albrecht einig geworden, den Zürichern entgegenzurücken.»

Einstweilen aber wollten die Veri)im(l(?ten noch innner ilie

Hoffnun<^ nieht aufgeben, den Sturm beseliwiclitigen zu können,

und in diesem Sinn iioten die IIei"/o;ie Sigmund von Oestreich

und Heinhard von Lotlnini;en, die Bischöfe von Strassburg und

Basel und die Stadt Basel um die Wette ihre Vermittlung an. ^

^ Sehr. Berns an Strbg. vom 4. JaU. Bern A. T. M. E. 8d.

2 Colmar St.-A. EE. 148i;82i.

3 Briefwechsel Strassbargs darüber mit Colmar.
* Zürich. A«
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Zürich setzte indessen unbeirrt seine Rüstungen fort.

Hauptmann sollte Herr Hans Waldmnnn sein. Man lechnete

nicht wenig auf die Mitwirkunj,^ der Grafen von Sulz ; ihre

Verbindunj^en am Rhein konnten von erheblichem Nutzen

sein und sie hatten auch ihre Kundschafter abgesandt, um zu

erfahren, wer Strassbnr;^'^ lielfen würde, ob namentlich Kur-

pfalz und Baden Beistand zu leisten gedächten. * Es war so

ziemlich alles zum Ausrücken bereit, als der Eidgenossen

Roten eintrafen, um nun den letzten Versuch zu machen.

Entsprechend der Wichtigkeit des Tages hatten fast sämt-

liche Orte zwei Boten geschickt; ausserdem war Botschaft der

zugewandten Städte Schafihausen und St. Gallen zugegen.

Die Verhandlungen nahmen fast ganz denselben Verlauf wie

auf den vorherhegendoi Tagen. > Die Rede des Sprechers der

Eidgenossen, Herrn Petermann von Wabern, vor dem kleinen

Rat* war möglichst allgemein gehalten und vermied alles,

was das jetzt wegen der Parteinahme der Eidgenossen doppelt

empfindliche Zürich verletzen konnte: die Fehde sei ihren

Herren leid, «dann solichs inen an iren pundbriefen und
sigeln bresten ald abtün bringen mochte»; und es sei ihr

Begehr nochmals zu gedenken, dass Ruhe und Frieden besser,

denn Unfriede sei ; € wann man Krieg hab, müss doch der

etwenn gericht werden. » Wie nicht anders zu erwarten,

lautete die Antwort des kleinen Rats ablehnend* Wenn die

Eidgenossen so oft auf die Pflicht der Dankbarkeit gegen-

über Strassburg hingewiesen hatten, so meinten die Herren

von Zürich, dass man wohl wisse, wem zu liebe die Bündnisse

ireschehen wären, «sunder der stat Strassburpr» . Sehr be-

zeichnend aber ist es nun, das* der kleine liat in jeder Be-

» 1. c.

^ lieber den Tag liegt eine wie es scheint offizielle Atifzeich-

nang im Züricher Archiv vor : der Eidgenossen Räte Aabriugeu auf
St-. Stargarethen Tag 1482, welche die eingehende Ersählang Edli-

bachSr dem auch schriftli Ii* Aufzeichnungen vorgelegen haben
müssen, in wesentlichen Punkten ergänzt. Ilazu kommt der Brief-

wechsel Berns mit Strassbnrg Was iil)tiv^ens Edlibach von Verraitt-

langaversachen der Eidgenossen m der Weise erzählt, dass Strassburg

an Zftrich und Richard Hohenburg je 4000 Calden zaUen sollte,

kann erst nach diesem Tag fallen.

3 Edlibach läset die Boten sich gleich an den grossen Bat
wenden.
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Ziehung für die Ehre seines Mitbürg-ers Richard von Hohen*

l)urg eintrat. Die von Strassluirg hallen in alle Orte ausge-

schrieben und ihn verklagt, aber keiner hätte auftreten wollen,

der redete, dass Herr Richard solches gethun hätte. Und sie

hätten ihn also cchinderrugks verklagt, des sich eine stat

Strashui^ liech beschämen soll ; y> denn Herr Richard sei vor

gemeinen Eidgenossen in Zürich zu Tagen dargestanden und

habe sich beklagt, wie ihn die von Strassburg an Leib und
Lehen, Ehre und Gut hoch beschuldigen, was ach mit

Wahrheit nimmer erfinden möge, barauf hätten sich die von

Strassburg nicht verantwortet. Die Rede schloss damit» dass

Strassburg alle billigen Erbietungen verachtet hätte, und
wegen solches Yerachtens habe Zürich Strassburg Fehde ge-

sagt. Und sie zweifelten nicht, sollten die Eidgenossen ihnen

raten, sie rieten ihnen nicht, dass sie davon abständen.

In dieser Rede waren die Thatsachen zum mindesten ge-

schickt zusammengestellt, und es verstiess offenbar wider die

Wahrheit, wenn die Herren des kleinen Rats femer be-

haupteten, Zürich hätte Herrn Richard zum Büi^er aufge-

nommen, ehe er mit Strassburg etwas zu schaffen gehabt. Herr
Petermann von Wabern ging auf diese Ausführungen übrigens

gar nicht weiter ein, sondern wiederholte ins begütigendem

Ton, wobei er als neuen Gesichtspunkt auch die grosse

Teuerunj^ vorbrachte, den Eidgenossen auch jetzt noch einen

gütlichen Taj: zu verwillij^^eii oder den ^:rossen Rat zu berufen.

Lelzeres geschah. Nach Lage der Dinge konnte Herr Petermann
vor den beiden Räten nicht viel Neues vorbringen. Wieder
wuhIl' untersciiieden zwisclien der Sache Züriclis und des von

Hohenburg. Da wurde darauf hinji^ewiesen, weh Ii üljler Ruf *

den Eidgenossen daraus eiwachsen niüssle, wenn sie sich mit

ihren Bundosi^enossen nicht verlragen könnten. Rezüglich Herrn

Richards aber und dci- von ihm wegen deines W»Ml)es an Strass-

buri( erhoben(Mi Ansprüche \\ nrde der fniht^i'^* Voi si hlag erneuert

die Entsclieidun^- einem «Cümis8arien> zu übertragen. Die

Antwort des grossen Rats lautete jedoch niclit anders als die

des kleinen Rat*^ : Znrirli könne nicht anders iMiulpln , als es

gehandelt habe. Damit waren die Versuche zu einer gütlichen Ver-

einbarungendgültig gescheitert. Die Eidgenossen erklärten darauf,

wie sie von ihren Herren gefertigt seien, ernstlich zu suchen,

ob Unwille zwischen den beiden Städten wäre^ den hinzuthun,
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iniil sie bejrehrfen, StrasslRu-s «ziinlichen und mei-klichen recht-

|>otten» anzuiu'luuen. I):il)ei wiesen .sie aul" die Folgen hin, die

aus dein Beneiimeii Zürielis erwachsen müssteri, wie vielleicht

Fürsten und Herren, die sich j^ern zti den Eid*;eiiussea ver-

hunden hätten, dachirch ab{?eschreckt würden. Die Reden prinpren

Inn und her, und die Herren von Zürich meinten spitz, wie sie

hodten , dass sie und ihre Stadt den Eid^^enussen niehi- ver-

l)unden wären als Strassl>ur^ und andere cier«^leichcn. K< war
schhesshch eine Ausflucht, wenn Zürich es Herrn Richard

überlassen wollte, ob er mit dem Rechlerbieten Strassburgs zu-

frieden sei. Die Eidgenossen meinten zwar, dass sie nicht Voll-

maclil liätten mit Herrn Richard zu verhandeln ; derselbe

habe als Bürger den Herren von Zürich willig «voljrung» zu

leisten, aber sie wollten auch nicht dawider sein. Wie hätte

dieser aber seine Karten aus der Hand gegeben 1 Der Krieg,

zwischen Zürich und Strassbur^* war ja seine Rettung; im
Kriejisgetümmel verstummten die Aussagen der Zeugen zu

Schleltstadt. Er antwortete: am Anfang hätte er sich mit der

rechtlichen Entscheidung durch die Eidgenossen wohl begnügt ;.

dass er solches aber jetzt noch thun könnte, möge nicht sein

;

denn die von Strassburg hätten sein «völlig erpieten» verachtet

und ihn an setner Ehre beschuldigt.

Alles Zureden war vei^blich. Da wiesen die Eidgenossen

zuletzt darauf hin, wie Zürich kraft der Bundesverfassung nicht

berechtigt wäre wider die Mehrheit Feindseligkeiten zu beginnen

oder von seinem Bürger zu gestatten, und sie stellten daher zum
Schluss das Begehren^ Herrn Richard nicht zu erlauben, irgend

etwas gegen Strassburg vorzunehmen, was zu Unfreundschaft

, oder Unfrieden führen möchte. Damit schloss die Sitzung.

Wenn der Eidgenossen Boten vielleicht gehofft hatten, dass-

im Verlauf des Tages sich die Leidenschaften abkühlen und

die Herren des Rats der Stimme der Vernunft Gehör geben

würden, so hatten sie sich bitter getäuscht. Die Antwort, die-

sie am folgenden Tage am IH. Jnh vor gesessenem kleinem Rat

emj)liu-Lii, wiederholte lediglich den Besclieid, der ihnen Tags

vorlier vor grossem und kleinem Rat gegeben war; die Eid-

genossen möchten ihnen wegen solcher Antwort nicht zürnen;

sie wären jetzt gerüstet und wollten rnoi'gen im Namen Gottes

ausziehen und sie wären in guter Hollnung, wenn die Eid-

genossen solches vernähmen, dass sie ihnen «lurdei liehen» nach-
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ziehen wurden. Nach solcher Antwort stand auf der Bote von

Bern und legte einen Brief auf den Tisch und darauf der Reihe
nach der von Luzern, Uri, Switz, Unterwaiden, Zug und Glarus*

Alle Briefe waren gleichlautend und mahnten Zarich daheim

zu bleiben oder zum Rechten zu kommen p;en Maria-Einsiedeln

;

ohne der übrigen Eidgen^ossen Wissen und Willen hätte Zfürich

überhaupt kein Recht, Krieg anzufangen.

Auch dieses letzte Mittel schien anfangs ohne Wirkung zu

bleiben. Die Herren von Zürich meinten, sie hätten, wohl

Macht und Gewalt solches zu thun und bei ihren Eiden hätten

sie unter sich erkannt, dass sie crecht und redlich Sachen» zu

den von Strassburg hätten. Sie bestritten anders gehandelt zu

haben, als wie ihre «Bünde» mit den Eidgenossen wiesen und
sagten. Dennoch erklärten sie sich bereit ihre Boten gen Maria-

Einsiedeln zu senden, wenngleich sie meinten, der Ausgang
dort könnte ihnen gleichgiltig sein, da sie auch so im
Recht wären, die Eidgenossen zum Beistand zu mahnen. Was
aber die Hauptsache war, von dem beabsichtigten Zug wider

Strassburg gedachten sie nicht abzulassen : ihr Volk wäre bereits

in der Stadt und jedermann gerüstet ; darum so wolllen sie gen
Strassburg ziehen und auf ihre Feindet

Ratlos genug mögen die eid<4enössis('hen Pxtten sich jetzt Vor-

gekommen sein; ihr letztes Pulver hatten sie verschossen. Die

Dinge hatten den Höhepunkt der Kntwickkmg erreicht; eine

Katastrophe schien unvermeidlich, bei der wohl Richard v. Hohen-

hurg seine Rechnung fand, aber die Eidgenossenschaft in die

Brüche ging und vielleicht noch Schlimmeres eintreten konnte.

1 Die Chronologie bietet betreffs des Tages Schwierigkeiten.

Edlibach lässt die ganze bis jetzt erzählte Handlung in einem Zug
bis 1 Uhr Mittag geschehen. Dem stehen die Angaben der angeführten

ot'tiziellen Aufzeichnung entgegen, wonach das Attftreten der Eidge-

nossen vor grossem und kleinem Bat am Margaretentag, d. h. am
Montag, dem 15. Juli statt fand und die endgültige Antwort den Eid-

genossen am folgenden Tage erteilt wurde. Danach wäre der Tag auf

bonntag zu Nackt augesetzt gewesen, wie das übUch war bei den

Eideenosson. Ffbr Margarethentag wäre allerdings aneh der 13. Jnli

denkbar; es liegt aber ein Schreiben Berns vor in dieser Sache, da-

tiert mentag Margarethentag, und an eben diesem Tag sandte Bern

noch eine Instruktion an seinen Venner Tittlinger gen Zürich auf

den Tag und schrieb an die dort versammelten Eidgenossen.

. 8
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Mühsam ^enug war gerade eben durch die BernfihUDg^ des

Bruders Klaus von der Flühe die Eidgenossenschaft zusammen-

geschweisst worden
;
jetzt ging sie wieder aus den Filsen. Zürich

war jetzt der Stdrenfried um Richardis v. Hohenbur g willen

!

Wieder stand es allein und folgte seinem eigenen Willen wie

vor 40 Jahren. Damals hatte es aber doch den römischen König,

die österreichische Herrschaft und den oberländischen Adel zur

Seite 9 und es handelte sich immerhin um bedeutende Macht-

fragen. Jetzt aber hatte es alle Weit gegen sich und schickte

sich an, das Gef&ge der Eidgenossenschaft zu sprengen, eine

altbefreund^e Stadt ipit Krieg zu übmiehen und das um eines *

Mannes willen, der zum mindesten der £idgeno8senschaft völlig

gleichgiltig war.

Nirgends schaute man mit grösserer Spannung gen Zürich als

zu Bern. BerAltschultheissv.Wabern hatte Befehl nicht zuwanken
und zu weichen und auch die übrigen Boten der Eidgenossen

bei sich zu behalten und den allerhöchsten Fleiss anzuwenden
mit Bitt, Mahnung und allen möglichen Gesuchen , um das

Beginnen Zürichs aufzuhalten. Strassburg hatte es aufgefordert

sofort seine Botschaft herzusenden «mit vollem Gewalt», um in

die Verhandlungen eintreten zu können, falls die Eidgenossen

fQr Zürich vielleicht etlich Rechlgebot machten.^ Hatte es jetzt

ungünstige Nachrichten vom Tag erhalten oder war es Angst

wegen des wohlbekannten Starrsinns der Herren von ZOrich,

in letzter Stunde wandte es sich am 15. Juli in einem beweg-

lichen Schreiben an die Eidgenossen und schilderte, \vas aul

dem Spiele •stünde Di(; Vereinun^ nnd der Friede mit Herzog

Sigmund würde «geletzel und vielleicht «^anz abgelöscht», und
es würde zu einem tötlichen Krieg komim-n, dessen sie doch

in Anbetracht der früheren engen Eiiiun^ fiir einen , der den

Eidg^enossen Trost oder Anhang nie erzeij^t ha))0, und «von ussen

landen harin j^ei uc kt sei», nicht bedürften. Das würde den Eid-

genossen cineiklich beswärunj,^ ires lümbden und Ehren» bei

jedermann biingen, und bei den Zugewandten und Untertlianen

würde nicht kleiivM" Unwille (lesh;ill) entstehen. Deshalb drüng'^te

Bern aut ein mutij^es Zusammenstellen ^'^ejjion Zürich und dass

niemand sich sondere, und es beraumte einen Tag gen Luzern

1 Sehr, an Strbg. vom 12. Juli. Bern A. T. M. £. 87.
2 1. c. 88.
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auf den Juli, auf dass «volkommen underred> geschehe»

wie man sich in diese «schwer, hart Sachen», schicken wolle;

wenn alle einmütig zusammenhielten, heilte Bern, «diss

ungestümekeit mit fügen zu verhalten».

Es ist wahrscheinlich, dass dies Schreiben noch zur rechten

Zeit eintraf und die Eidgenossen vielleicht mitbestimmte,

nochmals einen Versuch zu machen. So begehrten sie am
Abend des 16. Juli abermals vor den Rat der Zweihundert zu

kommen, und mit grosser Mühe und Arbeit brachten sie es

endlich dahin, dass die von Zürich vorläufig daheim blieben,

den Zug^ abstellten und einwilligten, mit den Eidgenossen gemäss

dem Stanser Verkommnis zu Recht gen Einsiedeln zu kommen
am 4. August; wie Bern beantragt, wurde auf den 21. Juli

zunächst ein Tag: gen Luzem anberaumt, und die von Basel

sollten den von Strassburg die cSach» zu erkennen geben und

bewirken, dass sie einwilligten einen gütlichen Tag, welchen

alsdann Luzern anberaumen sollte, durch bevollmächtigte Boten

zu suchen. Ausserdem wurde nuii gemäss dem Antrabe Berns

beschlossen, dass in dieser Sache kein Ort «fürschiesse» ; alles

was darin gehandelt wird , soll mit gemeinem Rat gemeiner

Eidgenossen geschehen. Es musste daim Fürsorge getroflen

werden, nachdem Zürich in einen «bestand» eingewilligt hatte,

dass nicht etwa doch noch von den Reislaufern, namentlich

der zugewandten Orte, der Friede gestört w urde, und so wurde

mit denen von St. Gallen, Appenzell und Schafl'hnusen peredet,

dass sie nirgends hinziehen s ollien olme der Eidgenossen Wissen

und Willen ; und da einii^e ivneehle bereits ausgezogen waren,

sagte Zürich zu, dieselben zu wenden und nicht zu dulden, dass

jemand lerner hinwegziehe.

i

Die eidgenössischen Boten durften aufatmen und mit Be-

friedigung- auf das ^ethane AVerk zurückblicken. Wenn jetzt

auch endlose Verhandlungen bevorstanden, die grösste Gefahr

war vorbei ; nachdem Zürich den ersten Schritt zurückgethan

hatte, durfte man sich der Holhiung hingeben, dass es auch

fernerhin der Vernunft Raum geben würde. Jetzt handelte es

sich darum, der Stadt goldene Brücken für den Rückzug zu

bauen. Das konnte nur auf Slrassbui^s Kosten geschehen.

Damit ist der Standpunkt der Eidgenossen für den ferneren

' Eidgen. Absch, III. nr. löO.
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Gan<^ der Dinge gegeben; jetzt war es an Strassburg-, Zu-
gestandnisse zu machen. Das sollte die Stadt gar bald in un«
liebsanier Weise empfinden.

Noch bevor Basel dem Auftraj^ der Eidgenossen ent-

sprechen konnte, halte Sirassburg bereits auf Drängen Berns

zunächst eine Holscbaft dorthin entsandt, die sich hier an Ort

und Stelle am besten über die Lage der Dinge unierrichten

konnte. Von hier begab sie sich gen Luzern auf die Tages-

satzung, und Bern schärfte am 20, Juli seinem Vertreter

Herrn Petermann v. Wabern ein, i sich nicht merken zu

lassen^ dass solches auf Berns Veranlassung geschehen sei.

Der Vortrag, den die Gesandtschaft hier vor den Eidgenossen

hielt, entsprach ganz dem Standpunkte, den Bern immer
eingenommen hatte, und man wird nicht irren in der An-
nahme, dass er zu Berji in den Grundzügen festgestellt war:

er erinnerte an die alle Freundschaft und gah der Uofl'nung

Ausdruck, dass Strassburg den Eidgenossen mehr gelten werde

als ein hergelaufener Mann, der den Eidgenossen niemals

Dienste geleistet habe.* Das Endergebnis des Tages war, dass

wieder einmal ein freundlicher Tag anberaumt wurde auf den

^0. Juli gen Baden im Aargau, zu dem Strassburg und die

Eidgenossen ihre Boten, letztere je zwei, senden sollten. Zuvor

aber wollten der Eidgenossen Boten am 26. Juli nach Zurieb

gehen, um die Züricher zu bestimmen auf dem Tag zu er*

scheinen und den Strassburgern Geleit zu gewähren. Basel

wurde beauftragt, die Abgesandten der Niedern Vereinung, die

zu Zürich gewesen, auch zu diesem Tage einzuladen. Ebenso-

wurde nochmals beschlossen, dass kein Ort ohne den andern

handeln, sondern alles mit gemeinem Rat geschehen solle»

Endlich trat man auch der andern Seite der Frage näher.

Nachdem Zürich die Eidgenossen wegen verhaltener Hülfe zum
Hecht nach Einsiedeln geladen halte, wurde beschlossen, dass

jeder Ort seinen Boten daselbst haben, Tri und Schwyz die

Zugesetzten und Luzern den Bedner stellen sohle.*

' Bern A. 1. c. T. M. E. 90 Ratsman. 37, 09-50. Venner Ludwig
Tittliüger war mit dem Abbchied nach Bern zurückgekehrt, Herr

Petermann t. Wabern hatte sich von Zürich gleich nach Luzern be-

geben.
2 Das war ja an^h der Endreim, der in den Ausführungen der

Eidgenossen gegenüber Zürich immer durchklang.
3 Eidgen. Äbsch. IIL Nr. 157.
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Selbstverständlich war Strassburg mit diesem freundlichen

Ta{r zu Baden einverstanden, jedoch unter einem Vorbehalt,

dass es die über Hohenburg- begonnene Kundschaft zu Ende
fuhren wollte, i Wenn nun auch die friedlichen Aussichten

gewachsen waren, so war es doch gut, auf alle Fälle bedacht

zu sein und sich ' der nötigen Hülfe von der Niedern Ver--

einung zu vergewissern, zumal die Haltung der einzelnen

Mitglieder nicht gleichmässig gewesen war. So verlangte denn

Strassburg auf dem Tag zu Colmar am 23. Juli eine c entlich

und verstentlich Antwort; denn die Sache stände in offener

Fehde, und wenn auch jetzt ein gütlicher Tag vor gemeinen

Eidgenossen zu Baden verwilligt wäre, so sei doch der Fall

vorzusehen », dass eine gütliche oder rechtliche Beilegung des

Streites nicht zu stände käme. Die Antworten der einzelnen

Vertreter lauteten verschieden. Des Bischofs von Strassburg

Räte erklarten, ihr Herr erachte, dass das, was Strassburg

berüln-e, iliii auch ansehe, und so \volle er sich nach allem

seinenri Vermögen darin halten und Leih und Gut zu der

Sache setzen. Lcthritigen sowie Cohrar und Schieltstadt,

diese aucli für die kleineren Reichs^laiHe waren bereit,

die ihnen durch die Vereinung auferlegten Ptlichten zu er-

füllen.

Basel war nicht vertreten, und des Bischofs von Basel

und des Herzogs Sigmund Räte waren nicht ausreichend he-

vollmächtigt ; ausserdem wurde noch die Ankunft des österrei-

chischen Landvogts Grafen Oswald v. Tierstein abgewartet,

der noch bei den Eidgenossen weilte, und so wurde die Sache

bis zum nächsten Tag am 29. Juli, auf dem auch der Land-

vogt erscheinen sollte, in Ruhe gestellt ; « wird sich aber his

dahin Aufruhr begeben, so soll jeder Teil in Gemässheit der

Vereinung nach allem seinem Vermögen thun und helfen

handeln, als sich gehührt und die Notdurft heischet. > Damit

keine weitere Verschiebung eintrete, so solle jeder Teil seine

Botschaft mit voller Gewalt ohne Hintersi( hhrin^^en auf den

Tag schicken. « Wie dann auf diesem zweiten Tag zu Colmar

die Antworten ausgefallen sind, steht dahin. Die Sache scheint

^ Avchivchronik 'ilL

^ Der Abschied in Basel. A. Absch. Sehr. 79,82.
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wieder verschleppt zu sein» tmd so stellte Strassburg den

Antrag, dass am 6. August alle Bundesmitgtieder ihre Bot-

schaft mit voller Gewalt zu Schlettstadt haben sollten^ um sich

uher die notwendigen Verteidigungsmassregetn zu beraten.
' Das warde angenommen; ausserdem wurde von der Ver*

einttng noch ins Auge gefasst, zu Obern-Baden mit der Strass-

burger Botschaft zu beraten, ob es nicht gut wäre, die Eid*

geno$:sen in Kraft des gegenseitigen Bündnisses um Hülfe zu

mahneO) falls Zürich bei seiner Feindschaft beharre; und als*

dann, meinte man, sollte Strassburg, wenn der Tag zu Baden
scheiterte, seine Botschaft auf den Rechtstag zu Einsiedeln

senden und die Eidgenossen in diesem Sinne mahnen.^ lieber-

mässiger Bundeseifer trat jedenfalls nicht zu Tage, und Strass-

burg that wohl daran, sich darauf nicht zu verlassen. Das
mächtigste Mitglied des Bundes, Herzog Sigmund, war
wenigstens entschlossen nichts zu thun; er gedachte nicht

einmal den Zürichern den Durchmarsch durch sein Gebiet zu
verwehren, sondern meinte sich mit einem lahmen Protest

zu begnügen.* So vergalt Herzog Sigmund den Strassburgern,

was sie für ihn in den Burgunderkriegen gethan. Auch sonst

machte Strassburg bittere Enttäuschunf^en genug-. Von Kur-

pfalz ei liit It es nichts als i)illi<^e Vertröslung^fni, und der Grat*

Ahvig V. Sulz meldete am '21. Juli an Zürich, dass weder
der Pfalzgrat' noch der Markgraf v. Baden Strassburg helfen

wurden ; auch der Bischof von Strassburg kOiiiie sich

mit der Sache nicht beladen, da er selbst Feindschaft habe.

Von Rüstungen verlaute wenig, ausser dass Strassburg

etliche Soldner gen Kenzingen und Ettenbeini lege ; hin-

gegen werde im Lande viel geflüchtet und es herrsche grosse

Furcht, s

Das war die Lage, als der Tag von Baden herankam. Wie
beschlossen, waren von den eidgenössischen Orten je zwei

Vertreter zugegen ; ebenso waren die Fürsten und Städte der

Vereinung vertreten. Der alte Margraf Rudolf v. Baden-Hoch-

berg und Graf Oswald v. Tierstein waren persönlich erschienen.

' 1. c. Vgl. auch Colmar. St.-A.

> Iniisbrack. A. Copialb. IL Ser. 1482 fol. 427b-428a. Vgl. anch
fal. 377b.

3 Zürich St-A. or. ch.
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Von Zürich waren gekommen der Bügermeister Herr Heinrich

Röist, der oberste Zunftmeister Ritter Hans Waldmann und
<\ev Sackelmeister Hans Tachelshofer

;
Strassburg halte seinen

Altstattmeister Herrn Hans v. Kageneck^ sowie den vieler-

fahrenen AUammeisler Peter Schott und die beiden Fünf-

zehner Heinrich Hapmacher und Jörg Berrer gesandt. Leider

fehlen nun die Akten über diesen Tag, und der einzige vor-

liegende Bericht gibt zu mancherlei Bedenken Anlass, Die

Verhandlungen zogen sich sehr langwierig hin; am 6. August
waren sie noch nicht zu Ende, Von vom herein wurde ge-

schieden zwischen dem Hader zwischen Strassburg und
Zürich und der Angelegenheit des Hohenburgers, wie es

immer Strassburgs VSTunsch gewesen und Bern seinerzeit zu

Zürich beantragt hatte. Ueberraschend kam es nun aber för

die Strassburger BotschafI, dass nach langem Hin- und Her-
reden die Eidgenossen mit dem Vorschlag herausrückten, dass

Strassburg der Stadt Zürich eine Entschädigungssumme zahlen

sollte, deren Höhe vorläufig auf 8000 Gulden festgesetzt

wurde.i Darauf waren die Herren von Strassburg nicht gefasst

gewesen
; richtiger und billiger war es in der That, wenn

Zürich eine Busse und Schadensumme zahlte, zumal nun das

Zeugenverhör zu Schlettstadl Strassburg in glänzender Weise
rechtfertigte. So wehrte sich denn auch di< Botschatt so lange

und so gut es ging. SchliessHch einigten sich hierin der

Fürsten Herren und Städte, Uäte und Katsfreunde und der

Eid^^eaossen Boten und <r mächtigten » sich der Stadt Strass-

i)ur^^ dass sie Züiich 8000 Gulden für auf^^cwandte Kosten

lieben s'ollte, imd sie beraumten deshalb einen Tag nach

Strassburg auf den 28. Au^hisI, um dort mit den Räten der

Stadt selbst davon zu reden. 2

Daneben fingen die Bemiihnn^a^n der Eidgenossen,

zwischen Strassburg und dem Holienburger zu vermitteln

.

Herrn Richard rnag anfangs zuversichtlich genug aufsein Un
sein ; so wiederholte er auch die alte Behauptung, dass

1 Vielleicht mag dem Hohenburger ursprünglich die Hälfte r.u^c-

dacht sein. Soviel kann man Edlibach p 181 zugeben, weiirgieich

diese Vermittlongsvorschläge, die er in seiner wirren Chronologie
or die Fehdesnsage Zürichs setzt» erst nachher geschehen sein

können.
< AtchWehronik 2X2,

Digitized by Google



— 120 —
Sirassburg falsche Hi iefe vorgelegt hätte, die ihm an Leib,

Ehre und Gut gingen. Den schlechtesten Eindruck musste es

nun aber machen, dass er jeder rechtlichen Behandlung

seiner Sache, sei -es vor den Fürsten, Herreh, Städten und
Ländern des gemeinen Bundes, sei es vor den Eidgenossen

oder einem der sieben Orte ausser Zürich, wie es Strassburg

vorgeschlagen, aus dem Wege ging, unter dem Vorgeben, es

wärea etliche Leute mit Geld gen Bern und anderswohin ge-

kommen, daraus denii etliche bestochen wären. Er schlug

dann seinerseits etliche Richter vor ; als aber schliesslich die

Strassburger Gesandten einwilligten, auch vor diesen Recht
zu nehmen, da wollte er nichts mehr davon ivissen. Vor aller

Welt hatte er den Beweis gebracht, was Strassburg immer
behauptet hatte, dass er immer, wo es darauf angekommen,
vom Reöht gefallen wäre. Wie stand nun Zürich da, das

Strassburg die Fehde angesagt, weil es seinem fiCilbürger das

Recht verweigert hätte I Es steht dahin, ob Strassburg be-

reits das Ergebnis des Schlettstadteri Zeugenverhörs zur

Sprache brachte; aber auch so war es in der Lage, ein er-

drückendes Belastungsmaterial wider Hohenburg vorzubringen,

tias jetzt nach den 'neuen Ausflüchten« die er machte, doppelt

ins Gewicht fallen musste*>

Es handelte sich jetzt noch dariim, für den Badenei* Be-
schluss die Zustimmung von Zürich zu erlangen, und so

wurde der Tag von Baden hier zu Ende gefuhrt. Auch jetzt

noch trotz der ungünstigen Wendung, welche die Din^e für

den Hohenburger genonmien halten, scheint Züricli Schwierig-

iveiteii gemacht /.n haben ; und es macht einen peinlichen

Eindruck, dass die eidgenössischen Orte sich stark m irliteii

zu Strassburg allen Fleiss anlzuwenden, um die Suiuüh- Inr

die Hinterlegung der Feindschat t iiocli höher zu bringen ;

sollte das aber nicht zu erreichen sein, so wollte man es bei

^ Die Möglichkeit dazu lüg vor, da das Zeugeuverhör bis zam
L Augnst beendet war. An diesem Tage verk&ndete Schlettstadt das
Ergebenis desselben. Strbg. Si-A. 6UP. 178 er. xnb. c. sig. pend.

2 Was Kailbach über Ludwig v. Kageneck erzählt, ist bedenk-
lich Es gab allerdinf^s einen Ludwij? von Kageneck, aber augen-
scheinlich liegt hier eine Verwechselung mit dem Stras.sburger Ge-
sandten vor. Aach sonst charakterisiert sich die Erzählung als Klatsch

;

einen solchen Thatbestand wdrde der v. Kageneck in dem Schlett*
Städter Verhör za Protokoll gegeben haben.
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der Summe von 8000 Gulden bewenden lassen. Damit aber

das Vermitlluiigswerk desto elier zum Ziele führe, sollte die

Feindschaft zwischen den beiden Städten rulieu bis auf

Unserer Lieben Frau Geburt;, bis dahin sollten die Gefangenen

«ruhen und unersucht» bleiben. Wenn die Eidgenossen so

auf der einen Seite wohl ^reneigt waren, Zürich auf Kosten

StrasshuFir? zu bedenken, so waren sie anderseits nicht <ie-

sonnen dem Holienbur^er ferneres Ausweichen zu {j:estrüten:

er sollte antielialten werden, geg:en Stras^hurg' l)is Weihnachten

vordem Kaiser oder den Fid^ronossen KIilü zu erheben. ^

Damit war die SchUnge ihm um den Hals ^ele^t ; . kla^'te er

auf Strassburjr, dass es falsche Ui künden vorgelej^t habe wider

ihn, so trat die Stadl den Beweis der Wahrheit an ; fhat er

es nicht, so gestand ei- seine Schuld ein. In beiden

iFällen war er gerichtet. Der einzige Ausweg war noch,

vor dem kaiserlichen Kaniiuergerichte Weiterungen zu ver«

suchen.

Der weitere Verlauf der Dinge hatte eine bedenkliche

Aehnlichkeit mit einem Handelsgeschäft; dafür dass Strass-

bürg zahlt, soll Zürich seinen lieben Burger dem Richter

ubergeben. An sich hatte Strassburg keinerlei Veranlassung,

mit dem Gang der Dinge zufrieden zu sein. Eben lag das

Ergebnis der Schlettstadter Untersuchung vor; sie hatte nicht

bloss die alte Schuld des riohenburgers aufs neue erhärtet,

sondern eine erdrückende Fülle von neuen belastenden Aus-

sagen hinzugefügt. Da kam e^ heraus, dass der unglückselige

Mann schon bei Lebzeiten des Vaters der Knabenliebe ergeben

war. Ausdrücklich hatte Strassburg sich noch bestätigen

lassen, dass die Urkunde, welche es zu Zürich vorgelegt hatte,

die richtige gewesen, welche Herr Bichard ausgestellt, unter^

schrieben und besiegell habe. Alles, was Strassburg behauptet,

hatte sich als wahr bewiesen, und dafür hatte es noch : zuletzt

wieder die Beschuldigung hinnehmen müssen, dass es ^falsche

Briefe wider Hohenburg vorgelegt. Zürich selbst hatte diese Be-
schuldigung ,sich zu eigen gemacht und zuletzt noch auf dem
Tag zu Zürich vor den Eidgenossen wiederholt. So hatte Strassburg

die schwerste Kränkung seiner Ehre hinnehmen, seit drei

lahren in beständiger Aufregung leben, schwere materielle Be>

1 Eidgen. Absch. III.
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eintiächtigunj^en erleiden müssen, und jetzt sollte es noch der

Stadt zahlen, die mit dem «verlumpten» Mann gemeinschaft-

liche Sacdie gemacht. Aber was sollte es machen? Zu hohe

Interessen standen auf dem Spiel. Den Waffen^an^^ mit Zürich

brauchte es nicht zu scheuen, aber der Einsatz war doch zu

verschieden. Zürich lebte schliesslich vom Krieg, Strassburg

war eine reiche Handelsstadt, deren Kaufmannsgut überall

niedergeworfen werden konnte; überall hatte es zu verlieren.

Was wollten da 80iX) Gulden bedeuten? Und es stand so gut

wie allein da. Der Schlettstadter Tag war gar nicht zu stände

gekommen. Es ist sein Ijezeichnend, wie Basel ihn nicht be-

suchte aus < merlLlicber Fürsorge, dass der Tag mehr Hinde-

rung der Richtung als Förderung der Sache bringen werde,

sodass was bisher mit so schwerer Mühe erreicht sei, leicht

zerrüt werden könnte, i » Die Haltung der Kidiienossen blieb

auch nicht die nämliche, wenn Strassburg ihre Vermittlungs-

vorschläge vei*warf. Bern suchte Strassburg am 18. August zu

begütigen; aber so wacker die Stadt auch für Strassburg ein-

getreten war, es war doch ein billiger Trost, wenn sie meinte,

dass die Herren von Strassburg cals die so ie und ie mit

Vernunft gelept haben und wol wüssen zue bedsenken, was
an solieben swaeren dingen hangt, sich darin gebflhrlich

neigen werden.» Wenn es aller Eidgenossen Wille war, cdis

fuere mit guetigem kelten truwlich» zu löschen, so war die

Art der Loschung eigentümlich. Nachdem die kaiserliche

Kommission ihr Werk gethan, konnte Zürich seinen bishe-

rigen Standpunkt überhaupt nicht aufrecht erhalten ; das

Recht Strassburgs war sonnenklar bewiesen , und nun sollte

es dennoch zahlen und damit gewissermassen ein begangenes

Unrecht eingestehen.

Es willigte schliesslicli ein zu zahlen aus Liebe zum Frieden ;

aber in einer Hinsicht wurde die Sache doch umgekehrt, und
das war ein Zugeständnis der Eidgenossen : wenn Strassburg

geschoren weiden sollte, so wolle es selber auch scheren, und
diese Schur-' sollte dann wenigstens voranjrehen. Es waren
Boten von Bern, Uri und Luzern, welche nach dem Züricher

Abschied die Eidgenossen zu Strassburg vertraten. Indem nun

1 Basel. A. Missiven IH fol. I81a.

2 Diese Bezeichnaug hat die Arcbivchionik für den üandel.
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Stra.ssl)ur^ das Zeu^ms zweier oder mehrerer Männer anbot,

die dabei und mitgewesen seien, dass Herr Richard jenen

angeblich falschen Brief trelesen, bekannt, den zu halten

leiblich zu Gott und den Heiligen geschworen, mit seiner eigenen

Hand unterschrieben und dazu geheissen liabe zu versiegeln

mit dem Insiegel, das daran hange, wurde beschlossen, dass

Zürich den Hobenbuiger anhalten solle, die Stadt Strassburg

um diese Anschuldigung vor gemeinen Eidgenossen ausser

Zürichs Boten bis Martini auf einem von den Eidgenossen ge*

setzten Tag mit Recht vorzunehmen ; und zwar sollten die Eid-

genossen daran sein, dass dieser Handel bis Weihnachten

beendet würde. Wollte der Hohenburger das Recht nicht also

annehmen oder entwiche er daraus, so hat Zürich zugesagt^

sich darin geburlich zu halten; und namentlich o)j der Hohen-

burger von Händen käme, so sollen Zürich und die Eidgenossen

'seiner Ansprache ferner mtissig gehen, die Eidgenossen aber

dennoch die Sache verhören , auf dass der Stadt Strassburg

Unschuld vermerkt -werde. Wenn diese Punkte von Zürich

erlangt und von beiden Städten angerichtet und versigell sind,

80 wollen die Boten sich von Fürsten, Städten und gemeiner

Eidgenossenschaft gemächtigt haben, denen von Zürich zu be-

zahlen 80C0 Gulden. Und damit soll die Fehde und Feindschaft

zwischen beiden Städten tot und ab sein und sie beiderseits

um alles in Worten, Schriften und Werken Vorg^angene ge-

schlichtet und die Gefangenen ledig sein. Und weil der Bestand,

der zwischen beiden Städten gemacht ist bis Maria Geburt, zu

kurz ist, als dass während dessen die vorbenannten Verband*

lungen zu Ende geführt wenlen könnten, so hat Strassburg

eingewilligt denselben so hn^e zu erstrecken, als auch Zürich

einwilligen werde.i

Hohenburg war jetzt verloren , nachdem ihm die letzte

Hinterthüre, die zum kaiserlichen Kammergericht führte, ver-

riegelt worden war. Die einzige Rettung war die Flucht, aber

der Ritter scheint in verhängnisvoller Selbsttäuschung, ijefangen

gewesen zu sein. Er baute zu sehr auf die Gunst dei- Menge
und mag geglaubt haben, noch immer die alten Mittelchen aus-

spielen zu können. Schon regten sich auch seine zahlreichen

Gläubiger, die unter den veränderten Verhältnissen nicht mehr

^ Eidgen. Absch. III.
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recht den glänzenden Verheissungen und Vertröstungen des

Ritters glauben, sondern bar Geld setien wollten. In Zürich

schien aber noch immer sein Einfluss fest begründet. Die

Macht des Geldes auf die Schweizer Herren war zu bekannt,

als dass es nicht hätte Glauben finden sollen, wenn er auf den

Einfluss der Strassburg^er Geldsäcke den widrigen Ausfall des

Badener Tages schob. Im kleinen und grossen Rat r^te sich

trotz der letzten Enthüllungen nichts wider ihn; er galt dort

noch immer als der makellose, unschuldig verfolgte Ehrenmann.
Es g:ah aber doch norJi Augen, die über das Interesse der

-Stadt wachten; hätten sie früher nur ebenso sehr über deren

£hre gewacht, bevor sie sich mit dem Betrüger verband. Es
war klar , dass wenn das zu Strassburg beschlossene Rechts-

verfahren zu Stande kam y dabei nicht bloss über den Hohen-
burger, sondern auch über Zürich gerichtet wurde, das dann
dieselben Beweismittel, gegen die es sich bisher hartnäckij; verr

schlössen hatte, als rechtskraftig anerkennen musste. Das war
•die glänzendste Genugthuung für Strassburg, um die es die

•800O Gulden allenfalls verschmerzen konnte.

Es ist das Verdienst von Hans Waldmann, Zürich vor dieser

Beschämung bewahrt zu haben ; er ergrtfif den einzigen Ausweg,
•der möglich war, selbst zu richten , um . nicht gerichtet zu

werden. Hans Waldmann hatte zu den Freunden Hohenburgs

gezählt und an seinem Tisch gegessen und er war als Haupt*

mann zu dem Feldzug wider Strassburg auseriesen worden.

Er hatte sich jedoch nicht so vollständig von ihm einfangen

lassen , um nicht rechtzeitig noch das sinkende Schiflf zu ver-

lassen; in dieser Hinsicht war er gewandter, als der Börger-

meister Heinrich Göldlin, der den günstigen Au^-^enhlick niclit

wahrzunehmen wusste, so geriehen er sonst auch sein mociite, und

dem man dann später den Vorwurf rn.iclite, Zürich in solcher

Weise hlossgpslellt zu haben. Huna WaKimann land bei seineu

Absichten wohl einen Uückhalt an dem Bürgermeister Heiuiich

liöist. Beide mögen auf dem 7ag zu Baden zu der Einsicht

prekommen «^ein, dass die Stellung Zürichs .unhaltbar war.^

1 Wunderli, Hans Waldmann und seine Zeit, p. 85 brin||t die

l^achricht, wie Heinrich Göldlin in Bp&tem Jaliren Herrn Heinrich
Röist beschuldigte, mit 8 seither gestorbenen in Richard v. Hohen-
burgs Handel von Strassburg 2000 ti. genommen zu haben ; er wurde
aber von Eöist der Lüge überwiesen.
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Wenn man aber dem Hohenl)urj,^cr tleii Pi üzess machen wollte, so

war es wohl nicht nötig' auf die alten l^eschuldigungen zurück»

zugehen. Es lag auch gar nicht im Interesse der Stadt, den

alten Schmutz mehr als irgend notwendig wieder aufzurühren

;

man musste ihn womöglich strafen für das, was er innerhalb

Zürichs Mauern oder docli als Bürger der Stadt gethan hatte.

Da lag genug vor, um eine Anklage zu rechtfertigen, aber es-

waren allerdings Dinge , um deren willen schon längst eine

Anklage hätte erhohen werden können. Jetzt, wo es zweck-
mässig erschien , griff man darauf zurück. E& war einerseits^

die alte Klage des Knahen von Hans Müller von Sursee , wie

Herr Richard ihn € angestrengt» hätte und unziemliche Werke
mit ihm treiben wolUe. Greifbarere Handhabe ^ gab sein ver-

trauter Verkehr mit einem Burschen, namens Anton Mätzler

von Lindau, einem Barbier seines Zeichens und geschicktem

Laulenschläger. Er trug schöne, mit Gold gestickte Hemde und
ruhmje sich, dass eine Buhlschaft in der Stadt ihm solche ver-

schaffe. Das Gerücht ging schon länger, als «minnete» Herr

Richard denselben, und man wollte bemerkt haben, dass der
Herr den Knecht in der Kirche stets vor sich sitzen Hess und
keinen Blick von ihm abwandte. Insgeheim Hess Waldmann den

Hohenburger' beobachten und gewann so das nöUge Material.

Als Mann der That liebte er rasches Handeln, sobald er seiner

Sache sicher war. Seine Stellung als Oberzunftmeister gewährte

ihm die Möglichkeit dazu. Nachdem er sich mit den Zunft-

meistern benommen hatte, liess er am Donnerstag, dem 19. Sep-

tember morgens Herrn Richard mit seinem Knecht Anton auf

dem Kirchweg verliaften und in den Wellenberg setzen und ver-

hörte beide an dor l'oltei*, alles ohne Vorwissen des kleinen

und grossen Rats. Der Barhier gestand sofort, was IleiT Richard

mit ihm verübt, auch dass er ihm 500 Gulden verspioclien hätte,

wenn .-.einer ElietVau Gut von Strasshurg gelaugt wäre. Das

Bekenntnis des Knechtes wurde dem Holienburger vurgehalten ;

der aber wollte nicht geständig sein und hielt länger aus, bis

er dann schliesslich auch ein umfassendes Bekenntnis seiner

alten wie neuen Schuld ablegte.

i Neben der Darstellaag Edlibachs kommt für das Folgende

namentlich die Erzählüng der Fortsetzung von Schilling in Betracht,

ausserdem benutze ich das letzte Bekenntnis Hohenburgs und seines«

Knechtes. Zürich StM. Vogtbach 14»2 p. Vgl. die Beilagen.
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Sel))stverständlich machte die Veriiaflung Hohenburgs in

Zürich ein ungeheures Aufsehen.' Es traf sich g^ewiss nicht

zufällig^ sondern es war Berechnung von Waldmann, dass

gerade an demselben Morgen der grosse und der kleine Rat
zusammentraten auf Begehren der eidgenössischen Boten, um
sich über den Strassburger Abschied schlussig zu machen» Da
wurden die Köpfe zusammengesteckt, warum wohl die Zunft-

meister den Hohenburger ins Gefftngnis geworfen hätten. Es
traten dann die ddgenössischen Boten vor und empfahlen die

Strassburger Richtung zur Annahme«^ Woher es kam, dass

dies erst jetzt ' geschah, lässt sich nicht erkennen. Es war aber

hohe Zeit ; denn schon wieder hatten Züricher Knechte fremde

Kaufleute im Bereich der Schweiz aufgefangen unter dem Vor-

geben, es wären Strassburger.^

Die Boten traten ab. Darauf erhob sich Hans Waldmann,
teilte mit, was sich zug^etragen, und Hess zuerst das Bekenntnis

des Knechtes und darauf dasjenige Hohenburgs vorlesen. Da
erschraken sie alle, Bürger "und Räte; einer sah den andern

an, und sie alle konnten sich nicht genug des grossem Uebels

an diesem Ritter verwundern. So war denn allf^s wahr, was
Strassburg wider jenen Un<^lücklichen vorgebracht, wovor allein

Zürich sich die Ohren verstopft hatte. Und um dieses Mannes
willen hatte man der altbefreundetea Stadt Fehde angesagt und
Hader und Zwietracht unter die Eidgenossen gebracht I Selbst-

verständlich war jedermann, als der Bürgermeister jetzt Um-
frage hielt, mit dem einverstanden, was die Eidgenossen Strass-

1 Was Edlibach p. 185 über den Vortrag der Eidgenossen er-

zählt, als ob die von Strassburg bewilligten 8000 Gulden nicht bloss

«U Schadenersatz, sondern auch als Basse für die Zftrieh erwiesene
Verachtung anzusehen seien, ist sehr unwahrsoheinlich. Wenn die

Eidgenossen so geredet hätten, so hätten sie das eigenmächtig ge-

than. In den Verhandlungen findet sich für diesen Gesichtspunkt
nirgends eine Spar. Eben so wenig ist es wahrscheinlich, dass sie

Hohenburgs Sache einstweilen hätten ])eraheii lassen wollen, da er ins
Gefängnis geworfen, und dabei die Hoffnung ausgedrückt hätten, dass

die Herrn ihn nicht anders als nach seinom Verdienen strafen würden.
Die Sache des Hohenburgers bildete den Hauptteil des Strassburger
Abschiedes und Hess sich schwerlich umgeben. Derselben Beurteil-

ung unierliegt es, wenn er an einer andern Stelle sagt, dass darum
(wegen der Verachtung! und ganz nicht von Herrn Richards wegen
Zürich Strassburg befehdet habe. So legte man sich später die

Dinge zurecht^ um sich über unbequeme Thatsachen hinwegzuhelfen.
2 Eidgen. Absch. III. nr. 160« Vgl. Bern. A. Batsmaa. 37, 120.
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fourg abgezwackt hatten. Das wurde den Boten, mitgeleiU

und darauf nach dem Imbis der Friede mit Strassburg auf-

gerichtet.

Ä.m Montag darauf richtete des Reiches Vogt, Herr Heinrich

Escher^ über Hohenburg und seinen Knecht und verurteilte sie

beide zum Feuertode. Gerade vraren die Bevollmächtigten Strass-

burgs und der Niedern Vereinung nach Baden zum Abschluss der

Friedensverhandlungen gekommen, und es war wenigstens eine

nachträgliche Genugthuung, 'wenn nun Zürich Herrn Hans
V. Kageneck und Andres Hapmacher, sowie die übrigen Bevoll-

mächtigten der Niedern Vereinun^ <^en Zürich lud, um der

Hinrichtung beizuwohnen. Noch an demselben Tage wurde
der Friedensvertrag vollzogen und am folgenden Tage das Sühn-
opfer verbrannt. Richard v. Hohenburg und sein Knecht wurden
auf den Fischmarkt gefQhrt, wo ihr Bekenntnis OfifentUch ver-

lesen wurde« Darauf trat ein Herold auf Herrn Richard zu,

tränte ihm zwei goldene cspengli» vom Rock und entkleidete

ihn der ritterlichen Würde. Oben in den Fenstern des Rat-

hauses lagen die Strassbur<i^er Herren und sahen dem Vor-

-an^e zu. Da rief Herr Richard hiiiauf zu ihnen und bat

sie, ihm um Gottes Willen die Zweiung zu verzeihen, die

er unter den beiden Städten angerichtet, und gab ihnen

dariui noch Auftrage an seine Hausfrau. Beim Heraus-

führen erblickte er Waldmann an der Siblbrücke. Den rief

er an : Mir geschielil Gewalt und Unrecht ; ich komme meines

Geldes wegen um. Du, Waldmann, hättest mich retten können

und thatest nu lit. Darum lade ich (ücli von heute in drei

Tagen in das Thal Josaphat an ein Recht. Da nehme ich

St. Johann den Evangeiisten zu meinem Sclireii)er und St. Paul

zu meinem Redner.* Waldmann aber antwortete : «Du em-

pfängst ein rechtes Urteil und bald den rechten Lohn. Deinem
Laden frag ich nichts nach; wenn meine Stunde da ist, wird

Gott mich wohl rufen. )i>

1 Edlibach fügt ironisch hinzu : aber es geschah nicht und kam
niemand von ihnen. Er erzählt diesen Vorgang allgemein, ohne einen

Namen zu nennen. Weiter ausgeschmückt ist die Erzählung über

Hohenburgs Hinrichtung bei Stettier, dessen Darstellimg wie diejenige

von Füssli auf Schilling zurückgeht. Eine indirekte Bestätigung liegt

darin, dass die Archivchronik wenigstens von der Anrede an die

Strassburger Gesandten in derselben Weise au erzählen weiss.
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Also ward er aut die Richtslatte gefiilirt

;
»barfuss, in

langem Rock gleich einem Schacher >, ohne ein äusseres

Zeichen von Reue. Sein Beichtvater : konnte ihn nur zu

einem allgemeinen Sündenbekenntnis bringen. Dagegen be-

reiteie sich sein Diener mit grosser Reue zum Tode vor. Eine

ungeheure Menschenmenge hatte i^ich auf der Itichtstätte ver-

sammelt, man spricht vcn 10000, um den Ritter verbrenneD

zu sehen. Die Strassbnrger Heiron waren nicht mit ausge-

zogen; sobald sie den Knall des auf dem St Iieiterliaufen an-

gezündeten Pulvers vernahmen, gaben sie ihren Pferden die

Sporen und ritten heim, die ersten Boten^ dass Hohenburg-

schmählich geendet und nach damaliger Auflassung den ge-

rechten Lohn seiner Tbaten empfangen habe. Er war ein

Mann von nicht gewöhnlichen Ckiben ; aber er missbrauchte

sie, um die Nachtseite seines Wesens zu verdecken.

Wenn Hohenburg wirklich seine Verurteilung der Be-

gierde nach seinem Hab und Out beigemessen hat, so befand

er sich, wie das in solchen Fällen ja oft zu sein pflegt,

in einer argen Selbsttäuschung. Was er in der Schweiz hin-

terliess, waren wohl zumeist Schulden. Dass aber Strassburg

durch solche Absichten bestimmt worden wäre, Hesse sich

schwerlich behaupten. Es hatte keinerlei Veranlassung, gegen

einen Mann wie Richard v. Hohenburg übermässige Rücksicht

zu nehmen, und de^hall) versagte es dem handelsüchtigerk

Maini den Kinlass in die Stadl bereits zu einer Z<^it, als eine An-

klage wegen Ketzerei noch gar nitlit wider ihn erhohen war.

An seinem Hai) und („iut hat 8tras>burg sich niclit bereichert.

Dass e>> Fiau Sophie Böckin seinen Schulz gewahrte und sie als

Börgerin aufnahm, verlangte scliua die Bücksichl auf die

Tochter des verstorl>enen AUstättmeislers der Stadt, und dass-

e.s das Vermn^reii dieses StraPshurger Kindes nicht in die

Hand eines Ahentenrers und Verbrecliers, der in Zürich

]]iirgei I echt erlangt hatte, kommen lassen wollte, war natür-

licli.i Wenn Kicliard v. Hohenburg dann seinerseits zum An-
griff wider die Stadt vor;^in^ und wider sie alle Mittel in

An\vendung hra( hte, die sich ihm nnr boten, so wird man
doch nicht sagen können, dass Ölrassburg Jemals die

! Was ans dem Yermdgen Ton Sophia Böckin geworden ist, läast

sich nicht bestimmen.
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Grenzen der Verteidigung' überschritt, dass es anders gehandelt

hat, als es handeln musste und durfte. Anders steht es mit

dem Bischof von Strassburg. Der Vorwurf lässt sich nicht ab-

weisen, dass der Besitz des Hohenburgers sein Verhalten

beeinflusste; dass aber deshalb das Recht gebeugt wäre, liesse

sich ebensowenig sagen. Schlimm wäre es allerdings, wenn
für die Schuld des Hohenburgers kein anderer Beweis vor-

gelegen hätte, als das eigene Bekenntnis, da^ ihm auf Hoh-
Barr die Furcht vor der Folter, zu Zürich die Folter selbst

entrissen hatte ; dass er ein cKetzer» war, das war bewiesen nicht

bloss durch die Aussagen der Werkzeuge seiner Lust, sondern

auch .durch die Erklärungen ehrenwerter Männer, denen er in

früherer Zeit Aehnliches zugemutet hatte. Und dieser Mann
hatte sich durch unerhörte Fälschungen in das Vertrauen

Zürichs eingeschlichen; hatte mit scheinheiliger Miene den

Ruf Strassburgs an den Pranjrer gestellt und die Kriej,^sfackel

zwischen beiden Städten entzündet. Ihm ward sein Hecht.

Für Strassburg war die Sache jedoch mit Her ilini iclitnng

Michards v. Holienlnirg noch nicht abgelhan. (lewiss konnte

es jetzt (M leichterl aufatnien, aber es war auf dec andern Seite

jetzt doch vor die Frage gestellt, welche Folgerungen es aus

seinen letzten Erfahruiigen für die tornern Beziehungen zu

den Eidgenossen ziehen sollte. Zeitweilig war auch früher sclion

das Verhüll nis der Stadt zu den Eidgenossen getrübt gewesen,

aberdurchwe^ hatte doch ein so herzliches Verhältniss bestanden,

dass im Reich wohl die Furcht entstehen konnte, die reiche,

mächtige Stadl könnte einmal schweizeriscli werden, und im Ar-

magnakenkrieg hatte Strassburg unverhohlen damit gedroiit. *

Seit dieser Zeit waren die Bande der Freundschaft noch enger

geschlungen, und das gemeinsam in den Burgunderkriegen ver-

gossene Blut hatte den 4474 zwisclien den Eidgenossen und

der Niedern Vereinung geschlossenen Bund nur noch fester

gekittet. Jetzt war gerade die Zeit, dass das Bündnis ablief.

Sollte es wieder erneuert werden ? Die Niedere Vereinung

hatte mancherlei Grund mit ihrc^n bisherigen Verbündeten

unzufrieden zu sein. Bis dahin hatte neben Basel namentUch

Strassburg dem Zusammengehen mit den Eidgenossen das

1 Vgl. mein Bach, die Armagnaken im EUass p. 130.

9
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Wort geredet; jetzt fühlte es sich nirht mehr dazu veranlasst.

Grewiss hatten die ,'Eidg^enossen alle Muhe jaufgehoten, Zürich

von FeindseU^keiten abzuhalten; aber sie halten dieselben

doch auch wieder zugelassen oder zum wenigsten Zürich nicht

daran gehindert» und suletzt als das gute Hecht Strassburgs

sonnenklar erschien» musste es doch noch der Stadt Zürich

eine Entschädigungssumme zahlen. Die Summe konnten die

Herren von Strass})urg wohl verschmerzen, nicht aber, dass

sie das Geld einer Stadt zahlen sollten, wo Sirassburgs Ehre
in unerhörter Weise beschimpft worden war.

Der Bund mit den Eidgenossen wurde nicht erneuert.

Mit ganzer Betrübung des Gemüts hatte Bern vernommen,
wie «allerlei gewärbe» vorhanden sei, Strassburg aus der

Einung mit den Eidgenossen zu ziehen. Ob auch Strassburg

etwas Widerwärtiges begegnet wäre, so möge es solches sich

doch nicht zu hart zu Herzen setzen gegenüber Bern und
andern, die bereit wären im Notfall Leib und Leben zu der

Stadt zu setzen, und nicht einwilligen, solche Einung zer-

trennen zu lassen, ganz besonders nicht durch Leute, die allein

begehrten «nach zertrenntem stand gesonderte wesen des

statlicher mögen anzuvechten Strassbur;^ wollte es aber

nicht auf den Versuch ankommen lassen, in Zukunft «anders

nit dann zimliche erliche haltung ze bevinden. ^ > So gereichte

schliesslich der böse Hohenburger Handel dem Vatertand zum
Segen. Wenn auch 1492 der Bund der Niederen Vereinung mit

den Eidgenossen wieder erneuert wurde, so wurde er doch

auf ganz anderer Grundlage geschlossen. Das alte herzliche

Eiuvei-nelniieii kclute nicht wieder, und m dem uiifilück-

seli^ien Scliwaljenkrieg stand Strassburg treu zu Kaiser und

lieic lu Es wandelte nicht die Wege von Basel und Mülhausen,

sondern blieb dem Reich erhalten.

Es erübrigt jetzt noch, ein Blick aut den Nachlass

Richards v. IIobeul)ur|4 lu der Heimat zu werfen. Soweit er

nocli nicht eingezogen war, ging er auf die beiden Familien

dei Kuivvart v. Kircheim und Sickingen über. Beide Familien

einigten sich in der Weise, dass Heir Schvvieker v. Sickingen

jetzt die Hoiienburg übernahm, während die Hofwart Greifen-

1 Sehr. Berns an Strbg. dat. ment n. oculi 1480. Bern A* T. M. E.
236.
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stein erhielten, die es 151G an den Bischof Albrecht von

Strass])inL veräusserten. Hindisheim und Lipsheim hatte

Bischof Huprecht an einen Strasshurger Bürger Friedrich

Missebach verpßindet und Bischof Albrecht wieder eingelöst.

Wohl oder uhel musste er dann Herrn Hans Hofwart den

Mitbesitz einräumen ; später verschrieb er ihm dafür eine

Rente von 00 Gulden auf seine Grerichte Sassbacb, Renchen

und Ulm in der Pflege Ortenberg. ^ Immerhin muss auch

das sonstige Erbe bedeutend genug gewesen sein ; so war
1405 Herr Ebeiliard Hofwart in der angenehmen Lage, seine

Hälfte an dem von Herrn Wirich v« Hohenburg ererbten

Schultheissentum zu Lampertheim für 1100 Goldgulden an

das Strassburger Stiflskapitel zu veräussem. Am stattlichsten

war noch der Besitz, den Herr Schwicker v. Sickingen um
Hohenburg in seiner Hand vereinte und seinem berühmten Sohne

Franz v. Sickingen hinterliess: die Dörfer Keffenach, Hofen,

Büren und Bernbach hatte er Herrn Hans v. Fleckenstein, der

für Richard v. Hohenburg Bürgschaft geleistet und sich an

diesen Dörfern schadlos gehalten hatte, im Jahre 1476 entris-

sen. Es war aber einmal kein Glück auf dem Erbe der Püller

V. Hohenburg. Unter Franz v. Sickingen fiel die Hohenburg
In Schutt und Trümmer.

» Strbg. St-A. AA. 1528. — Bz.-A. G. 1104.
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Nr. 1 ist jene vielgenannte Vergicht und Urfehde , in der sich

Richard v. Hohenburg der ihm zur Last gelegten Sodomiterei schuldig

bekennt. Sie ist nicht im Original enthalten; 2 Abschriften befinden

sich im Züricher Staatsarchiv, die eine, welche Strassbarg am 27. Märs
an Zürich übersandte, die andere die vom Notar Degenhard Fuchs

beglaubigte Abschiifty welche Strassburg am 14. Mai an die einzelnen

eidgenössiBchtn Orte übersandte und die Solothum dann »bseliriftUch

an Zürich mitteilte. Die Debereinstimmung des Inhalts der Abschrift

mit dem des Originals ist durch das Schlettstadter Zeugenverhör ei^

wiesen worden. Nr« 2 ist das letzte Bekenntnis Richardis Hohen-

bürg und seines Knechtes, ebenfalls aus dem Züricher Staataarchiy

Vogtbuch 148' p. ;V24 : nr. 8,4 und ö enthalten die Fälschungen

Richards v. Hohenburg. Nr. H i ist nicht im Original erhalten^ sondern

nur in gleichzeitigei' Abschrift und ohne jeden äusseren Vermerk.

Gegen die Echtheit der Urkunde sind aus innern Gründen schwer-

wiegende Bedenken zu erheben. Es ist nicht wohl denkbar, dass

derselbe Manu, der der Zusammenkunft zwisclien Richard v. Hohen-

burg und seinem Knechte Ludwig Fischer am 3. April IMiH beiwohnte

und damals von der Schuld ilichaids überzeugt war , der daraufhin

am 4. Juli 146H die belastendsten Aussagen wider denselben machte

und damit die Erklärungen des Knechtes bestätigte, am 8. ll£ai 146B

ebendemselben Richard y. Hohenburg eine vollständige Ehrenerklärung

ausstellte. Späterhin in Zürich scheint der Hohenburger diese Fälschung

nicht mehr verwertet zu haben; nachdem er am kaiserlichen Kammer^
gericht ein freisprechendes ürteil erlangt hatte* bedurfte er ihrer

nicht mehr.

Nr. 4 und 5 sind die «falschen Briefe>, welche Richard v. Hohen-

burg in Zürich vorgelegt hat. Ans seinem Nachlass werden sie in

den Besitz der Stadt übergegangen sein, die sie noch jetzt in ihrem

* Strasstfg. Si. A. AA. lölS.
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Archiv bewahrt. Beide ürkunden unterscheiden sich ganz erhehlich.

Nr. 4 trägt alle änssern Merkzeichen einer echten Urkunde der

Kanzlei von Bischof Ruprecht
;

Pergament, Schrift, Siegel und Stil

krinntpii auch nicht den leisesten Yerdaclit «Tregen, Die Fülschnng

isi soweit äusserst geschickt gemacht, wurde allerdings erheblich da-

durcli erleichtert, dass der Hohenburger eine echte Vorlage zu Grunde
legen konnte. Innere Gründe sprechen, aufs entschiedenste gegen

die Echtheit der Urkunde, wie das bereits vorher ausgeführt ist. Dazu
wird der Brit>f in einer gleichzeitigen Copie des Strasebnrger

ArchiYS als der «Talsch brief» bezeichnet. In den Verhandlungen ist

gewöhnlich Ton falschen Briefen die Bede, und Nr. 5 steht im engsten

Zusammenhang mit Nr. 4: beide ergänzen sich in der Absicht des

Fälschers und erreichen somit den Zweck, den er damit verfolgt.

Im Text ist der Versuch gemacht, die Znthaten des Fälschers aus-

zuscheiden und die echte Vorlage soweit wie möglich herzustellen.

Nr. ö hat nicht eine so geschickte Mache wie Nr. 4. Das Pergament

der Urkunde ist rauh und etwas brüchig, trägt nicht die Glätte der

bischoflichen Pergarnenturkunden. Jedoch mag dieser Zustand des

Pergaments durch äussere Einwirkungen hervorgerufen sein, kann

also nicht als Verdacht erregendes Merkmal angeschen werden. Das

hängende Siegel des Bischofs kann ebenfalls keinerlei Verdacht erregen.

Hingegen kommen in der Urkunde merkwürdige, im Druck ausgezeich-

nete Verstösse gegen die übliche Rechtschreibung der bischöflichen Kanz-

lei Tor, die sonst in den Urkunden des Bischofs Ruprecht nicht ge-

bräuchlich sind. Ebenso gibt der Satsban zu erheblichen Bedenken

Anlass Es kommen auch sonst oft genug fehlerhafte Konstruktionen

in Bischof Ruprechts Urkunden vor, aber ein so fehlerhafter Satzbau

wie in dieser Urkunde ist mir niemals aufgestossen.

Nr. (j. im Strassbiirgcr Bezirksarchiv G 1104 in einer Abschrift

des oder 17. Jahrhunderts erhaltcTi . enthält die Schenkung des

iiühenburgers, mit der er seine Bi-uMiadigung von Bischof Ruprecht

«rkaufte. Die Existenz des entspreclienden Originals ist ebenfalls

durch das bchlettstadter Zeugenverhör festgestellt worden.

I.

Ich Iiichart von Hohenburg ritter, Wirich von Hohenburg se-

ligen snn. bekenne mich tind thiin kund aller menglichem mit

disem brief die in ieimer ansehent oder hörend icaen. Als der hoch»

wirdig hochgeporn fürst und herre herr R&pprecht bischoff zü
Sträsbnrg pfalzgrave bi Bine etc. und landgrilf zü Elsass, min
gnediger herr, mich in einer gnaden gefengnisse hftt thün nemen
nmb merklichen bAsen handel, so ich leider begangen und gethon

han, mich' des och hiemit bekenne ungezwungen ungetrnngen, fri
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ledig rnins libs, in der aller b6sten schnödesten sünden der So-

damita und kätzerie, nemlich habe geseit, das ich einen knaben
zum fünften mole geketzert habe, genant Martin von Nawenbar^:;

item hab fftrter bekant, flas ich einen knaben 'A\ Oestemch ge-

ketzert hab penant Caspar, ist beschehen ztt der Nüweneitat in

einer herberge ; item bekenne och das icli zu Huhenbnrg geketzert

hab einen knaben ; das hilt einer gesehen, der ward durch min
eoipfelche uud geheisse Kru^mus dem Bchriber eupfolheii zii er*

treiiken.

Ich han och eriehen, daa ich aft Oesteirich und an andern

enden etliche dimen h&nden zft geketzert hab. Item ich bekenne
mich och, das ich nnderstanden habe einen knaben zt Basel zik

ketzern, ist den von Blftmneck gewandt gewesen etc.

Dammb ich billichen nnd wol an minem Übe z& stialbn ge-

wesen were, des ich och in schweren grosen sorgen gewesen, daa

sin gnad ab mir als von einem s61ichen bAsen verlümbdotten

manne von mir hett itin richten, han ich sin fürstlich gnäd tün

anrfiffen und flissiglichen bitten, mir gntdig und barmherzig zi\

sin, und welle harin zuvor got den allmechtigen ansehen, och

minen stammen und nammen, manigvalfige dienst so Wirich von

Hohenburg min vater selig dem got barmherzig sin welle sinen

gnflden nnd der stifft Strässburg gcthon hl\t, och andere mine

frund, das durch sölicher miner bosheit wie obstät ab minem libe

uit gericht oder gearteilt werde nnd mine fründ dnrch mich nnd
minen bAsen handel nit geschändet nnd geschmechet werdent, mich

mins lebens getrAsten. So yril ich mich got und der wirdigen

mftter gotes ergeben in ein kloster oder sost in ein ander geistlieh

stftt, da ich min wonnng fftrter minen leptagen lang haben m\,

mich von der weit gantz tfin und nit me wononge oder gemein-

same haben und an den enden soliche bosheiten so ich beg^gen
nnd geton han umb ein bfissvertig leben keren, die bessern nnd
bftssen, mir got der allmechtig verzihnn ,veüe.

üff sölich min flöhelich pitte und aiulifFen durch min gfttcn

fründe, och minen stammen und hark(Mnraen hrtt der obgenant

min gnediger herr mir gnad nnd barmherzikeit erzöigt und mir

min leben so ich durch min hosheitcn und offenbar veiuichten wie

obstt^t verwürket han gnedekhchen uss gefengnisso und. lidig ge-

lasen hftt, also das ich dem wie vorstet utf min pitt und begeren

got ergeben nnd von der weit kommen, daz ich sinen gnaden ge-

lopt versprochen nnd geschworn han> das in einem halben iär

nach datnm dis brieifs zft tftnde nnd aUdann in sAlichem wesen

minen lebtagen lang bliben nnd darnss niemer komen wil.

Ich Richart von Hohenburg obgenant bekenn m;ch och, das

der obgemelt min gnediger herr yon Stiftsbnrg dnrch solichen
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minen b6.sen handel, der züvor miner vergibt und von den ihenen

die davon wol gewisset haben an sin gnäd bracht und gelanget ist,

billichen bewegt, mich zü banden und gefengnisse z& bringen and

zfi 8ti*ftffen ; deshalb ich oder iemands Yon miii6ii wegen solicbes

zfigriffes und gefengnüsse wie sich damit und darin gemacht '

niemer me effern noch rechen sMlent mit Worten noch mit werken,

als ich das und alle Torgeschriben stocke pnncten nnd artikel mit

handgebner trawe und einen eid liplich %h got and den heiligen

mit nifgehabnen fingern glopt nnd geswern han stete veste ssft

halten zti vollfftren, dem wie obst&t nUchzftkomen, dawider

niemer me ze thftnde noch schaffen gefon werden in dheinen wege

on alle geverde. Und were es sach das ich Hichart obgenant das

verbreche in einem oder me und nit enhielle davor got sie, so

h.lt min obbestitnpter gnediger herre von Strassburg oder wem
sin gnad daa i'iiiphilhet gut macht durch Urkunde dis briefs mich

thikn an allen enden wo ich betretten wird, zü behemmen, anzü-

fallen als einen bftswicht, der dnrch sAliob min vergicht und bos-

heiten sin leben verwftrkt hät, nnd witters oit not urteil oder

recht fiber mich ergen zft Iftsen, sonder ab mir als von einem

wissenthaftigen ketzer erenlosen meineidigen bdswicht, der och

glüpt nnd eide verbrochen nnd nit gehalten bette, zft richten on
alle geverde. Mich ensol och harwider nit schirmen oder frien

einicherlei friheit, so durch bebste kciser Römischen kfinigen ietz

oder hienäch nffgcsatzt sind oder hienach werden möchten, och

dc'heincrlei trostunge noch geleit von füisten graven lender oder

Stetten, dhein gericht geistlich noch weltlich hicvon och nit dis-

pensieren, sunder vcrzihe mich deren aller ganz und mit einander,

geverde und arglist harin usgescheiden.

Des zü einem urkuiule mich obgescliribner dinge zü be-

sagende, so han ich min eigen inge&igel an disen brief gehenkt nnd
mit miner handgeschrift harunder verzeichnet, der geben ist nff

donstag näch dem heiligen pfingstag des iares nach Cristi nnsers

herren gepftrt tosend vierhundert sibenzig nnd sechs iare. [1876 Juni ü,]

II

Ich^ Rudolff Hesse von Rosheim bekenne mich, Urkunde und
offenbar menglich mit disem briefe das der veste Richart von Hohen-

burg Ludwig Fischer von Halle, als er sich nant. der Hans Pfusers

zu Liechteuowe kneht was gewest, durch miner bette und dheins

1 Ubi:;e kullationit i h- Absdnift verdanke iish der Qüte des Herrn SUdt-
archivars Dr. Witickeliuauu zu sir«s.sL>urg.
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argen willen zu eim diencr nffgenommen, also das er im globt und

einen eit zu den heiligen gesvvorn hat getruwe und holt zu sin, sinen

schaden zu wenden nnd sinen nutz alzyt zu. fardern, ouch im zu

dienen, wann er Ton im gemant wftrt» und nyemer me wider in zu

«in noch za tun in keinen weg ; das do. der obgen(airt) Lndwig uff

hut für mich komen ist und sieh in bisin Dim Schick von Bntams-

zeyn bekant, als er das obgeschriben dem egenanten Bicharten zu

argem nnd bösem noch gesagt habe, im dar mit an sin ere und
glimpff geret, das er darzn verhetzet si worden und im zu leide

geton; dann er off sinen eit und siner handt gebender truwe, die er

mir deshalb in min handt an eins rechten eides stat geben hat, kein

arges von dem obgenanten Ilichart von Hohenburg wisse noch nie ge-

wisset habe gentzlichen one alle geverde. und sage ouch solichs un-

genöt lind ungezwungen und umb dheiner anderer Sachen dann luter

durch der worheit willen.

Dwile nii solichs alles vor mir bescheen und ergangen ist, bo

hat mich der obgenant Bichart deshalb der worheit zu helff umb
kantscbaft gebetten, die ich im also geben habe, gib im die aach in

und mit krafft dis briefes, den ich za ende diser geschrifft mit minen

ingesigel versigelt hab durch bette willen des egenanten Ludwigs,

doch mir und allen den minen unschedelich, der geben ist uflF sondag

Cantate 1400 Ixiij. jor. — [1463 Mai 8.]

III.

Richart von Hohenburg der da freponwirtig ist hat veriehen,

das er den urfechdbricf, als er in des biscliots von Strasburgs venck-

uiss gelegen sie, über sich selber also mit sinem inhalt geben, das

so er sich darin bekenne geton, den och mit siner eignen liaud

underschriben und nut sinem insigel besigelt habe, nnd dabi und

mit sie gewesen Caspar Ritter, der Qwyntener nnd ein notari.

Er hab och zft Elsass Zabem einen knaben der bi den zwölf

iaren alt were gbyt^ als vil und dick, das im das nit wissend sin

möge.

So hab er Anthonyn U&tzler, der sin knecht gewesen sie und

der och da gegenwirtig st&t, verheisen und zftgesagt, das er im

gnüg geben und in nit vcrlÄsen welle, das er in ghyen Iftse,

und demnach er denselben Anthony ghyt hab in des Mosers bad-

stubeUj als Til nnd dick er dann das an denselben Anthony begert

habe.

« Daher das Seliiinpfworl Kü-ii\ r, Iviuliir, welrhos man In Schwaben und
am Oberrtiem vieltach gegen die bcUwcizer gebrauchte.
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So hat Anthony M/ltzler von Lindow dex och da gegenwirtig

«tät veriehen, als er bi ßicharten von Hohenburg gewesen sige, hab
in derselb Richart in der badstoben des Mosers hns ghyt, als vil

und dick als der dickgoiiant Richart das an in begerte und er och

der zai nit wisse und im darumb verheison, das er in nit verläsen

und halten welle, als ob er sin kind were.

Und umb vorgeshriben kfitzers bosheiten und gros misstftten

so die vorgenanten Bichart vpn Hohenburg und Anthony Mätzler

begangen and geton hand, ist von inen beiden mit rächt gericht,

also ai beid dem nachrichter ze befelhen, inen ir hend ze binden

und si hinnss zft der Sylen nff das Grien ze fftren nnd si daselbs

an ein stad ze binden nnd si beid an deiselben studt zü Tor-

brennen, das ir beider fleisch und gebein ze eschen werde nnd das

si damit dem rechten nnd gericht gebfisst haben s61Ieii.

Und ob ieman wer der were sölich ir beider töde Eiferte oder

andotc mit wortcn oder werken ald das seliüfe ze tfinde heimlich

oder offenlich, das der und dieselhen in den schulden und füs-

stapfen sin und stou sdllent, dariune dan si beid ietz gengenwirtig

in stand.

Und was gütz si haben, duz solichs alles einer gemeinen stat

uff ir guad verfallen sin sol.

Und brief zft geben erteilt vor herr Heinrich Escher ritter

vogt. Actum an zinstag vor sant Michels tag anno domini etc. 82.

[1482 Sept. 2i.]

IV.

Wir Ruprecht von gotts gnaden biachoff zt Straspnrg pfalcz-

grave Bj Bin und lanntgrave zft Elsas bekennen und tftnd knnt

offenbar allermenigklich mit disem brieff für uns und unser noch*

kommen : als unser lieber getruwer Richart von Hohenburg die

zweyddrfTer Libssheim und Hftndissheim mit annderen von unns und
unnser stifft Straspnrg zft lehenn empfangenn nach inhalt der lehen-

brief im darumb gegeben, demnoch haben wir die gemelten durffer

2Ö unnsern handenn genommen ettlicher beschuldigung nnd Ifimet

so uff inn usserscholleu: |(lo wir nü warlich bericht und ein ganntz

wissenn habenn im zü Unschulden bescheen] und der obgenant

Richart die bestimpten durffer auch am keyserlichenn camer-

gericht mit recht herwonnenn, das wir unns da gütlichen mit im
Yereyniget haben, inmossen hemoch geschrieben: -

also das wir die egenantenn zwey dörffer unssernn lebtagenn

lang in unnsernn handenn haben und behaltenn soUenn mit aller

herrlieheit und gerechtikeit gantz nfitzid ussgenomen, doch mit den
f&rwortenn und snnderm gedingt das wir dem egenantenn Richarten
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oder ob er nach sinem tod libserben lassen wirt von den gefellenn

derselbenn sweyer d6rifer> es sy hhit stftr nngellt oder anders so vo»
nnns and onnser Btifft doselbst z& lehenn rftoret, ietz nnnd alle iar

ierlich zfivorab vicrtzig pfnnt gfttter Strasporger pfennig tfin geben

sollen und wollen uff sannt Martins des lieyligen bischoffs tag on

allen iren costen oder scbadenri um die uff ieglichs zil gon

Straspurg oder Öletstat, an weliches der ende eins Richart oder

sine libsscrben ieglichs zils begeren oder wem sy da zft ieglichem

zil mit irem gewalt au der ende eim entpfelhennt oder wer die zitt

disenn brieff mit irem g&ttenn wissenn und wiUenn innhat, zft irenn

siehemn handenn nnd gewalt ftberantwftrt und gegeben werden
soUent nfP ir gewdnlieh qnittantz. Und entpfelhent darnff den ge-

melten achnltheissenn geswom nnd ganntz gemeinde der berftertenn

ddrffer Libssheim nnnd Hftndissheim ietz nnd hernoch in krafft diss

( brieffs, in alle iar zt benantenn zilen sannt Martins tag von nnnd ab

den gefellen derselben d6rffer Libssheim nnd Hündissheim söUich

viertzig piunt zft geben bezalen öu eynicherley inred oder verzng;

dann unns noch die benanten von Lihssheim nnd Hftndisshcira keins

richters gebott oder vcrbott oder keincrhand vertzig oder ledig-

zalnng, so der benant Richart oder sin libsserbenn ymnicrme ge-

tetend oder gotfin möchten, noch sonst keinerley sach, so yemant

erdenckeun kftnd oder mocht, hieran irren oder verhindernn sei.

Wann wir auch mit tod des nnns der allmechtig gott lanug fristenn

welle abgangcnn sind» so sollend die dick genanten zwey dArffer

Libssheim nnd Hlkndissheim dem egenanten Bicharten oder sanen

libsserben mit aller nnd ieglicher irer zfigehdrnng nnnd gerechti'

keitt, wie sy denn Wirich von Hohenburg sim vatter nnd im bis nff

die zit wier sie zft nnnsem handenn genomen habenn gewesen sint,

nAtzit ussgenomen wider gehorsam sin dn alle verrer irrung oder

s&mnftss, als die egenantenn von Libssheim nnd Hfindissheira sich

darumb gegen dem beuantem Richart en mit unnserm geheyss ver-

schriben unnd im gelobt und geswornn haben. Were sach das wir

oder unnsi r nochkomen oder die genanten von Libssheim und
Hftndisslieiiu yemermer irrung hindrung verczng herin stichten ge-

brachten oder teten, in welichem weg das wissinlichen beschehen

wer» so mugent der genannt Biohart nnd alle sin erbenn irem er-

wonenn erlangtenn keiserlichem rechten gegen den bestymptenn

zweyen ddrffern nachgan nnd nff die keiserlichenn gebotzbrief, in

ftbeiantwnrt sint worden, witter erlangenn nnd alles das darinn

fnmemenn, dem genanten Bicharten nnd allen sinen erbenn zt nütz

nnnd gfttem dienen mocht; dann die keiserlich erlangnng und ge-

botzbrief alsdann in iren crefften sin und beliben, sunst nymermer
gegen den bestyuipten d5rffern gebrucht noch darmit in eynichen

weg augezogenn noch beleidiget werdenn. Wer es auch das der
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benant Richart oder sin libsserben über kurtz ode^- lang erfftrent,

das Wiricb von Hohenburg sin vatter selig fitzit in den ber&erten

dörffern verpfannt oder erkonft, wie nnd was das were, 8ol in auch
darmit gegebf?n bezalt nnd ussgericht werden.

[Wir Ruprecht noch unser nochkomen soUennt auch kein ge-

waltsam an den genanten Kicharten sin libsserben die iren oder

das ir legenn handelnn noch gebrnchen, sy nyrgend zft drengenu

oder nftttigenn umb keiner band sa( Ii willenn, so wir unnser iioch-

komeii oder yemaadt erdeuckenn oder furgeweudeiin kanten oder

machten,] sonnder ob wir oder nnnser nocUiEoaien sA dem genanten

Bichaxten sinen libsserben die iren oder das ir sprfrch oder

vordmng gewAnen oder Termeinten ze haben^ solienn nnnd mngent
wir das allzit tttn mit geriebt nach ordennng rechts, [also das kein

gewalt gedrang oder nAttigang an si gelegt; dann wo es darftber

beschehe, da nns gott Yorbewar, zu wass verschribungen vertzig

bekentnfiss oder anderm sy dadurch bracht, söUiches alles solt

vallsch tod krafftlos und untoglich und von keinem werd nymermer
gehaltenn sin noch werdonn an allen gerechten unnd rechten nnnd

vor allerineniL'klicb. anrh <\ym genanten Pucharten sinen libsserben

unnd den iren ganntz unschedlich, und ob sy darum eyd oder ver-

sprechnfiss deten, sollten sy genntzlich ledig gezalt sin in crafft

dis brieffs, sundti was Verlust costen oder schadenn inen davon

enutst&nd oder enntstan möcbt, sulltenn wir und unnser nochkomen
in nnd allen iren erbenn schuldig sein zA bekerenn.J Wir nnnd
nnnser nochkomen sollennt auch nit gestatten keinen gewaltsam

Ton anndern an dem genanten Richarten sinen libsserben oder den

iren gebmeht oder fArgenomen in annsemn slossenn oder Stetten;

dann ob iemands zA im sprAoh hett oder gewinnen mdcht, das

s^chenn mit gericht nach Ordnung rechts an den endenn da sich das

gebdrt. Wir sollennt und wollennt den benanten Richarten auch

snnst by anndernn sinen Ichenn so er von nnns nnnd unnser stifft

hat iitl sin ervordrnng vor imnsern mannen zti recht helffenn, im

manntag setzen unnd zfi sinein rechtenn schirme unnd hauuthabunf:

thn getrfiwlich, euch im unnd den sinen in unnsern slossen und

Stetten gfinneii iren pfeuuig zti zeren z(i aller irer uotdurfft.

Und als der obgenant Richart unnserm canczler und lieben

getruwen Gottfried Quinckener von Sarbnrg ettlich gAllt so er von

nnns nnd nnnser stifft sA lehenn in der statt Straspurg hat im z&

lehenn gelihen nach innhalt des lehenbriefs, er im daromb mit

sinem ingesigel versigelt fübergebenn, anch nnnser obgenanter

canczler im gelol>t und gesworenn hat, do bekennen wir, das sftllich

des bestympten Richarts lyhung durch unnser ernstlich bett be*

gerung unnd mit unnserm gütten wissen unnd willenn bescheen

sol, auch dem dickgenanten Eichart oder sinen libsserben keinen
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verlast oder lehaden an aDdern iren lehen fio sy TOn nnns niind

uniiBer BtifFI haben oder widerfall desselbenn lehenns briugen, suuder

von UDOS gnedicklicb, ob nnns eynich lehenn ledig ward, des er be-

gerenu wer, frknnnt und im das gelihenn werdenn solt. Als wir

auch diV 7\vey sloss Oross und Klein Gryffennstein zü unnseni

handen geiiomeii, da iiftn dem genanten Ricliarten an dem Oross

das dritteill uniid das Klein ^'anntz zügehört, er söllichs von dem
Wülgeborneim uniiserm lieben schwager Vincencius grauven von

M^rse etc. zi\ lehenn hat, das wir iui du sullichs drittentexls an
- dem Grossen Oryffeniisteiii und das Klein Gryffeunstein gantz mit

allenn iren zügehArden wider ön yertzihen ingeben sollenn nnnd
wollenn, sich dern sft gebrachen nach sim gefallen, doch nach inn*

halt dess bnrgfridden darftber sagenn»

Alle obgeschribenn puncten und arttickel gereden wir bischoif

Rnprecht by unnseni n ffirstlichenn truwen eyden wirden and eren

in crafft dies briefs f6r imn? unnd alle unnser nochkomen Test

unnverbrochlich und stet zfi halten unnd vollfftren, darwider

nymermer ze tfind noch schaitenn getan wordenn Wir nnnd nnnser

nochkomen sollennt nnns anch keinerhandl friheit gnad no' h bri-

filyenn und gantz fiberal nützit so wir oder iemandt erdenckenn

oder fftrgwendenn künten oder möchtenn lierwider geltrnchen oder

behelffenn ; dann wir unns alles das verzihenn, so unns nnnd nnnser

nochkomen herwider beschiermen oder zh helff komeu möcht,

gevei*de und arglist herinn genntslich usgeschieden. Des zt einem
waren nrkftnd nnns nnd nnnser nochkomen Bischoffen zA Straspaig

zti besagen, so band wir nnser insigel an disenn brieff iftn hennc*

ken, der gebenn ist zft Zabernn nff zinstag noch dem sonntag

quasimodo geniti des iores noch Christi unnsers hemn gebart

tnsend vierhandert sybenzig und vier iore. [1474 Apr. 19.]

V.

Wir Piliprecht von gotts gnaden bischoff zft Straspnrg pfaltzgrave By
Rin etc. unnd lanntgrave Zii Elsas bekennen nnd tnn kunt aller menck-

lich mit disscm brieiV. Alss wir unsern lieben jretruwen Richart

von Hohenberg ritter urt zinstag nach sant Michelsstag im vier und
sybentzigsten iar in dem schloss Klein Uriftenstain zÜ unsern banden

und gefencknyss bracht und in solicher gefencknyss gehabt und ge-

halten untz uff hay t datum etlicher iineinikeit halb, so jsich zwischen

nnss und im die sch losch Griffenstein bernm begeben: wer es da
das dem genantten Richart iemant abgelegt het oder beschnldlgen

ward, daz wir Tor oder in einer gefencknyss unerltchs ron im warlich

erfam oder wisten, wiewol wir ann fil enden nnd allenthalben mit
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gantzem fIi seh und nach aHernottnxft der beschnldigniig und Inmftt

halb, so nff Inn nssersehollen, in der zitt and dar Tor mannigfeltig*

lieh nnser erforssnng gehabt, auch eigenlich dem gernff, so im ge-

macht, wie er einen Tor ettlichen iarn ertrenckt, der semlich schnödig-

keit von im gesehen oder gewisf. solt haben ,
nnd an dem knaben

genant Martin von Nuvenbarg, den wir dann desshalb auch in unser

gefencknyss gehabt. a1ss dann eim fruraen fursten billich geburt, wa
wir des schuld an einichen enden vernnmen, nach siner gebur die

straff und i'echt darin an im wolten hal)on lassen gon. Wir sind

aber siner Unschuld an allen enden, wiewol unss fil mancherley und
Ton manchen enden gesagt geschriben, in der zitt zft anderm desa^

halb forkomen, indem allem wirgruntlichen nnd warlich nndemcht
nnd dasa wir gentslich erfaren. deas wir ein ganfz wiaaen haben,

dem bestimpten Riebart dar in gantz gewalt nnd nnrecht ist be-

achehen. Wir haben anch anst keinerlei nnerlich noch unerberer

Sachen von im nye erfam noch inon worden in keiner hand weg.

Dasa allesa sagen wir bi nnsern fürstlichen tmwen wurden und ern.

Dess zft einer waren nrknnd so haben wir nnser ingesigel an disenn

brieff tftn hcn:-kenn, der geben ist zü Zaberu nt^' fritag nach dem
heiigen pfingsttag des ioro? ^inrh Christi nnsers herren gebiert tusent

vierhundert sybentzig und Vi laie. [1476 Juni 7]

Vi.

Ich ReicharfU vonn Hohenburg und Ritter, Wirich von Hohenburg

seligen Sohne, Bekhenne mich unnd thun khnndt allermenniglich

iiiit diessem brief, alss Ich mich, umb heilsam meiner Selilenn, unnd
Gott zu dhienen gantz ergebenn han, Inn ein geistlich vvesenn, unnd
von der Weldt mich zn thnnde In ein Cloater, oder aonat an geistliche

Ende, So han Ich betrachtet mein gutt zuverschaffenn, ünnd Insonders

Inn ansehnng, daa Ich nitt Leiblehenaa Krbenn habe, So han

Ich vonn meinem Yatter aeligenn, dem Gott gnade, nnnd barm-
hertzig aeinn woll, mergUch Lehenn, so ahn mich khommen seindt,

vonn dem hochwurdigcnn Fnrston meinem Gnedigen herrenn von

Strassburg, und der Würdigen Stitft Stiassburg, die Ich, diwcil Ich

nit mehe bei der Weldt sfin will. Niemandtz lieber gönnen will, dann
das dieselbenn bei der Stifft, daher sie ruren seint, pleibcnn.

ünnd Insonderheit die zwei DöriJer Lupsheim unnd Ilündessheini,

die mir mit andevnn zu Lehenn gelichenn seindt. Solche tremclte

Döi-ffer Lupsheim unnd Hundessheim stelle unnd gebe die fui mich

unud alle meine Erbenn unnd Lehcnss Erbenn frei lideclichenn mit

allen Iren Rechten, Zngehörden, gewaldtaamen, ao Ich bitzhftr dar

In Lehenweiaa genutzt gehabt, unnd genoasenn hann, zu händenn
und gewaltsame, dem obgenanten meinem Gnedigen herrenn Vonn
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Strassburg. die fiirther ohn mein, meiner Erbenn oder Lehens Erbenn,

Innn;;
. Intiag oder hindernusse, zu Nutzenn, zu niessen iinnd ge-

)iraurhenn, wie seinonn Onndemi, oder seiner Gnadenn Nachkhommen
dass geiellig ist, Vertziehe auch auf die obgeuauiite DorÖer Lups-

heim viind Hündessheim. Nimmehr mehe erforschung darnach zu

habenn. weinig oder viell, Inn kheineni vvege.

Icli bann mich aucli verpflicht, entgegenn dem obgenanten meim
gnedigen herrn solche Brieve unnd Gerechiigkeitteu, äu Ick voiiu be-

«timbtenn Dorff«reim Inhabe, alth oder Newe, wie die ieindt, Inn

dToihen Honatlieii nach Dato diess briefs, zu des obgenanttenn meinse

gnedigen herrn todh Strassburg bänden, Inn seiner Gnaden Cantslei,

ghenn Zabem zn antwnrtten obn alle senmniss oder Intrag. Were
ess aber dass mir solche brief entwerth wnrdenn, oder wie sich das

machenn möcht, so sollenn sie doch nun and zn ewigenn Zeittenn

Crafftlöss thodt unnd abe seinn, vonn kheinem werde, nimmehrmehe
douwelichenn oder erkhandt werdenn , Dass Ich oder mein Erbenn

oder Jemandtz Inn unsern wegenn nnss der gebrauchen sollent oder

mugent. Ich soll und will auch die armen Leuth der obbestimbten

Döi*ffer, die mir mitt gelübdenn unnd aidenn verwandt, verpflicht

seiudt, lua acht Tagenn denn nechsteu nach iJatum diess briefs

selber and Inn aigner Personn Ir glubden Unnd aide ledig zutnnn,

Unnd forther meim gnedigen bern Yonn Strassburg unnd an den
Stiflt gewertig nnnd gehorsamb empfelchenn zm seinn.

Unnd alss Ich sonst allerlei Leheon vonn dem genantfcen meinem
Gnedigenn berrenn nnnd der Stifft Stiassbarg bab, die der obgenant

mein gnediger herr vonn Strassburg Inn etlich vergangenen Jbavenn,

unnd Ich nitt Inlendig gewesen, anderen gelühenn hatt, Hann leb

denn gemelHen meinen g. berrenn, mit underthenigem fleiss ge^

bettenn und angeruffen, mir zngestattenn, dass Ich dieselben, so

meine genante Lehenn Inn meinem abwcsonn abempfangenn hant,

vor seiner Gnaden Manne mit recht muge für nhemenn, Unnd das

sein Gnade mir Recht lasse gedeiheuu vor denn bestimbtcn Mannenn
;

Onnd was Ich derselbenn Lehenn mitt Recht wider gewinne, dariun

Ich furderlichenn allenn fleiss ankhereuu will, so vern mir solch

Recht gedeien mag, So soll uuud will Ich dieselben vouu stund! ahn
zu bändenn unnd gewaltsame des obgenanttenn meinss gnedig^m
berrenn Ton Strassburg. auch überantworttenn unnd übergebenn, die

bei der Stifit zubebaltten, oder damitt furtber zu bandlenn, nacb

seiner gnaden gefallen; Dann dweill Ich mich Inn geistlich Wesenn
ergebenn bann, ünnd die Lehenn Tonn der Wnrdigenn Stifft bar«

khommenn, die meine Vor Eltterenn unnd Ich lange zeitt genossen

hant. So gunne Ich die Niemandtz anderes lieber, dann daz die wider

der "Wnrdigenn Stifft zukhommen. Unnd umb willenn, das der ehe-

genanter mein g. herr venu •Strassbuig dester geneigter uuud williger
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aeie, mich entgegenn dpnn Ihenen zn Recht vor denn Mannen handt-

habemis, so mir niem Lehen abempfangenn haut, Versprirh Ich inn

Crafft dies Biieiü, das Ich dem obgeschviebenen meinem Gnedigenn
herrenn Inn zweihenn Monathen nach Dato diess Brieffs, Dausent

Reinsche gülden ohne lenger Yertzug oder nfhaltten, gebenn ünnd
antwurttenn will zu seinen häudenn, oder who sein genade mich
beschaidt, dass Ich die gebenn solle.

solches Ich alleas nnnd Jeglichs bei meinenn guttenn trewenn

globt nnnd gesehworenn hann ainenn aidt, leiblichenn zu Gott nnnd
denn hailigenn, mit ufgehabenen Yingeren nnnd gelaxttenn wörttenn,

steht, veste, unnd unverbruchlichenn snhalttenn, Härwider nitt zu-

thunde Noch schaffen gethann werdenn durch mich oder Jemants

anderss Inn meinen wegen. Sonder getrewlich nnnd nfrecht nach-

zukhommenn, ohn all geverde. Dann wo Ich das nit endete nnd
verbrechte, dass Gott wende, so soll unnd map; der obgenant mein

Gnediger herr, oder wer seinen Gnadenn dass helfienn will, gute macht
habenn, zu mir nnnd zu meinem gute zugreiffenn, ess seie Lehenn,

so Ich voun meinem Gnedigeu herren han, liggende oder fijarende,

who unnd wie dass gnant ist, gantz nitt aussgenhommenn, dass an
sich nhemen, Vertreibenn, Yerkhanffeun odei* selbst behalttenn, wie

aeinenn gnaden das gefellich ist Dawider soll mich nit schinnenn

Jenigerlet freiheit, Gnade, so vonn Bfibstenn, Römischenn Kayser oder

Khnningon nfgesatzt seindt» oder härnach werdenn mogtenn, Anch
khein trostung der heivenn oder Stette, der ich mich gentzlichenn

vertsiehe, mit diesem gegenwurttigenn Brieve, ohn alle gevehrde.

Und mich Vorgeschriebne ding. Puncten nnnd Articull zube-

sagende, 80 hann ich mein aigenn Insiegeil an diessen Brief gehenckt,

und mit meiner aigen handtgeschrifft härunden geschriebenn|, Der

geben ist uf Donnerstag nach dem hailigenn Pfingstage, dess Jhars

nach Christi nnsers herrenn geburtt Dausent vierhundert Siebentzig

and sechs JahreJ [147(i Juui 6.]

Ich Reichardt von Hohenburg, bekhen mich mitt

diesser meiner handtgeschrifft aller obgeschrie-

beuer Ding.

* Obige kollationierte Abschrift veraauke ich der Güte des Herrtl Professor
Dr. Wlegand zvl Stressburg.
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